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Vorsitzende: Präsident Dr. Maleta, Zwei
ter Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner, Dritter 
Präsident Wallner. 

665/M 

Was gedenken Sie gegen die Praktiken beim 
Agrarimport, wie sie der Bericht der "Kleinen 
Zeitlmg" vom 24. Feber 1967 enthüllt, zu 
unternehmen? 

Präsident: Die Sitzung ist eröffnet. 

D 1· h P k 11 d 49 S· Präsident: Bitte, Herr Minister. as amt 1C e roto 0 er . Itzung 
vom 8. März 1967 ist in der Kanzlei aufge- Bundesminister für Land- und Forstwirt
legen, unbeamltändet geblieben und gilt daher I schaft Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: Ich habe 
als genehmigt. mich in einer Presseaussendung am 28. Februar 

Kr a n k gemeldet sind die Abgeordneten I mit dem Bericht de~ "Kleinen Zeitung." 
Voll mann Haas Preußler und Ing. Kunst./ vom 24. Februar ausemandergesetzt, SOWelt 

, , dieser Bericht den Vollziehungsbereich meines 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 
Ich beginne jetzt - um 9 Uhr 5 Minuten -
mit dem Aufruf der Anfragen. 

Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft 

Präsident: 1. Anfrage: Abgeordneter 
MeißI (F P()) an den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft, betreffend Praktiken 
beim Agrarimport. 

Ressorts betrifft. Ich habe dabei besonders 
darauf hingewiesen, daß insgesamt überhaupt 
nicht so viellndustrieobst auf Grund des 
"Accordino" eingeführt wurde, wie nach 
dem Bericht der "Kleinen Zeitung" unter 
der Bezeichnung "Tafelobst" dem Konsum 
zugeführt worden sein soll, ferner, daß die 
Mitteilung unrichtig ist, wonach im Vorjahr 
Salz burg 11 Waggons total verlausten Salat 
aus Italien bekommen haben soll, und daß 
ferner für die phytosanitäre Einfuhrkontrolle 
eine Untersuchungsgebühr zu entrichten ist, 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 
die dem Bund zufließt und die zum Beispiel 
bei 10.000 kg Obst 70 S beträgt. 

Wenn in dem Zeitungsbericht von' einer 
Prämie von 50 S für jeden nicht beanstandeten 
Waggon die Rede war, so ist aus diesem Bericht 
nicht klar zu erkennen, ob hier tatsächlich 
auf eine unkorrekte Vorgangsweise hinge
wiesen werden sollte. 

Im Interesse der Sauberkeit auch in diesem 
Bereiche der öffentlichen Verwaltung bin ich 
um eine restlose Aufklärung der behaupteten 
Vorkommnisse bemüht. Ich habe daher am 
1. März 1967 die diesbezüglichen Pressemel
dungen und meine Stellungnahme dazu der 
Staatsanwaltschaft in Wien gemäß § 84 der 
Strafprozeßordnung zur Verfügung gestellt. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter MeißI: Herr Bundesminister! 
Sie wissen sicherlich, daß sich alle diese Aus
einandersetzungen jetzt auf die Person des 
Herrn Dr. Führing konzentrieren, der erklärt, 
daß er diese Äußerungen in Feldbach nicht 
getan hat. Es wird nun sehr wohl zu beweisen 
sein, daß er diese Äußerungen gemacht hat. 

Ich möchte Sie deshalb fragen: Sind Sie, 
wenn sich herausstellen sollte, daß diese 
Äußerungen - das wurde ja auch in einer 
Antwort des Herrn Innenministers am Mitt
woch gesagt, es wurde ein Schreiben des 
Herrn Dr. Führing zitiert stimmen, 
bereit, diese Äußerungen neuerlich zu unter
Buchen und zu überprüfen 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: 
Das habe ich mit der Befassung der Staats
anwaltschaft bereits jetzt unter Beweis ge
stellt. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Meißl: Herr Bundesminister! 
Sie haben erkläl·t, daß keine Durchstechereien 
im Rahmen des "Accordino" erfolgt sind 
- das kommt zwar dann noch in der nächsten 
Frage -, ich darf dazu aber eine Meldung 
auch aus der "Kleinen Zeitung" zitieren, 
die sehr wohl sagt" daß hier Unterschiede 
passiert sind, und zwar daß Tafelobst und 
lndustrieobst nicht gleich behandelt worden 
sind, daß beispielsweise Industrieobst zollfrei 
eingeführt wurde. Wieweit stimmt dies, Herr 
Bundesminister ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: 
Es bestehen Einfuhrkontingente, die auf 
Grund des "Accordino" vereinbart werden. 
Diese Vereinbarungen werden von Jahr zu 
Jahr in zwischenstaatlichen Verhandlungen 
getroffen. Hier werden Begünstigungen er
teilt, die zum Teil eine Zollfreiheit enthalten, 

zum Teil darin bestehen, daß für die Dauer 
des Jahres keine zeitlichen Einfuhrbeschrän
kungen verhängt werden. Ich werde Ihnen 
auf diese Frage noch schriftlich ergänzend 
antworten, weil ich über die Unterlagen 
im einzelnen hier nicht verfüge. 

Präsident: 2. Anfrage: Abgeordneter lng. Hel
bich (ÖVP) an den Herrn Landwirtschafts
minister, betreffend Regulierung des Naarn
flusses. 

641jM 

Wann ist mit dem Baubeginn für die Regu
lierung des NaarnfluBses im Zusammenhang 
mit dem Bau des Donaukraft.werkes Wallsee zu 
rechnen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: 
Dazu ist folgendes mitzuteilen: Die Donau 
wird im Unterwasser des Kraftwerkes Wallsee
Mitterkirchen um rund 70 cm abgesenkt 
werden. Nur durch diese Absenkung ist es 
möglich, die Mündung der Naarn donauauf
wärts zu verlegen und damit ihren Lauf 
um etwa 8,5 km zu verkürzen. Auf Grund 
dieser Regulierung werden Hochwässer der 
Naarn sicher abgeführt und dadurch rund 
1600 ha Land vor Überflutung und Vernässung 
geschützt werden können. Das Regulierungs
projekt wird derzeit ausgearbeitet. Mit dem 
Beginn der Regulierungsarbeiten ist in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1967 zu rechnen. 
Für die Durchführung der Arbeiten ist die 
Bildung eines Wasserverbandes erforderlich, 
und es wäre wünschenswert, daß dieser spä
testens bis zur Fertigstellung des Projektes 
geschaffen wird. 

Präsident: 3. Anfrage: Abgeordneter 
MeißI (F PÖ) an den Herrn Landw.irtschafts
minister, betreffend illegale Einfuhren. 

666/M 
Ist Ihnen bekannt, daß im Rahmen des 

"Accordino'.'. seit Jahren illegale Einfuhren in 
das übrige Osterreich gang und gäbe sind? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: 
Das Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Republik Italien über die Rege
lung des erleichterten Warenaustausches zwi
schen den österreichischen Bundesländern Tirol 
und Vorarlberg einerseits und der italienischen 
Region Trentino - Tiroler Etschland anderer
seits bezieht sich auf den lokalen Austausch 
gewisser Mengen von charakteristischen Er
zeugnissen und Waren. Die begünstigten Kon
tingente werden alljährlich durch eine gemischte 
Kommission auf Grund des zu erwartenden 
echten Bedarfes der bezeichneten Gebiete 
festgesetzt. 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 
Die tatsächlichen Einfuhren nach Tirol 

und Vorarlberg erfolgen auf Grund von Ein
fuhrbewilligungen, die von den hiezu dele
gierten Landeshauptmännern nach dem Außen
handelsgesetz ausgestellt werden. Die Landes
hauptmänner erteilen diese Bewilligungen mit 
der Auflage, daß die eingeführten Waren 
nur für den Verbrauch in Tirol und Vorarl. 
berg bestimmt sind. Gleichzeitig werden die 
Importeure verhalten, diese Auflage an die 
weiteren Handelsstufen weiterzugeben. 

Es kommt ab und zu vor, daß in den 
weiteren Handelsstufen Waren in andere 
Bundesländer weiterverkauft werden, wobei 
es sich fast immer um verhältnismäßig gering
fügige Mengen von Äpfeln handelt. 

Wenn das Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft davon Kenntnis erhielt, 
daß solche Verbringungen durch amtliche 
Organe zweifelsfrei festgestellt wurden, hat 
eb den zuständigen Landeshauptmann zur 
Einleitung von Maßnahmen gegen die miß
bräuchliche Ausnützung von Kontingenten 
benachrichtigt. Diese Vorgangsweise hat zu 
dem Ergebnis geführt, daß die Verbringung 
von "Accordino"-Waren in das übrige Bundes
gebiet auf ein wirtschaftlich nicht mehr ins 
Gewicht fallendes Ausmaß zurückgegangen 
ist und daß es keinesfalls als "gang und gäbe" 
bezeichnet werden kann, daß solche \Varell 
in andere Bundesländer verbracht werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnetor Meißl: Hen Bundesminister 1 
Ich darf vielleicht auch aus dem Bericht der 
"Kleinen Zeitung" zitieren, daß Herr Sektions
chef Dr. Pultar erklärt hat, es sei wiederholt 
vorgekommen, daß steirische Äpfel als Süd
tiroler \Vare und umgekehrt deklariert wur
den. Außerdem darf ich auch aus dem gleichen 
Bericht - entgegen Ihrer Meinung, daß alles 
in Ordnung wäre - zitieren, daß Dipl.-Ing. 
Fattinger im Oktober 1966 erklärt hat, 
es seien "arge ,Durchstechereien'" vorgekom
men, und der Steirische Erwerbsobstverband 
habe in Übereinstimmung mit dem Gremium 
des Obsthandels bei der steirischen Handels
kammer mit Datum vom 2l. Oktober 1966 
Protestresolutionen an Minister Schleinzer, 
Innenminister Hetzenauer, Präsident WaHn er , 
Landeshauptmann Krainer, Landeshauptmann 
\Vallnöfer und Sektionschef Pultar gerichtet, 
in denen nach der Wirtschaftspolizei gerufen 
wurde. Am gleichen Tage gab es übrigens 
in Gleisdorf eine Lkw-Auffahrt. 

Glauben Sie, unter Berücksichtigung dieser 
Tatsachen, daß im Jahre 1966 im Rahmen 
des "Accordino" wirklich alles in Ordnung 
war? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: 
Ich habe bereits in meiner Antwort ausge
führt, daß Fälle vorgekommen sind, daß 
Waren auch in andere Bundesländer verbracht 
wurden, daß es sich dabei aber meist nur 
um kleinere Mengen von Tafeläpfeln gehandelt 
hat. Das ist auch im Oktober des vergangenen 
Jahres einmal der Fall gewesen, soweit es 
uns amtlich bekannt wurde. Wir haben den 
Landeshauptmann von Tirol davon unver
züglich in Kenntnis gesetzt. 

Im übrigen bitte ich zu berücksichtigen, 
daß die Kontingente, die von Jahr zu Jahr 
festgesetzt werden, im wesentlichen ja auf 
den echten Bedarf der Regionen abgestellt 
sind, die vom "Accordino" -Abkommen betroffen 
sind, daß es mutmaßlich auch nicht zu ver
hindern ist, daß kleine Mengen dann und wann 
auch in andere Bundesländer durchsickern. 
Denn schließlich ist Österreich ein einheitliches 
Zollgebiet; wir haben an den Bundesländer
grenzen keine Zollmauern errichtet. Es wird 
daher nicht ganz zu vermeiden sein, daß 
dann und wann gewisse Warenmengen auch 
über diese Bundesländer hinaus verbracht 
werden. Wenn wir davon Kenntnis erhalten, 
wird eingeschritten. Das ist auch im vergan
genen IIerbst geschehen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter MeißI: IIerr Bundesminister! 
Werden Sie sich dafür verwenden, daß nach 
Kenntnis dieser Dinge durch eine schärfere 
Marktüberwachung versucht wird, diese ille
galen Einfuhren, wenn sie schon Ihrer Mei
nung nach tatsächbch nicht zu verhindern 
sind, auf ein ganz geringes Ausmaß zu be
schränken? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: 
Was in unseren Kräften steht, wird getan; 
aber ich muß bitten, hier folgendes zu berück
sichtigen: Die überprüfung der Mengen be
ziehungsweise der Identität der Waren, die 
importiert werden, ist nicht Angelegenheit 
meines Ressorts, sondern der zuständigen 
Zollorgane. Wir können nach dem Außen
hanclelsgesetz die Einfuhrbewilligungen er
teilen. Die Überprüfungen, die wir an der 
Grenze selbst durchzuführen in der Lage sind, 
beziehen sich gegenwärtig praktisch ausschließ
lich auf die phytosanitären Kontrollen, um 
das Einschleppen von Pflanzenschädlingen 
zu verhindern. Diese phytosanitären Kon
trollen erstrecken sich nur auf Ob&t und nicht 
auf Gemüse, weil die Gefahr der Einschleppung 
von solchen Schädlingen nur bei Obst in Frage 
kommt. 

Wir können nach dem Außenhandels
gesetz Qualitätsauflagen erteilen, daß zum 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 
Beispiel für besondere Qualitäten Zertifikate 
bestimmter Außenhandelsstellen beigebracht 
werden; das geschieht. Aber eine stärkere 
Qualitätskontrolle wäre wünschenswert. Ich 
bin überzeugt, daß uns dazu das Qualitäts· 
klassengesetz, das zur parJamentarischen Ver
handlung im Hause liegt, eine wertvolle 
Unterstützung und Hilfe bieten wird. 

Präsident: .. 4. Anfrage: Abgeordneter 
Melter (F PO) an den Herrn Landwirtschafts· 
mini'3ter, betreffend Entgelt für die Schul
milchausgabe. 

667JM 

Halten Sie die Ablehnung der aus dem 
Milchwirtschaftsfonds zu bestreitenden Erhö
hung des Entgeltes für die Schulmilchausgabe 
um einen Groschen für gerechtfertigt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dl. Schleinzer: 
Herr Abgeordneter! Die Fragestellung scheint 
sich auf Mitteilungen in der Tagespresse zu 
beziehen, die den Sachverhalt in mißver
ständlicher Weise wiedergegeben haben. In 
Wirklichkeit ist eine Erhöhung des Entgeltes 
für die Schulmilchausgabe um 1 Groschen 
je Kleinpackung nicht abgelehnt worden. 
Der Milchwirtschaftsfonds hat vielmehr an
läßlich der Neufestsetzung der Verbraucher
preise, die am 1. Jänner dieses Jahres wirksam 
geworden ist, die von den Molkereien an die 
Schul warte im Rahmen der Schulmilchaktion 
zu gewährende Vergütung von 7 auf 8 Groschen 
für die % Liter-Packung erhöht. Nach einer 
ergänzenden Verfügung des Milchwirtschafts· 
fonds vom 4. Jänner dieses Jahres steht es den 
Schulwarten genauso wie bisher frei, einen 
Teil der Vergütung in natura zu beziehen. 
In diesem Fall beträgt die Barentschädigung 
4 Groschen für die % Liter-Packung und die 
Naturalentschädigung % Liter Schulmilch 
je 25 Packungen, die verteilt werden. 

Ein Teil der Schulwarte ist mit der be
stehenden Regelung unzufrieden und verlangt 
die Naturalentschädigung neben dem vollen 
Barentgelt von 8 Groschen je % Liter. Zur 
Verankerung eines solchen Anspruches sah 
sich der Milchwirtschaftsfonds aber nicht in 
der Lage, weil damit die Entschädigung für 
den Schulwart, auf den Litel Milch gerechnet, 
mindestens 48,8 Groschen betragen würde. 
Dies erscheint gegenüber dem Kleinhändler 
nicht gerechtfertigt, dem eine Bru~tospanne 
von 46 Groschen zusteht, aus der er a.llein an 
Umsatzsteuer 8 Groschen je Liter zu ent
richten hat. 

Februar, daß die sachlichen Unterlagen, die 
bie verwendet haben, nicht richtig wären, 
nicht entgegengetreten worden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: 
Das ist geschehen. In einer Presseaussendung 
deß "AIZ" vom Freitag, dem 24. Februar. 
In dieser Presseaussendung ist der Sachverhalt 
hinreichend dargestellt worden. Bedauerlicher
weise wurde zwar von den Protesten der 
Schulwarte, aber offen.bar nicht in gleicher 
Weise von dieser Mitteilung des Milchwirt
schaftsfonds in der Tageszeitung berichtet. 

Präsident: Ich danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Bauten und Technik 

Präsident: 5. Anfrage: Abgeordneter Leim
böck (Ö V P) an elen Bundesminister für 
Bauten und Technik, betreffend Zufahrt nach 
Bad- und Hofgastein. 

642JM 

Sehen Sie, Herr Minister, eine Möglichkeit, die 
Zufahrt nach Bad- und Hofgastein über den 
Lender Berg und die Gasteiner Klamm zu ver
bessern ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Dr. Kotzina: Da der Anstieg über den Lender 
Berg wegen seiner Steilheit und der ungünstig 
gelegenen Abzweigung von der Salzachtal
Straße nicht befriedigend verbessert werden 
kann, habe ich Auftrag gegeben, den schon 
seit längerem vorgesehenen neuen Anstieg 
von der Mautbrücke aus zu projektieren und 
auch die Detailprojekte für die Ausbaulose 
in der Klamm fertigzustellen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Leimböck: Herr Bundesmini
ster! Zwischen Hofgastein und Badgastein 
befindet sich ein Teilstück, das in den letzten 
Jahren des öfteren vom Hochwasser über
flutet worden ist und außerdem durch seine 
Engstelle große Verkehrsstauungen hervorruft. 
Besteht eine Möglichkeit, daß dieses Stück in 
nächster Zeit ausgebaut werden kann 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Es handelt 
sich um daR Verbindungs'ltück zwischen Hof
gastein und Badgastein in der Talmulde. 
Hier wurde ebenfalls der Auftr.ag gegeben, 
nicht nur die schon begonnene Planung zu 
vollenden, sondern es wurde schon Auftrag 

Präsident: Eine Zusatzfrage. gegeben, im nächsten Bauprogramm den Bau 

Abgeordneter Melter: Herr Bundesminister! I dieses Straßenstückes in" Angriff zu nehmen. 
:Weshalb ist bei diesem Sachverhalt, wie Sie Präsident: 6. Anfrage: Abgeordneter Lupto
lhn dargestellt haben, Pressemitteilungen vom wits (S p(j) an den Herrn Bautenminister , 
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Präsident 

betreffend Verkehrsprobleme im Raume Spittal 
an der Drau. 

656/M 

Wann werden die akuten Verkehrsprobleme 
im Raume Spittal an der Drau gelöst werden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Da der im 
Jahre 1959 vollendete Ausbau der Ortsdurch
fahrt Spittal der Drautal-Bundesstraße mit 
der Einmündung der Katschberg-Bundesstraße 
nur vorübergehende Erleichterung im Sommer
reiseverkehr brachte, sind verschiedene Mög
lichkeiten einer Umfahrung des Ortskernes 
Spittal untersucht worden, was zur Ausarbei
tung der Planung einer nördlichen zweiten 
Ortsdurchfahrt führte. Die Kosten dieser 
Variante, die rund 50 Millionen Schilling be
tragen, stehen jedoch in keinem Verhältnis 
zu der geringen erreichbaren Verkehrsverbes
serung, und zwar deswegen, weil diese Variante 
zu stark noch im verbauten Gebiet geführt 
werden müßte. Es werden daher zurzeit die 
technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
untersucht, die alte Reichsautobahntrasse 
durch den Wolfsberg, deren Lauf die geplante 
Tauern-Schnellstraße folgen soll, zur vordring
lichen Lösung des Spittaler Verkehrsproblems 
auszubauen. Vor Abschluß dieser Unter
suchungen kann über den Zeitpunkt der end
gültigen Lösung des angeschnittenen Problems 
nichts Konkretes gesagt werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Luptowits: Herr Bundesmini
ster! Es ist Ihnen ja sicherlich bekannt, daß 
Spittal an der Drau einem Nadelöhr gleicht. 
Dieses Nadelöhr wird natürlich im Sommer 
dieses Jahres viel zu eng werden. Die Zählung 
im August vergangenen Jahres hat ergeben, 
daß innerhalb von zwölf Stunden 30.000 Autos 
den Burgplatz passieren. Was das bedeutet, 
nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für 
die Gäste aus dem Ausland, aber auch für 
die betroffenen Bewohner, werden sich alle 
selbst vorstellen können. Meine Frage geht 
nun dahin, welche konkreten überlegungen 
es bereits jetzt gibt, um dieser Misere Herr zu 
werden. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Herr Abge
ordneter! Ich habe bereits ausgeführt, daß 
erst vor acht Jahren diese Lösung mit der 
Ortsdurchfahrt getroffen wurde. Es ist be
kannt, daß sie nicht ausreicht und daher 
nach einer großzügigen Umfahrung des Ortes 
Spittal gesucht werden muß. Die Planungen 
werden gegenwärtig in der Richtung geführt, 
daß im Zuge des B~ues der Tauern-Schnell-

straße gleichzeitig die Umfahrung des Ortes 
Spittal hergestellt werden könnte. 

Es kann also auf keinen Fall angenommen 
werden, daß dieses Nadelöhr im heurigen Jahr 
oder im nächsten Jahr so ausgeweitet wird 
beziehungsweise die Schwierigkeiten dieses 
Nadelöhrs so weit beseitigt werden, daß den 
gegebenen Verkehrsverhältnissen im Raum 
Spittal Rechnung getragen werden kann. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Luptowits: Wenn ich Sie 
recht verstanden habe, sehr geehrter Herr 
Bundesminister, ist für die nächsten fünf, 
8echs Jahre an eine Lösung dieser Frage über
haupt nicht zu denken. Das bedeutet aber, 
daß dadurch, daß die Umfahrungen zwischen 
Villach und Spittal ausgebaut werden, im 
Sommer dieses Jahres und in den nächsten 
Jahren Stauungen von zwei, drei Stunden 
beziehungsweise sechs bis acht Kilometei 
sowohl von Villach als auch vom Tauerntunnel 
her gegeben sein werden. Herr Bundes
minister! Wäre es nicht möglich, daß Sie das 
Projekt "Umfahrung Spittal" vorziehen und 
so schnell wie möglich diesen Teil der Tauern
Schnellstraße auftraggebend projektieren, aber 
auch in Bau geben ~ 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Herr Abge
ordneter! Ich möchte dazu folgendes sagen: 
Es sollte meines Erachtens noch das heurige 
Jahr abgewartet werden, und zwar in der 
Richtung, ob die Voraussetzungen dafür ge
geben sind, in der allernächsten Zeit mit dem 
Bau der Tauern-Schnellstraße zu beginnen. 
Wenn diese Frage positiv gelöst und beant
wortet ist, dann könnte ich mir· vorstellen, 
daß im Rahmen des Ausbaues der Tauern
Schnellstraße gerade dieses Stück vorgezogen 
wird und damit in den nächsten Jahren bereits 
die Lösung gefunden wird, die dann eine auf 
weite Sicht gesehen entsprechende Lösung 
darstellt. Für den Fall, daß sich diese Hoffnung 
nicht realisieren lassen sollte, wäre Ihren 
diesbezüglichen Vorschlägen denn doch im 
Rahmen der ersten Studie durch den Ausbau 
der Bundesstraße der Vorzug zu geben. 

Präsident: 7. Anfrage: Abgeordneter Leim
böck (ÖV P) an den Herrn Bautenminister, 
betreffend Salz ach tal-Bundesstraße. 

643/M 

Welche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Salzachtal-Bundesstraße sind im Jahre 1967 
vorgesehen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Auf der 
Salzachtal-Bundesstraße wel'den im Jahre 1967, 
also heuer, die Strecken von Sulz au bis Tenneck 

50. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)6 von 101

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI, ar, - 50. SiLzung - 10. März 1967 3959 

Bundesminister Dr. Kotzina 

und von Lend bis Taxenbach frostsicher in- J Stellen und Instanzen, daß das Starkstrom
standgesetzt und dabei auch korrigiert. Die ,,'egegesetz, wo der Bund allein zuständig ist, 
Umfahrung deb Marktes -Werfen wird mit den und das Starkstromwegcgrundsatzgesetz, in 
Brückenbauten begonnen. Für die verkehrs- welchem dem Bund nur die Grundsatzgesetz
mäßig äußerst ungünstige und gefährliche gebung zusteht und die AmJührungsgesetz
Stelle bei der sogenannten Mautbrücke zwi- gebung den Ländern überlassen ist, unter 
sehen Schwarzach und Lend ----'-- ich habe in einem in der nächsten Zeit auf Grund der 
der ersten Anfrage schon darauf hingewiesen - Begutachtungen bereits parlamentsreif werden. 
wird das Detailprojekt fertiggestellt. Es ist Beide Entwürfe sind nicht nur zur Begut
beabsichtigt, dieses letztere Baulos allenfalls achtung ausgesandt, sondern die Gutachten 
noch im Herbst zu beginnen. sind bereits weitgehend im Ressort eingelangt. 

Die beiden Entwürfe werden auf Grund der Präsident: Eine Zusatzfrage. 
Gutachten nunmehr überarbeitet und wahr-

Abgeordneter Leimböck: Herr Bundes- scheinlich noch in der Frühjahrssession dem 
minister! Wie ich den Ausführungen entneh- Parlament zugeleitet. 
men konnte, ist beabsichtigt, noch in diesem 
Jahr mit den Brückenbauten bei der Um
fahrung Werfen zu beginnen. Besteht die 
Aussicht, daß, sobald der Baufortschritt bei 
den Brücken so weit ist, auch an der Umfahrung 
Werfen weitergearbeitet wird ~ 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Brückenbauten 
ordnen sich in das Umfahrungsprojekt ein, 
Es wird mit den Brücken deshalb in erster 
Linie begonnen, weil bei den Brücken eine 
längere Bauzeit gegeben ist und das betreffende 
Straßenstück in einem Baurhythmus fertig
gestellt werden kann. Es sind im heurigen 
Jahr sowohl für den Brückenbau wie auch 
bereits für den Erdbau entsprechende Beträge 
vorgesehen. Es wird also nicht nur mit dem 
Brückenbau begonnen, sondern es werden 

Präsident: 9. Anfrage: Abgeordneter 
Dr. Kranzlmayr (()VPj an den Herrn Bauten
ministel', betreffend österreichische Auto
bahnen. 

645jM 

Ist es richtig, daß - wie unter anderem zum 
Beispiel bei der Sendung "Verkehrsnmdschau" 
behauptet wurde - die österreichischen Auto
bahnen die teuersten Europas sind? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Einleit.end, 
Herr Abgeordneter, darf ich darauf hin
weisen, daß diese Frage das Hohe Haus be
reits wiederholt befaßt hat und erst vor
gestern im Zuge des Rechnungshofberichts 
hier weitgehend auch Auskunft gegeben wurde. 

im Herbst auch bereits Erdbauarbeiten ausge- Auf Ihre ganz konkrete Anfrage darf ich 
schrieben werden, Es sind für diese Umfah-, noch einmal dazu ausführen, daß 
rungsstrecke im heurigen Jahr - dies sind immer wieder in Presse und Rundfunk be
die Anfangskosten - 3,5 Millionen Schilling' haupt.et wurde, daß die österreichischen Auto-
vorgesehen. bahnen im Vergleich zu den übrigen in Europa 

Präsident: 8. Anfrage: Abgeordneter di~dtehuelrstend ßAldl~obWah11ten tsebielhl, ,Ich
D 

dahrf 
I H Ib ' h (Ö VP) d Herrn Bauten- WIe er 0 en, a Je es ,au·o a 11 1m. ure -
ng. e 10 an en , h . t d 255 M'll' S h'11' . KOl .. t b t ffi d N k d'fr . des sc mt run , 1 IOnen C 1 mg Je 10-

mlms er, e re en eu 0 1 zlerung meter gekostet hat. 
Starkstrom wegerechtes. 

Aus dem Vergleich mit anderen europäischen 
644/M Ländern - und zwar interessieren uns in 

Ist daran gedacht, die Neukodifizierung des erster Linie die Schweiz, die Bundesrepublik 
Starkstromwegerechtes durchzuführen, nach- und in gewisser Hinsicht vergleichsweise auch 
dem die bisherigen gesetzlichen Grundlagen Italien _ ergiht sich, daß die österreichische 
durch die technische Entwicklung bereits weit-
gehend überholt sind? 'Autobahn im Durchschnitt hinsichtlich der 

Präsident: Bitte, Herr Minister, 

Bundesminister Dr. Kotzina: Herr Ab
geordneter! Die Behandlung der vorliegenden 
Materie hat sich als sehr schwierig erwiesen, 
da zwei Gesetzentwürfe erarbeitet werden 
mußten und bereits in der Vergangenheit 
eine Reihe von in der gleichen Richtung laufen
den Entwürfen ausgearbeitet wurden, die 
nicht zum Tragen gekommen sind, Nunmehr 
be~teht berechtigte Hoffnung auf Grund der 
Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden 

'Preise durchaus bestehen kann. 

Die Nachkriegsautobahnen in Deutschland 
haben nach einem Artikel in der "Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung" vom 15. 12. 1966, 
der vom Bundesverkehrsministerium zur Ver
fügung gestellt \yurde, im Durchschnitt knapp 
4 Millionen D-Mark, das f<ind 26 Millionen 
S(~\illillg, gekostet. Dabei konnt.e man sich 
noch zum Teil auf Vl)rlei;,;tungen aus der 
Zeit vor dem Krieg frtütz~n, und ein guter 
Teil der Bauvorhaben bc,traf IBichter und 
hilliger zu trassierende Stre(;ken. 
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Bundesminister Dr. Kotzina 
Die Durchschnittskosten in der Schweiz 

sind nach offiziellen Aussendungen und Be
richten wesentlich höher. In der "Neuen 
Zürcher Zeitung" vom 7. 12. 1966 wird be
richtet, daß nach den letzten Schätzungen 
und Berechnungen mit einem durchschnitt
lichen Kilometerpreis von 6,8 Millionen Schwei
zer Franken, das sind rund 40 Millionen 
Schilling, zu rechnen ist. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Kranzlmayr: Herr Bundes
minister! Wenn es auch keine Entgegnung 
im Rundfunk gibt, haben Sie vor, diese Mit
teilung auch dem Leiter der Sendung "Ver
kemsrundschau" bekanntzugeben 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Herr Abge
ordneter! Ich halte es für notwendig, daß 
aus den Aufklärungen, die dem Hohen Haus 
in der letzten Zeit gegeben wurden und 
die mit der heutigen Anfragebeantwortung 
zusammenhängen, eine genaue und sehr aus
führliche Darstellung dieser Stelle überreicht 
wird. 

Präsident: 10. Anfrage: Abgeordneter 
Ing. Helbich (()VP) an den Herrn Bauten
minister, betreffend Ausbau einer nieder
österreichischen Landesstraße. 

646/M 

Im Hinblick auf die große Bedeutung, 
welche der niederästerreichischen Landesstraße 
zukommt, welche die Mauthausner Bundes
straße und die Blmdesstraße 1 zwischen Enns
dorf und Pyburg verbindet, frage ich Sie, 
Herr Minister, ob Sie eine Möglichkeit sehen, 
diese Straße entsprechend auszubauen. 

Mühlviertel ist, daß diese wichtige Verkehrs
verbindung vom Land ausreichend aUt'gebaut 
,vird. Ich habe vom Herrn Landesh3,11ptmann 
von Niedfl'österreich - es war der ver
storbene Landeshauptmann Dr. Hartmann -
eine diesbezügliche Zusage erhalten. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen 

Präsident: 11. Anfrage: Abgeordneter Glaser 
(Ö V P) an den Herrn Bundesminister für Ver
kehr und verstaatlichte Unternehmungen, be
treffend E-Loks der BundesbahneIl. 

647JM 

Herr Bundesminister, ist eS richtig, daß sich 
bei E-Loks der Deutschen Bundesbahn erst 
nach rund 350.000 km der Einsatz eines anderen 
elektrischen Triebfahrzeuges .~ls notwendig 
erweist, während die von den Osterreichischen 
Bundesbahnen verwendeten E-Loks nur 
135.000 km störungsfreie Laufleistung auf
weisen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen Dipl.-Ing. Dr. Ludwig 
Weiß: Laut Geschäftsbericht der Deutschen 
Bundesbahn für das Jahr 1965 ist der Einsatz 
eines anderen elektrischen Triebfahrzeuges im 
Durchschnitt nach 363.000 km notwendig. 
( Rufe: Der Abgeordnete Glaser ist nicht da!) 

Präsident: Wo ist der Abgeordnete Glaser? 
(Abg. Glaser betritt den Saal.) Er !',türmt 
herein. (Abg. Dil'l.-Ing. Dr. o. Weihs: Alter 
Stürmer und Dränger !) Bitte fortzufahren. 

Bundesminister Dip1.-Ing. Dr. Weiß: Eine 
Präsident: Bitte, Herr :!\'linister. weitere Erläuterung kann ich zu dieser Zahl 
Bundesminister Dr. Kotzina: Bei dem in nicht geben, da ich nicht weiß, nach welchen 

Frage stehenden Straßenabschnitt zwischen Grundsätzen sie errechnet ist. 
Ennsdorf und Pyburg handelt es sich um Wenn es sich allerdings um die Durch
ein dreieinhalb Kilometer langes Teilstück schnittslaufleistullg handelt, dann liegen unsere 
der Landesstraße 85, also nicht um eine Laufleistungen in Österreich bedeutend nied
Straße in der Kompetenz der Bundesstraßen- riger. Die Ursache dafür liegt in folgendem: 
verwaltung, sondern um eine in der Kom- Ende 1965 ergab sich bei den Österreichischen 
petenz der Landesstraßenverwaltung Nieder- Bundesbahnen bei 436 elektrischen Normal
österreich. spurlokomotiven ein Verhältnis von a,lten zu 

Von seiten der Bundesstraßenverwaltung neuen Lokomotiven von 57 zu 43 Prozent, 
besteht mit Rücksicht auf diesen Tatbestand demgegenüber bei der Deutschen Bundes
keine Möglichkeit, irgend welche Mittel oder bahn ein solches von 26 Prozent alten Loko
Hilfen für den Ausbau zur Verfügung zn motiven zu 74 Prozent neuen Lokomotiven 
stellen. Ich darf aber darauf hinweisen, bei 1920 Elektrolokomotiven. Wesent.lich ge
daß ich mich schon vor über einem Jahr ringere LRuflcistungell gibt es selbstverständ
mit de~n Herrn Landesh8.nptmann von Nieder- lieh bei den Alt-Iokomotiv0n. Ein "weiterer 
österreich in Verhindu:ng gesetzt habe, um Grund, warum die V1Uflcistung bei uns ge
zu hewirken, daß diese Landesstraße, die ringer ist, ist, daß auf 173 Neulokomotivell 
die Vc:rbinchmg z"Yischen der Autobahn und I bei uns nicht \veniger ah; sechs verscb5eJ.ene 
dU' J,!['J:-,~hau~Jler, .. ])~maubrück0 und. dp.mit I TYl?en entfallen,. so~aß a~so alle diese T~pen 
das "eri)mdllngsf)~ud\: der Autobahn III das. "Kmderkrankhelten beSItzen. In Deucsch-
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß 
meinen Auftrag öffentlich ausgeschrieben. Auf 
Grund dieser Ausschreibung sind beim Ver
kehrsministerium zwölf Bewerbungen einge
langt. Zur Bearbeitung der Bewerbungen 
wurde von mir ein Komitee eingesetzt. Dieses 
Komitee hat mir einen Dreiervorschlag er
stattet. Diesem Dreiervorschlag, in dem sowohl 
der derzeitige Stellvertreter als auch der von 
mir provisorisch bestellte Dr. Lang enthalten 
waren, mußte ich entnehmen, daß der rang
höchste Beamte Ministerialrat Dr. Lang war. 
Ministerialrat Dr. Lang bringt außerdem die 
Voraussetzungen für den Leiter des Bundes
amtes für Zivilluftfahrt deshalb mit, weil er 
ein Fachmann auf dem Gebiete der Funk
technik ist, währenddem Dipl.-Ing. Korenjak 
Bauingenieur ist. Das hat mich dazu ver
anlaßt, Herrn Dr. Lang provisorisch zu be
stellen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Troll: Herr Bundesminister! 
Lassen Sie auch alle anderen Beamtenposten 
ausschreiben oder nur jene, wo es sich um 
einen Sozialisten als präsumtiven Nachfolger 
hanilelt 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Ich 
habe die Absicht, mit den Ausschreibungen 
so weit wie möglich zu gehen. Sie dürfen 
dabei nicht vergessen, daß das Bundesamt 
für Zivilluftfahrt ein verhältnh:;mäßig neues 
Amt ist. Es ist mehl' oder weniger erst im 
Aufbau begriffen. Herr Dipl.-Ing. Korenjak 
ist erst seit l. Jänner 1966, also seit etwas 
mehr als einem Jahr, zum Bundesamt für 
Zivilluftfahrt versetzt, wo er allerdings ein 
Jahr vorher zugeteilt war. Es kann also 
keineswegs darauf hingewiesen werden, daß 
der derzeitige Stellvertreter auf eine lang
jährige Praxis auf diesem Gebiet zurück
blicken kann. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Troll: Herr Bundesminister! 
Es ist uns in Fliegerkreisen sehr wohl bekannt, 
daß der bisherige stellvertretende Leiter des 
Bundesamtes, also Herr Hofrat Korenjak, 
seine Geschäfte sehr gut geführt hat und er 
auch zweifelsohne über die erforderlichen 
Fähigkeiten verfügt. Es wirft sich also für 
uns als Flieger jetzt die Frage auf: Über 
welche derartigen Erfahrungen verfügt Herr 
Ministeralrat Lang 1 (Zwischenrufe des Abg. 
Peter.) Herr Abgeordneter Peter! Fliegen 
ist nicht jedermanns Sache. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Herr 
Abgeordneter! Es handelt sich bei Ministerial
rat Dr. Lang um einen erstklassigen Fachmann 

auf dem Gebiete der Funktechnik. Ich glaube, 
das ist, da die gesamte Flugsicherung diesem 
Bundesamt für Zivilluftfahrt untersteht, eine 
Hauptvoraussetzung. 

Dr. Lang ist Diplomingenieur, hat das 
technische Doktorat aus diesem Fach und war 
jahrelang als Funktechniker wissenschaftlich 
und auch praktisch tätig. Ich glau'be also, 
daß er wirklich für diesen Posten voll und ganz 
geeignet ist. Außerdem ist er auf ein Jahr 
provisorisch bestellt. 

Präsident: 14. Anfrage: Abgeordneter Krempl 
((j V P) an den Herrn Verkehrsminister , be
treffend Importe ausländischer Eisenerze. 

648/M 
Wieweit sind durch die Importe ausländi

scher Eisenerze die Interessen der Alpine 
Montangesellschaft bzw. des Erzberges berührt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Die 
Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahl
werke AG. verwendet derzeit in ihren Hoch
öfen in Linz jährlich 1,6 Millionen Tonnen 
Erzberger und Radmer Erze und 1,3 Millionen 
Tonnen ausländische Erze. Zum Import dieser 
ausländischen Erze ist die VÖEST im Interesse 
der Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ge
zwungen, da durch den höheren Eisengehalt 
und den günstigen Preis die importierten 
Erze niedrigere Gestehungskosten bei der 
Roheisenerzeugung ermöglichen, als es bei 
ausschließlicher Verwendung der Erze, die 
am Erzberg gewonnen werden, der Fall wäre. 

Die Bedeutung der Erzkosten bei der 
Roheisenerzeugung zeigt sich in der Zusam
mensetzung der Gestehungskosten des flüssigen 
Roheisens. Bei der VÖEST entfallen 65 Pro
zent auf Erzkosten, 25 Prozent auf Kokskosten 
und 10 Prozent auf Umwandlungskosten. 
Neben diesem hohen Anteil der Erzkosten 
an den Gestehungskosten des Roheisens ist 
noch von Bedeutung, daß nach dem LD-Ver
fahren der Einsatz zu 85 bis 90 Prozent 
aus flüssigem Roheisen besteht, während es 
nach dem früher ausschließlich angewendeten 
Siemens-Martin- Verfahren nur maximal 40 Pro
zent Warel1. 

Als Kritel'imu für die Wirtschaftlichkeit 
der Verwendung dieser Erze sind aber nicht 
nur ihr Pr"js heranzuziehen, sondern auch die 
Kosten der Rohei~enerzeugung. Bei einer 
Tonne inländischem Erz mit nur 31 Prozent 
Eisengehalt müssen 220 kg Schlackenbildner 
verflüR;3igt 'werden, hingegen bei einer Tonne 
hrn::dli<l,llischcltl Erz l,lit etwa 67 Prozent 
Eisengehalt nur 20 his 30 kg. Bei dem heutigen 
Ausmaß der Verwendung von in- und aus
ländischem Erz in LillZ beziehungsweise aus
schließlich inländischem Erz in Donawitz 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß 

fallen je Tonne Roheisen in Linz zirka. 500 kg 
Schlacke, in Dona"witz aber zirka 750 kg 
Schlacke an. Der Koksaufwi'"l1d je Tonne 
Roheisen in Linz bet.rägt 56;3 kg, in Dona witz 
850 kg. 

Bei diesen Betrachtungen ist selbstverständ
lich zu berücksichtigen, daß der gesicherte 
Absatz der Erzproduktion des Erzberges für 
die Oest.erreichisch-Alpine Montangesellschaft 
von größter Bedeutung ü;t. Es muß daher 
in dieser Frage jeweils daR Einvernehmen der 
Unternehmensleitungen der Oest.erreiehisch
Alpine Montangesellschaft und der Vereinigten 
Österreichischen Eisen- und Stahlwerke her
gestellt werden, um z wischen der Verwendung 
ausländischer und inländischer Erze jene 
Relation herzustellen, die den Interessen beider 
Unternehmungen gerecht, wird. 

Präsident: 15. Anfrage: Abgeordnet.er Melter 
(F PO) an den Herrn Verkehrsminister, be
treffend Werk Liezen der VÖEST. 

670jM 

Besteht eine Möglichkeit, durch die Aufnahme 
eines neuen Produktionszw.f;"liges die Schließung 
des Werkes Liezen der VOEST zu vermeiden 
und den dort Beschäftigten die Arbeitsplätze 
zu erhalten ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Herr 
Abgeordneter! Vorerst darf ich darauf hin
weisen, daß beim Werk Liezen zwischen dem 

staatlichten Eisen- und Stahlindllstrie an allen 
Ecken und Enden entweder Uberkapaätäten 
bestehen beziehungsweise eine Anzahl von 
"\Verken mit Verlust.en arbeitet oeler ebenfalls 
III znnehmenden Notstand gerät. "\Velche 
Produktion in Liezen aufgenommen werden 
könnte, kann derzGit noch nicht geli'agt werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Melter: Herr Bundesminister! 
PresRemi'Gteilungen und einer Mitteilung des 
Direktors ü;t zu entnehmen, daß der Siemens
Martin-Ofen Ende April dieses Jahres schon 
stillgelegt werden soll. Es werden dann also 
wahrscheinlich die bisher dort beschäftigten 
Arbeitskräfte ziemlich schnell freigestellt wer
den. Welche Vorsorge ist getroffen worden, 
diesen Arbeitskräften eine neue Beschäftigungs
möglichkeit bieten zu können? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. \Veiß: Soweit 
ich informiert bin, ist die Zahl der Arbeitskräfte, 
die durch die Stillegung des Siemens-Mart.in
Ofens freigestellt wird, nicht übermäßig groß. 
Es wird möglich sein, die Arbeit.skräfte irgend
wo, derzeIt zum Teil in Liezen, zum Teil 
bei anderen Werken der VÖEST, unterzu
bringen. 

Präsjdent: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

Hüttenbetrieb und dem sogenanmen i . Präsident: 16. Anfrage: Abgeordneter Zeil-
Maschinenbau zu unterscheiden ist. Die Stahl- lmger (F PO) an den Herrn Bundesminister 
erzeugung besteht zu 80 Prozent aus Vor- für Lalldesverteidigung, betreffend österrt'i
material für das Hüttenwerk Linz, die rest- chische Radarüberwachung. 
lichen 20 Prozent bestehen aus der Erzeugung 
VOll flüssigem Stahl für die werkseigene 
Gießerei; Stahlerzeugung und Gießerei zählen 
zu den Hauptverlustträgern. 

Zur Erläuterung darf noch bemerkt werden, 
daß die Kapazität der österrelChischen Stahl
gießereien gegenwärtig das Vierfache der 
Absatzmöglichkeiten beträgt. Die Werks
abt.eilung "Maschinenbau" in Liezen sollte 
ein Ret.tungsanker sein. Die Umsätze der 
letzten fünf Jahre haben sich zwar erhöht, 
jedoch ist der Fabrikatserfolg gesunken. 

Die Antwort auf die Frage, welcher neue 
Produktionszweig aufgenommen werden 
könnte, um den derzeit etwa 1040 Arbeitern 
und 210 Angestellten ihre Arbeitsplätze zu 
erhalten, kann nicht kurzfriBtig in positiver 
"Weise beantwort.et werden. Negativ jedoch 
wird die Ansicht vert.reten, daß ein zukünftiger 
industrieller Produktionszweig nicht auf dem 
Gebiete der Stahlerzeug,mg beziehungsweise 
-verarbeitung liegen dürfte. Der Grund liegt 
einfach darin, daß auf dem Gehiet der ver-

633/M 
Ist es richtig, daß bei dem Luftzwischenfall 

über österreichischem Gebiet am 21. Feber 1967 
die Flughöhe der eingeflogenen Militärmaschinen 
durch die österreichische Radarüberwachtmg 
nicht festgestellt werden konnte, weil die dazu 
notwendigen Geräte gerade "zerlegt" waren? 

Präsident: Bitte, Herr Minist.er. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Prader: Herr Abgeordneter! Die für 
Schulungszwccke eingerichtet,e Radarstation 
in Siezenheim hat am 21. Februar 1967 
zwischen 16 Uhr 13 und 16 Uhr 15 den Einflug 
eines unbekannten Flugohjektes in das öster
reichische Staatsgebiet geort.et. Es ist richtig, 
daß die Flughöhe nicht festgestellt werden 
konnte, weil das Schulungsradar, nämlich das 
Höhenmeßrada,r der Schulungsf>tation in diesem 
Zeitpunkt außer Betrieb war. Das Gerät 
war deswegen nic:ht betriebsbereit, weil ein 
sehr wesentlicher BE"'itandtcil ausgefallen war, 
der in der kurzen zur Verfügung stehenden 
Zeit von der Firma - es hallcelt sich ja um 
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Bundesminister Dr. Prader 
ein Gerät der Firma Marconi - nicht beschafft 
werden kanute. 

Im übrigen ist festzustellen, daß die Station 
Siezenheim eine Schulungs- und keine Einsatz
station ist. Unsere Einsatzstation auf dem 
Kolomansberg ist derzeit noch nicht betriebs
bereit. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger: Herr Bundes
minister! Ist es also r,ichtig, daß diese "un
bekannten Flugobjekte", wie Sie sie nannten, 
von denen alle Fachleute übereinstimmend 
annehmen, daß es sich um mindestens einen, 
wahrscheinlich um zwei tschechische MIG
Jäger handelte, an diesem Tag nach Österreich 
einfliegen konnten und nicht geortet werden 
konnten, weil unsere Geräte weder in Siezen
heim - dieses Gerät war gerade zerlegt -
noch auf dem Kolomansberg, das noch nicht 
fertig ist, in der Lage waren, sie zu orten, 
und daß daher das Aufsteigen der Jabos, 
das Sie in Ihrem Dementi mitgeteilt haben, 
völlig unzweckmäßig war, weil diese ja, wenn 
keine Höhe bekannt ist, niemals andere 
Flugzeuge ausmachen können ~ 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordneter! Es kommt auf die Sichtverhältnisse 
an. An diesem Tag waren außerdem außer
ordentlich schlechte Sichtverhältnisse, weil in 
einer Höhe zwischen 2000 und 5000 meine 
sehr dichte Wolkendecke war. Aber es ist 
richtig, daß wir noch große Mängel haben. 
Der Aufbau der österreichischen Luftverteidi
gung ist bei weitem noch nicht zu Ende. 
Wir sind im Anfangsstadium, und andere 
Länder haben Jahrzehnte dazu gebraucht, 
ihre Luftüberwachung aufzubauen. Österreich 
wird daher nie ht in so rasant kurzer Zeit 
dieses Problem bewältigen können. Entschei
dend ist, daß der Ausbau systematisch voran
getrieben und dann auch konsequent durch
geführt wird. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger: Ich bin in der 
Frage der Luft"icherung anderer Meinung, 
was aber nicht Gegenstand der jetzigen An
frage sein kann, weil das zuweit führen würde. 
Wir werden wahrscheinlich darin überein
stimmen, daß es nicht angeht, daß ein Staat, 
der seine Neutralität schützen soll, nicht 
einmal in der Lage ist - ich glaube, es ist 
der einzige europäische Staat -, fremde ein
fliegende Flugzeuge zu orten, weil wir wohl 
englische Instruktoren mit hohen Gehältern 
dort spazierengehen ha oben , diese aber nicht 
in der Lage sintl, die Maschinen in Betrieb zu 
halten. 

Herr Minister! Ich darf Sie daher fragen: 
'\Varum werden dann die Einflüge ausländischer 
Militärmaschinen oder "unbekannter Flug
ohjekte", wie Sie es nennen, vor der Öffent
lichkeit geheimgehalten, während andere 
Staaten sehr wohl derartige Grenzverletzungen 
zur Beruhigung der Öffentlichkeit mitteilen, 
damit die Öffentlichkeit sieht, was die Landes
verteidigung macht. Warum wird das in 
Österreich verschwiegen ~ 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordneter! Ich habe Ihnen schon erklärt, 
daß wegen der dargelegten Verhältnisse der 
Flugkörper nicht identifiziert werden konnte. 
Es war daher nicht klar, ob es sich um eine 
Fehlortung handelt, ob es sich um ein Sport
flugzeug oder allenfalls um eine ausländische 
Militärmaschine handelt. Angesichts dieser 
Gegebenheiten konnte daher auch verant
wortungsbewußt eine Mitteilung über eine 
festgestellte Verletzung österreichischen 
Hoheitsgebietes nicht erfolgen. (Abg. Doktor 
van Ton gel: Die Presse hat es aber geortet! 
- Abg. Zeillinger: Das sagt er nicht, was 
in der Ze'itung steht!) 

Präsident: 17. Anfrage: Frau Abgeordnete 
Dr. Stella Klein-Löw (SPO) an den Herrn 
Verteidigungsminister , betreffend N achtü bung 
B-tauglicher Soldaten. 

657JM 

Welche Erklärung geben Sie dem Nationalrat 
für die Tatsache, daß laut Pressemeldungen 
kürzlich B.taugliche Soldaten, die von Marsch
übungen gänzlich befreit sind, zu einer N acht
übung ausrücken mußten? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Frau Abge
ordnete! Nach Bflkanntwerden dieses Vor
falles habe ich umgehend eine Untersuchung 
angeordnet. Diese Untersuchung hat ergeben, 
daß bei der von einer Einheit des Heeres
Telegraphenregimentes I in der Nacht vom 
30. zum 31. Jänner 1967 durchgeführten 
Marschübung tatsächlich vier Soldaten teil
genommen haben, die auf Grund militär
ärztlicher Gutachten von Marschleistungen 
befreit waren. 

Die Teilnahme dieser vier Soldaten an dieser 
nächtlichen Marschübung erfolgte entgegen 
den einschlägigen Weisungen und Richtlinien. 
Ich habe daher entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet, um die \Viederholung eines solchen 
Vorfalles auszuschließen. 

Präsident: 18. Anfrage: Abgeordneter Zeil
linger (F PO) an den Herrn Verteidigungs
minister, betreffend Verletzung der Luft
hoheit. 
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634/M 

Beruht die von der Tageszeitung "Express" 
am 23. Feber 1967 veröffentlichte, von den 
Militärbehörden jedoch geheimgehaltene Mel
dung auf Richtigkeit, wonach bereits am 
21. Feber durch mehrere ausländische Militär
maschinen die österreichische Lufthoheit ver
letzt worden ist? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordneter! Zu der von mehreren österreichi
Bchen Tageszeitungen am 23. Februar 1967 
gemeldeten angeblichen Verletzung des öster
reichischen Lufthoheitsgebietes durch aus
ländische Militärluftfahrzeuge hat das Bundes
ministerium für Landesverteidigung mit einer 
Presseaussendung am 23. Februar eine sehr 
ausführliche und sachgerechte Darstellung der 
Öffentlichkeit übergeben und auch zu den 
Ausführungen dieser Pressemitteilungen Stel
lung genommen. Ich habe dieser Presse
aussendung des Ministeriums an sachlichen 
Momenten nichts hinzuzufügen, Herr Abge
ordneter. (Abg. Dr. van Tongel: Das ist 
das Neueste in der Fragestunde, auf Presse
aussendungen zu verweisen!) 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger: Ich bitte um Ent
schuldigung, wenn meine Zusatzfrage aus zwei 
Teilen besteht, weil ich es für merkwürdig 
finde, Herr Präsident, wenn ein Minister 
auf die Anfrage eines Abgeordneten auf eine 
Presseaussendung verweist und voraussetzt 
und verlangt (Abg. Dr. van Tongel: Das 
1~8t die Aufwertung des Hauses!) I daß wir 
die Presseaussendung, deren Inhalt hier be
kanntzugeben er nicht einmal be.reit ist, 
kennen. (Abg. Glaser: Wenn er die Aus
sendung vorliest, da'uert es wieder zu lang!) 
Nein, Herr Kollege, er kann den entsprechenden 
Satz vorlesen. Ich werde Ihnen aber sagen, 
warum er ihn nicht vorgelesen hat, denn in 
der Presseaussendung hat der Herr Minister 
sehr wohl verschwiegen, daß das Radar
gerät wieder einmal, wie es ja dauernd der 
Fall ist, nicht einsatzklar war. Er hat dort 
festgestellt, daß man auf Grund der ge
gebenen Wetterverhältnisse nicht orten konnte. 
Es ist daher die Presseaussendung unrichtig, 
und unrichtig ist die heutige Feststellung 
des Herrn Ministers, der hier gesagt hat, 
daß er ausführlich und sachgerecht eine Mit
teilung gemacht hat. Da nun die von Ihnen 
zitierte ... (Abg. Glaser: Wo ist die Frage?) 
Das war keine Frage. Ich habe ja gesagt, 
daß ich zuerst einmal das sagen muß, was 
der MinisteI in seiner Antwort nicht gesagt 
hat. 

Präsident: Am Wort ist der Abgeordnete 
Zeillinger ! (Ruf bei der Ö V P : Was ist das 

für eine Frage?) Das entscheidet der Prä
sident! Bitte! 

Abgeordneter Zeillinger (fortsetzend): Da 
die vom Herrn Minister zitierte, aber nicht 
verlesene Presseaussendung andere Gründe ... 
( Zwischenrufe. - Ruf bei der S PÖ : Seid 
dock einmal ruhig! - Abg. Glaser: Ich 
darf ihn fragen! - Abg. Dr. Kleiner: Er 
soll antworten! Die Presseaussendungen des 
Herrn Ministers zu kennen, 8ind wir nicht ver
pflichtet ! ) 

Präsident: Ich bitte, die Zwischendebatten 
einzustellen! Das Wort hat Abgeordneter 
Zeillinger! Ich bitte ihn, sich kurz zu fassen. 

Abgeordneter Zeillinger (fortsetzend): Da. 
die vom Herrn Minister zitierte, aber nicht 
verlesene Presse aussendung feststellt, daß nur 
auf Grund der damals gegebenen Wetter
verhältnisse eine Höhenortung nicht möglich 
war, der Herr Minister aber andererseits 
heute zugeben mußte, daß das Radargerät 
nicht einsatzfähig war, frage ich Sie, Herr 
Minister, wieso es möglich ist, daß Presse
leute - in diesem Falle waren es Redakteure, 
Journalisten des "Express" - den Ein
flug - wie Sie es nennen: unbekannter Ob
jekte -, wie es auch Ihre Herren im Mini
sterium offen zugaben, tschechischer MIG
Jäger nach Österreich feststellen konnten, 
nicht aber die Landesverteidigung. Wie er
klären Sie sich das, Herr Minister? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordnetE'r! Ich habe festgestellt, daß eine 
Identifizierung dieses Flugkörpers nicht er
folgen konnte. Es ist daher nicht richtig, 
daß wir feststellen konnten, daß tschechische 
MIG-Jäger eingeflogen sind. 

Herr Abgeordneter! Ich habe außerdem 
selbstverständlich auch die Presseaussendung 
vor mir. Sie haben mir aber bei einer anderen 
Frage einmal gesagt, der Minister solle sich 
sehr kurz halten, und diese Aussendung sei 
Ihnen ja bekannt! (Heiterkeit bei der ÖVP.j 
Deswegen habe ich heute auf diese Presse
aussendung verwiesen, in der unter anderem 
auch die Gründe angeführt sind, die zu diesen 
Fehlaussagen geführt haben: weil eine ein
geflogene finnische Militärmaschine mit dem 
an demselben Tag eine Stunde vorher von 
uns georteten Flugkörper verwechselt wurde. 
Es wurde auch dargelegt, daß diese finnische 
Maschine angeblich von tschechischen MIG
Jägern angeflogen worden sei. 

Es war daher notwendig festzustellen, daß 
das nicht der Fall war, sondern daß es sich 
bei dem Flug dieser finnischen Maschine um 
einen völlig ordnungsgemäßen Flug handelte, 
der offiziell angekündigt war und von den 
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Bundesminister Dr. Prader 
österreichischen Behörden auch bewilligt wor- klargestellt werden konnte, daß die finnische 
den ist, und daß es keinesfalls den Tatsachen Militärmaschine erstens eine Berechtigung 
entsprochen hat, daß diese finnische Ma- hatte, nach Österreich einzufliegen, und zwei
schine von MIG-Jägern angeflogen worden tens ordnungsgemäß gemeldet war; außer
sei. Das war wichtig in dieser Presseaus-I dem, daß authentisch festgestellt werden 
sendung festzustellen. Unsere Presseaussen- konnte, daß die finnische Militärmaschine 
dung erfolgte deswegen am 23. und nicht nicht von MIG-Jägern angeflogen wurde. 
am 21., weil diese Mitteilungen im "Express" Das geht letzten Endes auch aus den Er
erst am 23. erschienen f>ind. klärungen des Piloten dieser finnischen Militär-

Kontrollstarts an sich, Herr Abgeordneter, maschine hervor, dem das ja letzten Endes 
werden selbstverf>tändlich nicht der Presse aufgefallen sein müßte. Ich habe nicht er
bekanntgegeben - auch in keinem anderem klärt, daß wir den Flugkörper, der geortet 
Staat -, das geschieht nur dann, wenn eben wurde, durch die Schulungsstation Siezen
irgendwelche Ereignisse eingetreten sind. Ich heim als Nicht-MIG-Jäger identifizieren konn
glaube daher, man sollte diese zwei Gegeben- ten. Wir konnten ihn weder alsMIG-Jäger 
heiten auseinanderhalten. identifizieren noch als etwas anderes. Wir 

konnten überhaupt keine Identifizierung dieses 
Präsident: Zweite Zusatzfrage. Flugkörpers durchführen. Das ist aber doch 
Abgeordneter ZeiIlinger: Ich bin zwar zum etwas völlig anderes, als es in Ihrer Dar

Unterschied vom Herrn Bundesminister nicht stellung jetzt zum Ausdruck gekommen ist. 
der Ansicht, daß die Fragestunde darin be- Herr Abgeordneter! Sie sind Mitglied des 
stehen kann, daß der Herr Minister die Ab- Landesverteidigungsrates. (Abg. Zeillinger: 
geordneten auffordert, die Zeitung zu lesen. Aber ich muß das vom "Express" erfahren 
Da wir aber hier sehr verschiedene Prüfungs- und nicht vom Herrn Minister 1 - Gegenrufe 
ergebnisse haben und Sie jetzt zwar fest- bei der ÖVP. - Unruhe. - Abg. Dr. van 
gestellt haben, daß Sie nicht orten konnten, Tongel: Keine Zwi8chenrufe beim Minister -
weil die Höhenmeßanlage nicht funktionierte, wo 8ind wir denn, meine Herren 1 - Heiter
aber andererseits doch wieder erklärt haben, keit. - Der Prä8ident gibt das Glocken
Sie hätten feststellen können, daß die tschechi- zeichen.) Der Landesverteidigungsrat hat die 
sehen l\HG-Jäger oder - wie Sie es nennen - I Möglichkeit, alle Einrichtungen des Bundes
die unbekannten Flugobjekte die finnische I heeres in seiner Geschlossenheit zu besich
Ma8chine nicht verfolgt haben, darf ich Sie I tigen. Antragsberechtigt ist diesbezüglich jedes 
fragen: Sind Sie auf Grund der Ergebnisse, Mitglied des Landesverteidigungsrates, daher 
die Ihre Prüfung ergeben hat, und auf Grund auch Sie, Herr Abgeordneter. Wenn Sie 
der Ergebnisse, die ich habe, und auch auf diesen Wunsch haben, wird sicherlich die 
Grund jener Ergebnisse, die die Presseleute Möglichkeit vorhanden sein, daß Sie einen 
haben, bereit, mit Abgeordneten des Par- solchen Antrag stellen, und der Verteidigungs
laments oder mit Mitgliedern des Verteidi- rat wird darüber geschäftsordnungsmäßig zu 
gungsrates an Ort und Stelle eine Unter- beschließen haben. (Abg. Dr. van Tongel: 
suchung durchzuführen, um festzustellen, wie- Keine Zensuren von der Ministerbank I) 

Is~ SI.ieh als
I 

;ertei~igungsmb iknister so hunbzu- Präsident: 19. Anfrage: Abgeordneter Dr. van 
ang IC e n.lOrmatlOnen e ommen a en, To 1 (FPO") d H V t 'd' .. d nge an en errn er el Igungs-
~a;endh Pr~~~eleu~~ unE' A:?eordnei~ ~~se~t- minister (Zwischenrufe) - jetzt ist Schluß 

M
IC hn;te r u er . le d m u.ge aus .an

h
( ISC er mit den Untertassen! -, betreffend Außer

asc men -:- Wlr re. en Jetzt nIC t v?n dienststeIlung von Militärfahrzeu en. 
Probestarts m ÖsterreICh, sondern von Em- g 
flügen ausländischer Militärmaschinen in öster
reichisches Ge biet - informiert sind? 

Sind Sie bereit, eine solche Untersuchung -
von mir aus auf der Stelle - an Ort und 
Stelle durchzuführen ~ 

Präsident: Bitte, Herr Minister. ( Zwischen
rufe bei der F PÖ.) Jetzt ist der Herr Minister 
am Wort. (Neuerliche Zwischenrufe des Abg. 
Zeillinger. - Der Prä8ident gibt das Glocken
zeichen.) 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordneter! Ich habe hier etwas völlig anderes 
gesagt als das, auf das Sie jetzt repliziert 
haben. Ich habe festgestellt, daß eindeutig 

671/M 

Angesichts des schweren Unglücks eines 
Heeres-Lastkraftwagens, bei dem sechs junge 
Soldaten des Bundesheeres den Tod fanden, 
frage ich Sie, wann Sie die Type "GMO" ameri
kanischer Militärfahrzeuge aus den Jahren 
1940/42 - der verunglückte Lastkraftwagen 
war ein Fahrzeug dieser Type - endlich außer 
Dienst stellen werden. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordneter! Beim österreichischen Bundesheer 
steht noch eine beträchtliche Anzahl gelände
gängiger amerikanischel' Militärfahrzeuge der 
Type "GMC" in Betrieb. Diese Kraftfahrzeuge 
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Bundesminister Dr. Prader 

werden jow2il..; nach einer FahrlfL,tö,::.J. "011: j;lt,ereS""dt. Zmn G\'g",l:,tand f'(,ll"J ist zu 
1600 km, min(lc8tell~l aber einmal ill~ J, hr I ';~,?;,-,j1, daß ili(' I .. (;;d;;:tafhv~geH da Type 
auf ihre Betriebs- und Verkehr-;sidwrhci:. "Gl\iC" ein.e besonr1r·r::: ~'('h:wergällgige L(:l~.k1'.llg 
geprüft. D0mgcgcmüber werdt'n im zivilen h<~ben. Da;:.; wal' auch di<:l Ur'~acho dieses a11f 
Bereich Altfahrzeuge praktii.;ch nur alle r..nj vereif;ter Strecke erfolgten sch",er<:'n Unfalles. 
Jahre auf ihre Verkehrs~icherhcjt, geprdt. Der Fahrer konnte llac·h den mir zugegangenrm 
Das angestrebte Ziel, auch dort zn einer (~·in- Mitteilungen mit dieser schwergäI .. ~gigen l..en
jährigen Überprüfung zu kommen, konni-e knng eben auf vereister Bahn nicht. so fahren 
bisher bekanntlieh ja noch nicht erreicht wie mit einem Lo,stkraftwagen, bei dem die 
werden. Lenkung anders konstruiert 1st oder anders 

Es besteht, Herr Abgeordneter, ein strenger funktioniert. 
Befehl, alle Kraftfahrzeuge, nicht nur die der Ich frage daher bei aller Anerkennung der 
Type "GMC", sofort auszuscheiden, wenn yon Ihnen jetzt genannt.en statiRtischen Ziffern, 
irgendwelche Bedenken hinsichtlich ihrer Be- ob Sie wenigstens verfügen werden, daß diese 
triebs- oder Verkehrssicherheit bestehen. schwer lenkbaren, schwergängigen Lastkraft-

Eine eingehende Untersuchung dieses be- wagen der erwähnten Type in winterlichen 
dauerlichen Vorfalles in Kärnten, den Sie ja Zeiten, wo eben mit vereisten Fahrbahnen zu 
im Auge haben, Herr Abgeordneter, hat rechnen ist ... (Zwi8chenruf bei de1' (jVP.) 
ergeben, daß die Ursache dieses Kraftfahrzeug- - 1("h kann Ihnen erst. antworten, wenn ich 
unfalles keine"lfalls in einem techni:'5chen Ge- diesen schwierig konstruierten Satz beendet 
brechen des Kraftfahrzeuges gelegen war. hab~: (Heiterkeit und weiterer Zwischenruf bei 

Zu den Kraftfahrzeugen des Bundesheeres I der 0 V P.) 
darf ich, wie ieh dem Hohen Hause bereits I Präsident (das Glockenzeichen gebend): Am 
in einer Anfragebeantwortung am 22. Juni Wort ist der Abgeordnete Dr. van TongeL 
vorigen Jahres, und zwar in Beantwortung Der Minister wird schon eine Antwort finden. 
einer Anfrage des Herrn Abgeordneten St.einer Bitte, Herr Abgeord1leter. 

berichten. ko~~te, fe.stR~ellen, naß die Unfalls- Abgeordneter Dr. van Tongel (fortsetzend) : 
quote beIm. oster:elChIsche~l Bundesheer be- Ieh frage also, ob Sie, Herr Minister, bereit 
de~tend ge~rmger 1st als bel a~deren Armeen. sind, angesichts dieser technischen Tatsache, 
Wahrend nn Jahre 1965 beIm Bundesheer die von niemandem bestritten wird - außer 
auf rund 75.000 gefahrene Kilometer ein von einem Kollegen dort drüben, der offen
Unfall kam, ent:fiel auf Grund. der .aus de~ kundig ein Fachmann für amerikanische 
Jahre 1964 vorlIegenden Verglel~hBzlfferll bel Militärfahrzeuge ist _, wenigst.ens zur Winters
der Deu~schen Bundesvv:ehr bereIts. auf rund I zeit die Verwendung dieser Fahrzeuge einzu-
50.000 KIlometer und bel der SchweIzer ArI~lee sch"änken, damit sich nicht abermals ein 
sogar sc.hon auf rund 33.000 .gef~hrene KIlo- solcher Unfall ereiO'net. 
meter em Verkehrsunfe,]l. DIe fur das Jahr '" 
1966 bereits vorliegende Unfallstat.istik ergibt, Präsident: Herr Minister. 
daß beim Bundesheer in die8em Jahr auf rund 
80.000 gefahrene Kilometer ein Unfall kam. 

Bunde:mlinister Dr. Prader: Herr Abge
ordnet er! In keinem Bericht der U nfa..IIs-

Herr Abgeordneter! Der Zentralverhand der kommission, weder von ziviler noch von 
österreichischen Versicherungen hat festge- militäris('her Seite, wurde eine Feststellung 
stellt, daß im Jahre 1965 bei Last,kraftwagen der Art getroffen, die Sie hier ehe:l vorgebracht 
auf 25.000 gefahrene Kilometer ein Unfall haben, dnß nämlich die Unfallursachü in der 
entfällt. Demgegenüber entfiel bei den nl1 etwaB schwereren Lenkharkeit deR "GMC" 
Bundesheer verwendeten Lastkraftwagen der begründet liegt. 
Type "GMC" im Jahre 1965 erst auf !eh rbd ferner, Herr Abgeordneter, dcuauf 
69.000 Kilometer ein Unfall. I hinweisen, daß der Fahrer dieseR Wagens ein 

Trotz dieser Tatsachen, Herr Abgeordneter, Ilftngjähriger und sehr geübter Fahrer des 
bin ich bemüht, die noch vorhandenen ameri- Typs "GMC" war und daher selbstverständlich 
kanischen l\1ilitärlastkraftwagen durch neue auf Grund seiner langjährigtm Praxis auch 
Fahrzeuge, vor allem österreichischer Pro-, mit den Besoml.erhpiten dieses Fahrzeuges 
venienz, zu ersetzen. Dieses Vorhaben erfolgt I Lesonders vertraut war, weil eben jedes 
ja bekanntlich konRequent im Rahmen des Kraftfahrzeug irgend welche .spezifische be
Heeresmotorisierungsprogramms. sondere Eigenschaften hat. Das Kraftfahr

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel: Ich habe Sie, 
Herr Minister, zwar nicht um eine Statistik 
gebeten, aber Ihre Ausführungen waren sehr 

zeug "GMC" ist ein ganz hervorragendes 
KraftJalu'zeug, aber trotzdem wollen wir es, 
wie ich angeführt habe, im Zuge des Heeres
motorisierungspl'ogramll1s ausscheiden, um es 
durch österreichische Fahrzeuge zu ersetzen. 
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Bundesminister Dr. Prader 
Wir sind ja in dieser Hinsicht schon bedeutende 
Schritte vorwärts gekommen. Ich konnte 
kürzlich 133 Lastkraftwagen der Type Steyr 
680 M übernehmen. 100 Kraftwagen der 
gleichen Type werden in kürzester Zeit neu 
eingeführt werden. Und so erfolgt konsequent 
die Ausscheidung auch dieser älteren Fahrzeuge 
und deren Ersatz durch neue Fahrzeuge öster
reichiseher Provenienz. Das Tempo wird uns 
flelbstverständlich durch die budgetären Mög
lichkeiten diktiert. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel: Herr Mini
ster! Könnten Sie, wenn nicht heute, 80 doch 
gelegentlich schriftlich mitteilen, wie viele 
solcher amerikanischel' Militärfahrzeuge aus 
dem Jahre 1940 noch im Dienst stehen 1 Es 
muß, wie gesagt, nicht heute sein. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Ja, d~zu bin 
ich gerne bereit, Herr Abgeordneter. Es ist 
aber, das muß ich allerdings auch sagen, oft 
sehr schwer, das tatsächliche Produktionsjahr 
dieser Fahrzeuge authentisch festzustellen, 
weil oft die entsprechenden Unterlagen, 
Papiere und so weiter eine völlig autorisierte 
Feststellung in dieser Beziehung nicht immer 
ermöglichen. Aber im Rahmen des Gegebenen 
bin ich selbstverständlich bereit, diese Unter
lagen jederzeit zur Verfügung zu stellen. 

Präsident: Die 60 Minuten der Fragestunde 
sind abgelaufen. Die Fragestunde ist f30mit 
beendeL 

Die schl'iftliche Beantwortung der Anfrage 
164/J der Abgeordneten Melter und Genossen 
an die "F'i"an Bundesminister für soziale Ver
waltung, betreffend Ausstattungsbeitrag gemäß 
§ 268 ASVG. an weibliche Versicherte, wurde 
den Anfragestellern übermittelt, verviel
fältigt und auch an alle Abgeordneten verteIlt. 

Ich gebe bekannt, daß folgende Regie
ru ngs vor lagen eingelangt sind: 

Bundesgesetz, betreffend Veräußerung von 
bundeseigenen Liegenschaften (415 der Bei
lagen), und 

Bundesgesetz, mit dem gesellschaftsrecht
liche Bestimmungen über die Kapitalerhöhung 
aus Gesellscha.ftsmitteln getroffen werden (Ka
pitalberichtigungsgesetz) (416 der Beilagen). 

Diese Regierungsvorlagen werde ich gemäß 
§ 41 Abs. 4 Geschäftsordnungsgesetz in der 
nächsten Sitzung zuweisen. 

Die in der letzten Sitzung als eingebracht 
hekanntgegebenen Regierungsvorlagen weise 
ich zu vde folgt: 

403 der Beilagen: Bundesgesetz über eine 
Änderung des Scheidemünzengesetzes 1963, 
und 

420 der Beilagen: Bundesgesetz, betreffend 
die Übernahme der Bundeshaftung für An
leihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
Österreichischen Elektrizitätswirtschafts AG 
(Verbundgesellschaft) und der Sondergeselt
sc haften gemäß § 4 Abs. 4 des 2. Verstaat
lichungsgesetzes (Energieanleihegesetz 1967), 

dem Finanz- und Budgetausschuß . 
Außerdem weise ich auch den Bericht des 

Bundesministeriums für Finanzen gemäß Zif
fer 5 des Allgemeinen Teiles des Systemisie
rungsplanes der Kraft-, Luft- und Wasser
fahrzeuge des Bundes für das Jahr 1966 
(Anlage V zum Bundesfinanzgesetz 1966) 

dem Finanz- und Budgetausschuß zu; 
den Bericht des Bundesministers für Justiz, 

betreffend Ansprache des Bundesministers 
für Justiz vor der Konsultativversammlung 
des Europarates am 24. Jänner 1967, 

dem Justizaw'1schuß. 

1. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (208 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Personalvertretung bei 
den Dienststellen des Bundes (Bundes-Personal-

vertretungsgesetz) (417 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1. Punkt: Bundes
Personalvertretungsgesetz . 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Gug
genberger. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Guggenberger: Herr Prä
sident! Hohes Haus! Ich habe im Namen des 
Verfassungsausschusses den Bericht über das 
Bundes-Personalvertretungsgesetz zu er
statten. 

Der Verfassungsausschuß hat in seiner 
Sitzung am 4. November 1966 zur Vorberatung 
dieser Regierungsvorlage einen Unterausschuß 
eingesetzt, dem von der Österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Guggenberger, 
Dr. Hauser, Dr. Kranzlmayr, Krempi, Dok
tor Kummer und Stohs, von der Sozialistischen 
Partei Österreichs die Abgeordneten Dr. Klei
ner, Ing. Scheibengraf, Ströer, Haas, Robert 
Weisz und von der Freiheitlichen Partei 
Österreichs Abgeordneter Dr. van Tongel 
angehörten. 

Der Unterausschuß hat die Regierungs
vorlage in vier Sitzungen, und zwar am 4. No
vember, 22. November, 2. Dezember und 
7. Februar, eingehend und gründlich beraten 
und über Wunsch verschiedener Bediensteten
gruppen des öffentlichen Dienstes eine Reihe 
von Abänderungen und Ergänzungen im Ge
setzentwurf vorgeschlagen, worüber dem Ver
fassungsausschuß in der Sitzung vom 27. Fe
bruar ein umfassender schriftlicher Bericht 
vorgelegt wurde. 
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Guggenberger 

Die Fortsetzung der gegenständlichen Ver
handlungen fand über Wunsch der soziali
stischen Abgeordneten in der Sitzung des 
Verfassungsausschusses am 6. März statt. 
Es wurden bei dieser Sitzung insgesamt 
64 Änderungen gegenüber der Regierungs
vorlage vorgeschlagen, die dem schriftlichen 
Ausschußbericht entnommen werden können, 
wobei sich diese Änderungen im einzelnen wie 
folgt aufteilen: 

12 Änderungen waren organisatorischer Art, 
durch welche die Errichtung von Organen der 
Personalvertretung den praktischen Erfah
rungen im Rahmen der bisherigen proviso
rischen Personalvertretungen angepaßt werden 
konnte. 26 Änderungen betrafen das Ver
fahren in den verschiedenen Bereichen der 
Personalvertretung und ihrer Organe. Eine 
Änderung regelt den Kündigungsschutz für 
Hochschulassi<;tenten, eine weitere ebenfalls 
den Kündigungsschutz für zeitverpflichtete 
Soldaten. Eine dritte Änderung befaßt sich 
mit der Erweiterung des Ersatzes von Reise
gebühren unter besonderen Voraussetzungen 
auch an nicht freigestellte Personalvertreter , 
und schließlich regelt eine vierte Änderung 
die Kompetenzen für den Bereich der ver
schiedenen Kategorien von Lehrern. Schließ
lich waren noch 22 Änderungen textbcher 
Natur notwendig, die zum großen Teil durch 
die übrigen vorher genannten Änderungen 
erforderlich geworden sind. 

Im Hinblick auf diese Änderungen wurde 
eine paragraphenweise Abstimmung im Aus
schuß vorgenommen. Mit Ausnahme jener 
Bestimmungen, für welche im Verfassungs
ausschuß Abänderungsanträge vom Abge
ordneten Robert Weisz eingebracht wurden 
und die auch dem vorliegenden Minderheits
bericht zu entnehmen sind, wurde der Gesetz
entwurf in der Fassung des Berichtes des 
Unterausschusses vom Verfassungsausschuß 
einstimmig angenommen. Der den § 2 Abs. 3 
betreffende Abänderungsantrag des Abge
ordneten Ro bert Weisz wurde vom Verfas
sungsausschuß einstimmig angenommen. Diese 
Textänderung ist in dem dem schriftlichen 
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent
wurf berücksichtigt. 

In der darauf Bezug habenden Debatte er
griffen außer dem Berichterstatter die Abge
ordneten Dr. Kranzlmayr, Robert Weisz, 
Dr. Broda, Dr. Gruber und Dr. van Tongel 
sowie der Ausschußobmann das Wort. 

Weiters hat der Ausschuß zum Gesetz
entwurf folgende Feststellungen für geboten 
erachtet: 

Zu § 2 Abs. 3 wurde vom Ausschuß der 
Wunsch geäußert; das Bundeskanzleramt möge 
in einem Rundschreiben darauf hinweisen, 

daß es den auf freiwilliger Mitgliedschaft be
ruhenden Berufsvereinigungen auch nach dem 
Inkr!lJttreten des im Entwurf vorliegenden 
Gesetzes unbenommen sein soll, die Interessen 
ihrer Mitglieder dem Dienstgeber gegenüber 
zu vertreten, ohne daß ihnen allerdings ein 
Rechtsanspruch auf Gehör oder auf die Durch
führung eines Verfahrens zusteht. 

Zu § 11 Abs. 2 hat der Ausschuß einhellig 
die Auffas&ung geäußert, daß im Falle einer 
vorzeitigen Beendigung der Tätigkeitsdauer 
eines Fachausschusses die Bestimmungen des 
§ 24 zur Anwendung zu kommen haben. 

Den dem Ausschuß zu § 11 Abs. 1 und § 13 
Abs. 1 vorliegenden Anregungen zur Schaffung 
einer Personalvertretung für die Beamten 
des Ruhestandes konnte nicht Rechnung ge
tragen werden, da im vorliegenden Gesetz
entwurf dem Grundsatz der betrieblichen 
Vertretung gefolgt wird, der einen personal
vertretungsrechtlichen Einbau dieser Beam
tenkategorie mangels Zugehörigkeit zu einer 
Dienststelle ausschließt. Die Beamten des 
Ruhestandes können sich jedoch im Rahmen 
des § 2 Abs. 3 des Bundes-Personalvertretungs
gesetzes im Bereiche der übrigen gesetzlichen 
und der auf freiwilliger Mitgliedschaft be
ruhenden Berufsvereinigungen vertreten lassen. 

Zu § 13 Abs. 2 wird klargestellt, daß in 
Fällen, in welchen dem Dienststellenausschuß 
auch die Aufgaben des Zentralausschusses 
und dem Dienststellenwahlausschuß auch die 
des Zentralwahlausschusses zukommen, ein 
Instanzenzug vom Ausschuß zum Zentral
ausschuß nicht vorgesehen ist. 

Zu § 15 Ab&. 5 wird festgehalten, daß ein 
Bediensteter in mehrere Personalvertretungen 
gewählt werden kann. Dies gilt nicht für die 
Wahlausschüsse. 

Ferner hat der Verfassungsausschuß be
schlossen, nachstehende Entschließung zur 
Annahme zu empfehlen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
dem Nationalrat ehestmöglich Regierungs
vorlagen zuzuleiten, in welchen das Betriebs
vertretungsrecht für jene öffentlichen Ver
kehrsunternehmungen (Eisenbahnen, Stra
ßenbahnen, Schiffahrt, Luftverkehr, Post
und Telegraphenverwaltung und Kraftfahr
linien) geregelt wird, die vom Betriebsräte
gesetz ausgenommen sind und auch vom 
Bundes-Personalvertretungsgesetz nicht er
faßt werden. 
Der VerfassungsausBchuß stellt somit den 

An trag, der Nationalrat wolle 
1. dem Gesetzentwurf, wie er dem schrift

lichen Ausschußbericht angeschlossen ist, 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen 
und 

277 
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Guggenberger 
2. die vom Verfassungsausschuß emp

fohlene Entschließung annehmen. 
Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 

ich, die General- und Spezialdebatte in einem 
abzuführen. 

Präsident: Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Ein Einwand wird 
nicht erhoben. General- und Spezial debatte 
werden daher unter einem durchgeführt. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 
zum Wort gemeldet ü,t der Herr Abgeordnete 
lng. Scheibengraf. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter lng. Scheibengraf (SPÖ) : 
Herr Präsident! Hohes Haus! Wenn wir 
heute das Bundes-Personalvertretungsgesetz 
behandeln, müssen wir Sozialisten dazu 
abermals feststellen, daß die Reihe fortge
setzt wird, in der legistisch schlecht bearbeitete 
Regierungsvorlagen dem Hohen Hause vor
gelegt werden, aber ebenso wird auch die 
Verhandlungsart, wie sie durch die Regie
rungspartei, die Mehrheitspartei selbst geübt 
wird, fortgesetzt. 

Wir stellen fest, daß in den Erläuternden 
Bemerkungen versucht wurde darzutun, daß 
das Personalvertretungsgesetz im öffentlichen 
Dienst eine Rechtssphäre erhalten soll, die 
nach weitestgehender Möglichkeit den Um
ständen, den Betriebsorten und dem Betriebs
räterecht entsprechen soll. Auch sozialisti
sche und christliche Gewerkschafter haben 
dazu nicht nur einmal, sondern sehr oft ihre 
Meinung in dieser und in keiner anderen Form 
kundgegeben. "Venn wir aber nun sehen, daß 
die Erläuterungen zu der Regierungsvorlage 
eine völlig andere Meinung zum Ausdruck 
bringen, als dies legistisch in der Regierungs
vorlage als Niederschlag festzustellen ist, 
dann müssen wir Sozialisten festhalten, daß 
die Erläuterungen zu dieser Regierungsvorlage 
in einem krassen Widerspruch zu ihr stehen 
und sich im Gegensatz vor allem zum Betriebs
räterecht befinden. 

Von der Warte des Gewerkschafters, aber 
auch aus dem Blickwinkel des Demokraten 
betrachtet, sollte man - und das wurde ja 
auch von allen Gewerkschaftern zum Ausdruck 
gebracht - sich vor allem die einzelnen 
Sphären des Bundesdienstes vor Augen halten, 
dem dieses Personalvertretungsgesetz dienen 
soll. 

Der hohe Beamte im Bundesdienst - aber 
auch anderweitig im öffentlichen Dienst Ste
hende - kann seine Dienstbedingungen zu 
einem Teil, ja ich möchte fast behaupten, 
zu einem großen Teil mitgestalten. Die Wir
kungen des Milieus, in welchem er seine Auf
gaben zu erfüllen hat, sind wesentlich ver
schieden von denen, die ich nun weiter nenne. 

Beim mittleren Beamten ist das bereits 
völlig anders. Hier wirken andere Kräfte, 
die Aufgabenstellung ist schon weit präziser, 
die Organisation beginnt bereits zu wirken; 
variable politische Verhältnisse, die einmal 
in einer Demokratie gege ben sein müssen 
und gegeben sind, Ungunst, aber auch persön
liche Einwirkungen und verschiedenes mehr 
hat diese Kategorie bereits in ihrer Dienst
erfüllung zur Kenntnis zu nehmen. 

Und nun zur Großzahl der Bediensteten in 
unteren oder Anfangskategorien : Die not
wendige Dienstanweisung, die Festlegung der 
abgegrenzten Arbeitsbereiche und vor allem 
die Dienst- und Arbeitsbedingungen, die der 
einzelne nicht mehr oder fast nicht mehr 
beeinspruchen kann, ergeben das abgerundete 
Diensterlebnis dieser Menschen. 

Wir stehen auf dem Standpunkt: Wenn 
ein PersonalvertretungArecht geschaffen wer
den soll, dann für die, die dieses Recht am 
allernötigsten brauchen. Hier könnte wirklich 
vip,les für den sogenannten kleinen Mann ge
schaffen werden. 

Dieses Personalvertretungsgesetz, das nun 
heute zur Beratung und Behandlung dem 
Hohen Haus vorliegt, bringt unserer Auf
fassung nach den Obrigkeitsstaat zurück. 
Es ist weder ein moderner Geist in clen Haupt
kernen dieses Gesetzes zu finden, noch erkennen 
wir die Achtung vor dem Menschen im öffent
lichen Dienst darin. Dies wollte ich nur ganz 
kurz vorausschicken. (Abg. Dr. Gorbach: 
" Wir lehnen daher dieses Gesetz ab!") Ganz 
richtig, Herr Kollege! 

Wir haben von Anfang an versucht, und es 
kann hier wohl nicht bestritten werden, auch 
von Ihnen nicht, meine Damen und Herren 
der Österreichischen Volkspartei, daß wir 
alles unternommen haben, einen einhelligen 
Beschluß des Hauses zu ermöglichen. Die 
kalte Dusche haben wir allerdings bereits 
am ersten Verhandlungstag zur Kenntnis 
nehmen müssen, als wir - das hat der Herr 
Berichterstatter hier nicht hervorgehoben -
§ 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 5 nicht fertig 
behandeln konnten, diese daher offenbleiben 
mußten, da, wie man dann später feststellte, 
hier bereits fixe Festlegungen von vornherein 
getroffen waren. Es handelt sich hier um den 
Aufhänger, wobei das Wort "übrige" durch 
das Wort "andere" ersetzt worden ist - sinn
gemäß wird dadurch nichts Besonderes geän
dert - und wodurch vor allem die Anführung 
"gesetzliche Interessenvertretungen" so her
vorgehoben wird, als sei die heute durch das 
Gesetz festgelegte Gemeinschaft bereits selbst 
eine solche. 

§ 3 Abs. 5 beinhaltet die Rechtspersönlich
keit. Sie schien bereits als harter Kern für 
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Ing. Scheibengraf 

uns im Verhandlungspakt zu sein, doch hoff- Betdebsräterecht angepaßtes modernes Per
ten wir, daß doch letzten Endes, nachdem sonalvertretungsgesetz sein soll. Sie sagten 
diese Punkte ausgeschieden waren, im Aus- damals: Was soll das noch 1, und Sie haben 
schuß noch eine Möglichkeit zur Änderung von Haus aus diese 13 Punkte abgelehnt. 
gegeben sei. ~Wir haben nochmals eingelenkt und versucht 

Sie werden nun ::;icher sagen: Wir haben und sagten: Wir schränken auf 6 Punkte ein, 
doch 64 Änderungen durchgeführt, das ist um es Ihnen leichter zu machen. 
doch keine Kleinigkeit! Das schließt aher :Meine Damen und Herren! Hier wende ich 
durchaus nicht aus, daß 47 ·Wünsche von mich vor allem an die Mitglieder des ÖAAB 
uns unbefriedigt geblieben sind, unter denen und die christlichen Gewerkschafter, ich werde 
sich einige sehr wesentliche Punkte befinden, darauf noch zurückkommen: Das Gesetz 
die der Rechtskonstruktion dieses gesamten gibt kein Recht, wie es ein Personalvertreter 
Gesetzes ihren Stempel aufprägen. Auf diesem haben soll, um die Menschen, deren Vertretung 
Gebiet waren mit Ihnen keine Verhandlungs- ihm durch die Rechtsform der Personalver
möglichkeiten gegeben. I tretung anvertraut ist, auch wirklich zu 

Sie ,""erden weiter sagen, Sie hätten alles I vertreten. Es war umsonst, die Aussprache 
getan und uns alle Möglichkeiten gegeben.j herbeizuführen. Ich glaube, Ihr Chef, der 
Dazu möchte ich aber feststellen: Wir sehen, Herr Generalsekretär und Klubobmann Doktor 
daß diesem neuen Stil, von dem so viel ge- 'Vithalm hat eben wieder einmal festgestellt: 
sprochen wird, die Taktik zugrunde liegt, Fertigmachen, da ist nichts mehr drinnen, 
daß man Regierungsvorlagen vorlegt, denen was sich verändern läßt! Für das Personal 
legistisch schwere Mängel anhaften, sie unter im öffentlichen Dienst ist noch allerhand 
sogenannter Mitarbeit der Sozialisten aus- in diesem Gesetz zu ändern, und ich werde 
räumen läßt, aber bei jenen Kernen, jenen dann bei der Verlesung der Abänderungs
Punkten, bei denen wir materiellrechtliche anträge und ihrer Begründung noch darauf 
Veränderungen vornehmen sollten, sind bereits zurückkommen. 
von Haus aus Grenzen gesetzt, darüber Nun stehen wir vor dem letzten Versuch. 
können wir mit Ihnen bei solchen Verhand- Es bleibt Ihnen unbenommen, heute diesen 
lungen nicht mehr reden. Anträgen beizutreten, ja wir sind sogar letzt-

Was sollten wir dann noch begründen und hin ncch bereit, abermals auf die sechs Punkte 
vorzulegen versuchen, wenn wir von Haus zurückzugehen, die wir als die Kernpunkte 
aus feststellen, was sowohl Gewerkschafter anerkennen, wenn es noch die Möglichkeit 
als auch Sachverständige festgestellt haben, einer Verständigung mit Ihnen gibt. 
daß der modernen Rechtsempfindung in der EshandeltsichhierumfolgendesechsPunkte: 
legistischen, aber auch vor allem in der mate- § 2 Abs. 3; klaIe AufgabensteIlung für die 
riellrechtlichen Form dieses Gesetzes nicht Personal vertreter ; die Frage der Rechtsper
entsprochen worden ist, und hier, wenn man sönlichkeit, wofür wir auf das "Wozu 1" 
aB das sagt, eben erklärt wird, das könne kaum eine entsprechende Antwort erhalten 
man nicht behandeln, man werde das in der können; § 10 Abs. 6, das Vertretungsrecht ; ein 
Behandlung im Vollausschuß zur Durchführung neuer § 10 a, der mehr Schutz für den einzelnen 
bringen. Bediensteten und seine Organe bieten soll. 

So bleibt uns nichts anderes übrig als der 
Weg ins Hohe Haus, den Minderheitsbericht 
zu erstellen l1nd die Anträge für jene Punkt.e 
zu stellen, von denen wir glauben, daß sie 
erst das Gesetz zu dem machen, was es sein 
soll, nämlich ein Personalvertretungsgesetz 
und nicht ein Aufsic'htsgesetz fÜl die Behörde 
und den Herrn Bundeskanzler. (Beifall hei 
der SPÖ.) 

"ViI' haben nochmals auch im Vollausschuß 
versucht, einen Weg zu einer Verständigung 
zu finden, und haben bei Beginn dieser Sitzung 
in 13 Punkten Änderungen vorgeschlagen, 
von denen wir glauben, daß sie dem Gesetz 
jenen rechtlichen Inhalt geben, den wir als 
Inhalt eines Vertretungsgesetzes anerkennen 
können, vor allem auch das beinhalten, wo
von die Erläuterungen zu dieser Regierungs
vorlage sprechen, nämlich daß es ein dem 

Und letzthin die §§ 39 und 40, wo die Unab
hängigkeit der Beschwerdestellen festzusetzen 
·wäre, einer Einrichtung, die angesprochen 
werden kann, ebenso wie es im Betriebsräte
recht vorhanden ist, einer unbeteiligten Stelle, 
die als Schiedsrichter über Fragen des Personal
rechtes entscheiden könnte. 

Meine Herren, Sie sind ja so für den Begriff 
"unabhängig" zu begeistern. ·Warum macht 
man nicht das Personalvertretungsrecht wirk
lich unabhängig von der Aufsichtsbehörde ~ 
Hat denn schon ein Betriebsunternehmer zur 
Kenntnis genommen, daß ihm damit auch 
nur ein Recht entzogen worden ist, indem 
Bedienstete von Betriebsräten entsprechend 
vertreten werden können und bei dem Eini
gungsamt jene Differenzen ausgefochten wer
den können, von denen wir glauben, daß sie 
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nur durch eine solche Stelle, die außerhalb 
der Kompetenzstellen liegt, ausgefochten wer
den. 

Und nun darf ich zu den Abänderungen 
selbJ:,t kommen und sie verlesen, wie dies die 
Geschäftsordnung vor~i3ht. 

Abänderungsantrag 
der Abgeordneten lng, Scheibengraf, Robert 
Weisz und Genossen, betreffend die Regie
rungsvorlage über das Bundesgesetz über 
die Personalvertretung bei den Dienststellen 
des Bundes (Bundes-Personalvertretungs
gesetz) - 208 der Beilagen - in der Fassung 
des Berichtes des Verfassungsausschusses 
(417 der Beilagen): 

1. An die Stelle des Wortlautes des 
§ 2 Abs. 3 der Regierungsvorlage hat der 
folgende Wortlaut zu treten: 

,,(3) Der Aufgabenbereich der gesetz
lichen und der auf freiwilliger Mitgliedschaft 
beruhenden kollektivvertragsfähigen Be
rufsvereinigungen wird durch dieses Bundes
gesetz nicht berührt. Diese Berufsvereini
gungen können auch unabhängig von den 
Organen der Personalvertretung ihre Mit
glieder in allen Bereichen vertreten." 

2. An die Stelle des Wortlautes des § 3 
Aba. 5 der Regierungsvorlage hat der 
folgende Wortlaut zu treten: 

,,(5) Den Organen der Personalvertretung 
kommt Rechtspersönlichkeit nicht zu." I 

3. An die Stelle des Wortlautes des § 9 
Abs. 2 der Regierungsvorlage hat der fol
gende Wortlaut zu treten: 

,,(2) Mit dem Dienstatellenausschuß ist 
das Einvernehmen zu pflegen (§ 10): 

a) in allgemeinen Personalangelegenheiten, 
die nach ihrer Bedeutung nicht über den 
Wirkungsbereich des Dienststellenausschus
ses hinausgehen; 

b) bei der Urlaubseinteilung oder deren I 

Abänderung; 
c) bei der Erstellung und Abänderung 

eines Dienstplanes ; 
d) über Neuaufnahmen, Dienstzuteilungen 

und Versetzungen von Bedienststen, und 
zwar bevor diese Verfügungen getroffen 
werden, in Dringlichkeitsfällen jedoch späte
stens am Tage ihres Wirksamkeitsbeginnes ; 

e) über Anträge des Dienststellenleiters 
auf Übernahme von Bediensteten in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, auf 
Beförderungen oder auf Überstellung von I 
Bediensteten, und. zwar vor der Stellung 
der Anträge." 

4. An die Stelle des Wortlautes des § 9 
Abs. 3 der Regierungsvorlage hat der 
folgende Wortlaut zu treten: 

,,(3) Dem Dienststellenausschuß sind die 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens und 
die Art der Beendigung dieses Verfahrens, 
und zwar unmittelbar nach der Einleitung 
oder Beendigung des Verfahrens, mitzu
teilen. " 
Sind das so schwierige Forderungen, 

die hier aufgestellt werden und nicht 
erfüllt werden können 1 (Abg. H arwalik: 
V or wenigen Wochen hat mich im Landes
aU8schuß der steiermärkiscken Ge.werkschaft der 
öffentlich-rechtliche.n Bediensteten ein soziali
stischer Kollege gebeten, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Personalvertretung die Rechtspersön
lichkeit bekommt! Wörtlich: Die Sozialisten, 
wollten die Rechtspersönlichkeit ! ) Ich komme 
dann darauf zurück, und der Herr Kollege 
Weisz wird sich ebenfalls mit dieser Frage 
beschäftigen. Es steht jedem frei, eine Meinung 
und eine Absicht zu haben. Ich weiß nicht, 
wenn wir uns mit dem Kollegen unterhalten 
hätten, wären wir wahrscheinlich sehr bald 
unter Umständen auf die gleiche Meinung 
gekommen, wie wir sie heute vertreten. 

5. An die Stelle des Wortlautes des § 10 
Abs. 6 der Regierungsvorlage hat der fol
gende Wortlaut zu treten: 

,,(6) Wird zwischen den sachlich für die 
Behandlung der Angelegenheit berufenen 
Organen der Zentralstelle und dem zu
ständigen Zentralausschuß kein Einver
nehmen erzielt, so entscheidet der zuständige 
Leiter der Zentralstelle nach Anhörung des 
ZentralausschuE!ses durch Bescheid." 

6. Der Absatz 7 des § 10 der Regierungs
vorlage hat zu entfallen. 

7. Dem § 10 der Regierungsvorlage sind 
folgende Absätze anzufügen: 

,,(7) Die Erlassung des Bescheides nach 
Abs. 6 hat nach dem Grundsatz zu erfolgen, 
daß die zu treffende Maßnahme in den dienst
lichen Verhältnissen zwingend begründet 
ist und soziale sowie dienstrechtliche Härten 
für die Bediensteten vermieden werden. 
Kann eine soziale oder dienstrechtliche 
Härte jedoch nicht gänzlich vermieden 
werden, ist so vorzugehen, daß nur eine 
möglichst geringe Zahl von Bediensteten 
hiedurch betroffen wird. 

(8) Gegen einen Bescheid nach Abs. 6 
kann der Zentralausschuß Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof wegen Rechts
widrigkeit erheben (Art. 131 Ahs. 2 B.-VG.), 
wenn und insoweit der Bescheid dem Stand
punkt des Zentralausschusses nicht Rech
nung trägt." 

8. Nach § 10 der Regierungsvorlage ist als 
§ 10 a einzufügen: 

,,§ 10 a. (1) Ein in einem provisorischen 
öffentlich-rechtlichen oder in einem vertrag-
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lichen Dienstverhältnis stehender Bedien
steter darf nur mit Zustimmung des zu
ständigen Ausschusses gekündigt werden, 
es sei denn, auf den Vertragsbediensteten 
trifft der Kündigungsgrund des § 32 Abs. 2 
li t. i des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
zu. 

(2) Spricht sich der Ausschuß gegen die 
Kündigung aus (Abs. 1), so geht die Zu
ständigkeit, das Dienstverhältnis zu kündi
gen, auf den Leiter der Zentralstelle über. 
Dieser hat sich vor dem Ausspruch der 
Kündigung mit dem für den Bediensteten 
zuständigen Zentralausschuß zu beraten. 

(3) Stimmt der Zentralausschuß nach 
durchgeführter Beratung der Kündigung 
gleichfalls nicht zu, so hat der Leiter der 
Zentralstelle, falls er die Kündigung dennoch 
vornimmt, unter Bedachtnahme auf die 
vom Zentralausschuß vorgebrachten Um
stände mit Bescheid festzustellen, daß die 
Kündigung für den Dienstnehmer keine 
soziale oder dienstrechtliche Härte bedeutet 
und in den dienstlichen Verhältnissen be
gründet ist. 

(4) Gegen einen Bescheid nach Abs. 3 
kann der Zentralausschuß Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof wegen Rechts
widrigkeit erheben (Art. 131 Abs. 2 B.-VG.), 
wenn er der Kündigung nicht zugestimmt 
hat. 

(5) Im Falle der Aufhebung des Be
scheides nach Abs. 3 verliert die Kündigung 
ihre Rechtswirksamkeit. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 
gelten für die Versetzung eines Bediensteten 
in den zeitlichen Ruhestand außerhalb eines 
Disziplinarverfahrens sinngemäß." 

9. An die Stelle des Wortlautes des § 27 
Abs. 1 der Regierungsvorlage hat folgender 
Wortlaut zu treten: 

,,(1) Ein Personalvertreter und ein Mit
glied des Wahlau'3schusses dürfen während 
der Dauer ihrer Funktion nur mit ihrem 
Willen zu einer anderen Dienststelle versetzt 
oder einer anderen Dienststelle zugeteilt 
oder außer aus dem Grunde der Dienst
unfähigkeit in den zeitlichen Ruhestand 
versetzt werden. Gesetzliche Vorschriften 
über die Versetzung auf Grund eines Diszi
plinarverfahrens bleiben unberührt." 

10. Dem § 27 der Regierungsvorlage sind 
als Absätze 4 bis 7 anzufügen: I 

,,(4) Stimmt der Zentralausschuß (Zen-. 
tralwahlausschuß) nach durchgeführter Be-I 
ratung der Kündigung gleichfalls nicht zu, 
so hat der Leiter der Zentral stelle, falls er 
die Kündigung dennoch vornimmt, unter 
Bedachtnahme auf die von beiten des 

Zentralausschusses (Zentral wahlausschusses) 
vorgebrachten Umstände mit Bescheid fest
zustellen, daß der Grund für die Kündigung 
des Personalvertreters (des Mitgliedes eines 
Wahlausschusses) weder in seiner Tätigkeit 
in Gewerkschaften noch in seiner Tätigkeit 
als Personalvertreter (Mitglied eines Wahl
ausschusses) noch in seiner Bewerbung um 
die BebteIlung zum Personalvertreter ge
legen ist. 

(5) Gegen einen Bescheid nach Abs. 4 
kann der Zentralausschuß (Zentralwahl
ausschuß) Beschwerde an den Verwaltungs
gerichtshof wegen Rechtswidrigkeit erheben 
(Art. 131 Abs. 2 B.-VG.), wenn er der 
Kündigung nicht zugestimmt hat. 

(6) Im Falle der Aufhebung des Be
scheides nach Abs. 4 verliert die Kündigung 
ihre Rechtswirksamkeit. 

(7) Überdies genießt der Personalvertreter 
(das Mitglied des Wahlausschusses) den 
Rechtsschutz gemäß § 10 a." 

11. Der Absatz 4 des § 27 der Regierungs
vor lage in der Fassung des Ausschuß
berichtes erhält die Bezeichnung Absatz 8. 

12. An die Stelle der §§ 39 und 40 der 
Regierungsvorlage samt Überschrift treten 
folgende Bestimmungen: 

"Beschwerüekommission 
§ 39. (1) Es wird eine Beschwerdekommis

sion für die Personalangelegenheiten der 
unter dieses Bundesgesetz fallenden Bundes
bediensteten eingerichtet. 

(2) Der Beschwerdekommission gehören 
der für die in Betracht kommende Personal
angelegenheit jeweils zuständige Bundes
minister mit beratender Stimme und fünf 
Vertreter der im Hauptausschuß des Natio
nalrates vertretenen politischen Parteien 
an. Die Vertreter der politischen Parteien 
sind von diesen nach dem Verhältnis ihrer 
Vertretung im Hauptausschuß des National
rates zu entsenden; sie haben einen Vor
sitzenden aus ihrer Mitte mit einfacher 
Stimmenmehrheit zu wählen. 

(3) Die Beschwerdekommission hat un
mittelbar oder durch das für den Bedienste
ten zuständige Organ der Personalvertre
tung eingebrachte Beschwerden entgegen
zunehmen, zu prüfen und über ihre Erledi
gung Empfehlungen zu beschließen. 

(4) "Tird die Beschwerde durch den 
Bediensteten unmittelbar eingebracht, so 
hat die Beschwerdekommission eine Stellung
nahme der zuständigen Personalvertretung 
einzuholen. 

(5) Die Beschwerdekommission hat sich 
ohne Mitwirkung der zuständigen Bundes
minister eine Geschäftsordnung zu geben. 
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§ 40. Die BeschwerdekommisE.ion kann 
auch von einem Zentralausschuß im Falle 
von Meinungsverschiedenheiten zwischen 
diesem und dem Leiter der Zentralstelle 
angerufen werden, wenn für die Entschei
dung hierüber ein Rechtsbehelf in diesem 
Bundesgesetz nicht vorgesehen ist. Dies 
gilt insbesondere, wenn im Falle des § 4 
Abs. 2 ein Einvernehmen nicht erzielt 
werden kann." 

13. Der § 41 der Regierungsvorlage hat 
zu entfallen. 

richtigen Eindruck zu erwecken geeignet sind, 
es könne gegen eine nach § 10 Abs. 6 in der 
Fassung der Regierungsvorlage vom zustän
digen Bundesminister getroffene Entscheidung 
der Verwaltungsgerichtshof oder der Ver
fassungsgerichtshof angerufen werden, bietet 
der Wortlaut des § 10 Abs. 6 der Regierungs
vorlage keinen Anhaltspunkt für die Annahme, 
daß sich die Entscheidung des zuständigen 
Bundesministers als ein von den Gerichtshöfen 
des öffentlichen Rechts bekämpfbarer Bescheid 
im Rechtssinne darstellt. 

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, 
Und nun zur Begründung dessen - ich daß hier in keiner Form die Bescheiderstellung 

werde Sie nicht so lange aufhalten, ich ,:erde festgelegt ist und auch nicht zum Ausdruck 
versuchen zusammenzudrängen, so gu es I gebracht wurde, daß Entscheidungen des 

geht. Bundesministers, also des Letztentscheiden-
Zu § 2 Abs. 3 ist unsere Meinung und unsere den, einem Bescheid gleichzustellen seien. Um 

Forderung: Es sind Fälle denkbar, in denen jedoch ausreichenden Rechtsschutz zu ge
der von einer dienstlichen Maßnahme be- währen sieht die von den sozialistischen 
troffene Bundesbedienstete zum Beispiel aus Abgeordneten beantragte Fassung des § 10 
Gründen der vertraulichen Behandlung seiner Abs. 6 ausdrücklich vor, daß der Leiter der 
Angelegenheit die Vertretung durch einen Zentralstelle durch Bescheid zu entscheiden 
Angestellten seiner Berufsvereinigung gegen- hat. Die bei der Erlassung des Bescheides 
über der durch einen zum Personalvertreter zu beachtenden materiellen Voraussetzungen 
gewählten Kollegen vorzieht. Diese Möglich- sind im Absatz 7, die Anfechtbarkeit dieses 
keit soll dem Bediensteten gewahrt bleiben. Bescheides im Ab~atz 8 festgelegt. Bemerkt 
Die Ausschaltung des Wortes "übrigen" oder wird, daß der zu erlassende Bescheid von der 

anderen" ist vorzusehen, weil dies den un- zu setzenden dienstlichen Maßnahme zu untel'
~utreffenden Eindruck zu erwecken geeignet scheiden ist; mit ihm wird über die Zulässigkeit 
ist, bei den nach dem Dienststellenprinzip und die Gestaltung dieser Maßnahme abge
eingerichteten Personalvertretungen handle es sprochen, wogegen diese selbst in der für sie 
sich um Berufsvereinigungen. vorgesehenen Rechtsform zu ergehen hat. 

Die Begründung zu § 3 Abs. 5: Ohne auf Zu § 10 a: Ein Personalvertretungsgesetz, 
die rechtlich bereits an sich verfehlte das der von den Bediensteten gewählten 
Wendung "Die Gesamtheit der von einem Personalvertretung nicht mindestens die Be
Zentralau8schuß vertretenen Bediensteten be- fugnis einräumt, der Kündigung eines in 
sitzt Rechtspersönlichkeit" näher einzugehen, einem provisorischen öffentlich-rechtlichen oder 
ist festzuhalten, daß ein sinnvoller Grund für in einem vertraglichen Dienstverhältnis ste
diese Anordnung nicht besteht. Da für die henden Bediensteten sowie eines zeitverpflich
sachlichen und personellen Erfordernisse der teten Soldaten zu widersprechen und im 
Personalvertretung durch § 29 des Entwurfes Falle einer negativen Entscheidung Rechts
ohnedies Vorsorge getroffen wird, ist es nicht schutzmaßnahmen im Interesse des gekündig
erforderlich, der Gesamtheit der Personal- ten Bediensteten zu ergreifen, würde - wie 
vertretungen eines Ressorts die mit der bereits dargelegt _ gegen einen wesent
Rechtspersönlichkeit verbundene Fähigkeit ein- lichen Grundsatz der betrieblichen beziehungs
zuräumen, Träger von Vermögensrechten zu weise dienststellenmäßigen Interessenvertre
sein. Vergleichsweise sei auf die Bestimmungen tung verstoßen. Daher die Einsetzung des 
des Betriebsrätegesetzes hingewiesen, die die § 10 a. 
Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit an Be- Zum § 27: Wenngleich die §§ 25 Abs. 1 
triebsräte nicht vorsehen. und 28 der Regierungsvorlage einen gewissen 

Und nun zu § 9 Abs. 2 und 3: Hier werden Schutz der Personalvertreter beziehungsweise 
lit. a und b aus dem Absatz 3 hinaufge- der Mitglieder der 'Wahlausschüsse vorsehen, 
hoben, um sie in die Einvernehmenssphäre ist dieser viel zu gering, um eine unbefangene 
zu bringen. Es soll also nicht nur darum gehen, Ausübung ihres Amtes zu gewährleisten. Im 
angehört oder gehört zu werden oder mit- § 27 wird daher ein gewisser Rechtsschutz 
geteilt zu erhalten, sondern in solchen Fällen in bezug auf die Kündigung vorgesehen. Zur 
ist das Einvernehmen herzustellen. Klarstellung ist angeordnet, daß Personal-

Zu § 10 Abs. 6 bis 8: Im Gegensatz zu den vertreter und Mitglieder von 'Vahlausschüssen 
Ausführungen in den Erläuternden Bemerkun- zusätzlich den Rechtsschutz gemäß § 10 
gen zu der Regierungsvorlage, die den un- genießen. 
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Nun letztlich zu den §§ 39 und 40 ganz - Wir fordern nicht. mehr, als hier auch von 
kurz eine Bemerkung: Das Aufsichtsrecht der Ihnen gefordert wurde. 
Bundesregierung beziehungsweise ihrer Mit- 2. Die Dienststellenvertretung habe die 
glieder über die Organe der Personalvertretung wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen, 
hat aus den bereits angeführten Gründen zu kulturellen Interessen der Bedienstet.en wahr
entfallen. Dagegen sieht der sozialistische zunehmen; hiefür sei sie der Dienststellen
Abänderungsantrag vor, ähnlich der nach den versammlung verantwortlich. _ Das sagte er. 
Bestimmungen des W~hl:gesetz~b eingerichte- Das ist auch eingearbeitet. Aber nun hören 
ten BeschwerdekommisslOn eme besondere S· 't 

I . h B h :l 1 .. f" Ie wel er: par amentarISC e esc wen e ,wmmlSSlOn ur , 
die Angelegenheiten der unter das Bundes-I Gasperschit~ :meinte, der. ~ienststellen
Personalvertretungsgesetz fallenden Bundes-I ve.rtretung Sei em echt~s ~Itwlrkung8-. und 
bediensteten zu schaffen. I MItspracherecht auf betrIeblIcher Ebene emzu-

. ... räumen. Wo, frage ich Sie, haben Sie hier eine 
DIe EmrIchtung emer solchen Beschwerde- M't h d . M'tb t' ,? An 

.. . . 1 sprac e 0 er eme I es Immung . -
kommISSIon, dIe von den BundesbedIensteten I h" d f' 'tg t 'lt d 'hr dI'e Ent . . .. oren ar SIe, ml e el wer en 1 -
m Ihren AngelegenheIten unmIttelbar oder h 'd g d' g t ce d s'nd mehr ., sc el un en, Ie e rOllen wor en I , 
mIttelbar ml.t Beschwerde angerufen wer?el~ nicht! Und zum Schluß wird festgestellt, 
kann, entsprIcht nach Auffassung der SOZIa 1- d ß 11 d' 1 b' hr ßt . h Ab d . h B d" f . I a a es, was Ie Persona vertretung egc le , 
StISC en geo~ neten emem ec ten ~ ur ~IS der Herr Bundeskanzler aufheben kann. Das 
der BundesbedIensteten. Ihnen soll dIe Mog- . t (Ab C tt l' D St'l . t J __ , _ r hk '''ff: d'h PlIS g, ze e. er neue ~ ~s tbtUi. 

}lC ~t. ero n~t dwe~. ~n, / l~e e~ona an?e- Abg. Dr. Pittermann: Ein wohlbekannter I) 
egßen heltlbender °Vr er lC

l 
en a s haucd Ea~ ~mhe das neue Bundes-Personalvertretungsgesetz! 

au er a er erwa tung ste en e mnc-
tung von hoher Autorität heranzutragen, Meine Damen und Herren! Ich mache darauf 

aufmerksam: Ein Vertretungsgesetz in dieser 
Fassung hätten Sie wahrscheinlich schon im 
Jahre 1947 haben können, Darüber sind wir 
uns voll im klaren. Sie haben es nur nicht 
erhalten, weil Sie damals keine Mehrheit ge
habt haben, um entsprechend (Abg. 
Dr. Withalm: 1947 haben wir sie schon ge
habt!) Sie haben sie gehabt, aber damals 
ging es nicht, Da waren die Verhältnisse 
stärker als Ihre Mehrheit! (Abg. Weikhart: 

Bei Einrichtung einer solchen Kommission 
empfiehlt es sich ferner, ihr auch die Beurtei
lung von Fällen von Meinungsverschieden
heiten zwischen einem Zentralausschuß und 
dem Leiter der Zentralstelle zu übertragen, 
Die vorgesehene Kommission soll zwar nicht 
befugt sein, rechtswirksame Entscheidungen zu 
treffen, jedoch die Befugnis haben, Empfeh
lungen zu beschließen, die im Hinblick auf ihre 
hohe Autorität ausreichen, allfällige von ihr 
festgestellte Mißstände in Personalangelegen
heiten abzustellen. 

Da hat Ihnen noch der Mut dazu gefehlt! -
Abg. Dr. Withalm: Nicht der Mut! Das hat 
damit gar nichts zu tun!) Aber ich möchte es 

Es handelt sich durchaus in allen Fällen zum Ausdruck bringen, weil es so aussieht, 
um Anträge, die nicht über das Betriebsräte- als sei hier nur der Wille zu einer Obstruktion 
recht hinausgehen, sondern in einer gegenüber I da, als sei nur der Wille, es besser zu machen, 
dem Betriebsräterecht noch zurückgedrängten I da, als werde hier ganz einfach etwas vom 
Sphäre liegen. (Präsident Dipl.-Ing. Wald-) Zaune gebrochen. Wir haben nicht mehr 
brunner übernimmt den Vorsitz.) verlangt" als den Personalvertretenl, die nun 

amtieren sollen, jenes Recht in die Hand zu 
geben, das auch Ihre Abgeordneten der christ
lichen Gewerkschafter und des ÖAAB ge
fordert haben, bevor diese Regierungsvorlage 
eingehracht wurde. 

Weil Sie hier so tun, als sei all das ja an 
und für sich bereits in die Regierungsvorlage 
eingearbeitet, als sei der volle Schutz sowohl 
des Bediensteten als auch des Personal-
vertreters gewährlei.,stet, als sei alles erreicht, 
möchte ich Ihnen aus dem Zentralorgan 
"Der öffentlich Bedienstete" den Artikel von 
Herrn Bundesrat Dr. Gcl,.3perschitz, Vorsitzen
der der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, 
in Erinnerung rufeIl. Die3er Artikel ist vom 
April 1966, also nicht aus der Zeit vor dem 
6. März, sondern nach deIn 6. März. Nachdem 
er elen Inhalt eines Personalvertretungf:3rechtes 
sehr aU"lführlich umschrieben hatte, kam er zu 
folgender Prinzipienstellurrg: 

1. \Veitestmägliche Anpas,;ullg de~ Personal
vertretungsgesetzes [Lll das Betriebsrätegesetz. 

'Vir müssen also aus diesen Gründen die Re
gierungsvorlage, wie sie vom Berichterstatter 
referiert wurde, ablehnen. Wir werden der 
beigedruckten Entschließung zustimmen. Und 
Ihnen, meine Damen und Herren vom ÖAAB, 
empfEohle ich wärmstem; die Annahme unserer 
Anträge. (Bel~fall bei der SPÖ.j 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Die Ab
änderungsanträge, die der Herr Abgeordnete 
eben im Laufe seiner Ausführungen verlesen 
hat, sind genügend unterstützt und stehen zur 
DeLatte. 
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Präsident DipI.-Ing. Waldbrunner 
Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn Sicherlich sind nicht alle 'Wünsche, die 

Abgeordneten Stohs das 'Vort. wir von der Gewerkschaft aus gestellt haben, 
durchgesetzt worden. (Abg. Dr. Pitte-rmann: 

Abgeordneter Stohs (ÖVP): Hohes Haus! Sehen Sie!) Aber ich glaube nicht zu über-
Als Mitglied des Unterausschusses des Ver- treiben, wenn ich sage, daß mindestens 95 Pro
fassungsausschusses, der sich mit dieser Vorlage zent der vorgetragenen "Vünsche berücksichtigt 
zu befassen hatte,' und auch als Mitglied wurden. 'Velche Gruppe _ das möchte ich 
des Verhandlungsausschusses der vier Gewerk- wissen _ bringt alle Wünsche bei einem 
sc haften des öffentlichen Dienstes glaubte Gesetz durch? Das wird immer ein Kompro
ich zu Beginn dieser Woche, daß der 10. März miß sein, und so haben auch wir nicht aUe 
die Krönung einer langen und mühevollen Wünsche durchbringen können. 
Arbeit sein werde, indem wir einhellig ein I' .. . 
Personalvertretungsgesetz für die Bundes- Die Vorwurfe, dIe der Vorredner erhoben 
bediensteten beschließen. Ich stelle fest, daß hat, sind ungerecht, und wir weisen sie auf 
wir es sehr bedauern, daß die Sozialisten I das schärfste zur~ck. ~c~ ~laube fests.tel~en 
der Gesetzesvorlage ihre Zustimmung nicht zu können, daß dIe SozIahstlsche ParteI e1l1e 
geben weitere Verzögenmg der Schaffung des Per-

. sonalvertretungsgesetzes wollte oder daß sie 
Wenn mein Vorredner erwähnt hat, die überhaupt kein Personalvertretullgsgesetz will. 

Sozialisten hätten versucht, zu einem ein- (Widerspruch bei der SPO. - Zustimmung 
helligen Beschluß zu kommen, so möchte ich bei der 0 V P.) Ich glaube, es ist den Sozialisten 
feststellen,. daß ~ir von der Ö~terrei~hi~chen unangenehm, daß unter einer ÖVP-Regierung 
VolksparteI und Insbesondere WIr chr~~thche~ ein Personalvertretungsgesetz zustande kommt, 
Gewerkschafter und Vertreter des Osterrel- was in einer langjährigen Koalitionsregierung 
chis~hen A:beiter- und Ange?tellten~und~s leider nicht möglich war. (Abg. Dr. Pitter
ehrlIch bemuht waren, es zu emem emhellIg mann: Weil wir immer wieder verhindert haben, 
besch1o~senen Gesetz komme~. zu lassen. (Ab~'1 daß ein Gesetz aus dem Geist von 1934 kommt! 
D!. P~ttermann: Aber durfen ~aben S~e E'tn Diktaturgesetz aus der Zeit des Stände
nwht! - Abg. Dr. Kummer: S'te durften staates!) 
nicht! - Abg. Dr. Withalm: Sie haben 
wahrscheinlich nicht gewollt!) Wir haben Ab
änderungen durchgeführt, die sicherlich kein 
geringes Ausmaß hatten. Wenn Sie sagen, 
die Österreichische Volkspartei habe nur sol
chen Änderungen zugestimmt, die eine geringe 
Bedeutung haben, so ist das absolut unwahr. 

Wenn Sie in Ihrem lVIinderheitsbericht 
schreiben, daß dieses Persollalvertretungsgesetz 
nur eine Attrappe und eine Fassade sei, so 
ist das, wie ich glaube, wohl absolut un
berechtigt. Ich frage Sie: Warum haben Sie 
dann so lange mit uns ü bel' dieses Gesetz 
verhandelt? Warum haben Sie diese Erklärung 
nicht gleich zu Beginn abgegeben? (Lebhafter 
Widerspruch bei der SPO. - Abg. Weikhart: 
Wir haben verhandelt, um es besser zu machen! 
Das -ist entscheidend!) Sie sagen, dieses Gesetz 
sehe keine Rechte der Personalvertretung 
und der Bediensteten vor und die Personal
vertretung wäre von der Regierung abhängig. 
Ich verweise darauf, daß in diesem Gesetz, 
und zwar in den §§ 25 und 32, die Rechte 
der Personalvertretung und der Schut.z der 
Personalvertretung sowie der Bediensteten 
genau umschrieben sind. 

Die Bundesbediensteten brauchen unbedingt 
ein Pursonalvertretullgsgesetz, genauso WIe 

auch wir Landes- und Gemeindebediensteten 
eiE Pe"'sonalvertretnngsgesetz benötigen. Eine 
Ahlehnung oder 'weitere Verzögerung scheint 
uns unveranhvortlich. 

Seit 1919 warten die öffentlich 
Bediensteten auf die Personalvertretungsvor
schrift, seit 1947 in der Zweiten Republik. 
Wir verweisen darauf, daß der Erlaß des 
verstorbenen seligen Altbundeskanzlers Figl 
vom 17. Juli 1946, der gemäß Artikel 21 der 
Bundesverfassung aus dem Jahre 1929 er
lassen wurde, die Rechte der Personal ver
tretung den gewerkschaftlich bestellten provi
sorischen Personalausschüssen der vier Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes zuerkannt 
hat. An Hand dieses sogenannten Figl-Erlasses 
wurden die Personalvert,retungen bisher durch
geführt. Ich glaube, es gebührt auch, daß wir 
heute noch einmal Altbundeskanzler lng. Figl 
dafür danken, daß er damals soviel Verständnis 
für die Interessen der öffentlich Bediensteten 
hatte, daß er diesen Erlaß an alle Dienst
stellen hinausgegeben hat. (Abg. Dr. Pitter
mann: Stimmt!) 

Ich möchte feststellen, daß dies in einer 
Zeit geschah, als die Österreichische Volks
partei ebenfalls die absolute Mehrheit hatte. 
Wenn Sie glauben, daß die Österreichische 
Volkspartei eine gewerkschaftsfeindliche Ein
stellung habe oder da.ß sie für Personal ver
tretungcll nichts übrig hahe, so wird gerade 
diese Vorschrift das Gegenteil beweisen. (Abg. 
Dr. Pittermann: Figl war ia ein Demokrat! 
Da8 leugnen wir nicht!) Für eine Gewerk;3chaft, 
besonders für eine Gewerkschq,ft, die auch die 
Überparteilichkeit wahrt, wie es die Gründer 
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des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
wollten, hatte Figl das entsprechende Ver
ständnis, nicht aber für Gewerkschaften, bei 
denen es zu einem parteipolitischen Mißbrauch 
kommt. 

Dieses Provisorium hielt über 20 Jahre. 
Alle möglichen Personalvertretungsordnungen 
wurden erlassen, sowohl bei Post, Bahn wie 
auch bei verschiedenen Dienststellen des Bun
des, in Ländern und Gemeinden. Aber wir 
müssen feststellen, daß sie alle leider nicht 
den gesetzlichen Schutz hatten, den sie be
nöt,igen. Es gab wohl kaum eine Veranstaltung 
des öffentlichen Dienstes, sei sie gewerkschaft
licher oder politischer Natur gewesen, wo 
nicht die Forderung nach einer Personal
vertretungsvorschrift erhoben worden wäre. 

Im Jahre 1952 hat der Verfassullgsgerichts
hof entschieden, daß ein Gesetz notwendig ist, 
daß diese Materie nicht durch eine Ver
ordnung geregelt werden kann. Seit dieser 
Zeit wurden von seiten der Verwaltung 14 oder 
15 Entwürfe und vielleicht nicht viel weniger 
auch von den vier Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes erstellt. Es kam aber leider 
zu keiner Einigung. 

In der Regierungserklärung des Kanzlers 
Dr. Klaus war enthalten, daß auch ein Personal
vertretungsgesetz ehestens geschaffen werden 
sollte. Am 5. Juni 1966 ist der erste Entwurf 
vorgelegt worden. In diesem Entwurf war 
auch die Personalvertretung für Post und 
Bahn sowie für die Richter enthalten. Dieser 
Entwurf erschien den Vertretern der vier 
Gewerkschaften nicht aIR richtig, und er wurde 
abgelehnt; er wurde auch zurückgezogen. Am 
7. Juli erhielten wir einen neuerlichen Referen
tenentwurf. Der Herr Bundeskanzler hat ein
vernehmlich mit den Vertretern der vier 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ver
einbart, daß die Stellungnahme der vier 
Gewerkschaften bis 30. September abzugeben 
sei. Dieser Termin wurde auch auf den Tag 
genau eingehalten. Am 30. September 1966 
war die letzte Besprechung. Ich kann fest
stellen, daß zu diesem Referentenentwurf 
zirka 50 Vorschläge der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes berücksichtigt wur
den, also schon bevor der Regierungsentwurf 
erstellt wurde. 

Nur die wichtigsten davon seien erwähnt: 
die Streichung der PersonalvertretungHumlage 
und des Personalvertretungsfonds, die Strei
chung des Rückersatzes von Bezügt'l1 von 
freigestellten Personalvertretern, die Streichung 
der zentralen Personalvertretung, die Strei
chung vefflchiedener Sonderbestimmungen, die 
Streichung der Bundes-Personalvertretungo;;
kommission als Aufsichtskol11mission. 

Wenn ich hier auf den Aktenvermerk zu 
sprechen komme, der uns, den Vertretern 
der vier Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes, zugegangen ist, so möchte ich auf 
folgendes verweisen. In Punkt 1 in dieser 
"Notiz" über die Verhandlung mit der Ver
waltung und beim Herrn Bundeskanzler am 
30. September 1966 ist bezüglich der Bundes
aufsichtskommission festgestellt: Es wird von 
seiten der Gewerkschaft vorgeschlagen, ent
weder der Bundesregierung oder einem Bundes
beamten-Ausschuß im Parlament diese Aufgabe 
zu übertragen. Diesem Vorschlag der Gewerk
schaften wurde entsprochen, indem die Bundes
regierung als Bundesaufsichtskommission ein
gesetzt wurde. Im früheren Referentenentwurf 
war eine Aufsichtskommission unter dem 
Vorsitz eines Richters festgelegt. Diese Kom
mission wurde von uns, von den Gewerk
schaften, abgelehnt. 

Ich möchte feststellen, daß über diese 
Zuständigkeit der Bundesregierung Einver
nehmen erzielt wurde. Ich glaube, daß auch 
in einigen anderen Dingen Einvernehmen 
erzielt wurde, nicht aber bezüglich der Rechts
persönlichkeit. Bezüglich der Rechtspersön
lichkeit. hat der Herr Bundeskanzler ab
schließend festgestellt, daß er diese Frage 
noch einmal sehr gewissenhaft prüfen wolle. 
Er hat diese Frage geprüft und mußte uns 
bei den letzten Verhandlungen im Verhand
lungsausschuß und im Unterausschuß mit
teilen, daß diese Rechtspersönlichkeit absolut 
bestehe und es nicht möglich sei, das heraus
zunehmen. Sie, von der Seite der Sozialisten, 
wollten zuerst, daß nur nicht angeführt werde, 
daß die Personalvertretung Rechtspersönlich
keit besit.ze. Sie haben dann später sogar 
beantragt, daß in das Gesetz aufgenommen 
werden soll: keine Rechtspersönlichkeit ! Dazu 
wird aber als Sprecher unserer Partei Kollege 
Dr. Kummer seine Meinung abgeben. 

Dann möchte ich auf die Bestimmungen 
über die Gewerkschaft verweisen. Auch 
dazu wurde erklärt, es sei nicht möglich, 
diese Bestimmungen in das Gesetz aufzll,
nehmen. Aber Sie haben ja gesehen, daß im 
Ausschußbericht ganz klar darauf verwiesen 
wurde. Sie haben auch selbst darauf verwiesen, 
daß in den Erläuternden Bemerkungen zum 
Gesetz entsprechende Notizen vorhanden sind.· 
Das wollte ich dazu sagen, und ich möchte 
feststellen, daß damals gegen diesen Akten
vermerk bis zum letzten Tag bei den Ver
handlungen kein Protest seitens der Sozialisten 
abgegeben wurde. 

Wir haben dann den Regierungsentwurf 
vom 13. Oktober 1966 erhalten. Am 4. No
vember 1966 wurde er dem Verfassungsaus
schuß zugewiesen. Vom 24. November 1966 
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bis 27. Februar 1967 fanden die Beratungen Ich möchte feststellen, daß im Ausschuß 
im Unterausschuß statt. dann noch Änderungen angenommen wurden 

Ich kann feststellen, daß uns von den Ge- und daß paragraphenweise über das Gesetz 
werkschaften zur Beratung im Ausschuß abgestimmt wurde. Sie haben, ausgenommen 
ein Schreiben vom 2. November 1966 über- acht Paragraphen, dem Gesetz die Zustim
reicht wurde, gezeichnet von den beiden Vor- mung gegeben, ebenso der Entschließung. 
sitzenden des Verhandlungsausschusses und Wir müssen gerade als öffentlich Bedienstete, 
von den Stellvertretern. In diesem Schreiben glaube ich, ein gutes Beispiel geben und ins
sind zehn Punkte angeführt, um deren Berück- besondere darauf bedacht sein, daß die ver
sichtigung der Ausschuß gebeten wurde. Von fassungsrechtlichen Bestimmungen in Ge
diesen zehn Punkten konnten zwei nicht setzen eingehalten werden. Wenn uns Fach
durchgebracht werden. Ich stelle also aus- leute aus dem Verfassungsdienst erklären, 
drücklieh fest, daß acht von diesen Punkten daß dieses oder jenes im Gesetz unterzubringen 
berücksichtigt worden sind. nicht möglich sei, so glaube ich, müssen wir 

Außerdem darf ich sagen, daß 45 Änderungen als öffentlich Bedienstete das zur Kenntnis 
zum Gesetz einstimmig angenommen wurden, nehmen. Wenn Sie zur Aufsichtsbehörde 
wie ja auch von Ihrem Sprecher mitgeteilt und Beschwerdekommission sagen, daß dies 
worden ist. Daß Sie dann aber von einer an dab Einigungsamt gehen sollte, so glaube 
"Attrappe" eines Personalvertretungsgesetzes ich, wissen Sie auch, daß dies verfassungs
sprechen, scheint mir absolut ungebührlich. rechtlich gar nicht möglich ist. 

Nun kommt das letzte Verhandlungsstadium Ich möchte aber auch darauf verweisen, 
vom 27. Februar beziehungsweise 6. März. daß die Gemeinde Wien eine Personalver
Am 27. Februar hat der Unterausschuß den tretungsvorschrift hat, und auch bei der 
Verfassungsausschuß gebeten, den Bericht Gemeinde \"\lien ist nicht erwähnt, daß das 
entgegenzunehmen. Der Bericht wurde er- Einigungsamt über Streitigkeiten entscheidet, 
stattet. In dieser Sitzung wurden sieben sondern dort heißt es in § 33: Die Ge werk
Abänderungsanträge eingebracht, die aber schaft ist berufen, bei Streitigkeiten einen 
mehr redaktioneller Art waren. Die soziali- Ausgleich anzubahnen und, wenn erforderlich, 
stischen Kollegen des Verfassungsausschusses eine endgültige Entscheidung zu fällen. (Abg. 
erklärten, sie könnten zu diesen sieben Ab- Dr. Kleiner: Die Gewerkschaft!) 
änderungsanträgen nicht Stellung nehmen, Dort hat die Gewerkschaft das Wort. Bei 
und baten um Vertagung. Wir haben diesem uns wurde auf Ihren eigenen Vorschlag der 
Wunsche Rechnung getragen. Für den 6. März Bundesregierung das letzte Wort gegeben. 
wurde die nächste Sitzung vereinbart. Und nun behaupten Sie, daß dies undemo-

So wie vereinbart, wurde die Sitzung an- kratisch (Abg. Dr. Kleiner: In höchstem 
gesetzt, und biehe da, die Sozialisten brachten Maße undemokratisch!) und unrichtig sei. 
uns zu dieser Sitzung 13 Abänderungsanträge, Wenn wir feststellen können, daß in diesem 
davon zehn, über die vorher im Unterausschuß Gesetz den Gewerkschaften die entsprechende 
überhaupt nicht gesprochen wurde. (Abg. Anerkennung gezollt wurde und daß im Aus
Altenburger: Sehr richtig!) Ich möchte schußbericht ein eigener Punkt eingeführt 
feststellen, daß nicht einmal die Mitglieder wurde, den der Berichterstatter bereits ver
des Verhandlungsausschu8ses der vier Gewerk- lesen hat, dann ist es richtig so. Denn ich 
schaften des öffentlichen Dienstes über diese glaube, es wäre falsch, wenn die Gewerkschafter 
Forderungen informiert wurden, obwohl wir heute nicht die entsprechende Anerkennung 
an diesem Tage von 8 Uhr 30 in der Früh finden würden, sondern wenn man sagen 
bis zum Beginn der Sitzung bei der Dienst- würde: Der Mohr hat seine Schuldigkeit 
rechtsenquete im Eisenbahnerheim beisammen getan, nun kann er gehen! Es ist richtig, 
waren. Sie fanden es nicht der Mühe wert, daß die Gewerkschaften und insbesondere 
uns darüber zu informieren. Ich stelle fest, die vier Ge,:,erkschaften des öffentlichen Dien
daß nicht einmal der Vorsitzende der Gewerk- stes zum WIederaufbau unseres Heimatlandes 
schaft der öffentlich Bediensteten, Kollege' ~ehr viel beigetragen haben. Dem soll auch 
Dr. Gasperschitz, über diese Vorschläge im en~.sprochen werden. Ich glaube, daß vielen 
Bilde war, und vielleicht wußte nicht einmal Wunschen der Gewerkschaft entsprochen 
der zweite Vorsitzende Dr. Koubek etwas. wurde. 
Ich glaube, wenn wir vorher schon von seiten Ich behaupte, daß dieses Personalvertre
der vier Gewerkschaften des öffentlichen tungsgesetz, das ,,,ir heute zu beschließen 
Dienstes zusammenarbeiteten und zusammen haben, ein gutes und modernes Personalver
Vorschläge erstatteten,' wäre es angebracht tretungsgesetz ist, das vielleicht in manchen 
gewesen, daß Sie mit uns diesbezüglich Fühlung anderen Ländern Europas als Beispiel dienen 
genommen hätten. wird. (Beifall bei der ÖV P.) 
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Ich möchte feststellen, werte Kollegen, 

daß es nicht nur auf den Gesetzestext, sondern 
auch auf den Geist ankommt, der der Hand
habung eines Gesetzes innewohnt. Ich glaube, 
daß wir sagen können und daß wir erwarten 
dürfen, daß dieser Geist gut sein wird und 
daß das Personalvertretungsgesetz das bringt, 
was sich die Kolleginnen und Kollegen er
warten. Wir haben Vertrauen. Ich möchte 
betonen, daß wir in diesem Gesetz kein Auf
sichtsgesetz sehen, so wie Sie es genannt 
haben. Ich glaube, daß wir auch unsere 
Vorgesetzten, Dienststellenleiter , Ministerial
beamte, als Kollegen betrachten dürfen - wir 
haben diese Erfahrung in den vergangenen 
21 oder 22 Jahren gemacht - und daß wir 
unsere Vorgesetzten nicht als "Respekts
personen" ansehen müssen, wie es in einem 
Erlaß der Kärntner Landesregierung vom 
28. April 1966 zum Ausdruck kommt. (Abg. 
Dr. Gorbach: Hört! Hört! - Abg. Dr. Kum
me r: Sozialistische JJI ehrheit ! ) 

Ich möchte feststellen, daß Ministerien 
und Regierung Aufsichtsbehörden sind. Heute 
haben wir eine Anfrage der Frau Abgeordneten 
Dr. Stella Klein-Löw erhalten, in der sie das 
Aufsichtsrecht des Bundes und der Bundes
regierung für die Österreichische Hochschüler
schaft urgiert. Warum so zweierlei Maß? 
Hier werden Sie es ablehnen, dort verlangen 
Sie ein stärkeres Aufsichtsrecht ! 

Lassen wir dieses Gesetz nun wirksam 
werden, die demokratischen Personalvertre
tungswahlen durchführen, und wir werden 
sehen, daß es ein echtes Personal vertretungs
gesetz ist. 

'ViI' von der Österreichischen Volkspartei 
geben diesem Gesetz die Zustimmung. (Beifall 
bei der ÖVP.j 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Dr. Tongel das Wort. 

Abgeordneter Dr. van Tonget (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Abgeordneten der Freiheitlichen Partei Öster
reichs werden der Regierungsvorlage über 
die Schaffung eines Personalvertretungsgesetzes 
ihre Zustimmung geben. 

Seit 18 Jahren fordern in diesem Hohen 
Hause freiheitliche Abgeordnete die endliche 
Schaffung einer Personalvertretung für die 
öffentlich Angestellten. Immer wieder wur
den von den beiden früheren Regierungs
parteien, von der Österreichischen Volkspartei 
und der Sozialistischen Partei, alle unsere 
diesbezüglichen Anträge niedergestimmt. Jetzt 
endlich ist uns eine Regierungsvorlage zuge
gangen. Wir stehen nicht an, festzustellen, 
daß diese Regierungsvorlage in weiten Berei
chen nicht unseren Vorstellungen entspricht. 
Sie ist aber ein erster Anfang, und sie dient 

Ich möchte abschließend feststellen, daß r der Verwirklichung des Gedankens der Schaf
ich es sehr bedaure, daß es zu keinem ein- i fung einer Vertretung der öffentlich Ange
helligen Beschluß kommen wird, und betone stellten. Wir werden daher trotzdem diesem 
noch einmal, daß wir ehrlich bemüht waren, Gesetz unsere Zustimmung geben, weil wir 
daß es uns gelungen ist, vieles zu verbessern, hoffen, daß es im Laufe der Zeit möglich 
und daß es uns auch gelungen ist, manches sein wird, alle jene Bestimmungen durch 
abzuwenden, was in dieses Ge8etz hätte auf- Novellierungen noch in dieses Gesetz hinein
genommen werden sollen. Aber ich glaube, zubringen, die ihm jetzt fehlen. Ich darf 
eine weitere Verzögerung wäle unverantwort- sie in Kürze aufzählen. 
lieh. Wir hoffen, daß diesem Gesetz ehestens I Vor allem fehlt dem Gesetz die Spitze. 
eine gute Wahlordnung folgt und daß dann I Im Kammerstaat Österreich, in dem die 
die Bediensteten des Bundes eine Personal- Kammern eine solche bedeutende Rolle spielen, 
vertretung wählen können, und zwar eine wird ausgerechnet bei den öffentlich Bedien
Personalvertretung, die ihre Interessen wahr- steten eine Ausnahme gemacht. Hier ist 
nimmt und auch die entsprechende Mit- keine Bundesspitze vorgesehen. Hier gibt 
wirkung vorsieht. es keine Bundesbeamtenkammer, sondern über 

Ich möchte ganz besonders auch die Ent- Einspruch der Gewerkschaften mußte - wie 
schließung begrüßen, die dem Antrag beiliegt uns erklärt wurde - aus dem zwischen 
und der die Sozialisten auch die Zustimmung Bundeskanzleramt und Gewerkschaften pak
geben, daß ehestens auch für die Post- und tierten Gesetze alles das herausgenommen 
Bahnbediensteten und die anderen vom Be- werden, was den Einfluß der Gewerkschaften 
triebsrätegesetz ausgenommenen Bedien- nach Ansicht der Gewerkschaften hätte 
steten ein ähnliches Gesetz geschaffen wird. schmälern können. 
Ich erwarte, daß möglichst bald auch das So ist auch die Umlage, mit der die Personal
Kompetenzgesetz zur Beschlußfassung kommt, vertretung ihre eigenen Kosten zu bestreiten 
damit die Möglichkeit besteht, daß auch die hätte, aus dem Gesetz herausgenommen wor
Landes- und Gemeindebediensteten durch die den. Auch hier eine Ausnahme gegenüber 
Landtage ehestens ein Personalvertretungs- allen anderen Bestimmungen in Österreich 
gesetz bekommen. bei ähnlichen Vertretungskörperschaften. Wenn 
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man darüber jammert, daß durch diese Vorlage 
die Personalvertretung in Abhängigkeit von 
der Bundesregierung gekommen ist, so hat 
man ja dadurch dazu beigetragen. Wenn ich 
einem Vertretungskörper die Umlage entziehe 
und dem Dienstgeber auferlege, die Kosten 
zu tragen, so führe ich natürlich eine Ab· 
hängigkeit herbei. 

Es ist erfreulicherweise in einem Punkt ge· 
lungen, den Wünschen der Hochschulassi
stenten Rechnung zu tragen. Hier wurde 
im Absatz 4 des § 27 die Unkündbarkeit eines 
Hochschulassistenten während der Zeit- ver
ankert, in der er Personalvertreter ist. 

Der Österreichische Beamtenbund hat sich 
in mehreren Aussendungen mit dem Problem 
der Beamtenkammer beschäftigt. Er hat vor 
allem hervorgehoben, daß es ein entscheidendes 
Kriterium ist, ob diese Personalvertretung 
Rechtspersönlichkeit hat oder nicht. Ich muß 
sagen, mir gefällt die Formulierung über die 
Rechtspersönlichkeit nicht besonders, aber 
die Rechtspersönlichkeit ist immerhin ge
geben. Und damit ich mein Lob beziehungs
weise meine Kritik gleichmäßig verteile, muß 
ich feststellen, daß es ein maßgeblicher Poli
tiker der Österreichischen Volkspartei gewesen 
ist, Herr Bundesrat Dr. Gasperschitz, der gegen 
diese Rechtspersönlichkeit, die Gott sei Dank 
im Gesetz doch noch verankert ist, Sturm 
gelaufen ist. Er forderte, daß sie heraus
genommen wird. 

In einem früheren Entwurf war eine Umlage 
vorgesehen, und zwar 0,2 Prozent des Brutto
bezuges ohne Familienzulagen als Höchst
grenze. Diese Bestimmung wurde in dem 
jetzt behandelten Entwurf auf ausdrücklichen 
Wunsch der Gewerkschaftsvertreter heraus
genommen. Man kann hier doch nicht von 
einer Belastung der Beamten sprechen. Bei 
einem monatlichen Umlagenbeitrag, der pro 
1000 S Gehalt nur 1 S beträgt, kann man wahr
lich nicht von einer Belastung sprechen. Ich 
möchte aber zwei Pressestimmen zitieren. 

Die "Tiroler Tageszeitung" vom 7. N ovem
bel' 1966 spricht von einer "gefährlichen 
Tagespolitik" : 

"Vor kurzem hat der Ministerrat den 
Entwurf eines Bundespersonal vertretungsge
setzes angenommen, das endlich auch den 
Beamten eine gesetzliche Interessenvertretung 
bringen soll. Damit soll eine echte Lücke 
in unserem sozial ausgerichteten Rechtsstaat 
geschlossen werden. Die Freude darüber kann 
leider nicht ungetrübt sein, weil der Entwurf 
in einem wesentlichen Punkt gesellschafts
politisch völlig danebengeht .... Die finanzielle 
Unabhängigkeit ist für jede Interessenver
tretung von grundlegender Bedeutung, will sie 
nicht früher od0r später in die Abhängigkeit 

derer kommen, die sie ansonsten finanzieren 
müssen. Leider wird bei der Interessenver
tretung der Beamten die Möglichkeit der Ein
hebung einer Personalvertretungsumlage nicht 
vorgesehen. Vielmehr soll ausschließlich der 
Staat aus öffentlichen 8teuergeldern die Kosten 
der Personal vertretung bestreiten, damit 
also der Steuerzahler." Und wer, meine Damen 
und Herren des Hohen Hauses, h~t auf dieser 
Bestimmung bestanden, ja sie geradezu 
zu einer Voraussetzung für die Behandlung 
und Beratung dieses Gesetzes gemacht ~ Die 
Gewerkschaften! Es heißt weit,er: "Diese 
Bedenken werden noch dadurch verstärkt, 
daß der Bund im einzelnen darüber zu ent
scheiden hat, ob eine Auslage der Personal
vertretung erforderlich war oder nicht. Damit 
entscheidet also der, gegen dessen Interessen 
sich die Personal vertretung der Natur der 
Sache nach richtet, über die finanzielle Basis 
und damit auch weitgehend über den "Wirkungs
grad der Beamtenvertretung. Die Freude der 
Beamten darüber, daß sie keine Personalver
tretungsumlage zahlen müssen, könnte sehr 
bald einer Ernüchterung weichen." 

Die Wiener "Wochenpresse" hat sehr treffend 
zum gleichen Gegenstand geschrieben: 

"Vater Staat versuchte die Spendierhosen 
anzuziehen. Allerdings waren sie schlecht 
zugeschnitten. Im letzten und vorläufig ,end
gültigen' Entwurf des Personalvertretungs
gesetzes ist nämlich vorgesehen, daß der Bund 
als Arbeitgeber die sogenannte ,Betriebsräte
umlage' aus der eigenen Tasche - sprich: aus 
Steuer geldern - zahlen werde. Den Beamten 
sollen damit jene paar Schilling geschenkt 
werden, die som~t" - andere - "Arbeiter und 
Angestellten für den Spesenaufwand ihrer 
Vertrauensleute selbst bezahlen müssen." Damit 
wird erreicht, daß der Staat zum erstenmal 
eine sogenannte Interessenvertretung aus 
Steuergeldern finanziert. "Worüber beklagten 
sich'~. - so schreibt die "Wo chenpresse " , ein 
der OVP sicherlich nicht sehr ferne stehendes 
Blatt - "die Delegierten des 11. ÖVP
Parteitags 1 Nicht darüber, daß in der 
Regierung nichts weiterginge, sondern dar
über, daß zuviel ,zusammengehudelt' werde." 

Meine Damen und Herren! Es wäre viel
leicht besser gewesen, mit diesem Gesetz 
trotz 18jähriger Verhinderung etwas zuzu
warten, es dann aber besser zu machen. 

Meine Damen und Herren! Sehr goldene 
vVorte sagt auch "Der österreichische Beamte", 
wenn er feststellt: 

"Schon oft haben wir darauf hingewiesen, 
daß Berufsbeamte anderen Arbeitnehmern 
nicht gleichgestellt ,verden können. Wir wer
den durch Hoheitsakt Beamte, haben daher 
keinen Kollektivvertrag. Umcr Dienstgeber 
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ist kein Unternehmer, auch ist nicht die I Da von Seite meiner Partei noch unser 
Bundesregierung unser eigentlicher Dienstge ber, I Bundesparteio bmanll, Herr Abgeordneter 
sondern daR Volk von Österreich." - Ich Peter, zum Personalvertretungsgesetz Stellung 
glaube, man kann diesen Feststellungen nur nehmen wird, darf ich mich darauf beschrän
zustimmen. - "Schließlich hat der Beamte ken, nochmals zu erklären, daß die freiheit
andere Aufgaben zu lösen als der private lichen Abgeordneten für das Personalvertre
Arbeitnehmer, und endlich unterscheidet uns tungsgesetz stimmen werden. (Beifall bei der 
auch die Dienstpragmatik von den privaten F PÖ.) 
Arbeitnehmern." I P"'d t D' I I W Idb Al 

Und nUll geHtatten Sie, daß ich mich, da wir I .. ~a:I e~ d Ip.- trr' . h ~ r;ner: Ab S 

freiheitlichen Abgeordneten diesem Gesetz ja !lade Stern We . nerRerbe te dlC Wem t errn ge-
t · d'" W . or ne ,en elSZ 0 er as or. 

zus Immen wer en, mIt eImgen orten mIt 
dem sozialistisehen Minderheitsberieht be- Abgeordneter Robert Weisz (SPÖ): Herr 
schäftige. Gleich zu Beginn heißt es unter I: Präsident! Hohes Haus! Mit der heutigen 
"Die sozialistischen Abgeordneten sind stets Regierungsvorlage soll das Bundes-Personal
für die Schaffung eines modernen Personal- vertretungsgesetz beschlossen werden. Es ist 
vertretungsgesetzes eingetreten." Ich kann eine der schwierigsten Materien, und ich 
mich nicht erinnern, daß die Kollegen der nehme an, daß es dem Großteil der Abge
Sozialistisehen Partei seit dem Jahre 1949 ordneten heute so geht: \Venn man die alte 
diesbezügliche freiheitliche Bestrebungen unter- Vorlage in 208 der Beilagen henlimmt und sie 
stützt haben. Ich kann also diesem Satz nicht mit 417 der Beilagen von heute vergleicht, 
zustimmen. liefert gerade diese Unterlage den Beweis, wie 

Zum zweiten heißt es: "Diese Regierungs- schwierig dieses Problem war und wieviel 
vorlage sieht keine freie, vom Bund als Dienst- daran geändert wurde. 
geber unabhängige Personal vertretung vor, Ich möchte gleich am Anfang etwas vor
die die Rechte der Bundesbedienst.eten wirk- ausschicken, weil Kollege Stohs gefragt hat, 
sam vertreten kann." Ich habe bei einer warum man so lange verhandelt hat. Ich halte 
Reihe von Punkten ausgeführt, wieso diese das erstens einmal für eine sehr undemokrati
Vorlage unbefriedigend, ein Torso ist: auf sehe Feststellung, denn die Gewerkschaften 
Wunsch beziehungsweise auf Grund der For- des öffentlichen Dienstes waren dazu berufen, 
derungen der Gewerksehaften, die maßgeblich die Belange ihrer Mitglieder zu vertreten, und 
von der SPÖ beeinflußt sind. Man schreibt haben so lange versucht, als es ging, Verbes
aber: "Die ÖVP-Abgeordneten sind von den serungen in dieses Gesetz hineinzubringen, und 
Grundprinzipien des Gesetzentwurfes nicht zwa.r von Seit.e aller vier Gewerkschaften und 
abgerückt und haben die unten wiedergege- aller Fraktionen. Daher, glaube ich, ist eine 
benen Abänderungsanträge der sozialistisehen ~olche Feststellung mehr als überflüssig. 
Abgeordneten niedergestimmt. " Ich möchte Ich muß auch zurückweisen, wenn er sagt, 
dazu sagen: Meine Bemühungen um eine daß die Sozialistische Partei dieses Gesetz 
Verbesserung des Gesetzes, um Einführung nur verzögern wollte. Dazu darf ich wohl 
einer Umlage, um eine Spitze für die gesamte sagen: Auf ein solches Gesetz hätten wir 
Personalvertretung haben keinen Erfolg gehabt, wirklich nicht bis 1967 warten müssen, ein 
weil mir erklärt wurde: An diesem Gesetz darf Gesetz mit einem solchen Inhalt hätte auch 
nichts mehr geändert werden! längst früher beschlossen werden können. 

Die freiheitlichen Abgeordneten werden unter Wenn er erklärt: Es ist ein gutes Gesetz, ein 
Berücksichtigung der Forderungen der Ent- modernes Gesetz, es kommt nicht auf den 
schließung der Abgeordneten Dr. Gruber, Text, sondern auf den Geist an!, dann dürfen 
Dr. van Tongel auch dieser Entschließung zu- wir wirklich feststellen: Es kommt nicht auf 
stimmen. Wir möchten nur darauf verweisen, den Text an; aber der Geist, der in diesem 
daß die österreichischen Hochschulprofessoren Gesetz ausgedrückt ist, entspricht auf keinen 
wie auch die Österreichische Rektorenkonfe- Fall den Wünschen und den Vorstellungen, die 
renz eine Änderung im § 13 Abs. I lit. d die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
Punkt aa) verlangen. Ich überlasse es dem gehabt haben, und dem wird auch nicht 
Herrn Berichterstatter beziehungsweise dem Rechnung getragen. Gerade dieser Geist zeigt, 
Hohen Haus, in welcher Weise diesem Wunsch daß man die wirkliche, die richtige Vertretungs
der Rektorenkonferenz Rechnung getragen möglichkeit der Personalvertretung in dieses 
werden kann. Es ergibt sich die Schwierigkeit Gesetz nicht aufgenommen hat. 
einer anderen Fassung, weil sonst nämlich Stohs sagt: 95 Prozent der Wünsche sind 
Dozenten und Hochschulassistenten das Wahl- erfüllt worden. Gerade aus diesen zwei Bei
recht in den Zentralausschuß verlieren würden, lagen kann man, wenn man sie ansieht, fest
wenn man die Fassung, die die Rektoren- stellen, wie flüchtig gearbeitet wurde, und vor 
konferenz vorschlägt, berücksichtigen würde. allem, wie durch die Terminnot sich ergebend 
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es notwendig war, so viele Kla.rstelhmgen und, Grundsätze und Grundzüge auf das Vertre
Berichtigungen aufzunehmen, sodaß es wirk-' tungsrecht der öffentlich Bediensteten wirken, 
lich möglich ist, daß im gesamten 95 Prozent das heißt, daß die gewählten Personalver
erfüllt worden sind, aber gerade die 5 Prozent treter in wirkungsvoller \Veise für das Personal 
sind die entscheid.enden Punkte gewesen. eintreten können. Dazu gehört selbstverständ-

Dazu kommt daß wir feststellen dürfen lieh, daß sie in ihrer Tätigkeit tl,ueh wirklich 
daß endlich, wie es in der Privatwirtschaft geschützt sirre1. 
selbstverständlich ist, daß nämlich die Arbeiter Auf die immerwährende gewerkschaftliche 
und Angestellten ein Vertretungsrecht haben, Forderung hat das Bundeskanzleramt bis zum 
auch die öffentlich Bediensteten das Recht Jahre 1965 insgesamt 14 Entwürfe für ein 
haben mü.ssen, daß für sie ein ordentliches Personalvertretungsgesetz vorgelegt. Keiner 
Vertretung'3recht geschaffen wird. Es ist dieser Entwürfe konnte den erwähnten Grund
sicherlich durch den bekannten Erlaß des sätzen gerecht werden. 
damaligen Herrn Bundeskanzlers Figl aus Erst anläßlich des 5. Gewerkschaftstages 
dem Jahre 1947 möglich gewesen, den Gewerk- der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten 
schaften eine Vertretungsmöglichkeit zu schaf- wurde von seiten der sozialistischen Fraktion 
f~n. Mit dem Erlaß ~:urde~ sie er~ächtigt, die Initiative ergriffen, und sie hat selbst einen 
dIe Vertretung aller offent~lCh BedIensteten Gesetzentwurf vorgelegt. Die Fraktion der 
wahrzunehmen. Wenn auch dIe Gewerkschaften christlichen Gewerkschafter hat sich dann 
des öffentlichen Dienstes sehr oft beschuldigt ebenfalls entschlossen einen Entwurf auszu
werden, und zwar zu Unrecht, daß sie die arbeiten, und der Ge,,~erkschaftstag hat dann 
~eschl~ßfassune: verhindert ~aben, so glaube einhellig beschlossen, beide Entwürfe als 
ICh, konnen WIr gerade b~l ~llen Ge,;erk- Grundlage für einen zu erarbeitenden Gewerk
schaften feststellen,. daß sIe. Immer WIeder schaftsentwurf zu erstellen. Ein derartiger 
verlangt haben, daß em ordentlIches, modernes, Entwurf ist auch der Bundesregierung über 
den derzeit.igen Verhältnissen angepaßtes Per- das Bundeskanzleramt am 5. Mai übermittelt 
sonalvertretungsgesetz geschaffen wird. Die worden. Es ergibt sich also die Situation, daß 
öffentlich Bediensteten haben nicht mehr ver- im Mai 1966 dem Bundeskanzleramt ein kon
langt, als die Arbeiter und Angestellten in der struktiver Vorschlag der Gewerkschaft der 
Privatwirtschaft schon haben. öffentlich Bediensteten vorlag, ein Entwurf 

Es ist nur festgestellt worden, daß in diesem 
Gesetz folgende Grundzüge und Grundsätze 
hätten beachtet werden müssen: Es dürfte 
den auf freiwilliger Basis bestehenden Interes
senvertretungen der öffentlichen Dienstneh
mer, den Gewerkschaften, keine Beschneidung 
ihres Tätigkeitsfeldes auferlegen. Die Personal
vertretungen müßten echte, von den Dienst
nehmern frei gewählte und vom Dienstgeber 
unabhängige Organe der Selbstverwaltung 
werden. Die Mitglieder dieser Vertretungen 
müßten mindestens denselben Schutz wie die 
Betriebsräte in der Privatwirtschaft genießen 
und dürften keinen Weisungen und Anord
nungen des Dienstgebers bei der Ausübung 
ihrer Funktion unterliegen. Sie müßten mit 
echten Mitwirkungsrechten ausgestattet sein, 
wobei die bisher erkämpften Mitwirkungsrechte 
erhalten und noch ausgebaut werden müßten. 

Die Sozialisten in der Gewerkschaft der 
öffentlich Bediensteten haben seit Jahren diese 
gesetzliche Bestimmung gefordert. Sie haben 
ihre Forderung jedoch immer mit dem für sie 
selbstverständlichen Beifügen verbunden, daß 
sie ein den Grundsätzen des Betriebsräte
gesetzes entsprechendes Personalvertretungs
gesetz wünschen. Damit sollte nicht gesagt 
sein, daß das Betriebsrätegesetz auf die 
Gegebenheiten des öffentlichen Dienstes über
tragen werden soll, wohl aber müßten seine 

also, der sowohl von der sozialistischen als 
auch von der christlichen Fraktion erarbeitet 
wurde. 

Aber wie hat nun die Bundesregierung 
darau.f reagiert 1 Sie hat nicht etwa, wie das 
ansonsten üblich ist, zu Verhandlungen ein
geladen, sondern sie hat ihrerseits einen neuen 
Entwurf für ein Personalvertretungsgesetz 
versendet, der in seinen Grundsätzen nach wie 
vor den abgelehnten Entwürfen von vorher 
entsprochen hat und der sich in keiner Weise 
die von den Gewerkschaften erstellten Vor
schläge zu eigen gemacht hat. Dieser Entwurf 
der Bundesregierung ist den Gewerkschaften 
mit der Mitteilung zugegangen, daß der Herr 
Bundeskanzler beabsichtigt, am 21. Juni 1966 
diesen Entwurf zum Gegenstand einer Re
gierungsvorlage zu machen. Die Gewerkschaf
ten hätten noch die Möglichkeit, sich dazu zu 
äußern. Also keine Verhandlungen, nur eine 
ganz kurze Frist zur Meinungsäußerung, und 
das für das vielleicht wichtigste Recht der 
öffentlich Bediensteten! 

Dazu kommt noch, daß von diesem Entwurf 
auch die Post- und Telegraphenbediensteten 
und die Eisenbahnbediensteten erfaßt worden 
wären; dies, obwohl seit mehr als 40 Jahren 
bewährte Personalvertretungseinrichtungen 
für diese Bedienstetenkategorien bestehen. 
Als besonderen Affront mußte man hinnehmen, 
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daß der Entwelrf hinf:icht1i(~h der Ei'\\.'lhnh:>- r Bediensteten haben l~lltcr BedaC'hLlahme auf 
und c<:>r p;)",t- und Tclegrapheübediel1steteu ihr Diell~tveT·häHnis di('!'(p Grm~df;ä(::~p in dem 
z;mäch;,t gar nicht diesen Gewerk8chn~h'n .tem BmHlefikanzleramt ühermitttMell Enhn1rf 
zur SJellungnalunc übermittelt, v.:u1'df', sonder1l. zum Ausdruck gebracht. Angesichts der Tl-tt
nur den Dienststellen und den Z.llställ'l irr,m sache, daß der Herr Bundeska,nzler, gestützt 
Verwaltungen, und dabei nnr mit der ~vIit- auf die parlamentarischen Mehrheitsverhält
teihmg, die GewerkFlchl-tft,cn von dem Yor- nisse, in der Lage wäre, jeden Gesetzentvvurf 
haben der Bundesregierung in Kenntnis zu durchzudrücken, haben die sozialistisehen Ge
setzen. Ich darf hier feststellen, daß erst werksehafter, lieber Kollege Stohs, an den 
nach einem Brief, den der Präsident des Verhandlungen teilgenommen nur aus 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Abge- diesem Grunde, weil wir geglaubt haben, hier 
ordneter Benya, an den Herrn Bundeskanzler wesentliche Änderungen doch vielleicht ge
geschrieben hat, eine Bereitwilligkeit vorhan- meinsam mit den Kollegen rler christ.1ichen 
den war, die Verhandlungen mit elen vier Gewerkschafter durchsetzen zu können. Sie 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf- wollten damit" unbescharlet ihrer grundsätz
zunehmen. lieh anderen Einstellung, den Ver:'luch unter-

Der Entwurf der Bunrle'3regierullg hat, wie 
schon erwähnt, in keiner 'Veif-ie den gewerk
schaftlichen Vorstellungen über ein Vertre
tungsrecht entsprochen. Es wird dann noch 
auf die beanständeten Einzelheiten Bezug ge
nommen werden. In einer dramatischen AUH

sprache zwischen dem Herrn Buudeskanzler, 
der Bundesverwaltung und den Gewerkschaften 
konnte doch erreicht werden, daß der Herr 
Bundeskanzler eine Fristerstreckung für das 
Verhandlungsende bis 30. September zuge
standen hat, gleichzeitig aber auch zugestanden 
hat, daß die Eisenbahn- und Postbediensteten 
aus diesem Entwurf heram;genommen werden. 
Das war am 7. Juli 1966. Eine mühsam er
kämpfte Frist von nicht ganz drei Monaten für 
dieBes eminent wichtige Gesetz! Ich denke 
daran - das möchte ich nochmals fest
stellen -, daß für das Pensionsgesetz der 
öffentlich Bediengteten fast vier Jahre mit 
den Bundesdienststellen verhandelt wurde, und 
hier eine so kurze Frist für dieses rechtlich 
wichtige Gesetz. 

Schon bei der Aussprache mit dem Herrn 
Bundeskanzler hat sich gezeigt, daß die Ver
treter auch der Fraktion christlicher Gewerk
schafter nicht zu den mit ihnen erarbeiteten 
Grundsätzen stehen, sondern daß sie ebenfalls 
haben erkennen lassen, daß sie eines Sinnes 
mit dem Herrn Bundeskanzler sind, daß das 
Personalvertretungsgesetz um jeden Preis 
durchzupeitschen sein muß. (Abg. Alten
burger: Nicht um jeden Preis!) Um jeden 
Preis! (Ruf bei der S PÖ: Durchpeitschen aber 
schon! - Abg. Altenburger: Nicht um jeden 
Preis!, habe ich gesagt! Einmal müssen wir es 
doch erreichen! Oder wollen Sie noch 100 Jahre 
warten? - R,lt/ bei der SPÖ: Nein! - Abg. 
Altenburger : Na also I) 

Die sozialistischen GewerkRC'hafter - das 
muß noch einmal unterstriehen werden -
haben grundsätzlich andere Vorstellungen von 
einem Personalvertretungsge'letz, und die So
zialisten in der Gewerksehaft der öffentlich 

nehmen, für die öffentlich Bediensteten wenig
stens die ärgsten Nachteile zu vermeiden. 
Unter diesem Gesichtswinkel müssen elie nur 
sehr kurzen Verhandlungen betrachtet werden. 

Die Vertreter des Bundeskanzleramtes 
hatten bei diesen Verhandlungen überdies nur 
beschränkt,e Vollmachten, sodaß sie bei jeder 
wichtigen Angelegenheit zunächst Rückfragen 
halten mußten, wieweit sie elen Ge" .. erkschaf
ten entgegenkommen durften. Daß dadurch 
die Verhanrllungsführung zusätzlich empfind
lich gelitten hat, ist nur allzu verständlich. 
Das Ergebnis davon war, daß gerade die wich
tigsten Punkte immer wieder ausgeklammert 
und auf eine Schluß verhandlung mit dem 
Herrn Bunrleskanzler vertagt wurden. 

Diese groß angekündigte Schlußverhandlung 
hat schließlich am 30. September stattgefun
den. Der Herr Bundeskanzler hat gleich zu 
verstehen gegeben, daß er nur 45 Minuten zur 
Verfügung stehen werde; 45 Minuton für die 
lebenswichtigen Interessen von mehr als 
200.000 direkt betroffenen öffentlich Bedien
steten und von insgesamt etwa 400.000 öffent
lich Bediensteten, für die das Gesetz von 
mittelbarer Bedeutung ist! Das sind die 
Tatsachen, Herr Bundeskanzler (Ruf bei der 
S PÖ: Er i8t e88en weggegangen!), aus denen 
sich die politische Absicht ergibt, ein Instru
ment zu schaffea, dessen Aufgabe durchaus 
nicht eine echte Interessenvertretung der 
öffentlich Bediensteten ist, sondern das ihre 
Beherrschung durch den Dienstgeber offen
kundig werden läßt. Die sozialistischen Ge
werkschafter mußten immer wieder unter Be
dachtnahme auf die parlamentarischen Mehr
heitsverhältnisse auch diese Tatsache zur Kennt
nis nehmen, haben jedoch aus der Fülle der 
offengebliebenen Punkte nur die allerwichtig
sten zur Sprache gebracht. Es ist daher un
richtig, daß es keine weiteren offenen Punkte 
gegeben hat. In 45 :Minuten kann man eben 
nur weniges zur Sprache bringen, und in 
45 Minuten kann man auch keine guten Gesetze 
erzeugen. 
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Der Herr Bundeskanzler hat schließlich sein 
Vorhaben wahrgemacht, er hat den Entwurf 
arn 13. Oktober 1966 dem Ministerrat vorgelegt., 
und dieser :B~nt\\'urf liegt mm nach Behandlung; 
im VerfassungRausschuß und in einem Unter
ausschuß des Verfassungsausschusses dem 
Hohen Hause vor. 

Hier muß noch bemerkt werden - auch das, 
lieher Kollege Altenburger -, daß die Gewerk
schaft der öffentlich Bediensteten mit der 
Unterschrift der Verantwortlichen der Frak
tion christlicher Gewerkschafter und der so
zialistischen Gewerkschafter ein Schreiben an 
die Klubs der Sozialistischen Partei und der 
Österreichischen Volkspartei gerichtet hat und 
darin noch einmal grundlegende unberück
sichtigt gebliebene Forderungen der Gewerk
schaft reklamiert hat, und zwar unterschrieben 
von Dr. Koubek und Dr. Gasperschitz; von 
beiden Fraktionen unterschrieben, an beide 
KIu bs gerichtet! 

Als wichtigste Forderung darf auf die Aus
führungen zu § 3 Aba. 5 verwiesen werden, die 
sich auf die Rechtsstellung der künftigen 
Personalvertreter beziehen. Die Gewerkschaft 
ist der Meinung, daß der kommenden Personal
vertretung keine Rechtspersönlichkeit zukom
men soll, und es muß festgestellt werden, daß 
auch in früheren Entwürfen die Einrichtung 
der Rechtspersönlichkeit nicht vorgesehen war 
und daß sie auch im Betriebsrätegesetz nicht 
verankert ist. 

An dieser Stelle sei auch noch kurz zu einer 
allfälligen Einwendung, die Gewerkschaften 
hätten grundsätzlich einer Regierungsaufsicht 
die Zustimmung erteilt, bemerkt, daß dies 
wieder im Interesse des Ganzen lediglich von 
der überlegung bestimmt war, von zwei 
übeln das kleinere zu wählen, also einer 
Aufsicht durch die dem Nationalrat verant
wortliche Regierung gegenüber einer Beamten
kommission den Vorzug zu geben. K:einesfalls 
war aber damit eine Anerkennung der Auf
fassung verbunden, daß dies die für die 
öffentlich Bediensteten zweckmäßigste und 
beste Lösung wäre. Die Sozialistische Partei, zu 
jeder Zeit ein Anwalt der arbeitenden Men
schen in diesem Lande, hat sich daher auch in 
die8em Falle die Interessen der Dienstnehmer 
im öffentlichen Dienst angelegen sein lassen. 
Daher auch die Vorechläge im Verfassungs
ausschuß von Seite der Sozialistischen Partei. 
Wir Sozialisten wußten, daß grundsätzlich 
andere Vorstellungen vom Vertretungsrecht in 
den Gewerkschaften bestehen. Wir haben 
aber auch erkannt, daß von Seite der ÖVP der 
unnachgiebige Wille bestand, gerade diesen 
Entwurf zum Gesetz werden zu lassen. 

Es wurde auch der Versuch unternommen, 
sowohl im Unterausschuß als auch im Ver-

fassungsausschuß, ein einigermaßen brauch
bares Gesetz entstehen zu lassen. Dutzende 
von Abänderungsanträgen haben wir gemacht, 
darunter auch solche von großer Bedeutung, 
aber auch zahllose andere, mit denen nur 
Flüchtigkeitsfehler beseitigt werden, mit denen 
Berichtigungen und textliche Klarstellungen 
erfolgen; es waren Flüchtigkeitsfehler, die die 
Hast erkennen lassen, mit der dieser Gesetzes
text im Bundeskanzleramt verfaßt werden 
mußte. Wenn man nun von Seite der ÖVP 
er klärt, . daß in so vielen Punkten unseren 
Anträgen und Wünschen Rechnung getragen 
wurde, muß dem entgegengehalten werden, 
daß mit wenigen Ausnahmen nur solche 
Flüchtigkeitskorrekturen vorgenommen wur
den; in den entscheidenden Punkten ist man 
uns aber nur ungenügend entgegengekommen, 
in den ausschlaggebenden Punkten jedoch 
überhaupt nicht. In der kurzen Zeit, in der 
über Auftrag des Herrn Bundeskanzlers das 
Gesetz erstellt werden mußte, konnte es für 
die Beamten, die an dieser Vorlage arbeiten 
mußten, gar nicht möglich sein, einwandfreie 
und klare Bestimmungen zu schaffen. 

Im "Volksblatt" vom 1. Oktober 1966 
findet sich eine Feststellung, daß die Verhand
lungen mit dem Herrn Bundeskanzler im 
Verhandlungsausschuß abgeschlossen wurden. 
"Der Bundeskanzler sagte in der Frage der 
Personalaufsichtskommission eine den Wün
schen der Beamten entsprechende Regelung zu" 
und machte gleichzeitig noch darauf auf
merksam: "Die Frage der Rechtspersönlichkeit 
der Organe der Personalvertretung bleibt 
allenfalls einer Regelung durch das Parlament 
vorbehalten. " 

Es hat mein Freund Scheibengraf heute 
schon hingewiesen; Herr Dr. Kummer, Sie 
kennen auch Ihre Schrift, Sie wissen, was hier 
der Herr Bundesrat Dr. Gasperschitz ge
schrieben hat. Er hat ausdrücklich festgestellt, 
daß das Personalvertretungsgesetz eine wei
testmögliche Anpassung an das Betriebsräte
gesetz enthalten soll, daß den Dienststellen
vertretungen ein echtes Mitspracherecht und 
Mitwirkungsrecht auf betrieblicher Ebene ein
zuräumen wäre. Was abgelehnt wird, ist, 
daß es die ureigenste Angelegenheit der 
öffentlich Bediensteten ist, selbst zu ent
scheiden, von wem sie beruflich und dienstlich 
vertreten werden sollen. "Die Verwaltung ist 
der Meinung", heißt es dann, "daß bei Streitig
keiten zwischen Personalvertretung und Dienst
geber, sofern diese nicht auf friedlichem 
Wege ... " (Abg. Dr. Kummer: Herr Kollege! 
Verhindert das der Gesetzentwurf?) - Ja, das 
verhindert er, lieber Kollege Dr. Kummer! -
" .. , geschlichtet werden können, die letzte 
Entscheidung dem zuständigen Bundesmini-
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ster zust~hen. soll. Sie begründet dies als eine I Es ist in diesem Zusammenhang unumgäng
Notw~lldlgkelt. ~uf Grund der. ver~a~~ung~- lieh, die beiden knappen Bestimmungen de!' 
rechthche~ ~msterverantworthchkeIt. SIe §§ 39 und 40, die diesen eminenten Anschlag 
kennen hIer VIele Punkte. auf die Freiheit der Interessenvertretung der 

Ich darf sagen, der Artikel, den der Herr 
Kollege Dr. Gasperschitz zitiert, wird von uns 
restlos unterstützt. Er spricht denselben 
Gedanken aus, den auch wir in unseren An
trägen festgelegt haben. 

Ich glaube, daß wir auch feststellen dürfen, 
daß der Herr Bundeskanzler selbst das Gefühl 
gehabt hat, daß das Ergebnis dieser Verhand
lungen nicht &0 ist, daß es für die Gewerk
schaften tragbar wäre. Denn er hat selbst 
festgestellt: Der Bundeskanzler schließt die 
Behandlung dieser Frage mit der Zusage, das 
Problem noch einmal gewissenhaft zu prüfen, 
insbesondere die Ursache für die ablehnende 
Haltung der Kammer der gewerblichen Wirt
schaft. Ich darf hier feststellen, daß auch die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
diese Bestimmung über die Rechtspersönlich
keit abgelehnt hat. Trotzdem ist sie dann, 
nachdem die Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes und die Bundeskammer dagegen 
waren, aufgenommen worden. Und er stellt 
noch fest: Der Herr Bundeskanzler Klaus 
bedauert gleichfalls, daß es nicht möglich 
war, die Verhandlungen im vollen Einverneh
men ZU schließen, und stellt ausdrücklich fest, 
er fühle sich durch die Verlagerung der letzten 
Entscheidung ins Parlament nicht brüskiert, 
vielleicht sei es sogal möglich, die gemeinsame 
Linie bei den Ausschußberatungen zu finden. 

Bundesbediensteten in sachlich klingende Ge
setzesworte kleiden, näher zu betrachten. 

Die §§ 39 und 40 umfassen zusammen ledig
lich sechs, zum überwiegenden Teil sehr kurze 
Absätze: 

§ 39 Abs. I räumt dem Bundeskanzler und 
den übrigen Bundesministern ein allgemeines 
Aufsichtsrecht über die Personalvertretungen 
ein. Nach § 39 Abs. 2 hat die Bundesregierung 
dieses Aufsichtsrecht bei jenen Dienststellen, 
die keinem Ressort angehören, zum Beispiel 
also die Aufsicht über die Personalvertretung 
der Beamten des Rechnungshofes. 

Gemäß § 39 Abs. 3 hat der zuständige 
Bundesminister beziehungsweise die Bundes
regierung über die Geset,zmäßigkeit der Ge
schäftsführung der Personal vertretungen zu 
entscheiden. Die Bundesregierung kann nach 
§ 39 Abs. 4 Organe der Personalvertretung 
entheben. 

Gemäß § 40 Abs. 1 kann der Bundesminister 
beziehungsweise die Bundesregierung gesetz
widrige Beschlüsse der Personalvertretung auf
heben und die Gesetzmäßigkeit oder Gesetz
widrigkeit der Geschäftsführung der Personal
vertretung feststellen. Ich glaube, das gibt e! 
in keinem anderen Gesetz, daß solche Macht
vollkommenheiten einer übergeordneten Stelle 
eingeräumt werden. 

Nach § 40 Abs. 2 hat die Bundesregierung 
ein Organ der Personalvertretung zu entheben. 
wenn es seine Pflichten dauernd verletzt. Es wurde von allen immer wieder bekundet, 

den Weg zu suchen, eine gemeinsame Linie 
zu finden. Aber ich glaube, ein Entgegen- Soweit die Bestimmungen der Regierungs
kommen ist im Ausschuß nicht gefunden vorlage mit den verharmlosenden Überschriften 
worden, denn wenn man nur textlichen Ände- "Aufsichtsbehörden" beziehungsweise "Auf
rungen zustimmt, dann ist es nicht das Ent- sichtsmittel" . 
gegenkommen, das eine einheitliche Linie hier Als frei gewählter Abgeordneter dieses Hohen 
festlegen könnte. Hauses, der sich seinen Wählern gegenüber 

Es ist aber nicht nur etwa das Fehlen der verantwortlich fühlt, als Arbeitnehmervertre
ausreichenden Rechtsschutzbestimmungen, das ter, als Gewerkschafter und nicht zuletzt als 
die sozialistischen Abgeordneten veranlaßt, öffentlich Bediensteter selbst muß ich mi\ 
dem derzeitigen Gesetzentwurf der ÖVP- allem Nachdruck davor warnen, solchen Vor
Alleinregierung ihre Zustimmung zu versagen. schriften Gesetzeskraft zu verleihen. Sie wür
In der gleichen Weise bedeutsam ist, was der den nämlich nicht nur ein vorweg genommenes 
Entwurf des Bundes-Personalvertretungsge- Todesurteil für ei?e freie, ~unktionsfähige 
setz es in einer noch einschneidenderen Weise Personalvertretung 1m BundesdIenst bedeuten, 
regelt, nämlich uneingeschränkte Beaufsich- sondern darüber hinaus ein wegen der Weite
tigung sozusagen jeder einzelnen ReuelunO' der rungsfolgen für die Organisation der betrieb
Persona,l vertretung, ihre Bevormundl~mg durch lichen ~ntere~~en~ertretu~.~ d~r Arbeitnehmer 
sogenannte Aufsichtsre~hte, die nichts anderes I allgemem gefahrhches PraJudlz. 
darstellen als rechtlIche Handhaben, Be- Man muß sich doch dessen bewußt sein -
schlüsse der P~rsonalvertretung aufzuheben,! und die ÖVP-Alleinregierung ist sich dieses 
sogenannte PflIChtverletzungen festzustellen Umstandes sehr wohl bewußt -, daß die so
und sogar Organe der Personalvertretung zu genannten Aufsichtsbehörden, also der Herr 
entheben. Bmideskanzler und die übrigen Bundesminister 
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beziehungswei!3e sie in ihrer Gesamtheit als noch - und zwar in einem Stadium, in dem 
Bundesregierung, nichts anderes sind als die noch gar kein Bescheid ergangen ist, mit dem 
Vertreter des Dienstgebers "Bund" gegenüber über die Gesetzmäßigkeit oder Gesetzwidrig
seinen Bediensteten, den Bundesbediensteten. I keit des Handeins der Mitglieder der Personal-

vertretung beim Rechnungshof entschieden 
Ich brauche doch dem Hohen Haus die worden ist _ eines weiteren Beweises, wie und 

einschlägigen Bestimmungen des Bundes-Ver- wie sehr die Personalvertreter einem gewalti
fassungsgesetzes nicht in Erinnerung zu rufen, gen psychischen Druck durch Organe des 
nämlich den Artikel 19 Ahs. 1, demzufolge die Dienstgebers ausgesetzt werden können 1 Be
Bundesminister oberste Organe der Vollziehung darf es da noch eines Nachweises dafür, wie 
sind, und den Artikel 21 Abs. 2, nach dem die leicht bei den Bediensteten, die von den 
Diensthoheit gegenüber den Angestellten des Mitgliedern der Personalvertretung beim Rech
Bundes von den ob~rsten Organen des H,:mdes nungshof zu vertreten sind, ihre eigenen 
ausgeübt wird. DIe sogenannten AufsIChts- Personalvertreter diskreditiert werden können 
rechte dem Bundeska~zler, den ~~ndesmini- indem die Bediensteten wissen, daß gegen ihr~ 
s~rn, .der BundesregIerung ~u ubertragen, Vertreter wegen einer angeblichen Gesetzes
h~Ißt mchts a~deres, .als ~aß dIe Vertreter des I verletzung ein Verfahren anhängig ist? Um es 
Dlenstg~bers "?-ber dIe Dlenstneh~erver.treter I noch einmal zu sagen: Dies in einem Stadium, 
zu Gefleht SItzen,. und ~war mIt lV!ltteln, I in dem ein Bescheid überhaupt noch nicht 
~eren. Vorhandensem allem schon eme so I erlassen worden ist, jn dem überhaupt noch 
mte~81ve Bedrohung d~s zum Personalvertreter nicht feststeht, ob tatsächlich eine Gesetzes
gewahlten BundesbedIensteten darst~llt, daß verletzung unterlaufen ist oder nicht. 
die Personalvertreter nach meiner überzeu-
gung ihre Aufgaben überhaupt nicht entspre- Man wende hier nicht etwa ein, daß die 
chend erfüllen können. Darf ich die Möglich- Bundesregierung in irgendwelchen Bagatell
keiten, die die Regierungsmitglieder in ihrer fällen kein Verfahren einleiten werde. Nach 
Eigenschaft als sogenannte Aufsichtsbehörde dem Gesetz ist sie nämlich dazu verpflichtet. 
haben, am praktischen Beispiel darstellen: Lesen sie doch den § 40 Abs. 1, wo es heißt: 

·Wie ich schon erwähnt habe, obliegt der 
Bundesregierung zum Beispiel die Aufsicht 
über die Personalvertretung der Beamten des 
Rechnungshofes. Angenommen, die Mitglieder 
des Dienststellenausschusses beim Rechnungs
hof unter ihrem Obmann, einem Ministerialrat 
des Rechnungshofes, setzen - wie es ihre 

. Pflicht als frei gewählte Personalvertreter ist -

"Der zuständige Bundesminister (die Bundes
regierung) hat als Aufsichtsbehörde .. , im 
übrigen jedenfalls" - ich wiederhole: jeden
falls! - "die Gesetzmäßigkeit oder Gesetz
widrigkeit der den Gegenstand des Verfahrens 
bildenden Geschäftsführung festzustellen. " 
"Jedenfalls" ist ein sprachlich unzweideutiger 
Ausdruck und heißt: In jedem Falle . 

ihre volle Kraft ein, um die Rechte und Aber die von mir bisher gebrachten Beispiele 
Interessen der Beamten des Rechnungshofes sind ja nur die mildesten, wenn man auf die 
wirkungsvoll zu wahren. Nun stellt sich die weiteren Maßnahmen blickt, die die Bundes
Bundesregierung jedoch auf den Standpunkt, regierung nach ihrem Gesetzentwurf er
daß gewisse Angelegenheiten in der Ge- greifen kann; sie hat ja noch ganz andere 
schäftsführung der Personalvertretung beim I Waffen. Die Bundesregierung kann zum Bei
Rechnungshof gesetzwidrig seien. Ob dieser spiel ein Verfahren zur Prüfung einleiten, ob 
Standpunkt zu Recht oder zu Unrecht von unser gedachter Ministerialrat des Rechnungs
der Bundesregierung vertreten wird, ist vor- hofes als Obmann und die übrigen Mitglieder 
läufig ohne jede Bedeutung. Denn nun hätte der Persom:..lvertretung beim Rechnungshof 
die Bundesregierung, und zwar das Bundes- Beschlüsse gefaßt haben, die den Bestimmun
kanzleramt als Organ, das die Maßnahmen gen des Personalvertretungsgesetzes wider
vorzubereiten hat, erst ein Verfahren nach dem sprechen. Ein solches Recht der Regierung 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz ein- führt doch dazu, daß ausnahmslos jeder 
zuleiten. In diesem Verfahren wären etwa Gegenstand der kollegialen Beratung in der 
Beamte des Rechnungshofes, deren Interessen Personal vertretung , der zu einem Beschluß 
ihre Personalvertretung zu wahren hat, vor- geführt hat, von der Regierung - und für sie 
zuladen und als Zeugen zu vernehmen, Schrift- vorbereitend vom Bundeskanzleramt - über
stücke der Personalvertretung beim Rech- prüft werden kann. Was hat man denn von 
nungshof einzusehen, der erwähnte Ministerial- der Wirksamkeit einer Personalvertretung für 
rat des Rechnungshofes und die anderen die Interessen der Beamtenschaft zu halten, 
Mitglieder der Personalvertretung vorzuladen wenn der Dienstgebervertreter jeden und alles 
und als Beteiligte einzuvernehmen. Wir wissen auf eine vermeintliche Ungesetzlichkeit hin 
aus der Praxis, wie lange sich ein Verwaltungs- überprüfen, wenn er langdauernde Verfahren 
verfahren hinziehen kann. Braucht es da einleiten, wenn er - kurz gesagt - die Mit-
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glieder der Personalvertretung einem ununter
brochenen, ständigen Druck aussetzen kann? 

Das beste Stück im reichen Waffenarsenal 
der Minister als Dienstgebervertreter ist aber 
ihre Befugnis, ein Organ der Personalvertretung 
zu entheben, wenn es angeblich - wiederum 
eine gesetzliche Konstruktion - "seine Pflich
ten dauernd verletzt". 

Wir Sozialisten haben uns stets zur Meinung 
bekannt, daß ein guter Dienstnehmervertreter, 
ein guter Personalvertreter derjenige ist, der 
die Interessen der Arbeiter, der Angestellten und 
Beamten verantwortungsbewußt und wirkungs
voll vertritt. Dadurch und nur dadurch tut er 
seine Pflicht. Ob seine Pflichterfüllung, etwa 
wenn er eine Zulage, eine Überstundenentschä
digung oder andere Interessen und Rechte 
des Dienstnehmers geltend macht, dem Dienst
geber paßt oder nicht, ist doch keine Frage, 
deren Beurteilung dem Dienstgeber oder seinem 
Vertreter überlassen bleiben darf. Was heißt: 
"Pflichten dauernd verletzen"? Wo ist dieser 
Begriff im Entwurf der Regierung definiert? 
In Wahrheit ist es doch so, daß dieser Begriff 
vom Bundeskanzler, von der Regierung nach 
ihrem eigenen Gutdünken ausgelegt werden 
kann. Wo - meine Damen und Herren -
gibt es ein vergleichbares Beispiel für eine 
solche gesetzliche Konstruktion ? Wo kann 
der Dienstgeber die Organe der betrieblichen 
beziehungsweise dienststellenmä ßigen In ter
essenvertretung auflösen? Wo hat zum Bei
spiel die Regierung die Möglichkeit, die 
Per"onalvertretung des Rechnungshofes, also 
eines nur dem Parlament unterstellten und nur 
dem Parlament verantwortlichen Organs, auf
zulösen 1 

Jetzt könnte natürlich jemand kommen und 
fragen: Aber wie steht es denn mit der Rechts
kontrolle über die Regierungsmitglieder durch 
den Verwaltungsgerichtshof ~ Der Bundes
kanzler, die Minister, die Bundesregierung 
haben ja, durch anfechtbare Bescheide zu ent
scheiden. 

Die Antwort auf diese Frage muß leider 
betrüblich ausfallen: 

3. Wenn ein Beschluß der Personalvertre
tung aufgehoben wird: Wer entscheidet denn 
über die Zuerkennung der aufschiebenden 
V\Tirkung? Nach dem Verwaltungsgerichtshof
gesetz die Behörde, die den Bescheid erlassen 
hat, also wiederum die. Bundesregierung! 

Und schließlich: Welche Bundesbediensteten 
erheben denn gerne gegen den Bundeskanzler, 
gegen den für sie zuständigen Bundesminister 
oder gar gegen die gesamte Bundesregierung 
eine gerichtliche Beschwerde? Man darf doch 
die psychologischen Momente, die hier eine 
bedeutende Rolle spielen, nicht außer acht 
lassen. 

Und letztlich - wie ich bereits angedeutet 
habe - eine weitere Frage: Wird diese von 
der ÖVP-Alleinregierung verfochtene Regelung, 
daß der Dienstgebervertreter die Aufsicht 
über die betrieblichen beziehungsweise dienst
stel1enmäßigen Interessen vertretungen der 
Dienstnehmer führt, ein Einzelfall bleiben 1 
Oder wird dieses Beispiel, wenn es Gesetz 
werden sollte, Schule machen und auf andere 
Bereiche übergreifen? Welche allgemeinen 
Folgerungen werden die Arbeitgeberverbände 
aus einem solchen Gesetz ableiten? Hat das 
Gesetz Fernwirkungen auf eine Neugestaltung 
des Betriebsräterechtes beziehungsweise des 
Betriebsrätegesetzes 1 

Meine Darlegungen über den fehlenden 
Rechtsschutz (Zwischenruf des Ab(]. 
Dr. Kummer.) Ja, lieber Kollege Kummer, 
auch wenn Sie den Kopf schütteln: Die Gefahr 
der Auswirkungen oder Rückwirkungen be
steht. Wir haben es schon oft genug erleben 
können, daß Gesetze, die für den öffentlichen 
Dienst beschlossen wurden - ob es gute oder 
schlechte Gesetze waren -, sehr oft auf die 
Privatwirtschaft eine Wirkung ausühten. Da
her behen wir auch dem mit Besorgnis ent
gegen, daß durch dieses Gesetz gewisse Mög
lichkeiten geschaffen werden, auch solche Be
stimmungen in daf'l Betriebsrätegesetz einzu
bauen. 

Meine Darlegungen über den fehluwlell 
RJehtsschul~z für die Bundesbedi0i1.;teteL, über 

1. Wie soll denn eine ihres Amtes enthobene, ' die Personal vertretung um1 ü1Jcr die - milde 
also eine aufgelöste Personalvertretung, die ja aURg<e;drückt, - Bevormundung der Difllst
von Rechts wegen nicht mehr existent ist, nehmervertreter durch. Vertreter- de:-\ Diellst,
Beschwerde erheben? \Vo steht denn im Gesetz, gehers, also durch diejenigen, dellen verfas
daß ein nicht mehr existentes Organ noch Be-I Rungsgemäß die Diensthoheit zukommt, 
schwerde führen kann? I münden in einer allerlet.zten Frage, nämlich: 

2. Wenn eine angebliche Gesetzwidrigkeit \VaB ist denn unter dem Begriff Rechtsstaat, 
durch die Bundesregierung nach ihrer eigenen wie er von den Mitgliedern unserer 
Gesetzesauslegung mit verwaltungf'lbehördli- österreichischen Bundesregierung immer wieder 
chem Bescheid festgestellt worden ist, so ist pathetisch ausgerufen wird, zu verstehen ~ 
dies ein sogenannter Feststellungsbescheid, Der Gesetzentwurf der ÖVP-Alleinregierung 
hinsichtlich dessen es im verwaltungsgericht- zeigt hier mit aller Deutlichkeit, daß die 
lichen Verfahren eine aufschiebende Wirkung Regierungsmitglieder ja nur Lippenbekennt. 
überhaupt nicht gibt. nisse zum Rechtsstaat ablegen, in der Praxis 
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aber ganz anders verfahren: Wo das Rechts
staatsprinzip den Schutz sozialer Interessen 
verlangt, wird ein Rechtsweg verweigert; wo 
der freie Staatsbürger, der als frei Gewählter die 
Interessen seiner Berufskollegen vertritt, denen 
gegenüber er ja olmedies verantwortlich ist, 
einer Kontrolle überhaupt nicht bedarf, wird 
er unter Aufsicht gestellt. 

Sehr verehrte Damen und Herren des Hohen 
Hauses! Ich darf heute schon fests~E:llen: 
"Venn sich die Machtverhältnisse im Parlament 
ändern, werden die Sozialisten eine Novel
lierung des Pt.~rsonalvertretungsgesetzes durch
führen und damit der Personalvertretung ein 
wirkliches Mitsprache- und Mitwirkungsrecht 
geben und vom Dienstgeber unabhängige 
Organe schaffen. (Beifall bei der SPÖ. -
Abg. Spielbüchler, auf den lächelnden Be
richter8fatter weisend: E'in Berichterstatter, der 
nicht weiß, wie e'f sich oben objektiv zu benehmen 
hat l) Zum Kollegen Guggenberger komme ich 
jetzt noch. 

Ich glaube, es war im Jahre 1962, als die 
vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
sich bemüht haben, auf ihrer 2. Dienst
rechtsenquete sich auch dort mit dem Problem 
des Personalvertretungsgesetzes zu beschäfti
gen. Damals hat der Vorsitzende der öffent
lich Bediensteten Dr. Koubek zu dem Thema 
"Die Vorschriften der Personalvertretung" 
gesprochen. Er war der Meinung, daß es sicher" 
lieh möglich sein müßte, im Parlament, im 
Ausschuß ein Gesetz zu schaffen, das den wirk
lichen Bedürfnissen der öffentlich Bediensteten 
:Rechnung trägt, und daß insbesondere die 
Personalvertretung auf betrieblicher und über
betrieblicher Ebene so geordnet sein könnte, 
daß das Endergebnis den öffentlich Bedienste
ten als Berufsstand und der Republik Österreich 
als unserem Dienstgeber zur Ehre gereicht. 
Das "\\'llrde im Jahre 1962 festgestellt. Es hat 
dann zu diesem Referat des Dr. Koubek und 
des Debattenredners, des Abgeordneten 
Pölzer, der Landesoberregierungsrat Leopold 
Guggenberger aus Kärnten gesprochen, der 
heute hier als Berichterstatter sitzt. Wenn er 
ehrlich ist und das Gesetz so gesehen hat, wie 
es heute heGchlossen werden soll, und wenn 
er es mit dem vergleicht, was damals bei der 
Dienstrechtsenquete ausgesprochen wurde, 
dann, glaube ich, kann er kaum feststellen, 
daß es ihm heute leichtfallen kann, diesem 
Gesetz zuzustimmen, weil das heutige Gesetz 
das Gegenteil von dem ausdrückt, was damals 
die vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
bei der Dienstrechtsenquete festgelegt haben. 
Der Kollege Guggenberger hat dam?Js fest
gestellt: 

"vVir können also in der Tätigkeit un:serer 
,De-facto-Personalvertretung' auf eine etwa 

vierzelmjährige Erfahrung zurückblicken. Die
se Erfahrungen sind es aber gerade, die die 
Auffassung des Dr. Koubek bestätigen, wie 
wichtig es ist, eine gesetzliche Personalver
tretung zu haben. Auch die Ausführungen 
des Kollegen Nationalrat Pölzer möchte ich 
unterstreichen, der sagte: ,Wenn ein Gesetz, 
dann auf keinen Fall ein Gesetz, welches Ver
schlechterungen gegenüber dem derzeitigen 
De-fa,eto-Zustand bringt.''' (Hört! Hört!-Rute 
bei der SPÖ.j Das hat der Kollege Pölzer 
damals gesagt, der Kollege Guggenberger hat 
es bekräftigt. Heute, glaube ich, dürfen wir 
feststellen, daß dieses Gesetz wesentliche Ver
schlechterungen des derzeitigen De-facto
Zustancle'3, wie ihn die Gewerkschaften bisher 
gehabt haben, bringt. (Lebhafte Zustimmung 
bei der SPÖ.) 

Nun komme ich zum Schluß. Ich glaube, der 
eingebrachte Minderheitsbericht der Sozia
listen erläutert unsere Motive. W·ir wenden 
uns daher noch einmal an die Damen und 
Herren des Hohen Hauses, den von uns im 
Verfassungsausschuß gestellten Anträgen doch 
noch die Zustimmung zu erteilen. Wir hoffen 
dabei, die Unterstützung der Abgeordneten 
des ÖAAB und der christlichen Gewerkschafter 
zu finden. (Abg. Dr. Pittermann: Aber in 
der Gewerkschaft kriegt ihr sie ja, nur da nicht!) 
Die Sozialisten, vereint mit den Vertretern 
der christlichen Gewerkschafter, wären in der 
Lage, diesem Gesetz die brauchbare Gestalt zu 
geben. 

Wir glauben deshalb,. uns an die vom 
ÖAAB entsandten Abgeordneten der ÖVP 
wenden zu können, weil doch, wie heute schon 
ausgeführt wurde, der Spitzenfunktionär der 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, 
Bundesrat Dr. Gasperschitz, im "Öffentlich 
Bediensteten" in Wort und Schrift seine 
Prinzipien zu einem Vertretungsrecht dargetan 
hat. Ich glaube, auch er wird feststellen 
müssen, daß das, was er geschrieben hat, in 
dem Gesetz nicht enthalten ist. Ich möchte 
daher den Abgeordneten, insbesondere den vom 
ÖAAB entsandten, diese Prinzipien noch ein
mal in Erinnerung rufen. 

Herr Bundesrat Dr. Gasperschitz hat in dem 
Zentralorgan und in der Schriftenreihe des 
Herrn Dr. Kummer wörtlich erklärt: "Weit
gehende Klarheit besteht auf Grund der vor
liegenden Unterlagen über folgende Prinzipien: 
Weitestmögliche Anpassung des Personal ver
tretungsgesetzes an das Betriebsrätegesetz .... 
Den Dienststellenvertretungen ist ein echtes 
Mitwirkungs- und Mitspracherecht auf betrieb
licher Ebene einzuräumeu. Zur Ent
scheidung von Streitigkeiten ist das Arbeits
gericht zuständig." (Abg. Czettel: Bundes
kanzler oder Arbeitsgericht heißt es hier! -
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Abg. Dr. Pittermann: Aber nächste Woche der Kolleg~ Gasperschü,z Vorsitzender der 
im Bundesrat wird er dafür stimmen I) Gewerkschaft öffentlich Bediensteter. (Abg. 
Bundesrat Dr. Gasperschitz hat sich ausdrück- Altenburger: Wir können doch nicht von 
lich gegen die Einrichtung der Personal- Jemetndem reden, der nicht im Saal ist 1 -
vertretung als einer Körperschaft öffentlichen Abg. Weikhart: Deswegen stimmt ihr für das 
Rechtes ausgesprochen und daran anknüpfend schlechte Gesetz I) Ich darf nochmals den 
ausgeführt: persönlichen Appell an dich, lieber Kollege 

"Man muß bedenken, daß jede allgemeine Altenburger, richten, daß (b einer von den 
materielle Forderung des öffentlichen Dienstes 47 bist, die zu diesem Geseb; nicht die Hand 
nach Hunderten von Millionen Schilling, ja hebel1. (LebhafteZwischenru,fe. -Abg. Probst: 
nach Milliarden zu berechnen ist und diese Das kann er schon versprechen, daß er dte Hand 
finanzielle Last von der Allgemeinheit, ein nicht hebt, er steht nur auf I) Du bist ja kein 
guter Teil davon durch die Arbeitnehmer- Gewerkschafter! (Anha.ltende Zwischenrufe.) 
schaft getragen werden muß. Dies garantiert Was der Gewerkschafter Gaspersehitz damalR 
derzeit der Österreichische Gewerkschaftsbund als richtig erklärt und gefordert hat, kann doch 
nach dem Solidaritätsprinzip. Was aber heute nicht gegenstandslos geworden sein. 
geschähe, würden solche Forderungen nicht (Abg. Dr. Pittermann: Bei der ÖV P schon I) 
durch eine Gewerkschaft des ÖGB, sondern Ja es deckt sich weitestgehend mit den im 
durch eine Konkurrenzorganisation, eine Minderheitsbericht enthaltenen sozialistischen 
exklusive, gesetzlich geschützte und ge- Vorschlägen. (Unruhe. - Präsident Dipl.-Ing. 
hätschelte Beamtenvertretung, erhoben?" Waldbrl1.nner gibt das Glockenzeichen.) Wir 

Das hat der Bundesrat Dr. Gasperschitz wenden uns daher in dieser denkwürdigen 
gesagt. Gasperschitz ETklärt weit.er: Stunde - ich glaube, el'> il'>t eine sehr ent.

scheidende Stunde für uns, in der hier die 
"Es ist zweifellos unbefriedigend und wider- Frage des Personalvertret.ungsrecht.es gelöst 

spricht auch dem Gedanken der Waffengleich- d 11 11 Ab d d" d 
h . . V hr'f "b' fl' h wer en so - an a e geor neten, 1e In er 

8lt, wenn III or~c 1 ~en u er elll~ be~u IC e Gewerkschaft einenBaustein unserer demokrat i-
Vertre~ung n~rmlert .wIrd, daß bel Melllungs- sehen Ordnung erblicken, an alle Abgeord
verschIedenheiten gleIChsam als letzte Instanz neten die auch weit.erhin eine wirksame 
autoritär der Dienstgeb.er. entscheidet." (Abg. gewerkschaftliche Vertretung als Grundvoraus
Dr. Gorbach: Wehletdtgl) Herr. BundeS-I setzung unserer dr:'mokratü;chen Entwicklung 
kanzler Dr. Gorbach! Ihuen darf ICh sagen: h W' .. ht E d cl B h d . . nnse en: ]r moc ,en am neer e an -
Wenn SI.e B~ndes.kanzler gewese~l w~ren, III lung dieses Tagesordnungspunktes dns Ver-
Ihrer Zeit ware em solches Geseliz mcht. zu- tr t . 1'- d D' t hm: 'm"f[, tlich 
stande gekommen. (Beifall bei der SP{). _ ': ungslec II er lens :ne er.l 0 ~ll:. en 
Ab D G b l' D k· . h .l l'h DIenst so heschlossen Wissen, WIe es (he offent-

rJi r'W?r a~ L. h a. fomme l~ sc: e,v
k 

t lieh Bediüll'lteten wirklich brauchen, nämlich 
'Lhveg . -H etteGre wU3ckem~ e. - g. H et. - a];~ einstimmigen Beschluß aller Abgeordneten 

art: err eneTalsere.tar, wa . .'I sagen S~e : 1 H IcH' '" 
D l 

. r (.ef'! 0 Ln ause". 
r. Gorbach ebt noch und 'W~rd gelobt!), ,A tU (liese 

Wei:-e w-ürdB für L~ie eüle Seite oü Üb(~rgewicht Hohes H~us! Sehr ve:()hrt.e Da~e~l und 
geschaffen, das un>;erer demokrn1i.-;cl10n Anf- Herren! .'Vlr ers,,:chen SIe, d~es ~oghc-h zu 
fa!'sung über eine Bet.riebsvertretung zuwider- m:1ch~n, mdem S~.e den auf em ~mdestmaß 
läuft" rl.'dUZlerten Aballderungsvorschlagen der 

. Soziali:c;tischen Partei Ihre Zustimmung er-
Bundesrat Gaspersehitz hat schließlich teilen, denn nur unter dieser Voraussetzung 

daranf hingewiesen, daß dem Nationalrat könnte die Sozialistische PartE'i es verantworten, 
47 Funktionäre der Gewerkschaften ange- dem vorliegenden Gesetzentwurf ihre Zustim
hören, und an sie gewendet st.ellt er die Frage, mung zu erteilen. (Anhaltender Beifall bei der 
wer im Ernst meinen könnte, diese nlle würden SPÖ) 
die Hand heben zu einem solchen Gesetz. 
Der Ruf geht auch an Sie. (Beifall bei der Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als 
SPÖ. - Abg. Dr. Pittermann: Da hat er nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge
recht 1 Alle heben sie nicht 1 - Weitere Zwischen- ordneten Dr. Kummer dai~ 'Vort. (Abg. 
rufe.) Dr. Pittermann: Er hat Kummer mit 

WU3 der Gewerkschafter Gasperschitz damals Ga8perschitz! - Abg. Dr. J. Gruber: So wie 
richtig erklärt hat (Abg. Weikhart: d'ie SPÖ r!~d dem PWermann! - Abg. Doktor 
Das nennt man politische Festigke·itl _ Abg. Pit.termann:. Die hat noch immer für alle8 
Altenburger: Der Gasperschitz ist im Bundes- gebt.z.mm,t, 1I)a8 wh verlangt habe! - Andauernde 
rat, er wird schon Stell'l.lng nehmen! _ Abg. Zw~schen- und Gegennt/e) 
Weikhart: Das tät' eu,ch so passen! - Weitere 1

1 

Abgeonheter Dr. Kummer (ÖVP): Hohes 
Zwischenrufe.) Kollege Altenb"l:iger! Das ist Haus! IÜcinc.' Damen und Herren! Der Kollege 
jetzt zu billig gewesen, denn schließlich iF,t I Rober;; 'W"iöz hat kein gutes Haar an dem Ge-
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setzentwurf gelassen. Ich wundere mich sehr dieses den beratenden Körperschaften zur 
darüber; ich werde in meinen Ausführungen Stellungnahme zu übergeben und schließlich 
noch näher darauf zu sprechen kommen. Von auf Grund einer Regierungsvorlage im Ver
all diesen Einwendungen war im Unterau~- fassungsausschuß darüber zu beraten. 
schuß keine Rede, und das Klima war ein gutes. Der Verfassungsausschuß hat einen Unter
'Vir haben verhandelt (Abg. Altenburger: ausschuß eingesetzt, der im kleinen Kreise 
Was sagst du jetzt, Benya? - Abg. Dr. Pit- beraten sollte, denn die Schwierigkeit der 
termann: Kommt schon! Kommt schon!), Materie rechtfertigte die Einsetzung eines 
und die Kollegen, die in dem Unterau'lschuß solchen Unterausschusses. Ich habe schon 
waren, werden mir recht gehen, wenn ich sage, eingangs ausgeführt, daß das Klima in diesem 
daß wir alle der Meinung waren, daß wir ge- Unterausschuß ein gutes war und daß auch die 
meinsam für dieses Gesetz stimmen werden. Diskussion fruchtbar war. Denn, meine Damen 
(Abg. Dr. Pittermann: Er hat Kummer auch und Herren, es wurde doch eine Reihe von 
mit der Wahrheit!) Das war unser Eindruck Bestimmungen der Regierungsvorlage ahge
in dem Uliterausschuß. (Abg. Benya: Das ändert. Es zeigt schon der Bericht des Be
wurde verlangt! - Abg. Jungwirth: Die richterstatters, und es lag in der Natur der 
chri.o.;tliche Nächstenliebe zum Klaus war gräßer Sache, daß bei den Beratungen immer wieder 
als zu den ötJentliroh Bediensteten!) Ich komme Parallelen zum Betriebsrätegesetz gezogen 
darau.f noch zu sprechen. wurden. Ich glaube, es war der Kollege 

Meine Damen und Herren! Am 2. August Scheibengraf, der dafür plädiert hat, eine 
dieses Jahres werden es 20 Jahre, daß das möglichst weite Anpassung an das Betriebs
Betriebsrätegesetz in Kraft getreten ist. Das rätegesetz zu erreichen. Meine Damen und 
Betriebsrätegesetz, das nach seiner General- Herren, ich glaube, das ist geschehen, soweit 
klausel für Betriebe aller Art zu gelten hat, es eben geht, soweit es in dieser Gesetzes
hat Ämter, Behörden, sonstige Verwaltungs- materie möglich war. 
stellen und die öffentlichen Verkehrsbetriebe Wir im Unterausschuß waren alle der Mei
von seinem Geltungsbereich ausgenommen. nung _ und auch das habe ich schon hervor
Damals bestimmte der Abs. 3 des § 1, daß für gehoben _, daß sowohl im Ausschuß selbst 
die in A bs. 2 lit. bund c genannten Betriebe als auch hier im Hause dieses Gesetz die Zu
unter Berücksichtigung ihrer besonderen Ver- stimmung aller Parteien finden würde. Wir 
hältnisse den Grundsätzen dieses Bundes- waren sehr erstaunt, als im Ausschuß am 
gesetzes entsprechende Personalvertretungs- 6. März die sozialistische Fraktion gegen den 
vorschriften durch Verordnung der Bundesregie- Entwurf gestimmt hat und auch heute an
rung mit Zllstimmung des Hauptausschusses scheinend _ ich glaube, es steht ja bereits 
des Nationalrates erlassen werden. fest _ gegen diesen Entwurf stimmen wird. 

In der Folgezeit hat sich diese Bestimmung Die Gründe für diese Stellungnahme der 
als verfassungswidrig erwiesen, und es wurde Sozialisten sind also nicht ganz erfindlieh. 
der Abs. 3 vom Verfassungsgerichtshof aufge- Aber ich glaube, man kann diese Gründe 
hoben. Personalvertretungsvorschriften der besonders auf eine Hauptursache zurück
Hoheitsverwaltullg können nur durch ein führen, das ist der § 3 Abs. 5, nämlich daß 
Bundesgesetz erlassen werden und nicht durch der Gesamtheit der von einem Zentral
eine Verordnung der Bundesregierung, und die ausschuß vertretenen Bediensteten Rechts
Erlassung von Personalvertretungsvorschriften persönlichkeit zukommt. Deshalb, meine Da
der Länder und Gemeinden kann ausscWiel~- men und Herren, lassen Sie mich bitte näher 
lieh dureh Lalldesgesetze erfolgen, da, die<; in auf die Problematik dieser Bestimmungen ein-
die Kompetenz der Länder fällt. gehen. 

Seither gehen die Wogen um ein Personal- In seinem Erkenntnis vom 29. März 1950, 
vertretungsgesetz einmal hoch, einmal tief. Sammlung Nr. 1936, hat der Verfassungs
Eine größere Zahl von Entwürfen wurde aerichtshof in einem Rechtssatz, der Verfas
ausgearbeitet - der Herr Kollege Weisz ~ungsrang genießt, ausgesprochen, daß die 
hat die Zahl von 14 genannt, vielleicht waren Personalvertretungen der öffentlichen Be
es sogar mehr -, sie standen zur Diskussion, diensteten berufliche Vertretungen im Sinne 
sei es im Schoße der Gewerkschaften, oder des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 und des Art. II Abs. 1 
sie wurden auch als Initiativanträge der Abge- Z. 2 des B.-VG. sind. Nur auf dieser verfas
ordneten eingebracht. sU:ngslechtlichen Grundlage ist die Zuständig-

Nun ist es endlich gelungen, in Zusammen- keit des Bundesgesetzgebers gegeben. Die 
arbeit - meine Damen und Herren, ich betone Auffassung, daß das Personalvertretungsrecht 
das: in Zusammenarbeit - der zuständigen ein Teil des Dienstrechtes der öffentliche.n Ange
InteressenvertretunO"en einen Entwurf über. stellten sei, hat der Verfassungsgenchtshof 
ein Personalvertretungsgesetz auszuarbeiten,: in diesem Erkenntnis ausdrücklich abgelehnt. 
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Die Personal vertretung der öffentlich Be

diensteten muß daher alle Merkmale einer 
beruflichen Vertretung aufweisen. Jeglicher 
Zweifel oder jegliche Unklarhejt darüber, 
ob durch den Gesetzgeber eine berufliche 
Vertretung eingerichtet wird, bedeutet zu
gleich, daß die Zuständigkeit des Bundes
gesetzgebers zweifelhaft ist, daß wir also 
unter Umständen ein verfassungswidriges Ge
setz beschließen. 

Mit diesen grundsätzlichen verfassungs
rechtlichen Überlegungen im ursächlichen Zu
sammenhang steht eben auch der § 3 Abs. 5 
der Regierungsvorlage. Diese Bestimmung 
beruht zunächst auf der Rechtsmeinung An
toniollis, der in seinem Verwaltungsrecht 
behauptet, daß es keine berufliche Vertretung, 
also keine Einrichtung der Selbstverwaltung 
gäbe, der nicht Rechtspersönlichkeit zukommt. 
Ich verweise aber in diesem Zusammenhang 
wieder auf eine Parallele im Betriebsrätegesetz, 
nach der es zumindest zweifelhaft ist, ob dem 
Betriebsrat Rechtspersönlichkeit zukommt. 
Eher wird sie verneint als bejaht. Allerdings 
ist dort die Situation insofern eine andere, als 
es noch außer dem Betriebsrat einen Betriebs
ratsfonds gibt, dem ausdrücklich Rechts
pergönlichkeit zusteht. Er ist der Vermögens
träger . Dieser Vergleich allerdings hinkt 
insofern, als es nach dem Personalvertretungs
gesetz keines Vermögensträgers bedarf, da 
keine Umlagen eingehoben werden. 

Die Sorge der sozialistischen Fraktion, 
daß sich aus dieser Rechtspersönlichkeit der 
Bediensteten, die von einem Zentralausschuß 
vertreten werden, eine Beamtenkammer ent
wickeln könnte, ist meines Erachtens nach 
vollkommen unbelechtigt, da es ja nach dem 
Personalvertretungsgesetz nicht eine Zentral. 
stelle gibt, sondern deren mehrere, nach der 
Zahl deI Ressorts in der Hoheitsverwaltung 
des Bundes. Es könnte sich also mit und ohne 
Rechtspersönlichkeit eine Beamtenkammer bil
den, doch hängt dies in erster Linie von den 
Beamten selbst ab, ob ßie eine Beamten
kammer wünschen, und schließlich muß der 
Bundesgesetzgeber diese Kammer beschließen, 
wie dies auch bei den anderen gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Fall war. 

Ich halte die Bestimmungen des § 3 Abs. 5 
nicht von so weittragender Bedeutung (Abg. 
Ben y a : Kollege, aber schon von Bedeutung I) , 
aber nicht von solcher Bedeutung ( Abg. 
Dr. W i t h alm,' Von subje lctiver Bedeutung 
für Sie!), Kollege Benya, daß man deshalb 
die ganze Vorlage ablehnen müßte. (Abg. 
Dr. K lei n er: Das war nicht einmal der 
Hauptgrund I) Und das i9t ja der Haupt
grund, warum sie von der sozialistischen 
Fraktion abgelehnt wird. 

Es hätte der Institution der Personal
vertretung sicherlich nicht geschadet, wenn 
man die Frage der Recht9persönlichkeit so wie 
im Betriebsrätegesetz offengelassen hätte 
(Abg. Dr. Broda: Gut, aber warum ist es nicht 
geschehen?), aber auch einer solchen Formu
lierung hat die sozialistische Fraktion meines 
Wissens nicht zugestimmt; das ist der Grund 
gewesen. (Abg. Dr. J. Grubar: Es steht 
1~n Ihrem Antrag ausdrücklich drin: " ... kommt 
Rechtspersönlichkeit nicht zu", Herr Dr. Broda!) 
Wir sind aber der Auffassung (Abg. 
Dr. Broda: Das OOenla8sen haben Sie abge
lehnt!) Nein, Sie haben ihn abgelehnt. (Abg. 
Dr. Kleiner: E8 ist sehr zweifelhaft, trotz 
Antoniolli! - Abg. Altenburger: Die Juri
sten sind sich nicht einig! - Abg. Probst: 
Altenburger, e8 ist trotzdem für dich kein 
Glilck; du wirst doch aufstehen müs8en! Es 
bleibt dir nicht8 übrig!) Sie wollten das aus
drücklich drinnen haben im Gesetz, daß der 
Personalv~rtretung Rechtspersönlichkeit nicht 
zukommen soll. Wir sind aber der Auffassung 
des Verfassungsdienstes gefolgt, der von der 
Überlegung ausgegangen ist, daß der Gesetz
geber die Pflicht hat, eine klare und unmiß
verständliche Regelung zu treffen. So entstand 
aus dieser Erkenntnis die Formulierung des 
§ 3 Abs. 5. 

Es ist hier wieder diese Frage hochgespielt 
worden, wie schon andere Dinge auch; das 
sollte man wohl vermeiden. Ich glaube, wir 
sollten Genugtuung empfinden, daß man end
lich nach 20 Jahren ein Personalvertretungs
gegetz beschließen wird, wenn ihm auch viel
leicht da und dort noch Mängel anhaften 
mögen, die erst aus der Praxis richtig erkannt 
werden. (Abg. Probst: Wenn e8 Mängel gibt, 
kann man sie ja gleich beheben!) 

Eine solche offene Frage ist die Frage über 
Streitigkeiten, die sich aus der Geschäfts
führung ergeben. Für solche Fälle - das ist 
richtig - wurde im Gesetz nicht vorgesorgt, 
weil eben die Ministerverantwortlichkeit der 
Errichtung einer solchen Einrichtung entgegen
steht. 

Meine Damen und Herren, diese verfas
sungsrechtlichen Bedenken werden von TImen 
vollkommen außer acht gelassen. Der Minder
heitsbericht der sozialistischen Fraktion, 
mit dem sich noch mein Parteifreund Regens
burger auseinandersetzen wird, geht aber 
gerade an diesen verfasßungsrechtlichen Schwie
rigkeiten und Hindernissen vorbei. 

Es ist sehr bedauerlich - ich sage das ganz 
offen -, daß die sozialistische Fraktion die
sem Gesetz ihre Zustimmung verweigert, 
dies vor allem deshalb, weil diese Haltung 
vollkommen unerwartet kommt, da ihre Stel
lung im Unterausschuß eine viel positivere 
gewesen ist. 
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Dr.Kummer 
Einen Schönheitsfehler weist der Entwurf I Es ist ein Werk, das schon 65 Flicken hat, 

noch insofern auf, als die öffentlichen Verkehrs- bevor es überhaupt vom Parlament beschlossen 
unternehmungen nicht miteinbezogen sind. werden kann. 
Auch für sie wird ein Personalvertretungs- Aber lassen Sie mich das Wesentliche heraus
gesetz, oder wie man es immer nennt, not- heben: Das Gravierendste an diesem Gesetz 
wendig sein. Freilich bestehen erhebliche ist, daß unter dem Namen "Personalvertre
Unterschiede zwischen der Hoheitsverwaltung tungsgesetz" ein Bundesgesetz vorgelegt wird, 
und diesen Verkehrsunternehmungen. Aber welches die gewählten Vertreter der öffent
es hätte doch vielleicht durch eine Zweiteilung lieh Bediensteten der Bundesregierung und 
des Gesetzes gelingen können, auch für sie dem Bundeskan~ler unterstellt. Das ist das
gleichzeitig ein9 Personalvertretung zu er- selbe, als ob Sie ein Gesetz hätten, in dem 
langen. Leider ist dem nicht so, und so müssen drinnen stünde, daß der Firmenchef entschei
wir uns zunächst mit dem Personalvertre- det ob die Betriebsräte ihre Pflichten für die 
tungsgesetz für die Hoheitsverwaltung be- Betriebsangehörigen richtig erfüllt haben. Das 
gnügen. Es ist zu hoffen, daß die Entschlie- ist ein Gesetz, das wörtlich sagt: "Die Bundes
ßung, die dem Ausschußbericht beigedruckt regierung ist zuständig, Organe der Personal
ist, bei der Bundesregierung bald Verwirk- vertretung zu entheben." 
lichung findet. Es ist kein Wunder für uns, daß die Bundes-

Trotz allen vielleicht noch bestehenden regierung sehr gerne ein solches Gesetz will, 
lIängeln erhält nunmehr der öffentliche Dienst daß die Bundesregierung ein Gesetz will, 
seine gesetzmäßige Interessenvertretung, die das ihr die Macht über die Personalvertretung 
er 20 Jahre nach Verabschiedung des Betriebs- einräumt. Uns wundert auch nicht, daß der 
rätegesetzes vermissen mußte. Vergessen wir Herr Bundeskanzler ein solches Gesetz will, 
dabei nicht, daß die öffentliche Verwaltung das ihm die Macht über die Personalvertre
und damit der öflEmtlich Bedienstete etwas tung einräumt. Uns würde auch nicht wun
anderes darstellt als ein Dienstnehmer in dern,· wenn der Herr Bundeskanzler bereit 
der Wirtschaft, daß daher auch für diese wäre, auch das Aufsichtsrecht über National
Gruppe andere Vorschriften notwendig sind rat, Bundesländer, Kammern, Gewerkschaften 
und überdies der Verfassung Rechnung ge- und Rechnungshof auszuüben. Das würde 
tragen werden muß. uns alles nicht wundern. (Abg. Dr. J. Gruber: 

Ich möchte noch einmal an Sie, meine Damen Aber daß Sie so reden, schon!) Aber daß 
und Herren von der Sozialistischen Partei, öffentlich Bedienstete in diesem Haus diesem 
den Appell richten, doch noch im letzten Gesetz zustimmen, das ist uns unerklärlich. 
Augenblick zu. überlegen, diesem Bundes- Mein Kollege Robert Weisz hat bereits 
gesetz Ihre ZustImmung zu geben. Äußerungen Ihres Fraktionskollegen aus dem 

Für meine Partei kann ich berichten, daß Bundesrat, des Herrn Abgeordneten Dr. Gas
wir dem Personalvertretungsgesetz die Zu- perschitz, zitiert, der appelliert hat, diesem 
stimmung geben, und zwar auch a~s Arbeiter, I Gesetz nicht zuzustimmen. Wenn si~h also 
Angestellte und Beamte in der Österreichi- jemand wundert, dann .vundern Wlr uns, 
sehen Volkspartei. (Beifall bei der Ö V P.) daß in diesem Nationalrat die .. öffentlich 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord
neten Gratz das Wort. 

Abgeordneter Gratz (SPÖ) : Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Gerade weil die Kollegen 
der Österreichischen V olkspartei immer wieder 
ihrer Verwunderung Ausdruck gegeben haben, 
daß wir nicht zustimmen können, oder an 
uns Appelle gerichtet haben, wir mögen doch 
diesem Bundesgesetz, wie es die Ausschuß
mehrheit beschlossen hat, zustimmen, muß 
ich zu Beginn meiner Ausführungen, obwohl 
wir es doch wahrlich schriftlich im Minder
heitsbericht und mündlich durch zwei Redner 
erklärt haben, noch einmal darauf eingehen. 

Die Bundesregierung ha,t dem Nationalrat 
ein solches "Meisterwerk" vorgelegt, daß 
so~ya.r die Mehrheit dieses Hohen Hauses 
65"'Andel'ungen ihre Zustimmung geben mußte. 

Bediensteten auf der Seite der Osterreichi
schen Volkspartei diesem Gesetz zustim-
men. 

Wir können uns das nur so erklären: Es 
hätte natürlich Mut dazu gehört, zu diesem 
Gesetz nein zu sagen, als ÖVP-Abgeordneter 
der Bundesregierung und dem Herrn Bundes
kanzler dieses Gesetz in der vor liegenden 
Fassung abzuschlagen. Aber vielleicht haben 
Sie sich da an das schöne Zitat aus dem 
Gedicht "Der Kampf mit dem Drachen" 
gehalten: "Mut zeiget auch der Mameluck -
Gehorsam ist des Christen Schmuck!" (Heiter
keit bei der SPÖ.) Sie haben Ihren Gehorsam 
gegenüber der Bundesregierung durch die 
Bereitschaft Ihrer Zustimmung bewiesen. (Abg. 
Regensburger : Das ist eine Zumutu,ng!) 

\Vir haben Ihre Äußerungen verglichen mit 
dem, was Sie jetzt mit Ihrer Abstimmung 
tun. Sie haben ein Werk geschaffen, das den 
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Gratz 
Titel "Personalvertretungsgesetz" trägt, aber 
hinter diesem Titel verbirgt sich ein Gesetz, 
das gerade das Gegenteil tut, was eigentlich 
so ein Gesetz tun sollte, nämlich einer frei 
gewählten Personalvertretung unabhängig von 
der Bundesregierung die Möglichkeit ihrer 
Tätigkeit zu geben. (Abg. Dr. Pittermann: 
Der Schutz der Bunde8regierung vor der Per
sO'nalvertretung I) 

Aber, Hohes Ha.us, in meiner beruflichen 
Eigenscha.ft als Bediensteter der Kanzlei des 
Präsidenten des Nationalrates möchte ich 
Sie noch auf etwas aufmerksam machen. 
Es gibt in diesem Gesetz, das muß man sagen, 
eine Personalvertretung für eine Gruppe von 
Bediensteten, die tatsichlich, so wie wir es 
verlangt haben, von ihrem Dienstvorge
setzten völlig unabhängig ist. Das ist die 
Personalvertretung der Parlamentsd,irektion. 
Was wir allerdings nicht verlangt haben, 
ist, daß, sie gleich dem Herrn Bundeskanzler 
unterstellt wird, wie es das Gesetz vorsieht. 
In § 13 Abs. 2 des Gesetzes steht: "... bei 
der Kanzlei des Präsidenten des National
rates ... sind ... Dienststellenvertretungen 
... zu bilden". In § 39 Abs. 2 steht: "Die 
Bundesregierung hat die Aufsicht über die 
Organe der Personalvertretung bei jenen 
Dienststellen zu führen, die keinem Ressort 
angehören." Und im § 39 Abs. 4 steht dann, 
daß der Bundeskanzler für die Dienstent
hebung jener Organe zuständig ist, die keinem 
Ressortminister und nicht der Bundesregie
rung unterstehen; und dazu gehört auch die 
Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates. 

Hohes Haus I Man könnte es vielleicht 
eher als Groteske auffassen, aber ich bitte, 
das nicht so leicht zu nehmen. Wir sind der 
Überzeugung und ich persönlich bin der Über
zeugung, daß die Unabhängigkeit der Volks
vertretung von der Bundesregierung auch 
davon abhängt, daß die Beamten des Parla
ments niemandem anderen unterstehen als 
dem Präsidenten des Nationalrates selbst. 
Daher steht auch mit gutem Grund in der 
Bundesverfassung, und zwar im Artikel 30 
Abs. 3: "Die Ernennung der Angestellten 
der Kanzlei des Präsidenten des National
rates steht dem Präqidenten des National
rates zu. " Das ist die einzige Gruppe von 
Bundesbediensteten, die nicht unmittelbar 
oder abgeleitet aus dem Ernennungsreoht 
des Bundespräsidenten ernannt werden, son
dern nur vom Präsidenten des Nationalrates. 
Daraus ergibt sich auch die Dienst- und 
Personalhoheit des Präsidenten dos N ational
rates. 

Auch darauf hat die Mehrheit beim Zustande
kommen dieses Gesetzes nicht geachtet. Ich 
bitte nur, daß wir das nicht leicht nehmen, 

denn dieses Haus soll in allen seinen 
Organen, auch in den Beamten, die ihm helfen, 
seine Tätigkeit auszuüben, vom Bundeskanzler
amt unabhängig und nur dem Präsidenten 
des Nationalrates unterstellt sein. 

Ich darf zum Abschluß noch einmal sagen: 
Wir haben im Unteraus8chuß mitgearbeitet 
und Anträge gestellt. Wir haben sehr ein
gehend mitgearbeitet, weil wir versuchen 
wollten, von der Mehrheit noch ein Gesetz 
zu erreichen, das den Grundsätzen einer echten 
Personalvertretung entspricht. Und wenn 
Ihre Redner von der Österreichischen V olks
partei so sicher festgestellt haben, daß wir 
dieses Gesetz ablehnen werden, dann sind 
Sie sich anscheinend schon sicher, unsere· 
Anträ.ge, die im Minderheitsbericht abge
druckt sind, von vornherein ablehnen zu wollen. 
Denn wenn Sie diese Anträ.ge annehmen, die
garantieren würden, daß dieses Gesetz ein 
Gesetz wird, das den Titel, den es trä.gt, 
wirklioh verdient, da.nn ist nicht gesa.gt~ 
daß wir dem Gesamtgeaetz unsere Zustim
mung verweigern werden. 

Allerdings, diesem Gesetz, von dem Sie
spra.chen, daß es 18 Jahre lang verlangt Wllfde, 
diesem Gesetz, das bedeutet, daß man ab 
dem Tag seiner Beschlußfassung schon wieder 
ein echtes Personalvertretungsgesetz ver
langen muß, diesem Gesetz in der Form, wie 
es die Mehrheit besohlossen hat, stimmen 
wir nicht zu I (Bei/all bei der 8PO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord
neten Peter das Wort. 

Abgeordneter Peter (FPÖ): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Jeder 
Abgeordnete steht bei diesem Gesetz vor 
einer schweren Entscheidung. Gilt es doch, 
das Für und Wider zu prüfen, ehe man zu 
dieser Vorlage ja oder nein sagt. Auf der· 
einen Seite ist die Regierungsvorlage bemüht, 
einen gesetzlosen Zustand, der Jahre hin
durch andauerte, zu überwinden. Wir erinnern 
uns, daß seinerzeit der Personalvertretungs
erlaß des Kabinetts Figl sozusagen als die 
"Magna Charta.' , für die Standesvertretung 
des öffentlichen Dienstes gegolten hat. Aber 
diese "Magna. Charta" für die Interessenver
tretung des öffentlichen Dienstes in Österreich 
stellte keine Rechtsgrundlage dar und war 
daher mehr als problematisch. 

Nun wird mit Hilfe des Personalvertretungs
gesetzes der Versuch unternommen, die Rechts
sicherheit zu gewährleisten, der die öffentlich 
Bediensteten in Österreich bei:Hthe zwei Jahr
zehnte entraten mußten. Bis hinein in unsere 
Tage gilt ein Wort, das einer der Mitschöpfer 
deI österreichischen Bundesverfassung, Uni
versitätsprofessor Merkl, schon in den zwan-
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Peter 
ziger Jahren prägte, wenn er sagte, daß die: tretung für die öffentlich Bediensteten wird 
Verwaltung in Osterreich allzusehr verpoli- wohl eine Lücke schließen, ohne jedoch allen 
tisiert ist. Dieser parteipolitische Einfluß Wünschen gerecht zu werden." Ich stimme 
auf das Wirken der Beamten des öffentlichen dieser Auffassung der "Sozialistischen Korre
Dienstes hat zu unheilvollen Folgen geführt, spondenz" vollinhaltlich zu. Es wird mit 
die einer Beseitigung bedürfen, soll den Be- dieser Vorlage eine Rechtslücke geschlossen, 
amten in dieser Republik eine größere Rechts- wenn auch nicht alle Wünsche der öffentlioh 
sicherheit gegeben werden. Bediensteten erfüllt werden. 

In diesem Sinne werten wir Freiheitlichen 
dieses Personalvertretungsgesetz als einen Fort
schritt, wenn wir auch sachlich festzustellen 
haben, daß der Vorlage manche Mängel an
haften, auf die mein Fraktionskollege Dr. Tongel 
bereits eingegangen ist. 

Mein sozialistischer Vorredner hat der Mei
nung. Ausdruck verliehen, daß er sioh wundere, 
wenn ein öffentlioh Bediensteter diesem Gesetz 
seine Zustimmung erteilt. Als soloher habe 
ich darauf folgende Antwort zu erteilen: 
Ich bin entschlossen, diesem Gesetz die Zu
stimmung' zu erteilen, und bin überzeugt, 
daß jene Worte, die heute von der sozialisti
sohen Fraktion gesprochen wurden, nicht 

, jene Gültigkeit haben, wie es im Augenblick 
, scheinen mag; denn die SPÖ-Fraktion scheint 

vergessen zu haben, welche Haltung sie bisher 
zu dieser Regierungsvorlage eingenommen 
hat. 

Es ist noch gar nioht aUzulange her, seit 
die vier Gewerkschaften des öffentlichen Dien
stes mit der Bundesregierung verhandelten 
und als darüber eine Presserneldung folgenden 
Inhaltes erschien: "Termingerecht zum 30. Sep
tember wurden die Verhandlungen zwischen 
ßeamtengewerksohaft und Bundeskanzleramt 
um das Personalvertretungsgesetz erfolgreioh 
abgesohlossen. " Der Inhalt dieser Presae
notiz wurde von den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes nicht offiziell widerrufen. 
Erst heute haben wir vom Herrn Abgeordneten 
Weisz erfahren, daß die Verhandlungen unbe
friedigend verlaufen sind und daß das Verhalten 
des Herm Bundeskanzlers in diesen Gesprächen 
für die Gewerkschaftsvertreter unzulänglich 
gewesen ist. Ich gehöre dem Österreichi
sehen Gewerkschaftsbund, Sektion Pflicht
schullehrer ,an. Ich kenne bis zum heutigen 
Ta.g keine offizielle Stellungna.hme des Öster
reichischen Gewerkschaftsbundes, Herr Ab
geordneter Weisz, die das zum Ausdruok 
gebra.cht hätte, was Sie kritisierten. Daher 
muß ich den vier Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes den erheblichen Vorwurf un
zulänglicher Unterriohtung der Mitglieder ma
ohen. 

Darüber hinaus, meine Damen und Herren 
der sozialistischen Fraktion, gibt es eine 
"Sozialistische Korrespondenz", deren Inhalt 
ich Ihnen in Erinnerung rufen möchte: "Die 
Schaffung einer gesetzlichen Interessenver-

Weiter heißt es in der "Sozialistischen 
Korrespondenz": "Immerhin entspricht der 
jetzt zur Beratung stehende Entwurf des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes wesent
lich besser den Vorstellungen der Gewerkschaf
ten des öffentlichen Dien'3tes, als dies beim 
ersten diesbezüglichen Gesetzentwurf der Fall 
war." Diese offizielle Meinung des ÖGB auf 
der einen Seite und der sozialistischen Frak
tion auf der anderen Seite hat bis in die 
jüngsten Tage Gültigkeit gehabt. (Abg. 
R. W eisz: Das hat ja niemand be8tritten, 
dafJ der zweitl' Entwurf bes8er war ala der 
vorherige! - Abg. Dr. Withalm: Daa war 
bis zum 6. März! Dann haJ 8ich das geändert / -
Abg. Ing. H äussr: Der Entwurf ist nach 
dem 6. März 1966 erstellt worden! - Abg. 
Dr. Withalm: Ich meine die AU88chu{.1bera
tungen VQm 6. März 1967/) Über den 6. März 
hinaus hat diese parteioffizielle Stellungnahme 
der SPÖ ebenso ihre Gültigkeit gehabt wie die 
gleiche Auffassung der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes. 

Ich bin der Überzeugung, daß man an Hand 
dieser Vorlage alles andere als eine Schwarz
weißmalerei betreiben kann. Mein Fraktions
kollege Dr. Tongel hat bereits auf die noch 
bestehenden Mä.ngel verwiesen. 

Es ist eben Sache der Abgeordneten des 
Hohen Hauses, vor allem jener öffentlioh 
Bediensteten, die der Mehrheitspartei ange
hören, ihren Einfluß geltend zu machen, 
damit weitere Verbesserungen erreicht wer
den. Ebenso ist es Saohe der Bundesregierung, 
diesen Bestrebungen ein offenes Ohr zu lei
hen. 

Aber man kann meines Erachtens nioht so 
apodiktisch ablehnend und negativ zu dieser 
Vorlage SteUung nehmen, wie dies heute 
von den Sprechern der sozialistischen Fraktion 
geschehen ist, wenn man noch kurze Zeit 
vorher genau den gegenteiligen Standpunkt 
zu dieser Materie eingenommen hat. Bis 
jetzt, meine Damen und Herren, regelte 
der Figl-Erlaß, der überhaupt keinen rechts
verbindlichen Charakter hatte, das Schicksal 
der öffentlich Bedien&teten in Österreich. 
Bis jetzt beherrschten die Parteien auf Grund 
dieses Figl-Erlasses ohne jede Rechtsgrund
lage das Geschehen im Bereich der Interessen
vertretung des öffentlichen Dienstes. (Prä
sident Wall n e r übernimmt den Vorsitz.) 

\ 

\ 
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Peter 
Mag dieser Gesc1ze.worlage der eme oder vertretung nach die~',er GesetzeRgru;lrllpuge er

andere wesentlicho Ma.ng81 anhaften, mit der folgt. 
Beschluf3fassnng über diei'es Bundes-Personal- Aber nun dfLrf ich die Vertreter der Gewerk
vertretungsgeseGz ist ein Recht,szustand ge- schaften des öffent1ich~'n Dieastes bei dieser 
schaffei1, der nach meiner persönlichen Üher-
zeugung den Angehörigen defi öffentlichen 
Dienstes mehr Sicherheit als bisher eÜlräumt, 
denn hier gilt jener Grundsatz, den UIlS der 
derzeit.ige Rektor' der Universität Setlzburg, 
Professor ~'Iarcic, jüngst in Erinnerung gerufen 
hat, wenn er sagte: Durch das Gesetz herrflcht 
das Volk! Und erst mit der Gesetzesgrundlage 
ist eine Rechtssicherheit für die öffentlich 
Bediensteten gegeben. KelRen hat diesem 
Ged::mken in folgender Form Ausdruck ver
liehen: Ist das Gesetz in Kraft, wird es zum 
Herrscher der reehtsstaat.lichen Demokratie. 

Von heute an ist es wenigstens das Geset.z, 
ist es die Rechtsgrundlage, nach der die 
Interessen der öffentlich Bediem,teten in Öster
reich wahrgenommen werden. Bis jetzt war es 
ein Erlaß, war es eine Verfügung der Bundes
regierung ohne jeden rechtsverbindlichen 
Charakter. 

Darin sehen wir Freiheitlichen einen Fort
schritt. Aus diermr Überlegung glauhen wir 
auch das moralische Recht und die Ver
pflichtung ableiten zu dürfen, dieser Vorlage 
die Zustimmung zu erteilen. 

'Vir Freiheitlichen sind darüber hinaus der 
Überzeugung, daß die Beamten wie kein 
anderer Berufsstand das Gesicht eines Staates 
prägen. Das Versagen eines einzelnen Beamten 
wiegt unendlich schwer und führt zu Rück
schlüssen auf den gesamten Stand. Die Ptlicht
erfüllung zehntausender Beamter hingegen 
wird - und das ist richtig - als Selbstver
ständlichkeit empfunden. 

Gelegenheit an etwas erinncrn, WD,S sie uns 
Gewerkschaftsmitglieclera seit geraumer Zeit 
versprochen haben lmd w"'s bis Zl~m heutigen 
Tage nicht vVirklichkeit gev;rorden ist: das 
neue GehaH,sgesetz für den öffentlichen Dienst. 
Es liegt eine verbindliche Erklärung der 
Gewerkschaften des 6ffentlichell Dienstes vor, 
daß dieses Gehaltsgesetz rechtzeitig bis zum 
1. Juli 1966 heschlossen werden wird. Wir 
schreiben nunmehr den März 1967. Wenn 
sich hier der ÖVP-Bundesrat und Gewerk
schaftsvorFlitzende GasperFlchitz vielleicht doch 
endlich bemerkbar machen würde, dann 
wäre das von den Mitgliedern der Gewerk
schaften des öffentlichen Dienst.es einschließlich 
aller Beamten nur außerordentlich zu begrüßen. 
Aber da schweigen die Gewerkschaftsvertreter 
aus beiden großen Fraktionen. Wann werden 
Sie, meine Herren von der christlichen Fraktion 
und meine Herren von der sozialistischen 
Fraktion, Ihren Gewerkschaftsmitgliedern 
sagen, zu welchem Zeitpunkt Sie nunmehr das 
neue Gehaltsgesetz beschlossen und fertig in 
Händen haben werden? Reden wir nieht nur 
über die Mängel, die dieser heutigen Personal
vertretungsgesetzgrundlage anhaften, sondern 
reden wir bei dieser Gelegenheit auch von den 
Versäumnissen der vier Gewerkschaft.en des 
öffentlichen Diel1Rtes! Sie st(>hell heute ebenso 
mit zur Diskussion wie jene Mängel, die dieser 
Gesetzesvorlage mit anhaften. Es wäre hoch 
an der Zeit, wenn die Gewerkschaft in diesem 
Zusammenhang etwas initiativer und etwas 
aktiver werden würde. 

Auch von dieser Überlegung her ist es nur I Führen Sie das Gehaltsniveau der öffentlich 
recht und billig, wenn die Interessenvertretung Bediensteten auf jene Grundlage, die aus
des öffentlichen Dienstes nunmehr auf Grund reichend ist, damit von diesem Aspekt her eine 
der Rechtslage erfolgt. Wenn heute der Vor- Anfälligkeit für die Korruption ausgeschlossen 
sitzende der Gewerkschaft des öffentlichen wird! Aber man hat ja mit Hilfe der schwarz
Dienstes ÖVP-Bundesrat Gasperschitz zitiert roten Politik in dieser Republik in den letzten 
wurde und seine Bedenken, die er gegen die 20 Jahren eine "Verpl'oletarisierung des öffent
Vorlage vorzubringen hatte, so schwerwiegend lichen Dienstes" herbeigeführt, man hat ein 
zur Diskussion gestellt wurden, dann wundere "Heer schIef' ht bezahlter PI'oletarier im öffent
ich mich warum der ÖVP-Bundesrat Dr. Gas- lichen Diem;t," geschaffen und wundert sich 
perschit~ keine anderen Wege in seiner Partei heute, daß Beamte in Österreich für die 
gefunden hat, um sich Gehör zu verschaffen, Korruption anfällig geworden sind. Geben Sie 
diese schwerwiegenden Bedenken zum Aus- den Beamten das, was ihnen Rechtens zusteht. 
druck zu bringen. Gebell Sie den öffentlich Bediensteten eine 

Die Beamtenschaft, stelJt darüber hinaus a~1fH:eichende Geha1tsgrundl~.ge, d~nn stär~en 
soziologisch gesehen das Instrument für die fh~ Ihre M?r~l Ul:d dann erhohen ble auch l~re 
Handlungsfähigkeit des Staates d.ar. Eine L~ls~,u,~gsf~hlgkeI~ ~T~~ Nutzender Demokrahe ! 
Reform der Stellung der Beamten Im Staate ( e~fa be der}f 1 0.) 
ist auch eine Reform des Staates selbst. Hier Aber für diese Versäumnisse ist die heutige 
ist eS aueh nach freiheit.licher Auffassung und Alleinregierung der Ö,terreichischen Volks
Überzeugung eine Wendung zum Positiven, part,ei genauso veranhyort.lich wie die sozialisti
wenn nach dem heutigen 'l'ag die Interessen- sehe Fraktion, die ebenfalls 20 Jahre im 

50. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 43 von 101

www.parlament.gv.at



3996 Nationalrat XI. GP. - 50. Sitzung - 10. März 1967 

Peter 
damaligen K0111itiollfOkabillett gesessen ist. 
(Abg. R. Weisz: Kollege Peter! Haben 
Sie 'tn dieser Woche gelesen, daß 
sich die Gewerkschaften mit einem Ge
haltsgesetz beschäftigen?) "Beschäftigen" ist 
erfreulich, Herr Abgeordneter Weisz ! Seit 
Jahren beschäftigen sich die vier Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes mit dem 
GehaItsgesetz. Seit dem 1. Juli 1966 warten 
die Beamten auf eille Enü;cheidung. Nun er
warten wir ebenso eine Erklärung, wann dieser 
neue Termin fixiert werde~ kann. Am Schluß 
werden Sie mir in zwei Ja,hren wieder sagen, 
es sei daran gescheitert, daß der Bundes
kanzler für die Unterredung nur 45 Minuten 
Zeit gehabt hat.. Treten Sie so rechtzeitig an 
den Bundeskanzler heran, daß er nicht 45 Mi
nuten, sondern drei Stunden Zeit für solche Ver
han(llungen hat, wie das früher üblich gewesen 
ist. (Abg. Lanc: Sie können doch auf Grund 
Ihrer Annäherung in der letzten Zeit vermitteln! 
- Heiterkeit.) Herr Abgeordneter Lane! So 
nahe, wie die sozialistische Fraktion auf Grund 
des ÖIG-Gesetzes an die Österreichische Volks
partei herangerückt ist, so nahe können wir 
Freiheitlichen nie an die Österreichische Volks. 
partei herankommen! (BeifaU bei der FP().) 
Wer nach wie vor Koalitionsalmosen alter 
Prägung nimmt, soll sich nicht das Recht 
anme,ßen, eine andere Fraktion zu kritisieren. 
(Abg. Dr. Kleiner: Seien Sie vorsichtig, Herr 
Peter!) Sie sind ja, meine Herren Sozialisten, 
für jedes Almosen dankbar, das Ihnen diese 
Einparteienregierung gnädig zur Verfügung 
stellt. Wenn man Ihnen wieder einen Broeken 
hinwerfen wird, dann werden Sie neuerdings 
mit beiden Händen zugreifen und wieder sehr 
schöne versöhnliche Worte an die Mehrheits
fraktion richten. Ich kann mir gut vorsteHen, 
wie schwer Sie sich auf den Oppositionsbänken 
tun, meine Herren von der sozialistischen 
Fraktion! Sie werden von einem Extrem in das 
andere get.rieben (Abg. Wodica: Sie nicht, 
Herr Kollege Peter I), was letzten Endes darauf 
zurückzuführen ist, daß eben Ihre Oppositions
erfahrung noch äußerst gering ist. Sie sprechen 
an einem Tag dieser Alleinregierung das Miß
trauen aus, um zwei Tage später mit dieser 
Alleinregierung das ÖIG-Gesetz gemeinsam zu 
beschließen und den alten Proporz neuerdings 
auferstehen zu lassen. (Abg. Zankl: Wieso 
haben Sie unseren Mißtrauensantrag nicht 
unterstützt? Geben gie uns eine Antwort darauf! 
- Abg. Eberhard: War da e·in Geschäft 
dahinter?) Haben Sie jetzt ausgeRprochen? 
(Abg. Eberhard: Ja!) Dann werde ich ant
worten. 

Warum haben wir nicht für den 
sozialistischen Mißtrauensantrag gestimmt 1 
Weil wir nicht im entferntesten daran dacht.en, 
uns vor den ramponierten Karren des Doktor 

Pittermann spannen zu lassell. (Heiterke~t 
und Beifall bei FPÖ und ÖVP. - Abg. Eber
hard: Das ist eine b1'uige Ausrede! - Abg. 
We i k ha r t : Sie durften nicht!) Für einen 
"Pittermann-Aufputz", Herr Ahgeordneter 
Weikhart., eignen sich vielleicht Sie, aber nicht 
die freiheitliche Nationalratsfraktion! (Abg. 
Weikhart: Aber Pete1' durfte nicht! Da ist 
e·in A ultrag erfolgt, Herr Abgeordneter, Sie 
durften nicht! - Abg. Skritek: Wir werden 
Ihnen die Gründe schon noch nennen!) Herr 
Abgeordneter Weikhart! Wann ich darf und 
wann ich kann, das bestimme ich und nicht 
Sie! (Abg. Weikhart: Nein, nein, in diel3em 
Fall haben Sie es nicht bestimmt! Da haben es 
andere bestimmt! Sie wissen es sehr genau! -
Neuerliche Heiterkeit.) Darf ich jetzt bitten, mir 
zu sagen, wer es bestimmt hat. (Abg. Weikhart 
Das werde ich Ihnen dann separat sagen I) Na, 
sagen Sie es doch im offenen Haus! (Abg. 
Weikhart: Die Geldgeber haben es bestimmt! 
Das wissen Sie sehr genau! ) Wer sind die 
Geldgeber? (Abg. Weikhart: Schauen Sie, 
tun Sie nicht so unschuldig!) Wer sind die 
Geldgeber? Dann reden wir nicht von den 
Geldgebern, Herr Weikhart! (Abg. Weik
hart: Das wissen Sie ganz genau, tun Sie 
nicht so unschuldig!) Natürlich weiß ich ganz 
genau, wer meine Geldgeber sind, aber nennen 
Sie sie, wenn Sie sie verdächtigen! Sie ver
dächtigen ja nur, anstatt zu beweisen. (Ruf 
bei der (JV P: Jawohl! - Weitere Zwischenrufe. 
- Abg. Lukas: Vor der Abstimmung haben 
Sie mit dem Industriellenverband verhandelt!) 
Beweisen Sie daR, was Sie jetzt gesagt haben, 
Herr Abgeordneter Lukas, treten Sie den 
Beweis an! 'Wenn der Photograph dort war, 
dann legen Sie uns das Bild vor! (Abg. Li b al: 
Da,.; ist dasselbe wie beirr~ A ltenbm'ger 1l1ut beim 
ZeWinger!) Bringen Sie uns da,,; Bild, Herr 
Libal! (Abg. Libal: Können Sie in der 
Dunkelkammer ein Bi~d aufnehmen?) Ieh bin 
ja kein Photograph zum Unterschied von 
Ihnen! (Heiterkeit.) Ich weiß nicht, wie die 
Praxis in der schwarz-roten Dunkelkammer 
bisher gewesen ist. Vielleicht klären Sie mich 
darüber auf! (Rufe bei der SP(): "Schwarz
blau" !) Ach, schwarz-blau schimmert es auch 
manchmal? Aber bis jetzt schimmert es nach 
wie vor. schwarz-rot in diesem Haus, und 
zwar ziemlich stark! Der Herr Präsident 
Benya weiß sehr genau, wie intensiv und dicht 
die Kontakte - sie sind not",relldig - sind. 
Ich würde ihm nie unterstellen, diesen Kontakt 
nicht zu pflegen; da~::; ist ein legitimes Recht. 
Genauso ist es UlH;el' Rechi', auch mit den 
Vertretern der Österreichischen Volkspartei 
zu rcd:.:m. Wo steht geRchrieben. daß nur Sie, 
meine Herren, mit der Ö.'lterreichisehen Volks
partei reden können? (Abg. Eberhard: Sie 
können eh reden, w·ir hindern gie ke·ineswegs!) 
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Peter 
Nun also, warum regen Sie sich dann auf 1 dächtigen, ohne ihnen entsprechende Versäum
(Weitere Zwischenrufe. - Abg. Libal: Wegen nisse oder Vergehen nachgewiesen zu haben. 
der Vermittlung!) Wir haben keine Koalitions- Daß wir den Beamten anders beurteilen 
verhandlungen mit der Österreichischen Volks- sollten, als das bif'her unter parteipolitischen 
partei über den Rundfunk-Generalintendanten Aspekten geschehen ist, hat kein Geringerer als 
geführt. Nicht der Parteiobmann der Freiheit- die rechte Hand des Herrn Bundeskanzlers, 
lichen Partei hat mit Herrn Bundeskanzler Herr Staatssekretär Gruber vor wenigen Mona
Klaus darüber Verhandlungen gepflogen, son- ten in einem Vortrag zum Ausdruck gebracht. 
dern das war der Obmann Ihrer Partei, wa~ Er vertrat die Meinung, daß Beamte ohne 
wiederum :'lein gutes Recht ist. Seit wann sind Rücksicht auf die Parteizugehörigkeit dem 
denn demokratische Sozialisten so empfindlich, ganzen Volk verantwortlich sind. Er führte 
wenn andere Demokraten mit der Mehrheits- weiter aus, daß nur durch einen über den 
partei Gespräche führen 1 Warum diese Nervo- Parteien stehenden Beamtenstand die jeweilige 
sität ? Regierung ihre verantwortungsvolle Aufgabe 

Nun möcht.e ich mich wieder der Regierungs- zum Nutzen des Volkes erfüllen kann. 
fraktion zuwenden. (Zwischenruf des Abg. A. Diese Feststellungen sind richtig, man hat 
Schlager.) Nein, Herr Schlager, Sie werden ihnen nur hinzuzufügen, daß man aber dann 
mir immer Anlaß sein, wieder zu dieser Seite auch von Seite der Verantwortlichen dafür 
zurückzukehren und auch dieser Seite (zllr sorgen muß, daß jede parteipolitische Einfluß
ÖV P gewendet) meine Meinung zu "agen. np.hme auf die Beamten in unserem Staat ver-

Ich hatte in dieser Woche Gelegenheit, eine hindert wird und unterbleibt. 
Anfrage an die Frau Sozialmini8t~r wegen der Man sieht, wenn man einon Ausspruch des 
Entpolitisierung in diesem Ressort zu riehten. Professors Ermacora heranzieht, in den Beam
Denn das Ressort für soziale Verwaltung ist ten auch einen Faktor des Ausgleichs der 
gerade jenes, dem man nachsagt" daß dort. die' Gewalten, einen wesentlich('n Beitrag von der 
par~eipolitischen. ~xtr~me z,: größeren Blüt.en I Beamtenschaft zur verfassungsrechtlich ve:
ah; 111 anderen Muustenen geführt haben. HlCr ankerten Gewaltentrennung. Das sollten WIr 

war es der Staatssekretär in diesem Ministe- auch nicht außer acht lassen, wenn wir daran 
rium, der auf dieser Linie in jüngster Zeit zu erinnern haben, was für die Beamten bisher 
Anlaß zu einer Auseinandersetzung gegeben in diesem Staate noch nicht geschehen ist. 
hat-. Es war die St.ellungnahme des ÖVP- Man schafft heute mit dieser Gesetzesvorlage 
,,~olkshlattefl" vom 11. Februar 1967, in der es eine bessere Rechtsgrundlage für die Beamten. 
heIßt: Man muß aber auch für diese Beamten, wenn 

"Der Staatssekretär nahm damit auf die man Herrn Staatssekretär Gruber folgt, einen 
Versuche einiger sozialistischer Beamter Bezug, besseren Schutz schaffen. Daher ist das 
mit Methoden einer passiven Resistenz die Beamtenschutzgesetz eines der dringendsten 
Arbeit der ÖVP-Ressortleitung im Sozial. Gebote für die Arbeit der Beamten und ihr 
ministerium zu behindern. In den vergangenen unbeeinflußtes Wirken. 
Monaten mußten Sozialminister Grete Rehor Man muß auch berücksichtigen, daß für den 
und Staatssekretär Soronics häufig feststellen, Beamtenstand der Grundsatz gilt: Qualität 
daß es im Sozialministerium Beamte gibt, die geht vor Quantität. Es bedarf einer besseren 
den ordnungsgemäßen Betrieb einzelner Ab. Auslese für den öffentlichen Dienst, diese Aus
teilungen anscheinend aus politischen Gründen lese muß auch gründlicher sein. Man wird aber 
gefährden. Akten werden schleppend erledigt dieses Ausleseprinzip nur dann in die Tat um· 
oder bleiben liegen, und die Erledigung laufen- setzen können, wenn man bessere Gehalts
der Agenden wird unter verschiedensten Vor- grundlagen für diesen Berufsstand schafft. 
wänden verzögert. Ob dies mit Wissen der So greift eines dieser Probleme ins andere, 
SP-Parteizentrale geschieht, wurde bisher nicht und es ist hoch an der Zeit, daß die derzeitige 
klar. " Alleinregierung der Österreichischen Volks-

'Venn also das stimmt, was in dieser Zei- partei so rasch wie möglich jene Versäumnisse 
tungsmeldung enthalten ist, bitten wir doch nachholt, deren sich die schwarz-rote Koalition 
die zuständige Ressortleitung, uns bekanntzu- zwei Jahrzehnte hindurch schuldig gemacht 
geben, welcher Beamter passive Resistenz hat. 
geübt hat und in welcher Form dieser Beamte Wir Freiheitliche sehen in der heutigen 
zur Verantwortung gezogen wurde. Wenn das Gesetzesvorlage über das Personalvertretungs
aber nicht r;timmt, dann wiederhole ich noch gesetz einen ersten Fortschritt, und auf Grund 
einmal das, worum ich die Frau Minister Rehor dieser überlegung erteilen wir dieser Vorlage 
gebeten habe: daß Staatssekretär Soronics die Zustimmung. (Beifan bei der F PÖ. -
diese Erklärung zurücknimmt oder öffentlich Abg. Dr. Pittermann: Als Opposition? -
richtigstellt. Man kann Beamte nicht ver- Abg. Peter: Herr Pittermann! Ihre Opposition 
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Peter 
wird doch n'ie eine Oppo8~tion werden! Wer I Abg. Dr. Pittermann: Wenn Sie statt 
20 Jahre mit der Regierung gestimmt hat, soll "übrige" "andere" sagen!) 
sich über eine andere Pa1·tei nicht aufregen! - Ich befasse mich in meinen kommenden Aus
Abg. Dr. Pittermann: Wir waren in der führungen in der Hauptsache mit dem Minder
Regierung, aber Sie sind Ja dra'ußen 1) heitsbericht., der von den sozialistischen Abge-

Präsident Wallner: Zum Wort gemeldet hat ordneten, die dem Verfassungsausschuß ange
sich der Herr Abgeordnete Regensburger. Ich hören, dem Ausschußbericht über die Regie
erteile es ihm. rungsvorlage 208 der Beilagen beigegeben 

Abgeordneter Regensburger (ÖVP): Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
kann es nicht unterlassen, an die Ausführungen 
des Herrn Abgeordneten Gratz einige Gedanken 
anzuschließen. Ich muß es direkt als eine 
Zumutung und Geschmacklosigkeit bezeichnen, 
wenn er den AAB-Abgeordneten dieses Hauses 
den Spruch zuruft: Tapfer ist der Mameluck, 
Gehorsam ist des Christen Schmuck! 

Ich möchte hier festgestellt haben, daß von 
der Sozialistischen Partei in den letzten 
20 Jahren in Österreich schon so viel über 
Tapferkeit und Christentum gesprochen wurde, 
daß es Ihnen wahrscheinlich nicht möglich 
sein wird, in diesen Fragen und Standpunkten 
in den nächsten Jahren glaubwürdig zu er
scheinen. (Zustimmung bei der ÖVP. - Abg. 
Benya: Wissen Sie überhaupt, von wem das 
ist? - Abg. Dr. Pittermann: Er ist Lehrer, er 
muß es nicht wissen!) 

Dann wurde von ihm besonders noch Dr. Gas
perschitz, der Vorsitzende der Gewerkschaft 
des öffentlichen Dienstes, genannt. Er meinte, 
daß er einen Aufruf erlassen hätte, gegen dieses 
uns vorliegende Gesetz zu stimmen. Dr. Gas
perschitz hat sicher im Zusammenhang mit 
dem Bundes-Personalvertretungsgesetz ver
schiedene Meinungen geäußert, aber im Zu
sammenhang mit der Diskussion und den 
Verhandlungen hat er festgestellt, daß 95 Pro
~ent der 'Vünsche der Gewerkschaft Erfüllung 
fanden und daß sich die Gewerkschaft des 
öffentlichen Dienstes mit dem uns jetzt vor
liegenden Gesetz einverstanden erklärt. 

Weiters wurde quasi in negativer Hinsicht 
von Herrn Abgeordneten Gratz dargestellt, 
daß von der Mehrheitspartei im Ausschuß 
65 Änderungen die Zustimmung gegeben 
wurde. Ich muß die Herren von der linken 
Seite wohl fragen: Ist das ein Vorwurf? 
Man hat uns bisher immer gesagt, daß wir sehr 
stur und irgend wie einseitig an den Entwürfen 
festhalten. (Abg. Gratz: Das zeigt die 
Qualität der Regierungsvorlage 1) Gerade die 
Zustimmung zu 65 Abänderungsvorschlägen 
zeigt, daß hier einheitliche Auffassungen er
zielt werden konnten, und beweist, daß bei 
diesem und bei jedem anderen Gesetz der 
Wille der Österreichischen Volkspartei vor
herrscht, einheitliche Meinungen und Vorstel
lungen zu erzielen. (Beifall bei der Ö V P. -

wurde. Die von den Sozialisten in diesem 
Minderheitsbericht vorgebrachten Abände
rungsanträge drängen in mir den Verdacht auf, 
daß man im letzten Moment im Ausschuß und 
auch hier im Hohen Hause den Entwurf zu 
Fall bringen will oder daß man im Binter
grund - und diesen Verdacht habe ich nicht 
unbegründet - versucht, eine Reihe von 
Gesetzesstellen einzubauen, die in verfassungs
rechtlicher Hinsicht bedenklich sind, um letzt
lich dann einer Beeinspruchung von seiten des 
Verfassungsgerichtshofes den Weg zu bereiten. 
(Abg. Benya: Da sind Sie schon einmal ausge
rutscht 1) 

Wenn die Sozialisten aber der Meinung sein 
sollten, daß wir deswegen derzeit kein Pers.<;>nal
vertretungsgesetz brauchen, weil nur OVP
Minister in der Regierung sind, dann können 
wir ihnen recht geben. 

Ich gehe nun auf die einzelnen Abänderungs
vorschläge im besonderen ein und beweise 
meine Besorgnis, die ich vorhin äußerte. 
Ich muß darauf hinweisen, und zwar zu 
§ 2 Abs. 3, daß der Wortlaut der Regierungs
vorlage sowie auch die Verwaltungsverfahrens
vorschriften jedem öffentlich Bediensteten die 
Möglichkeit geben, eine Person seines Ver
trauens - daher auch jeden Gewerkschafts
vertreter - mit der Wahrnehmung seiner 
Interessen zu betrauen. Der zweite Satz 
des Abänderungsvorschlages würde es aber 
mit sich bringen, daß der Gewerkschaft ein 
absolutes Vertretungsrecht für ihre Mitglieder 
zusteht.. Dies selbst dann, wenn der betreffende 
Beamte dies gar nicht wünscht. Ein solches 
absolutes Vertretungsrecht muß von uns im 
Interesse der freien Entscheidungsmöglichkeit 
der Beamten abgelehnt werden. 

Die aufgetauchte Meinung, daß die Personal
vertretung keine Berufsvertretung sei, steht 
in krassem Widerspruch mit einem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahre 
1950 und mit dem § 2 Abs. 1 der Regierungs
vorlage. Würde man sich diesem Standpunkte 
anschließen, daß hier keine berufliche Inter
essenvertretung geschaffen werden soll, so 
würde das "ganze Gesetz in der Verfassung 
keine Deckung finden. 

Zu § 3 Abs. 5 nehme ich nicht Stellung, 
weil dazu Abgeordneter Dr. Kummer bereits 
ausführlich seine Meinung geäußert hat. 
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Regensburger 
Nun zu § 9 A~)s. 2 und 3. ~ar:h (lein A;l- die8pm Zmi3,mnH;clhang nur intn·,'s:<aut, daß 

ä\l(le;"uEg,~vo;,.;;chl:l;'; Zahl :~ soll dom Diij~J:-.t-· man ;,ich hibh"l' über di~6C vort?t:,;ehene Rege
stelleuaussc;huß eimj :.'VIitwirkullg 1!l1(1 ui\'ht; hUtC~,. die lwi den BUIlde~;ba.hllen :;;chon längBt 
bloß eine Verstä:ildi~ung bei NClla:'lf!Hl,hmct,' b3Shht, nicht ali.fgeregt h(~t. 

Dienst·zuteilungcu und Verset:tl;cmw~n zukom-: Nun zum vorgeschlagenen Hellen § 10 a. 
men. Dabei darf ieh darallf hin w(~isen, daß: Der im Minderheitsbericht beantragte Kündi
~er. GewerkRchaftsentwnrf, (ler von elen sozia- : gUllgsschutz für Vertragtlbediellstet~ irn öffent
hshschen Abgeordnet.en im Ausschuß und! lichen Dienst ist durch die BeFltimmnngen 
hier lobend erwähnt wurde, für die vorhin I des § 82 des Vertragsbedienstetenge~etzes zu
gena~nten JVlaßnahmen auch nur eine Ver- mindest in der gleichen Art, wie ihn das 
ständ1gung vorsieht. Ich erlaube mir, den Betriebsrätegesetz vorsieht, gewährleistet. Da
anwesenden Herren und Frauen Abgeordneten mit ist auch die Bekämpfung einer allfällig 
die Lektüre des § 13 Punkt 2 des Gewerk- gesetzwidrigen Kündigung beim Arbeitsgericht 
schaftsentwurfes zu empfehlen. sichergestellt. Bei provisodschen öffentlich-

Was den VorRchlag einer stärkeren Einflllß- rechtlichen Bediensteten kommt nach Ablauf 
nahme bei Anträ~en auf Pragmatisierung, einer sechsmonatigen Probezeit nur aus ganz 
Beförderung und Übemt.ellung betriffT, kann hesonderen Gründen, die der § 5 des Gehalts
gesagt werden, daß die Gewerkschaft nicht. überleitungsgesetze~ festlegt, eine Kündigung 
ungern von dieser Forderung abrückt,c. Dies in Frage, wobei die Rechtmäßigkeit der 
iRt auch verständlich, denn es kann wohl Kündigung nach der geltenden Rechtslage 
angenommen werden, daß es für die Personal- durch den Verwaltungsgerichtshof überprüf
vertreter nicht gerade angenehm wäre, zum bar ist. 
~eispie1 ,bei zwei od8~ mehr Bewerbern um Die Berufung auf das Betriebsrätegesetz 
emen Dle~stposten dIe Veran~wo~·tung der ü;t in diesem Zusann:nenhang nicht verRtänd. 
Auswahl mItzutragen. Ande:erseIts Ist es auch lieh, weil auch dieses Gesetz einen besonderen 
nach der Fassung der RegIerungsvorlage der KündigungRschutz vor Ablauf von sechs Mo
Personalve.~t~etung m~glich, falls eine ihr naten nicht vorsieht. Das ist im § 25 Abs, -4 
unzweckmaßlg erschemende Personalmaß- des Betriebsrätegesetzes nachzulesen. 
nahme erfolgen sollt.e, ihre Bedenken gegen .. .' 
diese Maßnahme rechtzeitig bei den zu- WIe wemg aufm~~ksam dIe RegIefUJ:gs-
ständigen Stellen vorzubringen. vorlage von den SPO.Abgeordneten studIert 

Z § 10 Ab 6 b · 8 . d 1· B h·d wurde, zeigen besonders auffällig die Vor-u. S., IS ,ln enen (Ie e8c el e.. . 
und die Beschwerde an den Verwaltungs. schl~ge der ZIffern 9, 10 und 11 zu § 27 der 
g rl'nhtshof g t 1 D· A I g RegIerungsvorlage. Das vorgeschlagene Verbot e ~ enann were en. le U8 e ung .. . d 
d E 1·· t d B kIR rJ' der Versetzung m den ZeItlIchen Ruhestan er r an ern en emer ungen (er eoierungs- . fOO} . . 1 

1 g f S·t 17 ··b d· E t h 'd außerausdemGl'undederDIenstun angkeItge It vor a e au 01 euer Ie 11 sc el ung k . L W 2 W'l h 
d S zu"t·, d' rJ B d .. t d I tl' h voll onnuen HlS eere. arum . eI sc on e .~ an 10 en un esmlnlS ers, er rec 1 lC . h 1 . h 
und Polit· h d P , 1 t - t tl' h mcch der derZeIt geltenden Rec ts age 111C t • ISC em ar amen veran war IC . P 1 d' 1 "ff t 
I·st und d ß d d K t 11 d nur eIn ersonaLvertreter, son ern ]euer 0 en-er au er em er on 1'0 e ei'! . . . 
Verwalt n d d V, r g . ht hch-rechj.'hche Bccllemtete nnr aus dem Gi'unde 

u g~- Ul: es. erLaRsun sgerlC s- der Dlenc.;tnnfähir-:kcit in den zeitlichen Ruhe-
hofes unterlIegt, In der RIChtung, daß dadurch ~o I h I d b . 

A d k k 1 ß b . . d E t stan,l ver,~etzt werden darf. C (1,sse a el zum us ruo omme, e a el Je' er n .-
scheidung eine Kontrolle durch den Ver- die J3,-~c;timmungen des § n der Dienstprag

ma:ik ar; ßer B-:::tracht, weil zu die~pr Dienstwaltungs- oder den Verfassnng'SgerichtRhof 
möglich sein süll, beruht auf einem Miß- pragma'ik bureits ei:rw Nov81le dem Parlament 

J cl f 11 1 h vorli(egt, clllrrh die dieser § 73 LesC'itigt werden V81'8Cän 11is. Zwei e os if:;t die po itisc e und -
rechtliche Verantwort.lichkeit für jede Hand- süll. 
lung des Minü;ters gegeben. Oh jedoch ein Der Al:ärlJleI'Uugsantrag Ziffer 10 zum § 27 
individueller Akt des Minist,ers auch in jedem wiedetholt WÖl'didl den \Vortlaut der Ge· 
Fall durch Beschwerde vor dem Verwaltungs- setzesvorlage. Was damit bezweckt werden 
oder Verfassungsgerichtshof überprüfbar ist, Holl, ist mir schleierhaft. Viellckht tat man 
richtet sich meiner Ansicht nach nach di('s cleRwegell, weil man doch irgend wo recht 
der Natur des betreffenden Verwaltungser- behalten und recht haben wollte. 
kenntnisses. Der im Absatz 7 des § 27 vorgeschlagene 

Der Vorschlag des Minderheitsberichtes Kündigungsschutz käme nur für jene Personen 
scheint offenbar von der Meinung amlzugehcn, in Betracht, die weder Vertragshedienstete 
daß bei allen Entscheidungen eines Ministers noch p1'ovü1ori8che öffentlich-rechtliche Be
PerRonalvertretull!:!, und Minister auf die gieiche dienstete, also definitive Beamte sind. Für 
Stufe zu stellen seien. Das verkennt aber diese gibt es aber wieder keine gesetzliche 
die verfassungsmäßig vorgeseh('jle Stellung der Kündigungsmöglichkeit.. Ich frage mich also: 
obon~ten Ol'ga,ne der Vollziehung. Es ist in Was will man dann mit diesem Antrag? 
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Regensburger 
Mit dem neu vorgeschlagenen Absatz 8 

zu § 27 rennt die Opposition eine offene Tür 
ein. Es ist anscheinend den Abgeordneten der 
Sozialistischen Partei entgangen, daß durch 
Initiative Abgeordneter meiner Partei im 
Verfassungsausschuß der von ihnen unter 
diesem Punkt vorgeschlagene Passus bereits 
in den Entwurf, also in die Vorlage auf
.genommen wurde, und ich empfehle, diese 
.Stelle in der Gesetzesvorlage nachzulesen. 

Zu §§ 39 und 40: Der Vorschlag, die §§ 39 
'und 40 der Regierungsvorlage betreffend die 
Aufsicht über die Personalvertretungen durch 

·.ganz anders gefaßte Paragraphen zu ersetzen, 
ist vor allem deshalb interessant, weil die 
gegenüber jedweder Selbstverwaltung ver
fassungsgesetzlich erforderliche staatliche Kon
trolle abgelehnt wird. Wenn behauptet wird, 
daß durch die Einrichtung einer staatlichen 
Aufsicht, die lediglich die Einhalturig der 
Gesetze durch die Personal vertretung kon
trollieren darf, der Grundsatz der Unab
hängigkeit der beruflichen Vertretung ge
schmälert wird, müßte inan auch behaupten, 
daß etwa die Gemeinden, die unter der Auf
sicht des Landes oder der Bundesbehörden 
-stehen, oder die Arbeiterkammern, deren gesetz
mäßige Tätigkeit vom Bundesininisterium für 
soziale Verwaltung überprüft wird, nicht mehr 
unabhängige Selbstverwaltungseinrichtungen, 
sondern verlängerte Arme des Staates sind. 

Was die Gestaltung des Aufsichtsrechtes 
anbelangt, so lesen Sie bitte zusätzlich noch 
die Erläuternden Bemerkungen der Regierungs
vorlage auf Seite 20. Die dort von der Regie
rung in Erwägung gezogene gerichtsähnliche 
Aufsichtsinstanz haben die Gewerkschaften 
selbst abgelehnt und erklärt, daß sie der 

ZlpIen verletze. Wieso allerdings dieser Vor
wurf gerade im Zusammenhang mit der 
Aufsichtsbehörde erhoben werden kann, ent
zieht sich der Kraft meines Verstandes. Die 
Bestimmungen haben nämlich keinen anderen 
Zweck - ich wiederhole es noch einmal -, 
als sicherzustellen, daß das vom Nationalrat 
zu beschließende Gesetz nicht durch die 
Praxis verletzt wird. Daß dieses Bestreben, 
die Gesetzmäßigkeit in der Gesetzesvollziehung 
sicherzustellen, als Verstoß gegen die Rechts
staatlichkeit und als polizeistaatliehe Maß
nahme hingestellt wird, kann nur auf einer 
überaus bedauerlichen Begriffsverwirrung oder 
gar auf böser Absicht beruhen. 

Wenn darüber hinaus die sozialistische 
Opposition der Meinung sein sollte, daß die 
Ministerverantwortlichkeit und alle Maß-· 
nahmen der Verwaltung einschließlich der 
Organisationsmaßnahmen letztlich nur durch 
Gerichte wahrgenommen werden können, so 
können wir dieser Vorstellung nicht folgen. 
Der Bundesbeamte hat das Recht, alle seine 
persönlichen Anliegen der ihm vorgesetzten 
Instanz vorzutragen. 

Ich darf hier in aller Offenheit feststellen, 
daß wir von der Österreichischen Volkspartei 
selbstverständlich gerne diesem Regierungs
entwurfunsere Zustimmung geben. Ich möchte
nur noch kurz darauf zurückblenden, daß 
wir dort, wo die Sozialistische Partei die 
Zuständigkeit der Gerichte für die Minister
verantwortlichkeit und alle Organisationen 
haben will, ihr nicht nur nicht folgen können, 
sondern ein lautes "Halt!" entgegensetzen 
müssen. (Beifall bei der OVP. - Abg. Doktor 
Pittermann: SchaUen wir ihn ab, den Ver
fassungsgerichtshol !) 

Aufsicht durch die Bundesminister beziehungs- Präsident Wallner: Zum Wort gemeldet 
weise durch die Bundesregierung den Vorzug hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Kleiner. 
geben. Ich erteile es ihm. 

Die an Stelle der §§ 39 und 40 vorge- Abgeordneter Dr. Kleiner (SPÖ) : Herr 
schlagenen Bestimmungen über eine Be- Präsident! Hohes Haus! Der Herr Abge
schwerdekommission sind überflüssig. Der ordnete Kummer hat uns darüber aufklären 
Bundesbeamte . hat das Recht, alle seine wollen, daß die Ablehnung. der Regierungs
persönlichen Anliegen seinen Vorgesetzten bis vorlage durch die sozialistische Fraktion auf 
·zum Bundesmi~ster vorzutragen. Er hat dann jenen Absatz des § 3, der der Gesamtheit 
nach der Regierungsvorlage die Möglichkeit, der Bediensteten, die zu einem Zentralaus
die Personalvertx:etung einschließlich der zen- schuß gehören, Rechtspersönlichkeit zu
tralen Personalvertretung, weiters auch noch erkennt, zurückzuführen sei. Ich habe ihm 
die Hilfe der Gewerkschaft uneingeschränkt schon in einem Zwischenruf gesagt, daß das 
in Anspruch zu nehmen. Bei dieser Sachlage zwar ein wesentlicher Punkt unserer Ab
ist es daher überflüssig, eine außerhalb der änderungsvorscWäge ist, aber nicht der maß
Verwaltung stehende Einrichtung zu schaffen, gebendste. Es war ja nicht der einzige, 
die keine rechtswirksamen Entscheidungen sondern ein ganzes Bukett. Der Herr Abge
treffen könnte. ordnete Regensburger ist jetzt einläßlich 

Die Ausführungen der sozialistischen Oppo- auf alle Bestandteile des Minderheitsberichtes 
sition wären nicht vollständig, wenn nicht eingegangen. 
zum Schluß noch der ÖVP der Vorwurf Ich möchte aber auf die am Ende seiner 
,gemacht würde, daß sie rechtsstaatliehe Prin- Darlegungen auch besprochenen §§ 39 und 40 
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Dr.Kleiner 
der Regierungsvorlage zurückkommen, die 
unserGr Meinung nach den maßgebendsten 
Grund für die Ablehnung dieser Regierungs
vorlage bilden, deshalb, weil auf diese 'Vf\i:'(e 
in einem Gesetz eine Personal vertretung, also 
eine Dienstnehmervertretung geschaffen wird, 
die sich in einer völligen Abhängigkeit vom 
Dienstgeber befindet. Das ist es, was wir 
als unmöglich betrachten. Ich werde mich 
bemühen, in einigen Sätzen die §§ 39 und 40 
in der Fassung der Regierungsvorlage auf das, 
was verfaf-lsungsrechtlich und verfassungs
gesetzlich immer wieder behauptet wurde, 
zurücltzu.führen. Ich glaube, daß es mir 
gelingen wird darzutun, daß das alles unrichtig 
ist und sogar die Regierungsvorlage in diesem 
wesentlichen Punkte als verfassungswidrig 
angesehen werden kann. 

Es wird immer wieder darauf hingewiesen 
- auch Herr Sektionschef Loebenstein hat 
das im Ausschuß besonders hervorgehoben -, 
daß im Erkenntnis 1936 des Verfassungs
gerichtshofes aus dem Jahre 1950 die Personal
vertretungen als berufliche Vertretungen quali
fiziert werden, die deshalb als Selbstver
waltungseinrichtungen anzusehen sind und 
deshalb der Aufsicht des Bundes zu unter
stellen sind. Das ist durchaus richtig, meine 
Damen und Herren, und wird von uns nicht 
bestritten. Was aber zu bestreiten ist, ist 
die Frage, ob die Aufsicht durch die Organe 
des Bundes, denen die Ausübung der Dienst
hoheit übertragen ist, auszuüben ist. Das ist 
nämlich auch dem Herrn Sektionschef Loeben
stein nicht ganz als in Ordnung befindlich 
erschienen. Es kommt nämlich darauf an, 
daß zwar ein Selbstverwaltungskörper der 
'ltaatlichen Aufsicht unterstellt wird, aber es 
muß das nicht unbedingt ein Bundesminister 
sein, und es muß das auch nicht unbedingt 
die Bundesregierung sein. Also staatliche 
Aufsicht - ja, aber es ist durch die in diesen 
Belangen zuständige Bundesgesetzgebung zu 
entscheiden, durch welches Bundesorgan die 
Aufsicht über diesen Selbstverwaltungskörper 
Personal vertretung zu üben ist. 

In den Erläuterungen zum Entwurf des 
Bundeskanzleramtes heißt es auf Seite 13: 
"Personalvertretungen sind, wie der Ver
fassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis 
Slg. 1936/1950 festgestellt hat, berufliche 
Vertretungen, also Einrichtungen der Selbst
verwaltung. Dem Wesen einer Selbstverwal
tung ist die staatliche Aufsicht immanent." 
- Das habe ich also schon bestä~jgt. -
"Dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit ent
spricht es, diese begriffsnotwendige Aufsicht 
über Einrichtungen der Selbstverwaltung ge
setzlich zu regeln." 

Jetzt kommen die Erläuterungen zur Er
wägung, welche gesetzlichen Regelungen da 

möglich wären. Es wird ausgeführt: "Bei 
der Konstruktion einer staatlichen Aufsicht. 
über Personalvertretungen ergibt sich aller
dings die rechtspolitische Schwierigkeit" 
- jetzt bitte ich Sie, aufzupassen, meine 
Herren -, "daß es weder sinnvoll ist, die 
Einrichtungen der Personalvertretung der 
Kontrolle solchen Organen der Personalver
tretung selb"t zu unterstellen, noch auch 
zielführend ist, diese Kontrolle Organen des 
Bundes, die den Einrichtungen der Personal
vertretung gegenüberstehen, zu übertragen. " 

So die Erläuterungen des Verfassungs
dienstes des Bundeskanzleramtes. Es wird 
dann weiter ausgeführt, daß eine Kollegial
behörde im Sinne des Artikels 133 Z. 4 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes errichtet werden 
soll. 

Aber jetzt kommt der Herr Abgeordnete 
Regensburger und sagt: Die Gewerkschaften 
des öffent.lichen Dienstes haben ja diese 
Kollegialbehörde, die Personalvertretungs
kommission, wie sie genannt wurde, abgelehnt! 
- Das stimmt nicht, Herr Abgeordneter 
Regensburger ! Sie haben nicht diese Kollegial
behörde abgelehnt, sondern sie haben die 
Zusammensetzung dieser Kollegialbehörde ab
gelehnt. Da man nicht bereit war, auf eine 
andere Zusammensetzung einzugehen, mußte 
natürlich diese Personalvertretungskommis'lion 
abgelehnt werden. Aber aus dem gleichen 
Geist, daß eine solche Einrichtung nicht ident 
ist mit den Organen, die die Diensthoheit 
zu üben haben, sind die Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienst,es zu dem Vorschlag einer 
Beschwerdekommission gekommen. Soweit, 
meine Damen und Herren, ist es ja, glaube ich, 
unbestreitbar, daß es nicht die Bundes
regierung und auch nicht die als oberste 
Organe der Verwaltung tätigen Bundesminister 
sein müssen, die die Aufsicht über die Personal
vertretungen üben. (Zwischenruf des Abg. 
Regensburger.) 

Es gibt aber auch noch andere Gründe, 
dem, was hier gesagt wird, zu widersprechen. 
In dem gleichen Erkenntnis des Verfassungs
gerichtshofes wird darauf hingewiesen, daß 
im Artikel 21 Abs. 1 des Bundes-Verfassungs
gesetzes feRtgesetzt wird, daß an der Regelung 
der Rechte und Pflichten der Angest{':llten 
des Bundes, "unbeschadet der Diensthoheit 
des Bundes", Personalvertretungen teilzu
nehmen haben. "Unbeschadet der Dienst
hoheit des Bundes" kann nur heißen: unab
hängig von den Organen, welche die Dienst
hoheit des Bundes wahrzunehmen haben. 
"Unbeschadet" kann nur heißen, daß die 
Diensthoheit des Bundes über seine Ange
stellten von der Tätigkeit der Personalver
tretungen unberührt bleibt. Das kann aber 

279 
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Dr.Kleiner 
nicht heißen, daß die Personalvertretungen ist. Es sollte nicht Österreich dadurch berühmt 
unter die Diensthoheit des Bundes gestellt werden, daß es einen anderen Weg geht. 
werden auf die Art, daß gerade jene Organe Damit komme ich auf die Ausführungen des 
des Bundes, die als Dienstgeber gewisser- Herrn Abgeordneten Stohs zurück, der gesagt 
maßen ihnen gegenüberstehen, diese Aufsicht hat: Dieses Gesetz wird ein beispielgebendes 
über die Personalvertretungen zu üben haben. Gesetz im internationalen Arbeits- und Dienst-

In- dem gleichen Erkenntnis bekämpft aber recht werden! Ich glaube, daß es beispiel
auch der Verfassungsgerichtshof die Auf- gebend werden wird, aber in einem negativen, 
fassung, daß das Personalvertretungsrecht ein in einem schlechten Sinne. 
Teil des Dienstrechtes ist. Jetzt sagt der Deshalb gebe ich den Herren von der 
Verfassungsgerichtshof wörtlich: "Unter Österreichischen Volkspartei noch zu bede-pken, 
Dienstrecht versteht man die Summe aller daß sie sich besonders überlegen sollten, ob 
Rechte und . Verpflichtungen der öffentlichen sie den §§ 39 und 40 zustimmen können. 
Angestellten. Die Personalvertretungen stellen wenn sie eine echte, wirkungsvolle, vom 
Institutionen dar, die dem Schutz und der Dienstgeber unabhängige Personalvertretung 
Förderung der Angestellten zu dienen haben, wirklich wollen. (Beifall bei der SPO.) 
sie sind dazu berufen, an_ dienstrechtlichen Präsident Wallner: Zum Wort gemeldet 
Angelegenheiten mitzuwirken, sie sind aber hat sich der Herr Bundeskanzler Dr. Klaus. 
selbst nicht Einrichtungen des Dienstrechtes. " Ich erteile es ihm. 

Damit ist meiner Ansicht nach neuerlich Bundeskanzler Dr. Klau,,: Hohes Haus! 
dargetan, daß die Personalvertretungen unab- Der erste Entwurf für ein Personalvertretungs
hängig von den Organen des Bundes sein gesetz ist in der österreichischen Bundes
müssen, die die Diensthoheit üben. Die regierung bereits im Jahre 1947, also vor 
Diensthoheit erstreckt sich auf Begründung, genau. 20 Jahren, ausgearbeitet worden. In 
Auflösung und Überwachung von Dienst- der Zwischenzeit sind wohl ein Dutzend von 
verhältnissen, sie hat das Dienstrecht zu Entwürfen im Schoße der Regierung beraten 
vollziehen, sie kann sich aber nicht auf eine worden, es war aber bis zum Jahre 1963 nicht 
Institution erstrecken, deren Aufgabe es ist, möglich, in zielführende Verhandlungen mit 
an der Gestaltung des Dienst- und Disziplinar- den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
rechtes des Bundes mitzuwirken und dieses darüber einzutreten. 
zu verteidigen. Auch der derzeitige Entwurf aus dem Jahre 

Das ist das Wesentliche, was uns dazu 1963 hat erst im Jahre 1964 die Möglichkeit 
veranlaßt hat, die §§ 39 und 40 abzulehnen~ einer Aussprache mit den Gewerkschaften 

Ein Personalvertretungsgesetz, das die Per- erhalten. Daraufhin habe ich am 29. Septem
sonalvertretung unter die Aufsicht der obersten ber 1965 im Ministerrat den Entwurf, der hier, 
Organe des Bundes und der Bundesregierung natürlich in abgewandelter Form, zur Beratung 

. stellen würde, ergäbe eine Personalvertretung, steht, eingebracht. Der Ministerrat hat 
der alle Möglichkeiten der konsequenten Durch- empfohlen, nicht darüber Beschluß zu fassen, 
setzung und Wahrnehmung von Dienstnehmer- nicht eine Regierungsvorlage an das Hohe 
interessen unter den Bundesbediensteten ge- Haus zu leite)l, sondern mit den Gewerk
nommen wären. Es wäre also nicht nur schaften neuerdings darüber zu verhandeln. 
ein Gesetz über Personalvertretungen, die allen Solche Verhandlungen haben im Laufe des 
Vertretungs- und Mitwirkungsrechten von Jahres 1966 stattgefunden: im Frühjahr, im 
Dienstnehmern, allen Grundsätzen der Demo- Frühsommer und im Frühherbst. 
kratie hohnsprechen, sondern wenn man sich Am 30. September 1966,. also genau ein 
an die Auffassungen des Verfassungsgerichts- Jahr und einen Tag nach der Einbringung des 
hofes hinsichtlich der Unterscheidung von Entwurfes im Ministerrat, ist es dann zu einer 
Personalvertretungsrechten und Dienstrechten letzten - ich betone = nicht zur einzigen, 
hält - hinsichtlich des Hinweises darauf, sondern zu einer letzten - Besprechung auch 
daß nicht durch die obersten Organe die mit den Vertretern der Gewerkschaften ge
Aufsicht des Bundes geübt werden muß -, kommen. Ich erinnere mich, es war sogar 
auch möglicherweise ein verfassungswidriges der Herr Präsident des Österreichischen Ge
Gesetz. Wir werden gerade diese Seite einer werkschaftsbundes selber anwesend. Sie haben 
besonderen Prüfung unterziehen. mir damals nicht gesagt, meine Herren, daß. 

Ich möchte zum Schluß aber noch darauf diese 45 Minuten ich habe diesen 
aufmerksam machen, daß in allen internatio- Zeitraum nicht mehr in Erinnerung - zu 
nalen Übereinkommen über die Mitwirkung kurz wären, wohl aber weiß ich, daß wir 
und Mitbestimmung von Dienstnehmerver- sämtliche strittigen Punkte noch einmal be
tretungen besonders auf die Unabhängigkeit raten haben und daß wir mit der Meinung 
solcher Dienstnehmervertretungen hingewiesen auseinandergegangen sind: im Ausschuß wird 

50. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)50 von 101

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 50. Sitzung - 10. März 1967 4003 

Bundeskanzler Dr. Klaus 

dann nur mehr über technische Details oder 1

1 

Vorsitzender gewesen, da wären vier weitere 
über bessere Formulierungen verhandelt wer- Mitglieder alb Beisitzer dabeigewesen, und 
den, als sie vielleicht in dem Entwurf enthalten sämtliche Mitglieder wären vom Herrn Bundes
gewesen sind. Über grundsätzliche Dinge aber, präsidenten zu ernennen gewesen, wobei die 
waren wir uns einig, sollte in dem Ausschuß Bundesregierung bei ihrem Antrag an Dreier
nicht mehr verhandelt werden. vorschläge der Zentralpersonalausschüsse ge· 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! bunden gewesen wäre. Das, meine Damen und 
Ich möchte Ihre Zeit nicht zu lange in Anspruch Herren, wurde abgelehnt. Es wurde aber eine 
nehmen. Ich möchte nur noch zu zwei Fragen, Alternative geboten; die Bundesregierung hat 
die von seiten der sozialistischen Fraktion von dieser Alternative Gebrauch gemacht. 
in diesem Entwurf besonders störend empfun- Ich bitte Sie daher, diesem Entwurf nach 
den worden sind und die Anlaß waren, den,' 20 Jahre.n reiflicher überlegungen und ernster 
Entwurf abzulehnen, Stellung nehmen. Arbeit Ihre Zustimmung zu geben und den 

Der erste Punkt ist die Rechtspersönlichkeit ~ediensteten in der Hoheitsverwaltung endlic~ 
der Personalvertretung. Es ist, Hohes Haus, em Per.sonalv:ertretungsgesetz zu schaffen. (Be~
ein fundamentaler Grundsatz der Rechts- fall be~ der Ö V P.) 
ordnung, daß es Einrichtungen der Selbst- Präsident Wallner: Zum Wort hat sich 
verwaltung ohne Rechtspersönlichkeit nicht niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
gibt, genauso wie Organe nicht handeln geschlossen. Wünscht der Herr Bericht
können, ohne daß sie für einen Rechtsträger erstatter das Schlußwort ~ - Bitte. 
tätig werden. Eine Verneinung dieser Grund-
sätze würde dem Gesetzentwurf den Vorwurf Berichterstatter Guggenberger (Schlußwort): 
der Verfassungswidrigkeit eintragen. Nach Ich darf vor Vornahme der Abstimmung noch 
reiflicher überlegung hat daher die Bundes- auf einen Druckfehler aufmerksam machen, 
regierung an dem Grundsatz der Rechts- auf den ich im Zusammenhang mit der soeben 
persönlichkeit festgehalten. abgeführten Debatte gekommen bin. Es geht 

um § 9 Abs. 4 erste Zeile, wo es im beiliegenden 
Zum Schluß gestatten Sie mir noch eine Entwurf heißt: "Abs. 1 lit. c". Dies soll auf 

Bemerkung zu dem zweiten kritischen Punkt, Grund der Umstellung, die im Zusammenhang 
nämlich zum Problem der staatlichen Aufsicht. mit den Ausschußberatungen erfolgt ist, nicht 
Auch hier muß wieder betont werden, daß eine " 
S lb 1 d 

"Abs. 1 lit. c", sondern "Abs. 1 lit. b 
e stverwa tung nicht enkbar ist - weder heißen. 

eine Selbstverwaltung der Gemeinden noch 
eine Selbstverwaltung von Berufskörperschaf
ten -, die nicht gerade im Interesse der 
Verwirklichung des Rechtsstaatsgedankens und 
-prinzips der staatlichen Aufsicht unterworfen 
wäre. (Abg. Dr. Pittennann: Aber nicht 
durch den Arbeitgeber, Herr Kanzler I) Das muß 
auch für das Personalvertretungsrecht gelten. 
Ich möchte aber betonen, was der Inhalt dieser 

Ich bitte, diese Druckfehlerberichtigung 
auch bei der nun vorzunehmenden Abstim
mung zu berücksichtigen. 

Präsident Wallner: Wir kommen nunmehr 
zur Abstimmung. Da Abändf'l'1mgsanträge 
vorliegen, "werde ich paragraphenweise ab
stimmen lassen. 

staatlichen Aufsicht ist. Der Inhalt dcr Zu Abschnitt I bis einschließlich § 2 Abs. 2 
staatlichen Aufsicht kann unel darf nicht liegen keine Abänderungsanträge vor. Ich 
mehr sein als das gesetzmäßige Vorgehen der ,lasse daher hierüber unter eincm abstimmen 
Persollalyertretung und ihrer Organe. Die I un~ bitte jene Damen und. Herren, die diesem 
Zweckmäßigkeit und die anderen Belange, Tell des Gesetzentwurfes m der Fassung des 
,velche die Persollalvertretung in Selbstver- Ansschußberichtes ihre Zusbimmung geben, 
waltung verfolgt, sind nicht Gegenstand der ,.,ich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
staatlichen Aufsicht. die Mehrheit. Angenommen. 

Und nun darf ich noch einmal an die Be- Zu § 2 Abs. 3 liegt ein Abänderungsantrag 
sprechung vom 30. September 1966 erinnern. der Abgeordneten Ing. Scheibengraf und 
Damals hat uns die Gewerkschaft zwei Mög- Genossen vor. Ich lasse zunächst über den 
lichkeiten vorgeschlagen. Die eine Möglichkeit § 2 Abs. 3 in der Fassung des Abänderungs
war die Aufsicht durch die Bundesregierung, antrages und, wenn sich hiefür keine Mehrheit 
und wir haben diese von Ihnen vorgeschlagene findet, in der Fassung des Ausschußberichtes 
Möglichkeit gewählt. Der andere Weg wäre abstimmen. Ich bitte jene Damen und Herren, 
der gewesen, der in den Erläuternden Bemer- die dem § 2 Abs. 3 in der Fassung des Abände~ 
kungen genau umschrieben ist, nämlich die rungsantrages der Abgeordneten Ing. Schei
Errichtung einer Kommission im Sinne des bengraf und Genossen ihre Zustimmung geben, 
Artikels 133 Z, 4 des Bundes-Verfassungs- sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
gesetzes, Da wäre ein unabhängiger Richter die Minderheit. Abgelehnt. 
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Präsident WaUner 
Ich lasse nunmehr über § 2 Abs. 3 in der 

Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. An
genommen. 

Zu § 3 Abs. 1 bis einschließlich Aba. 4 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich lasse 
daher über diese Absätze unter einem abstim
men und bitte jene Damen und Herren, die 
dem § 3 Abs. 1 bis einschließlich 4 in der 
Fassung des Ausschußberichtes ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
- Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 3 Abs. 5 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten lng. Scheibengraf und 
Genossen vor. Ich lasse zunächst über diesen 
Abänderungsantrag abstimmen und, falls sich 
hiefür keine Mehrheit findet, über § 3 Abs. 5 
in der Fassung des Ausschußberichtes. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die dem § 3 
Abs. 5 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Ing. Scheibengraf 
und Genossen ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 3 Abs. 5 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Zu § 3 Abs. 6 sowie zu den §§ 4 bis einschließ
lich § 9 Abs. 1 liegen keine Abänderungsanträge 
vor. Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 9 Abs. 2 und 3 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Ing. Scheibengraf 
und Genossen vor. Ich lasse daher über diese 
beiden Absätze unter einem, und zwar zu
nächst in der Fassung des Abänderungs
antrages abstimmen und, falls sich hiefür keine 
Mehrheit findet, in der Fassung des Ausschuß
berichtes. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die dem § 9 Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Ing. Scheibengraf und Genossen ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem § 9 Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 9 Abs. 4 sowie zu § 10 Abs. 1 bis ein
schließlich Abs. 5 liegen keine Abänderungs
anträge vor. Ich lasse hierüber unter einem 
abstimmen und bitte Jene Damen und Herren, 
die diesem Teil des Gesetzentwurfes in der 
Fassung des Ausschußberichtes unter Berück
sichtigung der Druckfehlerberichtigung ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 10 Abs. 6 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten lng. Scheibengraf und Ge
nossen vor. Ich werde daher zunächst über 
den Abänderu]J.gsantrag und, falls sich hie
für keine Mehrheit findet, über diesen Absatz 
in der Fassung des Ausschußberichtes ab
stimmen lassen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem § 10 Abs. 6 in der Fassung des Ab
änderungsantrages der Abgeordneten In
genieur Scheibengraf und Genossen ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 10 Abs. 6 in 
der Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die. hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Hinsichtlich des § 10 Abs. 7 liegt ein An
trag der Abgeordneten lng. Scheibengraf und 
Genossen vor, diesen Absatz in der Fassung 
des Ausschußberichtes zu streichen und an 
dessen Stelle zwei neue Absätze 7 und 8 ein
zufügen. 

Ich lasse zuerst über den Antrag der Ab
geordneten Ing. Scheibengraf und Genossen 
abstimmen, an Stelle des Absatzes 7 in der 
Fassung des Ausschußberichtes zwei neue 
Absätze 7 und 8 einzufügen. Falls dieser 
Antrag keine Mehrheit findet, werde ich über 
§ 10 Abs. 7 in der Fassung des Ausschuß
berichtes abstimmen lassen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem Antrag der Abgeordneten lng. Scheiben
graf und Genossen zustimmen, an Stelle des 
bisherigen Abs. 7 zwei neue Absätze 7 und 8 
einzufügen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 10 Abs. 7 in 
der Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Es liegt mir weiters ein Zusatzantrag der 
Abgeordneten Ing. Scheibengraf und Ge
nossen auf Einfügung eines neuen § lO a 
vor. 
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Präsident Wallner 
Ich lasse über diesen Antrag abstimmen 

und bitte jene Damen und Herren, die der 
Einfügung eines neuen § 10 a in der von 
den Abgeordneten lng. Scheibengraf und Ge
nossen vorgeschlagenen Fassung ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Zu den §§ 11 bis einschließlich 26 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse daher hierüber unter einem ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Teil des Gesetzentwurfes in der 
Fassung des Ausschußberichtes ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 27 Abs. I liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten lng. Scheibengraf 
und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über diesen Abänderungs
antrag abstimmen und, falls sich hiefür keine 
Mehrheit findet, über § 27 Abs. I in der Fas
sung des Aus'3chußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 27 Abs. I in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten lng. Scheibengraf 
und Genossen ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich Jasse nunmehr über § 27 Abs. 1 in 
der Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Zu § 27 Abs. 2 und 3 liegt kein Abänderungs
antrag vor. 

Ich lacsse über diese beiden Absätze ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die diesen in der Fassung des Ausschuß
berichtes ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen. 

Es liegt mir nun ein Antrag der Abge
ordneten lng. Scheibengraf und Genossen vor, 
nach dem Absatz 3 vier neue Absätze, die 
die Bezeichnung 4 bis 7 erhalten sollen, ein
zufügen. Der bisherige Absatz 4 würde Ab
satz 8 werden. 

Ich lasse daher zunächst über den Antrag 
der Abgeordneten lng. Scheibengraf und Ge
nossen auf Einfügung dieser .vier neuen Ab· 
sätze abstimmen und so dann über den der
zeitigen Absatz 4 des Ausschußberichtes, 
der nach dem Antrag der Abgeordneten 
lng. Scheibengraf und Genossen Absatz 8 
werden würde. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem Antrag der Abgeordneten lug. Scheiben
graf und Genossen auf Einfügung vier neuer 

Absätze, die die Bezeichnung 4 bis 7 erhalten 
sollen, ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den § 27 Abs. 4 
in der Fassung des Ausschußberichtes ab
stimmen, der nach dem Antrag der Abge
ordneten Ing. Scheibengraf und Genossen 
Aba. 8 hätte werden sollen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Abs. 4 in der Fas!:'mng des Ausschuß
berichtes ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. Das ist die Mehr
heit. Angenommen. 

HinsIChtlich der §§ 28 bis einschließlich 
38 liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse daher hierüber unter einem ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die diesen Paragraphen in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Mehrheit. Angenommen. 

Zu den §§ 39, 40 einschließlich der Über
schrift liegt ein Abänderungsantrag der Ab
geordneten lng. Scheibengraf und Genossen 
vor. 

Es ist beantragt, über diesen Abänderungs
antrag eine namentliche Abstimmung durch
zuführen. Ich w€Tde diese vornehmen, da 
sie von 25 Abgeordneten verlangt ist. Findet 
der Antrag der Abgeordneten lug. Scheiben
graf und Genossen keine Mehrheit, so werde 
ich so dann über die §§ 39 und 40 einschließlich 
Überschrift in der Fassung des Ausschuß
berichtes abstimmen laSSeIl. 

Ich lasse nunmehr über die §§ 39 und 40 
einschließlich Überschrift in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Ing. Scheibengraf und Genossen in nament
licher Abstimmung entscheiden. 

Ich bitte die Abgeordneten, ihre Plätze 
einzunehmen. 

Ich bitte weiters, jene Stimmzettel zu ver
wenden, die den Namen des Abgeordneten 
und die Bezeichnung "Ja" oder "Nein" tragen. 
Ja-Stimmzettel, wenn dem Antrag der Abge
ordneten lng. Scheibengraf und Genossen zu
gestimmt wird, Nein-Stimmzettel, wenn diesem 
Antrag nicht zugestimmt wird. 

Die Beamten des Hauses ersuche ich, in 
den ihnen zugewiesenen Bankreihen die 
Stimmzettd einzusammeln. ( Beamte des 
Hauses sammeln die Stimmzettel ein.) 

Die Abstimmung ist beendet. 

Ich ersuche die Herren Beamten, so wie dies 
im § 64 A hR. 4 Geschäftsordnungsgesetz vorge
sehen ist, jeder für sich die Stimmenzählung 
vorzunehmen und mir das Endergebnis sofort 
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Präsident Wallner 
mitzuteilen, damit ich dann das Gesamt
ergebnis verkünden kann. 

Ich unterbreche die Sitzung zwecks Stim
menzählung. 

Die Sitzung wird von 14 Uhr 10 Minuten bis 
14 Ukr 15 Minuten unterbrochen. 

Präsident Wallner (das Glockenzeichen ge
bend): Ich verkünde das Ergebnis: Mit Ja 
haben 69 und mit Nein 89 gestimmt. Damit 
ist der Antrag gefallen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 41 in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. Damit ist der Streichungsantrag 
gefallen. 

Zu den übrigen Teilen der Vorlage liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich lasse 
daher über sie unter einem abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die diesen rest
lichen Teilen der Vorlage samt Titel und Ein
gang in der Fassung des AU8schußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich 'von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Damit 
ist die zweite Lesung beendet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vorna.hme der dritten Lesung. Wird da
gegen ein Einwand erhoben? - Dies ist 
nicht der Fall. Angenommen. 

Auch hiefür ist namentliche Abstimmung 
beantragt. (Abg. Zeillinger: Jetzt weiß ich, 
warum das Gesetz 20 Jahre gedauert hat!) 
Ich habe eine solche durchzuführen, wenn 
dies mindestens 25 . Abgeordnete verlangen. 
Dies ist in diesem Fall der Fall. 

Mit "Ja" stimmten die Abegeordneten 
Babanitz, Benya, Brauneis, Broda, Ozernetz, 

Ozerny,Ozettel, Eberhard, Exler, Firnberg, 
Frilhbauer, Graiz, Haberl, Häuser, Heinz, 
Hellwagner, Horejs, HOrT, Jockmann, Jung
wink, Klfiner, Klein-Löw, Konir, Kostroun, 
Kratky, Kreisky, Lane, Libal, Liwanec, Lukas, 
Luptowits, Mondl, Moser, Müller, Pansi, Pay, 
Pfeffer, Pfeifer, Pichler Adam, Pichler Franz, 
Pittermann, Pölz, Probst, Robak, Sckeibengraf, 
Scklager Josej, Sckmidl, Sekanina, Skritek, 
Spielbüchler, Staribacker, Steinhuber, Bteininger, 
Steinmaßl, Ströer, Thalhammer, Troll, Tull, 
Waldbrunner, Weber, Weihs, Weikkan, Weisz, 
W ielandner, W inkler, W odica, W ondrack, Zankl, 
Zingler; 

Ich bitte die Abgeordneten, ihre Plätze ein
zunehmen, und ich bitte jene Stimmzettel zu 

mit "Nein" stimmten die Abgeordneten verwenden, die den Namen des Abgeordneten 
Altenburger, Bassetti, Bayer, Breitene.der, und die Bezeichnung Ja oder Nein tragen; 

Deutsckmann, Fackleutner, Fiedler, Fink, Ja-Stimmzettel, wenn dem Gesetzentwurf zu-
Fritz, Frodl, Gabriele, Geißler, Glaser, gestimmt wird, Nein-Stimmzettel, wenn dieser 
Gorback, Graf Robert, Graf Rudolf, abgelehnt wird. 
Gram, Grießner, Gruber, Grundemann, Die Herren Beamten des Hohen Hauses 
Guggenberger, Haider, Halder, Hämmerle, ersuche ich, in den ihnen zugewiesenen Bank
Hanl, Harwalik, Hauser. Helbick, Hetzen- reihen die Stimmzettel einzusammeln. (Die 
auer, Hofstetter Karl, Kabesck, Kern, Kinzl, Beamten de8 Hau8e8 sammeln die Stimm
Klaus, Kotzina, Kranebitter, Kranzlmayr, zettel ein.) 
Krempl, Krottendorfer, Kulhanek, Kummer, Die Abstimmung ist beendet. Ich ersuche 
Landmann, Leimböck,' Leisser, Leitner, Ma- die 'Beamten, so wie dies im § 64 Abs. 4 Ge
ckunze, Maleta, Marberger, Marwan-Schlosser, schäftsordnungsgesetz vorgesehen ist, jeder 
Mayr, Meißl, Melter, Minkowitsch, Mitterer, für sich die Stimmenzählung vorzunehmen und 
MU8Sil, Neumann, Nimmervoll, Ofenböck, mir das Ergebnis sofort mitzuteilen, damit ich 
Peter, Piffl-Percevic, Prader. Prinke, Regen8- das Gesamtergebnis verkünden kann. 
burger, Rekor, Reick, Sallinger, Sandmeier, 

Ich unterbreche auf eine kurze Zeit die Sckeibenreif, Sckerrer, Schlager Anton, Scklein-
S T. S·· S l S . S' d l Sitzung. zer, clbrotter, cnnz~, 0 ar, oron~C8, p~n e-

egger, Staudinger, Steiner, Stoks, Suppan,' Die Sitzung wird um 14 Ukr 20 Minuten 
Pitze, Tödling, Tongel, Tschida, Weidinger, un,terbrocken und um 14 Ukr 22 Minuten 
Wiesinger, Withalm, Zeillinger, Zittmayr.· I w~eder aufgenommen. 

Präsident Wallner: Ich bitte nunmehr jene \ Präsident Wallner.· (d~s G'loc~enzeicken 
Damen und Herren die diesem Teil des Ge- gebend): Ich nehme die SItzung WIeder auf 
setzentwurfes in de~ Fassung des Ausschuß- und gebe das Abstimmu~gsergebnis be~ann~: 
berichtes ihre Zustimmung geben, sich von den 89 ~bgeordnete .ha~en mIt Ja und 69 lllIt Nem 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. gestImmt. SomIt 1st <).er Gesetzentwurf auch 
Angenommen. in dritter Lesung angenommen. 

Hinsichtlich des § 41 liegt ein Antrag der Mit "Ja" stimmten die Abgeordneten 
Abgeordneten Ing., Scheibengraf und Genossen Altenburger, Bassetti, Bayer, Breiteneder, 
auf Streichung vor. Ich kann nur positiv ab- Deutschmann, Fachleutner, Fiedler, Fink, Fritz, 
stimmen lassen. 'Wird der § 41 angenommen, Frodl, Gabriele, Geißler, Glaser, Gorback, 
so ist damit der Streichungsantrag gefallen. Graf Roben, Graf Rudolf, Gram, Grießner, 
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Gruber, Grundemann, Guggenberger, Haider, I Gemäß Artikel 119 a Abs. 1 B.-VG. in der 
Halder, Hämmerle, Hartl, Harwalik, Hauser, Fassung des bezogenen Bundesverfassungs
Helbich, Hetzenauer, Hofstetter Karl, Kabesch, I gesetzes üben der Bund und das Land das Auf
Kern, Kinzl, Klaus, Kotzina, Kranebitter, sichtsrecht über die Gemeinrle dahin aus, daß 
Kranzlmayr, Krempl, Krottendorfer, Kulhanek, diese bei Besorgung des eigenen 'Virkungs
Kummer, Landmann, Leimbäck, Leisser, Leit- bereiches die Gesetze und Verordnungen nicht 
ner, Machunze, Maleta, Marberger, Marwan- verletzt, insbesondere ihren Wirkungsbereich 
Schlosser, Mayr, Meißl, Melter, Minkowitsch, nicht überschreitet und die ihr gesetzlich ob
Mieterer, MU8sil, Neumann, Nimmer1.'Oll, Ofen- liegenden Aufgaben erfüllt. 
bOck, Peter, Piffl-Percevic, Prader, Prinke, Der vorliegende Gesetzentwurf setzt sich die 
Regensburger, Eehor, Reich, Sallinger, Sand- nähere Ausführung des Artikels 119 a B.-VG. 
meier, ScheibenreiJ, Scherrer, Schlager Anton, und damit die Schaffung der einfachgesetz
Schleinzer, Schrotter, Scrinzi, Solar, Soronics, lichen Grundlage zum Ziel, nach welcher die 
Spindelegger, Staudinger, Steiner,Stohs, Suppan, Aufsicht des Bundes über die Gemeinden aus
Titze, Tödling, Tongel, Tschida, Weidinger, zuüben ist. 
Wießinger, Withalm, Zeillinger, Zittmayr; Darüber hinaus sollen auch Artikel 118 Aba. 7 

mit "Nein" stimmten die Abgeordneten B.-VG. und Artikel 119 Abs. 4 B.-VG. durch 
Babanitz, Benya, Brauneis, Broda, Ozernetz, 

Ozerny, Ozettel, Eberhard, Exler, Firnberg, 
Frühbau,er, Gratz, Haberl, Häuser, Heinz, 
Hellwagner, Horejs, Horr, Jochmann, Jung
wirth, Kleiner, Klein-Löw, Konir, Kostroun, 
Kratky, Kreisky, Lanc, Libal, Liwanec, Lukas, 
Luptowits, Mondl, Moser, Müller, Pansi, Pay, 
Pfeffer, Pfeifer, Pichler Adam, Pichler Franz, 
Pittermann, Pölz, Probst, Robak, Scheiben
graf, Schlager J ose!, Schmidl, Sekanina, Skri
tek, Spielbüchler, Staribacher, Steinhuber, Stei
ninger, Steinmaßl, Ströer, Thalhammer, Troll, 
Tull, Waldbrunner, Weber, Weihs, Weikhart, 
Weisz, Widandner, Winkler, Wodica, Wondrack, 
Zankl, Zinglpr. 

Präsident WaIlner: Zu diesem Gesetzentwurf 
liegt ein Entschließungsantrag vor, der 
dem Ausschußbericht beigedruckt ist. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
einstimmig angenommen. 

2. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (357 der Beilagen): 
Bundesgesetz, betreffend die Aufsicht des Bundes 
über die Gemeinden (Bundes-Gemeindeauf-

sichtsgesetz) (418 der Beilagen) 

Präsident Wallner: Wir gelangen zum 
2. Punkt der Tagesordnung: Bundes-Gemeinde
aufsichtsgesetz. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Grundemann-Falkenberg. Ich bitte ihn, zum 
Gegenstand zu berichten. 

Berichterstatter Grundemann-Falkenberg: 
Herr Präsident 1 Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren 1 Mit Bundesverfassungsgesetz 
vom 12. Juli 1962 sind die Bestimmungen des 
BundeE;-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 über die Regelung der Grundsätze des 
Gemeinderechte& und damit im Zusammenhang 
stehende Bestimmungen abgeändert worden. 

den vorliegenden Gesetzentwurf ihre nähere 
Ausführung finden. 

Im übrigen wird auf die ausführlichen Er· 
läuternden Bemerkungen zur Regierungsvor
lage hingewiesen. 

Der Verfassungsausschuß hat den Gesetz
entwurf in seiner Sitzung am 6. März 1967 be
raten und eine Reihe von Abänderungen an 
der Regierungsvorlage vorgeschlagen. 

Namens des Verfassungsau~schusses stelle 
ich somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf mit den dem Ausschußbericht 
angeschlossenen Abänderungen die verfassungs. 
mäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Wallner: Eine Wortmeldung liegt 
hier nicht vor. Wir gelangen nunmehr zur Ab
stimmung. (Widerspruch.) Ich bitte, Wort
meldungen zeitgerecht abzugeben! (Abg. Zeil· 
li n ger: Ordnungsruf für die Ordner!) 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Ab
geordnete Thalhammer . Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Thalhammer (SPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Die Re
gierungsvorlage, die nun beraten werden soll, 
ist eine zwangsläufige Folge der im Juli 1962 
beschlossenen Bundes-Verfassungsgesetznovelle 
1962. Diese Bundes-Verfassungsgesetznovelle 
ist in den allgemeinen Sprachgebrauch als 
die Gemeindeverfassungsnovelle eingegangen. 
Durch diese Verfassungsgesetznovelle wurde 
das gesamte Gemeinderecht verfassungsmäßig 
verankert. 

Es sind natüIlich auch vor dieser Novelle 
die Geschäfte in der Gemeinde durchgeführt 
worden, doch unter anderen Umständen, als 
das seither der Fall ist, vor allen Dingen seit 
die Ausführungsgesetze teilweise beschlossen 
worden sind. 
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Thalhammer 
Darf ich daran erinnern, meine Damen und I Ich darf auf § 2 dieser Regierungsvorlage 

Herren, daß wir vor 1962 einen verfassungs-I hinweisen, dessen Wortlaut mit dem der 
rechtlich bedenklichen Zustand gehabt haben,. schon erwähnten Gemeindeverfassungsnovelle 
den niemand anderer als der bekannte Ver- identist. Nur wenn Gesetze verletzt werden, 
fassungsrechtIer Universitätsprofessor An- kann die Aufsichtsbehörde wirksam werden. 
toniolli mit folgenden Worten sehr treffend Ich darf aber bei dieger Gelegenheit auch 
skizziert hat: "Die österreichischen Gemeinden daran erinnern, daß dieses Bundes-Gemeinde
leben verfassungsrechtlich von einer juristiEich aufsichtsgesetz wirklich nur für einen Teil 
gewagten Auslegung von Verfassungsprovi- der Selbstverwaltung in den Gemeinden wirk
sorien." Das war der Zustand bis 1962, sam werden kann, nämlich für den Teil~ 
und zwar deswegen, weil in der Bundes- der sich im eigenen Wirkungsbereich ab
verfassung, die 1920 erstellt worden ist, die spielt und Vollzugsakte aus der Bundesvoll
Artikel, die sich mit dem Gemeinderecht be- ziehung beinhaltet. Nicht für die gesamte 
faßten, nur Verheißungen gebliebEm und die Gemeindeverwaltung ist also dieses Bundes
Verfassungsgesetze nicht erlassen worden sind. aufsichtsgesetz gedacht und kann es wirksam 

Ich habe schon gesagt: Mit der Verfas- werden, denn der überwiegende Teil der 
sungsnovelle 1962 wurde diesem Zustand ein Gemeindeverwaltung kommt ja aus dem Lan
Ende bereitet, und das Herzstück dieser Ver- desbereich, und die Bundesländer haben eigene. 
fassungsnovelle war die Umschreibung des Auf~ichtsgesetze dafür beschlossen. 
sogenannten eigenen Wirlrungsbereiches, die 
Herstellung einer Selbstverwaltung in der Wenn man nun von Praktikern eine Auf· 
Gemeinde, dieser Selbstverwaltung, die seit zählung dieses Bereiches verlangen würde, 
damals verfassuugsrechtlich garantiert ist. einzelne Vollzugsakte namentlich zu er
Diese Selbstverwaltung dokumentiert sich, wähnen, würden sehr viele in Verlegenheit 
wie schon gesagt, vor allen Dingen durch kommen, denn beim derzeitigen Zustand 
den eigenen Wirkungsbereich und insbesondere ist es so, daß praktisch die Gesetze für den 
durch den festgesetzten Instanzenzug, der nun eigenen Wirkungsbereich aus der Vollziehung 
innerhalb der Gemeinde endet. des Bundes noch nicht erlassen worden sind. 

Damit, meine Damen und Herren, kommen Sie müssen bis zum Dezember 1968 erlassen 
wir zur Verbindung mit der gegenständlichen werden. Hier kommen wir zu einem weiteren 
Regierungsvorlage, denn auch eine Selbst- Problem, nämlich bei der Erlassung dieser 
verwaltung kann keine Verwaltung nach Will. Gesetze aufzupassen, daß der Wirkungsbereich 
kür sein. Ich erinnere mich an die Zeiten, der Gemeinden dadurch nicht eingeschränkt 
die allerdings schon. 22 Jahre zurückliegen, wird. Wir beschließen also heute über ein 
wo sicherlich den damaligen Umständen ent- Gesetz, dessen Inhalt noch sehr nebulos und 
sprechend sehr viele Gemeindevertreter der sehr gering ist. 
Meinung gewesen sind: Was wir in der Ge- Bei dieser Gelegenheit ist es interessant und 
meinde beschließen, das ist Gesetz, und bemerkenswert, zu erwähnen, daß dieses Bun
dal über hinaus gibt es nichts mehr! So kann des-Gemeindeaufsichtsgesetz schon am 1. Jän
es natürlich nicht sein, und es ist auch in der ner 1966 hätte in Wirksamkeit treten sollen. 
vergangenen Zeit nicht so gehandhabt worden, Dem Vernehmen nach war es nicht möglich, 
aber das ändert trotzdem nichts an diesem zwischen den einzelnen Ministerien eine Eini. 
verfassungsmäßig bedenklichen Zustand. Diese gung herbeizuführen, und daher hat sich 
Selbstverwaltung findet ihre natürlichen Gren- die VOrlage so verzögert. Es ist kein Trost, 
zen im rechtsstaatlichenPrinzip, das dem daß· in der Zwischenzeit nichts passiert ist. 
einzelnen Bürger die Möglichkeit geben muß, Das rührt einmal daher, weil, wie gesagt, 
sich gegen Willkür in der Selbstverwaltung der Umfang dieses Gesetzes nicht ganz genau 
zur Wehr zu setzen. Und damit ist das Problem abgegrenzt -ist, solange diese erwähnten Ge
der Kontrolle aufgeworfen. setze nicht beschlossen worden sind. Zum 

Dieses Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetz hat anderen könnte man sagen: der Bund hat 
die Aufgabe, einer willkürlichen Verwaltung sich eben eines Rechtes begeben, im Rahmen 
Zügel anzulegen und Schranken zu setzen. der Gemeinde aufsichtsbehördlich tätig zn 
Dabei ist zu beachten, daß die Aufsicht so werden. 
gestaltet sein muß, daß der Gemeindebürger Ich darf vielleicht noch einmal den Unter
wohl das Recht hat, gegen Bescheide zu be- schied zwischen der Situation, die bis zum 
rufen oder Vorstellungen zu erheben, wenn Jahre 1962 bestand, beziehungsweise bis zum 
er glaubt, in seinen Rechten verletzt worden Wirksamwerden der Bundes-Verfassungsge
zu sein. Aber diese Aufsicht muß auch so ge- setznovelle, das ist der 1. Jänner 1966, wo 
staltet sein, daß die garantierte Selbf)tver- vom Land die Ausführungsgesetze beschlossen 
waltung nicht zu einer Auftragsverwaltung I' worden sind, und dem jetzigen Zustand in 
degradiert wird. Erinnerung rufen: Vorher war der eigene 
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Thalhammer 
Wirkungsbereich In der Gemeinde sehr ab
hängig von der Ausübung des Aufsichts
rechtes der Aufsichtsbehörde, und es mußte 
immer darum gerungen werden, diesen eigenen 
Wirkungsbereich irgendwie zu behalten, da
mit nicht Agenden an die Aufsichtsbehörde 
abgetreten wurden, beziehungsweise die Auf
sichtsbehörde sich solche Agenden genommen 
hat. Nun sind die Gemeinden im eigenen 
Wirkungsbereich weisungsungebunden, und das 
Aufsichtsrecht - ich habe das schon er
wähnt - ist auf das unumgänglich Not
wendige beschränkt, obwohl- auch das sollte 
bei dieser Gelegenheit gesagt werden 
zum Beispiel der § 4 dieser Regierungsvorlage 
sehr weitgehend ist, nämlich mit unbestimmten 
Rechtsbegriffen operiert, daß sich die Auf
sichtsbehörde über jedwede Angelegenheit in 
der Gemeinde orientieren kann, und das gibt 
erfahrungsgemäß immer Anlaß zur Aus
einandersetzung über die Auslegung dieser 
unbestimmten Rechtsbegriffe. Ich durfte das 
vielleicht bei dieser Gelegenheit deponieren. 

Es steht außer Zweifel und i"t ein Auftrag 
des Bundesverfassungsgesetzgebers, daß dieses 
Gemeindeaufsichtsgesetz beschlossen werden 
muß, weil es ja in dieser Verfassungsnovelle 
angekündigt worden ist. Aber auch hier 
möchte ich ein Wort zur Vorgangsweise 
sagen. 

Auch dieses Gesetz, das bestimmt gehr 
wichtig i&t, wurde in einer Art und Weise be
handelt, die besser unterblieben wäre. Die 
Regierungsvorlage kam in den Verfassungs
ausschuß, und es war dort die Meinung der 
Damen und Herren der Österreichischen Volks
partei, daß das Gesetz beim ersten Zusammen
treten des Verfassungsausschusses sofort be
handelt werden sollte. Erst auf eine Vor
stellung hin wurde das nicht gemacht, und 
dem Verfassungsausschuß wurde eine Frist 
von acht Tagen gegeben, um diese Regierungs
vorlage bei der nächsten Sitzung, aber auch 
gleich wieder im Ausschuß, zu behandeln. 
Eine so wichtige Regierungsvorlage wäre 
meiner Meinung nach wohl würdig gewesen, 
in einem Unterausschuß behandelt zu werden. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit eine Ge
dankenverbindung zur wirtschaftlichen Tätig
keit der Gemeinden herstellen, die laut be
sagter Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 
den Gemeinden garantiert ist, aber doch in 
einigen - ich weiß nicht, in wie vielen -
Gemeindeordnungen, die von den Ländern er
lassen worden sind, weitgehend eingeschränkt 
ist durch eine Fassung in den Gemeinde
ordnungen, die dem Wortlaut des Verfas
sungsgesetzes widerspricht. 

Solche Dinge müssen natürlich bei so 
schwierigen verfassungsrechtlichen Fragen 

ordentlich beraten und behandelt werden. 
Wir haben daher gesagt, man sollte die Be
handlung dieser Novelle nicht übers Knie 
brechen, sondern gründlich durchführen. Da
bei ist herausgekommen, daß man dem Ver
fassungsausschuß acht Tage Frist gegeben hat, 
um das durchzuführen. 

Nun sind wir ~:mch bei der zweiten Sitzung 
im Verfassllngsausschuß nicht der Meinung 
gewesen, die Herr Prä~iClent Grllndemann 
gehabt hat, daß sowieso alles klar ist, daß wir 
nur zu beschließen brauchen, daß das eine 
sehr einfache Angelegenheit wäre. Schon 
das Studium der Begutachtungszuschriften, 
die von den Stellen, die im Gesetz vorgesehen 
sind, eingegangen sind, hat gezeigt, daß noch 
eine Menge Wünsche offen gewesen und auch 
jetzt noch offen sind. Die sozialistischen Abge
ordneten im Verfassungsausschuß haben daher 
ihre Abänderungsanträge eingebracht, die 
dort allerdings mit drei Ausnahmen nicht an
genommen worden sind. Zwei der Anträge 
betreffen nur stilistische Verbesserungen, ein 
Antrag, der angenommen worden ist, bringt 
sicherlich eine Verbesserung für die Gemeinden. 
Die wesentlichen Anträge sind also nicht an
genommen worden und sind mit einer kurzen 
Erklärung, daß man diesen Anträgen nicht 
beitreten kann, abgelehnt worden. (Abg. Dok
tor J. Gruber: Da,s ist schon begründet worden: 
Sie .sind nämlich rechtlich unhaltbar!) Ich 
weiß nicht, Herr Kollege Gruber, ob sie recht
lich so unhaltbar sind, wir können ja gleich 
darüber sprechen. Ich bin daher heute noch
mals beauftragt, namens der sozialistischen 
Abgeordneten diese Abändenmgsanträge ein
zubringen. Ich darf den Herrn Präsidenten 
bitten, nachdem ich diese Abänderungsanträge 
vorgelesen haben werde, diese in Verhandlung 
zu ziehen. 

Ab änderungsan trag 

der Abgeordneten Thalhammer, Wieland
ner und Genossen zur Regierungsvorlage 
über ein Bundesgesetz, betreffend die Auf
sicht des Bundes über die Gemeinden 
(Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetz) - 357 der 
Beilagen - in der Fassung des Berichtes 
des Verfassungsausschusses - 418 der Bei
lageIl. 

1. An die Stelle des Wortlautes des § 6 
Abs. 2 der Regierungsvorlage hat der 
folgende Wortlaut zu treten: 

,,(2) Die Aufsichtsbehörde hat gesetz
widrige Verordnungen nach Anhörung der 
Gemeinde innerhalb von sechs Monaten 
durch Verordnung aufzuh~ben und die 
Gründe hiefür der Gemeinde gleichzeitig 
mitzuteilen. Vor Erlai-lsung einer solchen 
Verordnung ist der Gemeinde unter Setzung 
einer Frist von mindestens vier Wochen 
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'Thalhammer 
"?;nd Angabe dieser Gründe Gelegenheit zur 
Außerung zu geben." . 

. 2. Im § 7 A bs. 3 der Regierungsvorlage 
1st das Wort "Gemeinde" durch das Wort 
"Aufsichtsbehörde" zu ersetzen. 
. 3. Dem § 7 Abs. 5 der Regierungsvorlage 

smd folgende Sätze anzufügen: 
"Der Bescheid der Aufsichtsbehörde wird 
jedoch erst sechs Wochen nach seiner 
Zustellung an die Gemeinde wirksam. Falls 
die Gemeinde gegen einen solchen Bescheid 
eine Verfassungs- oder Verwaltungsgerichts
hofbeschwerde (Artikel 119 a Abs. 9 B.-VG.) 
erhebt und die Zuerkennung der 
.aufschiebenden Wirkung beantragt, so 
e~det diese Frist erst, wenn die Erledigung 
dIeses ~trages bei der Gemeinde einlangt. 
'Ober dIe Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung entscheidet der Verfassungs- be
ziehungsweise der Verwaltungs gerichtshof. " 

4. An die Stelle des Wortlautes des § 8 
Abs. 1 der Regierungsvorlage hat der 
folgende Wortlaut zu treten: 

,,(1) Außer im Falle des § 7 kann ein 
rechtskräftiger Bescheid eines Gemeinde
organs von der Aufsichtsbehörde nur aus 
den Gründen des § 68 Abs. 4 des Allgemeinen 
Yerwaltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBL 
Nr. 172, aufgehoben werden." 

5. An die Stelle des Wortlautes des § 14 
der Regierungsvorlage hat der folgende 
Wortlaut zu treten: 

,,§ 14. Die Vollziehung dieses Bundes
gesetzes obliegt hinsichtlich der Bestim
mungen der §§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 4 und 
13 dem Bundesministerium für Inneres 
im übrigen jeweils dem Bundesministerium: 
das für die von der Gemeinde im eigenen 
Wirkungsbereich besorgte Angelegenheit zu
ständig ist, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Inneres." 
Meine· Damen und Herren I Wir stehen mit 

"unserer Meinung nicht allein, und die 
Anträge, die wir gestellt haben, sind absolut 
nicht ßO verfassungsrechtlich unhaltbar, wie 
hier gesagt worden ist. Wenn ich kurz er
läutern darf: Zum Absatz 2 des § 6 hat sogar 
der Gemeindebund ähnliche Vorstellungen 
gehabt und im Begutachtungsverfahren dar
.getan - nachzulesen bei der Begutachtungs
schrift des Gemeindebundes -, darüber hinaus 
aber auch der Städtebund. Ich nehme an 
daß die Juristen dieser Institutionen sicherlich 
mit der Verfassung nicht ganz auf Kriegsfuß 
stehen und sich dabei etwas überlegt haben. 
Die Abänderung dieses Absatzes 2 hätte doch 
nur zum Ziele, die Autonomie der Gemeinde 
"Zu stärken und die Aufsichts behörde zu ver

wirksam wird und sich nicht hinausziehen 
kann. Also eine Stärkung der Gemeinde, damit 
sie weiß, woran sie ist. 

Zum § 7 Abs. 3 hat sowohl die Kärntner 
Landesregierung als auch die Tiroler Landes
regierung ähnliche Vorschläge in ihrer Begut
achtung gemacht; ich sagte "ähnliche". Man 
hätte darüber reden und in einem Ausschuß 
darüber verhandeln können. 

Zum § 7 Abs. 5 der Regierungsvorlage. 
Ich gebe zu, daß hier sicherlich neue Aspekte 
auftauchen, aber auch das soll nur der Stärkung 
der Autonomie der Gemeinden, die man auch 
sonst immer sehr strapaziert, dienen. Neue 
Gedanken sind sicherlich die aufschiebende 
Wirkung beim Verwaltungsgerichtshof ; diese 
Vorschläge decken sich aber mit Anträgen, die 
die sozialistischen Abgeordneten hier" vor 
einiger Zeit eingebracht haben. Man hätte 
jedenfalls darüber reden können. 

§ 8 Abs. 1 der Regierungsvorlage: Wir 
wollten, daß der Hinweis auf § 68 A VG. 
Abs. 3 gestrichen wird, weil das· doch ein 
Relikt ist von dem früheren Zustand, weil 
hier die Aufsichtsbehörde unserer Meinung 
nach zu stark wirksam werden kann und auch 
hier die Autonomie der Gemeinde geschmälert 
wird. 

Und nun zum letzten, meine Damen und 
Herren, zum § 14, der die Vollziehung beinhaltet 
und beschreibt. Hier waren wir der Meinung 
- und nicht nur wir allein, sondern auch der 
Gemeindebund hat ähnliche Vorstellungen 
gehabt und auch die Vorarlberger Landes
regierung -, daß als Hauptaufsichtsbehörde 
eben das Bundesministerium für Inneres tätig 
werden soll, wenn andere Agenden aus anderen 
Bundesministerien irgendwie betroffen sind; 
hier hätte eben im Einvernehmen mit diesen 
Ministerien das Bundesministerium für Inneres 
wirksam werden können. Das ist auch nicht 
allein auf Vorstellungen von uns, sondern nach 
reiflieher Überlegung nach Durchsicht dieser 
Begutachtungszuschriften und Begutachtun
gen von uns vorgeschlagen worden. 

Meine Damen und Herren! Mit dieser sehr 
kurzen Erläuterung komme ich auch schon 
zum Schluß. Ich möchte sagen, daß dieses 
Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetz wichtig ist, 
daß es ein Glied in der Kette ist, die das 
Gemeinderecht regelt und festlegt, daß aber 
unserer. Meinung nach die Vorlage sicherlich 
sehr verbesserungswürdig wäre, vor allem im 
Hinblick auf die Autonomie der Gemeinden. 
Ich darf Sie daher, meine Damen und Herren 
von der rechten Seite, einladen, unseren Ab
äl1derun~Sal1trägen beizutreten. (Beifall bei 
der SPO.) 

anlassen, daß, wenn eine Vorstellung erhoben Präsident Wallner: Der vom Herrn Abge
worden ist, sie innerhalb von sechs Monaten ordneten Thalhammer angekündigte Abände-
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Präsident Wallner 

rungsantrag wurde mir überreicht, ist genügend Länder. Und die Länder haben dafür eigene 
unterstützt und steht 111it zur Verhandlung. Aufsichtegesetze, eigene Gemeindeordnungen 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr beFlchlossen. 
Abgeordnete Neumann. Ich erteile es ihm. Hohes Haus! Die Gemeindeaufsicht wird 

Ahgeordneter Neumann (ÖVP): Herr Prä- also auch in Zukunft in erster Linie von den 
sident! Hohes Haus! Sehr verehrte Damen und Ländern und erst in zweiter Linie vom Bunde 
Herren! Die dieswöchigen Nationalratssitzun- wahrgenommen werden. Im Sinne unseres 

föderalistischen Bundesstaates \vurde das uns gen stehen eigentlich durchwegs im Zeichen 
der Tatsache, daß ein Jahr der gegenwärtigen vorliegende Aufsichtsgesetz nicht nur den 
Gesetzgebungsperiode im Auslaufen begriffen Aufsicht.sgesetzen, den Gemeindeordnungen der 
ist. Man hat in diesem Jahre neben den Länder weitestgehend angeglichen, sondern 
vielen anderen Fortschritten auch auf die Aufsichtsbehörde ist für die Agenden, die den 
österreichischen Gemeinden nicht vergessen. Gemeinden vom Bund übertragen wurden, 
So hat man vor allem durch die Verabschie- nach diesem Gesetz der Landeshauptmann. 
dung des Finanzausgleiches die finanzielle Mit Ausnahme der Auflösung des Gemeinde
Unabhängigkeit der Gemeinden weiter gestärkt rates ist der Landeshauptmann nach § 3 Abs. 1 
und weiter gefestigt. Heute liegt diesem dieses Gesetzes ermächtigt, diese Aufsicht 
Hause nun wiederum ein für unsere öster- in seinem Namen an die Bezirkshauptmann
reichischen Gemeinden bedeutendes Gesetz schaften zu delegieren. Dies ist vielleicht eine 
vor. Es ist das das Gemeindeaufsichtsgesetz. der wichtigsten Bestimmungen des uns vor
Das Gemeindeaufsichtsgesetz - das haben wir liegenden Gesetzes. Es macht die Handhabung 
schon von dem Vorredner gehört - wurde der Gemeindeaufsicht elastischer, beweglicher 
notwendig durch die von diesem Hause im und damit wohl auch erfolgreicher und wirk-
Jahre 1962 beschlossene Verfassungsnovelle. samer. 

Im § 5 der Verfassungsnovelle 1962 wurde Der Berichterstatter hat bereits die Ände-
allerdings die Verabschiedung dieses Gemeinde- rungen und die Verbesserungen gegenüber der 
aufsichtsgesetzes bis spätestens 31. De- früheren Gemeindeaufsicht paragraphenweise 
zember 1965 vorgeschrieben. Ich bestätige, aufgezählt. Ich kann mich daher auf einige 
was bereits eigentlich der Vorredner indirekt wenige grundsätzliche Feststellungen be
zum Ausdruck gebracht hatte: Es ·wurde auch schränken, mit denen ich gleichzeitig auf die 
dieses Gesetz ein Opfer der Arbeitsunfähigkeit, Einwendungen meines Vorredners, de~ Herrn 
der Uneinigkeit, die die Koalitionsregierung Abgeordneten Thalhammer, etwas emgehen 
in ihrer letzten Phase, in diesem Falle zum I möchte. 
Nachteil der österreichischen Ge~einden, ge-I Es gilt, mit diesem Gemeindeaufsichtsgesetz 
zeigt hat. (Abg. Ozettel: Das ist nicht wahr!) den Aufsichtsbehörden eine Handhabe dafür 
Das hat der Vorredner bereits gesagt. DieseR zu geben, daß sie die Gemeinden vor allem 
Versäunmis der Koalitionsregierung - darauf bei der Einhaltung der Verfassung bewachen 
werde ich noch kurz zurückkommen und überwachen können. Der Grundgedanke, 
wurde nun mit der Vorlage dieses Gesetzes die Wahrung der Gemeindeautonomie, sollte 
aufgeholt. aber auch durch dieses Gesetz unangetastet 

Im einzelnen regelt nun dieses Gemeinde
amsichtsgesetz die Aufsicht des BundeR über 
alle jene Bundesagenden, die nach Artikel 118 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung der 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 dem 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden über
tragen wurden. Es sind das bis jetzt - auch 
das haben wir eigentlich schon anklingen 
gehört - nicht allzu viele Dinge. Es sind das 
im ,vesentlichen nur die Fragen der Markt
polizei und der Gesundheitspolizei. Schon 
in allernächster Zeit allerdings sollen durch 
ein Bundesgesetz die Fragen der Aufsicht der 
Vieh- und Fleischbeschau mit dazukommen. 
Alle übrigen Aufgaben, mit denen sich die 
Gemeinden in einer Vielfalt zu befassen haben, 
fallen nach der Bundesverfassung entweder 
in die direkte Gemeindekcmpetenz oder in den 
Bereieh der Länderkompetenz. Zuständig für 
die Aufsicht dieses weiten Feldes sind die 

bleiben. So heißt es ausdrücklich im Abs. 2 
des § 3 unter anderem: "Die Aufsichts
behörde hat" bei der Ausübung der Auf
sicht "unter möglichster Bedachtnahme auf 
die Eigenverantwortlichkeit der Gemeinde ... 
vorzugehen." Die Eigenverantwortlichkeit, die 
Autonomie der Gemeinden sollte also auch 
durch dieses Gesetz weiter untermauert und 
nicht durchlöchert werden. 

Hohes Haus! Wenn nun die sozialistische 
Fraktion verschiedene Abänderungswünsche 
stellte, so möchte ich der fortgeschrittenen 
Zeit wegen nicht zu allem Stellung nehmen. 
Wenn sie aber im § 7 Abs. 3 bestimmt haben 
WOllte, daß über die aufschiebende Wirkung 
von Vorstellungen nicht die Gemeinde, sondern 
die Aufsichtsbehörde entscheiden soll, so ist 
das, Hohes Haus, eine Durchlöcherung der 
Gemeindeautonomie, die der Verfassungs
novelle 1962 zugrunde lag. Es ist dies eine 
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Neumann 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Ge-\ Fall in Österreich, ~o verfassungsmäßige 
meinden, ja es kann dies vielfach geradezu zu Rechte eines Staatsbürge:r:s von den Gemeinden 
einer Blockierung der Arbeiten in den Ge- mit Füßen getreten worden wären. Jawohl, 
meinden führen. im Interesse des Staatsbürgers ist es not-

Ich wundere mich nach dieser Forderung, wendig, daß die Entscheidung über die auf
daß die Sozialiesten überhaupt der Verfassungs- schiebende . Wirkung von Vorstellungen bei 
novelle 1962 ihre Zustimmung gaben, deren der Gemeinde bleibt. 
Sinn es ja war, durch die Verkürzung des Stellen wir uns nur vor, die Gemeinde ver
Instanzenzuges, der durchwegs beim Gemeinde- fügt beispielsweise die sofortige Beseitigung 
rat endet, die Gemeindeautonomie zu stärken einer Schuttablagerung, in der sich auch orga
und andererseits auch einen Schritt zur Ver- nische Chemikalien befinden, aus gesundheits
waltungsvereinfachung zu setzen. Fürchten polizeilichen Gründen. Die Partei erhebt 
Sie nun plötzlich, daß die Gemeinden die gro- gegen diese Beseitigung Vorstellung, und 
.Ben Rechte, die sie durch die Verfassungs- dieser Vorstellung wird die aufschiebende 
novelle bekamen, etwa mißbrauchen könnten 1 Wirkung von der Aufsichtsbehörde zuerkannt. 
Haben Sie plötzlich das Vertrauen zu deI}. Bis die Entscheidung der Aufsichtsbehörde 
Gemeinden, zu den Bürgermeistern verloren 1 nun eingetroffen ist, könnte bereits durch diese 
Ist das der neue Kurs Ihrer neuen Partei- Chemikalien in der Gemeinde eine Epidemie 
führung, ein Zurückkehren Zu alten Leit- ausgebrochen sein, von der die ganze Orts- ' 
bildern, von denen eines etwa lautete, daß es bevölkerung betroffen und durch diese ge
das Ziel der Sozialdemokratie ist, den zentrali- fährdet wäre. . Im Interesse der Ortsbevölke
stischen Einheitsstaat zu verwirklichen 1 rung, im Interesse der Staatsbürger ist es 

Wir von der Fraktion der Österreichischen daher gelegen, daß wichtige Entscheidungen 
Volkspartei, wir vertrauen den Gemeinden, der Gemeinde nicht hinausgezögert werden 
den Keimzellen unseres Staates. Die Ge- können, daß die Entscheidung über die auf
meinden waren die ersten, die am Beginn der schiebende Wirkung einer Vorstellung bei der 
Zweiten Republik mit dem Aufbau des zer- Gemeinde bleibt. . 
störten Landes, mit dem Aufbau einer demo- Aus den gleichen Gründen, aus unserem 
kratischen Ordnung begonnen haben. Sie Bekenntnis zum Rechtsstaate, zur Gemeinde
waren es, die die ganze Zweite Republik hin- autonomie, zum Schutze der Staatsbürger, zum 
durch beispielgebend wahre Demokratie geübt Subsidiaritätsprinzip mußten wir auch den 
haben. Ich möchte bei dieser Gelegenheit vier Abänderungswünschen, die der Abge
und von dieser Stelle aus den Gemeinden und ordnete Thalhammer bereits erwähnt hat, 
ihren unermüdlichen Bürgermeistern für alldas, und zwar zu den §§ 6, 7 und 8, unsere Zu
was sie für unsere Demokratie, für unsere stimmung versagen und konnten unsere Zu
Republik geleistet haben, ein herzliches und ein stimmung nur zu drei Abänderungswünschen 
aufrichtiges Wort des Dankes sagen. (Beifall geben. 
bei der Ov P.) Es ist ihnen daher auch zuzu- Eine grundsätzliche Bemerkung möchte ich 
muten, daß sie im Sinne der Gemeindeauto- abschließend noch zum § 14 machen, der die 
nomie über die aufschiebende Wirkung von Zuständigkeit für die Vollziehung dieses 
Vorstellungen selbst entscheiden können. Bundesgesetzes regelt. Hier wollte, wie das 

Es ist in einem Zwischenruf bereits bemerkt der Abgeordnete Thalhammer sagte, die sozia
worden: den Gemeinden die Entscheidung listische' Fraktion. eine Mitkompetenz des· 
über die aufschiebende Wirkung von Vorstel- Innenministeriums bei allen Entscheidungen 
lungen abzuerkennen, stünde auch im Wider- der Aufsichtsbehörde. Wie ich höre, war dies 
spruch zu unserem rechtsstaatlichen Denken, eine der Hauptursachen, daß es in der Koali
weil in allen Verwaltungsverfahren grundsätz- tionsregierung nicht zu einer Einigung ge
lich jene Behörde liber die aufschiebende Wir- kommen ist. 
kung eines Bescheides zu entscheiden hat, Hohes Haus! Dies"e Kompetenz wäre eine 
die den Bescheid erlassen hat; im gegenständ- weitere Verlängerung des Rechtsweges, den 
lichen Fall eben der Gemeinderat. Die Bei- wir ja durch die Gemeindeautonomie verkürzen 
behaltungdieses Grundsatzes liegt auch im wollten. Das wäre "eine weitere Verkompli
Interesse, ja vor allem im Interesse des Staats- z~erung der Kompetenzen, die wir im Interesse 
bürgers, den zu schützen Sie hier ja auch vor- der Verwaltungsvereinfachung und Erhöhung 
gegeben haben. der Ministerverantwortlichkeit ja vereinfachen, 

Ich muß auch bier wieder die Frage stellen, bereinigen wollten. So müßte bei einer solchen 
Hohes Haus: Seit wann sind die Interessen Mitkompetenz das Innenministerium beispiels
des Staatsbürgers bei den Aufsichtsbehörden weise in Fragen des Gesundheitswesens eigene 
besser geschützt als bei den Gemeindevertre- Fachleute einstellen, und damit würde der 
tungen 1 Ich· kenne eigentlich keinen einzigen Beamtenstand weiter vermehrt. 
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NeumanD 
Auch wir als Gesetzgeber, Hohes Haus, noch einmal froh, wenn Sie sich darauf be

sollen nicht nur von der Verwaltungsverein- rufen könnten. (Der Präsident übernimmt 
fachung reden, sondern wir sollen echte Taten wieder den Vorsitz.) 
setzen. Jawohl, eine Vereinfachung der Wenn wir bei fe:rdichen Anlässen immer den 
Verwaltung muß bei der Vereinfachung der schönen Satz hören, daß die freie Gemeinde 
Gesetze, die auch von diesem Hause be- die Grundfeste des freien Staates ist, so 
schlossen werden, beginnen. (Beifall bei der können wir feststellen, daß das die Einleitung 
ÖVP.) Soviel Gemeindeaufsichtalsnotwendig! zu dem Patent des Jahres 1849 ist. Damals 
Die AUfsichtsbehörder: sollen immer mehr ~u wurde die Untertänigkeit der Gemeinden 
Berat~rn der G~memden ~erde.n. Soviel I unter die Feudalherren aufgehoben. Damals 
Gememdeautonomie. und damIt ~l~enverant- hat man auch den Begriff des selb!';tändigen 
:vortung der ?ememder,t als moghc~! . Das und des übertragenen Wirkungskreises ge
Ist echte, das Ist lebendIge DemokratIe. Das präO't der etwa dahin gehend umschrieben 
war der Sinn d~r Verfassungsnovelle des Jahres werd~n kann, daß der selbständige Wirkungs-
1962, und das Ist auch der Grundgedanke des kreis das umfaßt was das Interesse der Ge
uns vorliegenden Gemeindeaufsichtsgesetzes. meinde zunächst 'berührt und innerhalb ihrer 
?en Gemeind~n muß gesa?t werden, .:laß Grenzen durchgeführt werden kann, und der 
Ihnen durch dieses Gesetz "Ulcht n.nr erhohte übertragene Wirkungskreis _ von dem Sie, 
Rec~te, .sondern .. auch . er~ohte PflIchten und Herr Kollege Neumann, noch nicht sehr viel 
damIt eme. erhohte. sI~thc~e Verantwortu~g gehört haben _ die Durchführung von Auf
a~~erlegt WIrd; der SIe SICh. Immer bewußt sem gaben, welche der Staat den Gemeinden im 
mogen und SIcher auch Immer bewußt sein Delegationswege zuweist. 
werden. 

Dieses Gesetz ist mit einem Wort ein Bei
trag zur Förderung eines lebendigen, eines 
kraftvollen demokratischen Eigenlebens in 
unseren Gemeinden. Wenn es wahr ist, daß 
die Gemeinden die Keimzellen unseres Staates 
sind und demnach der Staat in den Gemeinden 
lebt, so ist dieses Gesetz ein weiterer Fort
schritt in der Entwicklung unseres Staates, 
unserer demokratischen Republik Österreich. 

Wir von der Volkspartei werden gerne unsere 
Zustimmung geben. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Wallner: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Abgeordnete Wielandner. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Wielandner (SPÖ): Hohes 
Haus! Bevor ich mit meinen Ausführungen 
beginne, möchte ich einige grundsätzliche 
Feststellungen zu den Ausführungen des Herrn 
Kollegen Neumann machen. (Abg. Dr. Gor
bach: Jes8as, jetzt geht es ihm schlecht!) Ich 
möchte ihm nur sagen, Herr Bundeskanzler, 
daß sich die damalige Regierung einige Monate 
vor dem 1. Jänner 1966 aufgelöst hat und dieses 
Gesetz daher nicht mehr zugewiesen werden 
konnte. Aber seit dem 1. Jänner 1966 sind 
bereits fünfviertel Jahre vergangen, und es 
war bis heute nicht möglich, dieses Gesetz 
hier in das Haus zu bringen. (Abg. Doktor 
J. Gruber: Wir haben aber genug gearbeitet!) 
Das ist außer Zweifel, nur darf man nicht 
sagen, es war vorher nicht möglic~, und die 
Koalition wäre daran schuld gewesen. Diese 
Ausrede, Herr Kollege Gruber, werden Sie 
sich in Zukunft wohl schön langsam abge
wöhnen müssen. (Abg. Dr. J. Gruber: Das 
wird ohnehin nicht mehr notwendig sein! -
Heiterkeit bei der ÖV P.) Vielleicht wären Sie 

Kaum waren damals die ersten Auswirkun
gen erkennbar, die Konstituierung der Orts
gemeinden und die Wahl der Ausschüsse, 
ist man wieder zum Absolutismus zurÜCk
gekehrt, und im Zuge dieser Rückkehr wurde 
auch die behördliche Bestätigung der Aus
schuß wahl gefordert. Die Öffentlichkeit der 
Sitzungen wurde wieder aufgehoben, die Amts
dauer bestätigter Gemeindeausschüsse wurde 
auf Jahre verlängert, und die Ergänzung 
von Ausschüssen war nur mit Zustimmung 
des Innenministeriums möglich. 

Wenn wir uns heute diese Dinge vorstellen, 
so können wir sagen, daß sie Gott sei Dank 
nur kurze Lebensdauer hatten und daß im 
Jahre 1862 ein Reichsgemeindegesetz ge
schaffen wurde, das in weiterer Folge auf 
100 Jahre Gültigkeit haben sollte und die 
Grundlage für die Gemeindeordnungen der 
Länder gewesen ist. 

Die einzigen Änderungen wurden - jeweils 
der politischen Situation entsprechend -
praktisch nur bei der Wahl der Gemeinde
vertretungen, sei es in der Ersten Republik 
in der Demokratie, dann im Ständestaat und 
schließlich in der Diktatur von 1938 bis 1945, 
durchgeführt. 

In der Zweiten Republik hat es 17 Jahre 
lang gedauert, ehe die schon 1919 ange
kündigten Artikel der Bundesverfassung für 
Gemeinden erlassen worden sind. Mein Kollege 
Thalhammer hat schon gesagt, daß ab 1919 
für die Gemeinden gewissermaßen ein ver
fassungsloser Zustand bestanden hat. Die 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle vom 12. Juli 
1962, insbesondere der Artikel 119 a dieses 
Verfassungsgesetzes, war die Grundlage für 
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Wielandner 
den Gesetzentwurf, der heute vorliegt, für das 
sogenannte Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetz. 

Die Selbstverwaltung ist ein langerstrebtes 
Ziel der Gemeinden. Seit die Verfassungs
bestimmungen vorliegen, haben aber die Funk
tionäre in den Gemeinden - das kann man in 
der Praxis immer wieder feststellen - Angst 
vor dieser Selbstverwaltung. Von gewissen 
Rechten wird gar nicht Gebrauch gemacht, 
obwohl dies in der Praxis seit der Erlassung 
dieser Verfassungsbestimmungen möglich wäre. 
Ich denke dabei an die Parzellierungsverhand
lungen, an die Durchführung gewerblicher 
Bauverhandlungen und so weiter, für die 
früher die Bezirkr:ohauptmannschaften zustän
dig waren und die nun von den Gemeinden 
abgewickelt werden können. Aber der Großteil 
der Gemeinden hat diese Befugnisse abgelehnt 
und hat die Oberbehörde, also die Bezirks
hauptmannschaft, mit dieser Aufgabe beauf
tragt, sie hat sie gewissermaßen "delegiert". 

Man muß sich fragen : Wo bleibt die Verant
wortungsfreude der Gemeindefunktionäre 1 Wir 
müssen ihnen zurufen, daß sie den Mut zur 
Verantwortung haben sollen und daß sie 
insbesondere in der Zukunft von diesen Dingen 
Gebrauch machen sollten. (Abg. Steiner: 
Der Personalmangel ist hauptsächlich schuld!) 
Kollege Steiner, es ist ja widersinnig, wenn 
wir uns· nur auf den Personalmangel ausreden. 
Es werden hier durch Gesetze Möglichkeiten 
für die Gemeinden geschaffen, aber wenn es 
darauf ankommt, sie anzuwenden, sind die 
Gemeinden dazu nicht bereit oder nicht in 
der Lage. 

Die Gemeindefunktionäre - ich glaube, 
das darf ich hier allgemein feststellen - sind 
in der vordersten Front des politischen Ge
schehens, sie müssen praktisch jeweils die 
ersten Entscheidungen treffen. Der Gesetz
entwurf - das möchte ich grundsätzlich 
feststellen - beinhaltet zwei wesentliche 
Punkte, und zwar die Verankerung und die 
Abgrenzung: die Verankerung der freien Ent
scheidung der Gemeindefunktionäre im Geiste 
der Demokratie und die Abgrenzung der 
Möglichkeiten der Gemeindeverwaltung auf 
dem Gebiete der staatlichen und oberbehörd
lichen Kontrolle. 

Nach Ansicht der sozialistischen Fraktion 
sind einzelne Punkte dieses Gesetzes verbes
serungsbedürftig. Das hat bereits mein Kol
lege Thalhammer hier angeführt. Ich möchte 
mich mit einigen grundsätzlichen Feststellun
gen begnügen. 

Die Bestimmungen des Gesetzes bedeuten 
praktisch eine weitgehende Garantie des 
Eigenlebens der Gemeinden. 

Wenn wir uns die einzelnen Paragraphen 
ansehen, so möchte ich den § 6 Abs. 1 heraus-

greifen, der das Verordnungsrecht der Ge
meinden behandelt. Wir stimmen dem grund
sätzlich zu, aber es wäre zweckmäßig, daß mit 
Rücksicht auf die Rechtssicherheit auch für die 
Aufsichtsbehörden gewisse Fristen gesetzt 
werden. Wir schlagen in Abs. 2 eine Frist 
von sechs Monaten vor. 

Zum § 6 Abs. 3 habe ich einen Ergänzungs
an t rag beider Fraktionen einzubringen, und 
zwar: 

"Ergänzungsantrag der Abgeordneten Thal
hammer, Dr. Gruber und Genossen zur Regie
rungsvorlage, betreffend ein Bundes-Gemeinde
aufsichtsgesetz (357 d. B.), in der Fassung des 
Ausschußberichtes (418 d. B.). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 
§ 6 Abs. 3 der Regierungsvorlage in der 
Fassung des Ausschußberichtes hat zu 
lauten: 

,(3) Die Aufsichtsbehörde hat Verordnungen 
nach Abs. 2 im Landesgesetzblatt oder 
in einem sonst für amtliche Verlaut. 
barungen bestimmten Kundmachungsorgan 
zu veröffentlichen; sie treten, soweit nicht 
anderes bestimmt wird, mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Wirksam
keit.' 

Begründung: Bei der Beratung der Regie
rungsvorlage im Verfassungsausschuß wurde 
im § 6 Abs. 3 der erste Halbsatz einvernehmlich 
geändert. Der zweite Halb satz sollte jedoch 
unverändert aufrechtbleiben. 

Durch die Fassung des Ausschußberichtes 
wurde zwar der erste Halbsatz antragsgemäß 
abgeändert, der zweite Halbsatz würde jedoch 
entfallen, was nicht beabsichtigt ist. Durch 
die· vorgeschlagene Abänderung wird nun 
klargestellt, wie der Text des genannten § 6 
Abs. 3 zu lauten hat." 

Ich darf nun noch zu den Feststellungen 
zu § 7 Abs. 3 ganz kurz einen Absatz zur 
Kenntnis bringen, den die, Tiroler Landes
regierung, die wahrlich der sozialistischen 
Fraktion nicht so nahesteht, in ihre Be
gutachtung aufgenommen hat. 

Ich zitiere: "Es wird nochmals zur Erwägung 
gestellt, ob es nicht be&ser der zur Entscheidung 
über die Vorstellung berufenen Aufsichts
behörde überlassen werden sollte, auch über 
Ansuchen um Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung zu entscheiden. Eine objektive, 
auch die Interessen des Einschreiters gerecht 
abwägende Entscheidung dürfte in diesem 
Falle eher gewährleistet sein, als wenn die 
Gemeinde, die hier sozusagen in eigener Sache 
tätig würde, über Ansuchen um Zuerkennung 
der aufschiebenden Wirkung selbst abspricht." 
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Wielandner 
Ich möchte dem Herrn Kollegen N!.'umann! ldaren -, den die Gemeinden zu gehen 

noch sagen, daß grundsät.7;l ich, wenn es um ein i h8,ben. Mögen die Kontrollorgane. abor auch 
Verfahren nach dem AVG. geht, ja die a,uf-! die Gemeim1efl1nktionä,l'e die GeRetzesgrenzen 
schiebende 'Virkung ohnehin gegeben ist lJ1id: klar erkennen und zum 'Vohle der Bewohner 
daß diese aufRchiebende Wirkung enrt ab- I unseres Vaterlandes und seiner Gemeinden 
erkannt werden muß. anwenden, denn wir ringen in diesem Haus 

Zu § 7 Abs. 1: Seit dem Jahre 1962 be~teht hier und in den Länderparlamenten, i:lsbe
nach der Erschöpfung des Im;tanzenzllges sondere aber draußen 111 d~n Gememde
der Gemeinde das Vorstellungsrecht bei der vertretungen d~run~: u.nseren MItmenschen .das, 
Aufsichtsbehörde. Die Einschränkung der Le.ben so gut WIe moghch zu gestalten. (Be1fatl 
Freizügigkeit ist dadurch erfolgt, daß die bel der SPO.) 
Unterbehörde, das heißt in diesem Fall die Präsident: Der Ergänzungsantrag der Ab
Gemeinde, an die Rechtsansicht der Ober- geordneten Thalhammer, Dr. Gruber und 
behörde gebunden ist. Genossen ist hinreichend unterstützt und steht 

Wir haben daher von seiten der soziali- daher mit in Verhandlung. 
stischen Fraktion einen Abänderungsantrag Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
- siehe Punkt 3 - eingebracht, weil es unseres Abgeordnete Dr. van Tongel. Ich erteile 
Erachtens nicht zweckmäßig ist, wenn die es ihm. 
Unterbehörde zu der endgültigen Entscheidung 
der Oberbehörde nur mehr die außerordent
lichen Rechtsmittel zu Verfügung hat. 

Zu § 10 Abs. 1: Die Auflösung des Ge
meinderates durch die Aufsichtsbehörde 1st 
nur mehr unter gewissen Voraussetzungen 
möglich. Darüber hinaus gibt es das ordent
liche Rechtsmittel an das Bundesministerium 
für Inneres und das außerordentliche Rechts
mittel an den Verwaltungs- oder Verfassung'3-
gerichtshof. 

Nun zu einem sehr wesentliehen Punkt, 
den ich hier ebenfalls vorbringen möchte. 
Wenn die Demokratisierung auch in den 
unteren Behörden endgültig durchgeführt wer
den soll, müßten nach Auffassung der soziali
stischen Fraktion auch die Bezirkshaupt
mannschaften demokratisiert werden. Wir 
wissen, daß das nicht unmittelbar möglich 
sein wird, aber ich mächte darauf verweisen, 
daß beispielsweise in aB diesen Fällen die 

Abgeordneter Dr. van Tongel (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
habe nur eine kurze Erklärung abzugeben. 

Die freiheitlichen Abgeordneten werden der 
Regierungsvorlage über ein Bundesgm,etz, be
treffend die Aufsicht des Bundes über die 
Gemeinden, zustimmen. Wir werden darüber 
hinaus von den fünf Anträgen, die die So
zialistische Partei gestellt hat, den ersten vier 
Abänderungsanträgen unsere Zustimmung ge
ben, wie es schon im Ausschuß der Fall war. 
Dem fünften Antrag werden wir deshalb 
nicht unsere Zustimmung geben, weil im Aus
schuß seitens der Fachleute festgestellt wurde, 
daß die ständige Zuständigkeit beziehungs
weise das ständige Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Inneres unzweckmäßig 
oder unzulässig sei. 

Ich darf Sie bitten, diese Erklärung zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Beamten über die frei gewählten Gemeinde- Präsident: Der Herr Berichterstatter bittet 
vertretungen entscheiden. In verschiedenen um das Schlußwort. Ich erteile es ihm. 
Bunde~.länder~ bes~ehen Bezirkswohlfahrts- Berichterstatter Grundemann-Falkenberg 
ausschusse, dIe geWIssermaßen als erster An- (Schlußwort): Dem gemeinsamen Antrag 
satz ~~lten ~ön~en .. lc~ dar.f au?h auf die Thalhammer, Dr. Gruber und Genossen auf 
Landr~te, WIe SIe beIsplelsW(HS~ dI~ Bunde~-I Ergänzung des § 6 Abs. 3 in df\r vom Herrn 
republIk Deutschla~d 1~~nl1t, ~ll1Welse~. '~lr Abgeordneten "'''ielandner angeführten Form 
haben. aber au.ch m O~tc~rel(;h bereIts ~m trete ich als Berichterstatter bei. 
derartIges klaSSIsches BeIspIel, und zwar smc1 
es die Städte mit eigenem Statut. Die Bürger
meister dieRer Städte sind gewissermaßen 
bereit<; gewählte Bezirkshauptleute. Wir dür
fen diesen Gedanken, glaube ich, nicht laufen 
lassen, ohne ihn immer wieder hervorzuheben, 
und wir .verden ihn auch in diesem Hohen 
Hause selbstverständlich immer wieder hervor
heben. 

Nach der Verfassungsgesetzllovellc des Jah
res 1962 ist der vorliegende Gesetzentwurf 
ein zweiter Schritt in ein gewisses Neuland -
ich glaube, darüber sind wir uns alle im 

Präsident: Wir kommen nunmehr zur A b-
stimmung. Da Abänderungsanträge vor
liegen, werde ich paragraphenweiße abstimmen 
lassen. 

Zu den §§ 1 bis einschließlich 6 Abs. 1 
liegen keine Abänderungsanträge vor. Ich 
lasse daher über diesen Teil des Gesetzent-
wurfes in der Fassung der Regierungsvorlage 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange-
nommen. 
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Präsident 
Zu § 6 Aba. 2 liegt ein Abänderungaantrag 

der Abgeordneten Thalhammer und Genossen 
vor. Ich lasse daher zunächst über den § 6 
Abs. 2 in der Fassung des Abänderungs
antrages abstimmen und, falls dieser keine 
Mehrheit findet, in der Fassung der Re
gierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem § 6 Abs. 2 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Thalhammer und 
Genossen ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 6 Abs. 2 in der 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Zu § 6 Abs. 3 liegt ein gemeinsamer Antrag 
der Abgeordneten Thalhammer , Dr. Gruber 
und Genossen vor. Ich werde zunäohst über 
diesen Abänderungaantrag abstimmen lassen 
und, falls et keine Mehrheit finden ,würde, 
über § 6 Aba. 3 in der Fassung des Ausschuß
berichtes. 

Ich bitte' jene Damen und Herren, die dem 
§ 6 Abs. 3 in der Fassung des gemeinsamen 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Thal
hammer, Dr. Gruber und Genossen ihte Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Einstimmig angenommen. Damit er
übrigt sich eine Abstimmung über § 6 Abs. 3 
in der Fassung des Ausschußberichtes. 

Zu § 6 Abs. 4 bis einschließlich § 7 Aba. 2 
liegen keine Abänderungsanträge vor. Ich 
lasse daher hierüber unter' einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil der Regierungsvorlage ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Ein
stimmig angenommen. 

Zu § 7 Abs. 3 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeprdneten Thalhammer und Genossen 
vor. Ich lasse zuerst über § 7 Abs. 3 in der 
Fassung des Abänderungsantrages abstimmen 
und, falls sich hiefür keine Mehrheit findet, 
in der Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem § 7 Abs. 3 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Thalhammer und 
Genossen ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 7 Abs. 3 in der 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich' von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die MeIu;heit. Ange
nommen. 

Zu § 7 Abs. 4 liegen keine Abänderungs
anträge vor. . Ich lasse hierüber abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre' Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Zu § 7 Abs. 5 liegt ein Zusatzantrag vor. 
Ich hisse zunächst über § 7 Aba. 5 in der 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen 
und sodann über denhiezu eingebrachten 
Zusatzantrag. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem § 7 Abs. 5 in der Fassung der Regierungs
vorlage ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
nommen. 

Ich lasse n~hr über den Zusatzantrag 
der Abgeordneteli Thalhammer und Genossen 
zu Absatz 5 dieses Paragraphen abstimmen 
und bitte jene Damen. -und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung g~ben,' sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Ab-
gelehnt. " 

Zu § 7 Abs. 6 liegt kein Abänderungsantra.g 
vor. Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die diesem Absatz in 'der Fassung der Be
gierungsvor1a.ge ihre Zus,timmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Zu § 8 Aba. 1 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Thalhammer und Genossen 
vor. Die weitergehende Fassung ist die der 
Regierungsvorlage. Ich lasse daher zunächst; 
über § 8 Abs. 1 in der Fassung der Regierungs
vorlage abstimmen und, fa1l9 sich hiefür 
keine Mehrheit fin:det, in der Fassung det!l 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Thal
hammer und Genossen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 8 Aha. 1 in der Fassung der Regierungsvor
lage ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Damit entfällt eine Abstimmung über § 8 
Ahs. 1 in der Fassung des Abänderungs
antrages. 

Zu § 8 Abs. 2 bis einschließlich § 13 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich lasse 
daher über diese Teile des Gesetzentwurfes 
in der Fassung des Ausschußherichtes ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
nommen. 

Zu § 14 liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Thalhammer und Genossen vor. 
Ich lasse zlinächst über diesen Abänderungs
antrag abstimmen und, falls sich hiefür keine 
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Mehrheit findet, über den § 14 in der Fassung 
der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 14 in der Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Thalhammer und Genossen 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Ab
gelehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 14 in der Fassung 
der Regierungsvorlage abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Das ist die Mehrheit.. Angenommen. 

Ich lasse nunmehr über Titel und Eingang 
des vorliegenden Gesetzentwurfes in der Fas
sung der Regierungsvorlage abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Ein Einwand wird nicht erhoben. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
Einstimmigkeit fest. Der Gesetzentwurf ist 
somit auch in dritter Lesung angenommen. 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (413 der 
Beilagen): Bundesgesetz über die Gewährung 
einer Sonderunterstützung an im Kohlenbergbau 
beschäftigte Personen im Falle ihrer Arbeits-

losigkeit (419 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 3. Punkt 
der Tagesordnung: Gewährung einer Sonder
unterstützung an im Kohlenbergbau beschäf
tigte Personen im Falle ihrer Arbeitslosigkeit. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Voll
mann (Abg. Machunze: Er ist krank ge
meldet!) beziehungsweise in seiner Vertretung 
der Ausschußobmann, Frau Abgeordnete Rosa 
Weber. Ich bitte um den Bericht. (Abg. Doktor 
Pittermann: Guter Tausch, Herr Präsident! 
- Heiterkeit.) 

Berichterstatterin Rosa Weber: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf soll für jene Arbeitskräfte vor
gesorgt werden, die durch eine Einschränkung 
der Kohlenförderung beziehungsweise durch 
eine StIllegung von Kohlenbergbaubetrieben 
arbeitslos werden und deren Vermittlung in 
eine andere, zumutbare Beschäftigung infolge 
ihres fortgeflchrittenen Lebensalters auf Schwie
rigkeiten stoßen wird. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
7. März 1967 in Verhandlung gezogen. An 

den eingehenden Beratungen des Ausschusses 
beteiligt.en sich außer dem Berichterstatter 
die Ahgeordneten Babanitz, Sekanina, Pay, 
Pansi, Altenburger, Dr. Kleiner, Dr. Kummer, 
Pfeffer, Reich, Kabesch, Czettel, Kulhanek, 
Steininger und Libal sowie die Frau Bunde'3-
minister Grete Rehor und die Vorsitzende 
des Ausschusses. 

Die Vorlage wurde bei der Abstimmung 
unter Berücksichtigung gemeinsam einge
brachter Abänderungsanträge der Abgeordne
ten Altenburger und Sekanina, Kabesch und 
Sekanina beziehungsweise Sekanina und Alten
burger einstimmig angenommen. 

Die näheren Einzelheiten, meine Damen 
und Herren, über diese Abänderungen der 
Regienmgsvorlage sind dem schriftlichen Be
richt zu entnehmen. 

Ich f'\telle somit im Namen des Ausschusses 
für soziale Verwalt.ung den Antrag, der 
Nationalrat wolle dem dem Bericht beige
schlossenen Gesetzentwurf die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Für eine allfällige Debatte stelle ich weiterhin 
den Antrag, daß General- und Spezialdebatte 
unter einem durchgeführt werden. 

Präsident: Die Frau Berichterstatterin be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Ein Einwand wird 
nicht erhobel!. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 
zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete Pay. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Pay (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Werte Damen und Herren! 
In vielen Reden und Besprechungen, in 
Zeitungsaufsätzen und in Publikationen ver
schiedenster Art wurde das Phänomen der 
Kohlenkrise besprochen und behandelt, nicht 
nur der Kohlenkrise in Österreich, sondern 
der eu.ropäischen Kohlenkrise überhaupt. Diese 
Kohlenkrise hat besondere Struktur- und 
Sozialprobleme verursacht, mit deren Aus
wirkungen wir uns schon beschäftigt haben 
und noch oft beschäftigen werden müssen. 
Im Gebiet von Pinkafeld im Burgenland, 
im Revier von Pölfing-Bergla, in Fohnsdorf 
und in Köflach in der Steiermark, in Wolfsegg 
und in Trimmelkam in Oberösterreich und 
in St. Andrä in Kärnten kommen diese be
sonrleren Schwierigkeiten des österreichischen 
Kohlenbergbaues zum Ausdruck. 

Die Auswirkungen der Kohlenkrise stehen 
im Vordergrund der wirtschaftlichen und der 
persönlichen Betrachtungen aller dort in diesen 
Gebieten lebenden Menschen. Uber die Ur
sachen der Sch"wierigkeiten, die im Kohlen
bergbau vorhanden sind, haben wir auch hier 
im Hohen Haul:le schon oft gesprochen: über 
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die Verdrängung der Kohle durch die neuen 
Energieträger Erdöl, Erdgas, Strom, den 
starken Anfall von Feinkohle durch die Zu
nahme der Mechanisierung und andere Fak
toren, die dazu beigetragen haben, diese 
Kohlenkrise herbeizuführen und zu verstärken. 

Mit drei Fakten der Kohlenkrise müssen 
wir uns aber beschäftigen: erstens mit Betriebs
stillegungen, zweitens mit Einschränkungen 
der Kohlenförderung und drittens mit Aus
kohlungen von Kohlengruben. Alle drei Fakten 
treffen in erster "Linie die in den Kohlengruben 
beschäftigten Bergmänner, die männlichen 
und die weiblichen Hilfskräfte und die Ange
stellten. 

Meinung gewesen, daß eine ÜbersteIlung mehr 
Nachteile und damit mehr Schwierigkeiten 
für diesen Personenkreis mit sich bringt. 

Die zweite Frage hat gelautet: "Möchten 
Sie gerne bis zur Pensionierung an Ihrem 
jetzigen Arbeitsplatz bleiben oder würden Sie 
gerne woanders arbeiten 1" Die Antworten 
sind auch sehr interessant und bezeichnend. 
Für das Bleiben am jetzigen Arbeitsplatz 
- das heißt unter Tag, bei dieser schwierigen 
Arbeit, das heißt ober Tag, bei jedem Wetter, 
bei Regen, bei Sonne, bei Nebel, bei Kä.lte -
haben sich 82 Prozent der Befragten aus
gesprochen, für das Woanders-Arbeiten 11 Pro
zent .. "Kommt auf die Bedingungen an" 
haben 7 Prozent der Befragten geäußert. 

Das wollte ich vorbringen, weil man aus 
dieser Befragung ersehen kann, welche Maß
nahmen nun eigentlich notwendig sind, damit 
man dieser älteren Gruppe von Kohlenberg
arbeItern helfen kann. 

Wir haben wiederholt· in diesem Zusammen
hang zum Ausdruck gebracht, daß das Zu
sperren allein keine Therapie für die Krankheit 
der österreichischen Kohlenwirtschaft, das 
heißt für die Kohlenkrise ist. Wir sind der 
Meinung - ich möchte das heute unter
streichen -, daß Vorsorge durch Erweiterung 
von bestehenden Betrieben, Neugründungen Auch über den Altersaufbau der Beschäftig-
von Betriebsstätten und Umschulungen von ten im österreichischen Kohlenbergbau möchte 
im Kohlenbergbau Beschäftigten das Um ich einige Zahlen vorbringen. Die Zahl der
und Auf der Maßnahmen sein soll. Man kann Kohlenbergarbeiter betrug 1954 15.746. Davon. 
es mit einem Wort in den Begriff "aktive waren 4,27 Pro~ent ~m Alter von 14 bis 
Arbeitsmarktpolitik" fassen. 18 Jahren, das smd dIe sogenannten Werks-

. ..' . . lehrlinge, die in den Werkstätten als Anlern-
Bel der Betrachtung der Moghchkeiten, linge zu arbeiten beginnen. Im Alter von 

was für die im Kohlenbergbau . Beschäftigten 19 bis 30 Jahren waren 32,23 Prozent, im 
geschehen kann, muß man SICh aber den Alter von 31 bis 45 Jahren knapp 32 Prozent 
Altersaufbau der in den KohIengruben be- und über 45 Jahre 3156 Prozent. 
schäftigten Bergmänner ansehen. Das Institut '. 
für empirische Sozialforschung hat sich in Im .. Jahre 1960 - man ~ann dI~ses Jahr 
einer interessanten Studie, die im Auftrag als Hohepunkt der KohlenkrIs~ bezeIchnen -
des Bundeskanzleramtes, der früheren gab es 14.090 Kohlen?ergarbeiter, davon n~r 
Sektion IV im Jahre 1966 erarbeitet wurde, mehr 3,36 ~roz~nt 1m .Al~er ~on 14 bIS 
mit dem Altersaufbau der Beschäftigten in 18 J ~hren;. In dIeser ZeI~ 1st dIe Zahl der 
den österreichischen Kohlengruben und mit LehrlInge In den W~rkstatten des ~ohlen
der Üb rstellung von Kohlenbergbauarbeitern bergbaues schon zuruckgegangen. DIe Zahl 
in and :e Betriebe beschäftigt. der 19- bis 30jährigen ist ebenfalls auf 

e ... .. 28,75. Prozent zurückgegangen, nur die Zahl 
So wurde beisplelsweI.se BergarbeItern die der 31- bis 45jährigen hat sich auf 36,42 Prozent 

Frage gestellt: "Hat dIe ÜbersteIlung vom erhöht· über 45 Jahre so wie vorher rund 
Bergba,?- für Sie me~ Vorteile oder mehr 31 Pro~ent. 
Nachteile gebracht 1" DIe Gesamtb~antwortung 
lautete: 18 Prozent mehr Vorteile; gleich 
viel Vorteile wie Nachteile 32 Prozent, mehr 
Nachteile 50 Prozent. 

Wenn man dann die Altersschichtung der 
Befragten betrachtet, wird das Bild wieder 
anders. Unter 30 Jahren, die jüngeren: 
mehr Vorteile 30 Prozent, gleich viel Vorteile 
wie Nachteile 37 Prozent; bei den Bergleuten 
über 30 Jahre: gleich viel Vorteile wie N ach
teile 30 Prozent; mehr Nachteile 50 Prozent. 
Bei den Bergmännern über 50 Jahren haben 
nur 9 Prozent gesagt, daß sie mehr Vorteile 
haben; 35 Prozent haben erklärt, gleich viel 
Vorteile wie Nachteile zu haben, aber 56 Pro
zent der älteren Kohlenbergarbeiter sind der 

Im Jahre 1963, in dem die Untersuchung 
abgeschlossen wurde, gab es noch 12.196 Berg
arbeiter, das waren schon um 3550 weniger
als 1954. Die Zahl der 14- bis 18jährigen 
ging zurück auf 2,62 Prozent, die der 19- bis 
30jährigen auf 22,69 Prozent, die Zahl der 
31- bis 45jährigen ist etwas angestiegen auf 
über 44 Prozent, die Zahl der über 45 Jahre 
alten Arbeiter betrug 30 Prozent. 

In den Jahren 1964, 1965 und 1966 - wir
haben das schon gehört und gelesen - ist 
die Zahl der Beschäftigten im Kohlenbergbau 
weiter zurückgegangen. Die Überalterung der' 
Grubenbesatzung hat zugenommen. Trotz. 
dieser Tatsache - das müssen wir auch fest-
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stellen - iRt eine größere Produktivität im 
Kohleubergbau festzustellen als zehn Jahre 
vorher. 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund und 
die Sozialistische Partei haben schon seit 
geraumer Zeit gesetzliche Maßnahmen für 
eine aktive Arbeitsmarktpolitik gefordert. Es 
gibt nämlich, wie wir auch sc;hon hier im 
Hause gehört haben, nicht nur in Kohlen
bergbaugebieten strukturelle Schwierigkeiten, 
eR gibt in vielen Teilen der Republik gewisse 
Gehiete, die unter Absatzschwierigkeiten und 
anderen Erscheinungen einer gewissen Rezes
sion, wenn man das so bezeichnen kann, 
leiden. 

Ich erinnere an den Initiativantrag der 
Abgeordneten Benya, Ing. Häuser, Rosa Weber 
lUld Genossen, betreffend ein Bundesgesetz 
über Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt
politik. Der umfangreip,he Antrag wurde am 
1. 12. 1966 eingebracht, die erste Lesung 
fand am 18. Jänner dieses Jahres statt. 
Bis jetzt ist uns aber noch nicht bekannt, 
ob sich die Abgeordneten der Regierungspartei 
mit diesem Antrag überhaupt beschäftigen 
wollen. Wir werden dazu heute noch einiges 
sagen. 

Nun möchte ich mich im einzelnen mit 
der vorliegenden Regierungsvorlage befassen, 
die eine Sonderunterstützung an im Kohlen
bergbau beschäftigte Personen im Falle ihrer 
Arbeitslosigkeit vorsieht. Ich möchte hier 
mit aller Deutlichkeit sagen: Die uns vor 
erst zehn Tagen zugemittelte Regierungsvorlage 
stellt alles in den Schatten, was bisher an 
Oberflächlichkeit des Inhaltes und an Hast 
der Einbringung geboten wurde. Es ist eine 
Zumutung sondergleichen, daß man eine so 
wieh:ige Vorlage in ganz kurzer Zeit beraten 
soll, daß mall. in ganz kurzer Zeit schlü';f-\ig 
werden soll über Fragen, die bei dieser Re
gierungsvorlage entscheidend sind. Sie werrlell 
ja dann noch hören, worum es sich dabei 
hand31t. :!'.iei1l8 Feststellung mag -vielleicht 
die parbmentarisehe Ausdrllcksform etwas be
einträehtigen, abrr flie trilft zu. 

Darf ich daran erinnern, daß am 25. Mai 1966 
ein Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Pay, Babanitz und Sekanina eingebracht 
wurde, worin die Bundesregierung aufge
fordert wurde, erstens dem Nationalrat in 
möglichst kurzer Frist einen Energieplan 
vorzulegen und zweitens dem Nationalrat 
bis zum Ende des Jahres über alle Maßnahmen 
zu berichten, die im Zusammenhang mit dem 
Kohlenbergbau Tauchen ergriffen wurden. 
Ich will in diesem Zusammenhang nicht dar
über reden, was nicht geschehen ist, und für 
diesen Entschließungsantrag wird das mein 
Kollege Babanitz dann noch vorbringen. 

Ende Jänner, Anfang Februar dieses Jahres 
wurde der erste Entwurf der Regierungs
vorlage husch, husch, schnell zusammenge
bastelt und, datiert mit 7. Februar 1967, den 
verschiedenen Körperschaften zur Begut
achtung vorgelegt. Man kann bei diesem Ent
wurf als von einem Ergebnis einer BasteI
stunde in der Regierung reden, weil er so aus
sieht, wie wenn kleine Kinder etwas zusammen
fügen, und es haut dann nicht ganz hin. Auf 
einmal, Anfang Februar 1967, hat man sich 
im Bundesministerium für soziale Verwaltung 
daran erinnert, daß der Kohlenbergbau Tau
chen am 31. März dieses Jahres geschlossen 
wird und daß etwas geschehen müsse. Wie 
schon oft zuvor: Wenn man an einen kurzen 
Termin gebunden ist - wir alle wissen ja, 
daß die Vorlage am 1. April Gesetzeskraft er
halten soll und die Zeit sehr kurz ist; heute ist 
die letzte Sitzung der Herbstsession -, war 
die Devise "Rasch, rasch und noch einmal 
rasch" bei der Einbringung dieser Vorlage. 
(Abg. Altenburger: Wollen Sie das Gesetz im 
Herbst behandeln?) Hast, Überstürzung und 
Oberflächlichkeit Herr Kollege Alten
burger ! Ich habe das im Sozialausschuß ge
sagt, ich werde es aber auch hier nochmals 
sagen. 

Gleichzeitig ist mir das kleine Bücherl der 
Österreichischen Volkspartei in die Hände 
gekommen, in dem es heißt: "Eine Politik 
für alle Österreicher" (Abg. Dr. W ithalm: 
Das ist gut I), und da steht auf Seite 66 vom 
Arbeitßstil der neuen Regierung: Sachlichkeit 
und nicht Emotion; Systematik; Dynamik; 
dauerhafte und nicht Augenblickslösungen. 

Vver diesen Entwurf ansieht und 1ver die 
Begutachtung durchgearbeitet hat, der muß 
sagen, daß keiner der vier Punkte in diesem 
Zusammenhang mit dem neuen Arbeitsstil 
der Regierung zusammenpaßt. (Abg. A lten
bur ger: Aber er ist besser als euer alter I) 

Ich darf daran erinnern: Viele Kollegen. des 
Hohen Hauses, nicht nur die der Opposition, 
Kollege Altenburger, haben sich darüber be
schwert, daß manche Vorlagen so rasch 
eingereicht werden, daß kaum eine Zeit zur 
wirklichen, zur ernsten Beratung übrigbleibt. 
Und -viele, vor allem wir Sozialisten, haben uns 
gegen die Mißachtung des Begutachtungs
rechtes durch die Regierung besonders gewehrt 
und besonders beschwert. 

Darüber gab es eine große Debatte in der 
9. Sitzung im Vorjahr, als mein Parteifreund 
Dr. Kleiner dem Herrn Bundeskanzler in die
sem Zusammenhang Fragen stellte, warum die 
Begutachtungsfristen so kurz sind und warum 
zum Teil die Arbeiterkammer bei der Begut
achtung sogar einmal übergangen wurde. 
(Abg. Altenburger: Diesmal ist sie nicht 
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übergangen worden!) Der Herr Bundeskanzler 
hat damals erklärt, daß er nicht in der Lage 
sei ~ das steht im stenographischen Proto
koll -, die Mitglieder der Bundesregierung 
zu ermahnen, aber er werde auf die Mitglieder 
der Bundesregierung einwirken, daß die Be
stimmungen des Begutachtungsverfahrens ein
gehalten werden. Diese Einwirkung scheint 
aber auf die Frau Bundesminister für soziale 
Verwaltung nicht gewirkt zu haben, denn fast 
alle angeschriebenen Körperschaften haben 
sich energisch gegen die zu kurze Frist für die 
Begutachtung ausgesprochen. 

Darf ich nun - es bereitet mir eine gewisse 
Freude, ich will nicht sagen Schadenfreude, 
weil ich daran denke, wie durch Zwischenrufe 
mein Parteifreund Dr. Kleiner beinahe lächer
lich gemacht wurde, als damals die Frage 
an den Herrn Bundeskanzler ging - die 
Vereinigung Österreichischer Industrieller zi
tieren. Sie hat auch diese Regierungsvorlage 
begutachtet und zum Schluß, nachdem sie 
auf den sachlichen Inhalt der Vorlage einge
gangen ist, folgendes geschrieben: 

"Abschließend möchten wir besonders be
dauern, daß uns für diesen unseres Erachtens 
wichtigen und weitreichenden Gesetzentwurf 
eine nur sehr kurze Begutachtungsfrist von 
eineinhalb Wochen eingeräumt wurde, sodaß 
uns nicht die Möglichkeit zur Verfügung stand, 
im einzelnen auf die Probleme des Entwurfes 
einzugehen. Wir bitten daher bei künftigen 
Gesetzentwürfen - namentlich von solcher 
Bedeutung - um eine angemessene Frist zur 
Stellungnahme, ohne die eine entsprechende 
Abwägung aller bedeutsamen Fakten nicht 
gesichert erscheint." 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft war in der Frage der kurzen Begut
achtungsfrist nicht 80 vornehm und nicht so 
höflich. Die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft hat folgendes dazu geschrieben: 

"Die uns vom do. Bundesministerium zur 
Begutachtung des gegenständlichen Gesetz
entwurfes eingeräumte Frist von nur acht 
Arbeitstagen kann keinesfalls als eine ange
messene Frist im Sinne des § 6 Abs. 1 bzw. 
§ 19 Abs. 1 Handelskammergesetz angesehen 
werden, zumal es sich" - auch hier wiederum 
die Feststellung - "um eine Angelegenheit 
von grundsätzlicher Bedeutung handelt, und 
stellt daher eine grobe Mißachtung des uns 
gesetzlich zustehenden Begutachtungsrechtes 
dar, gegen die wir mit allem Nachdruck Ein
spruch erheben. Die in der do. Note vom 
7. Februar angeführte Begründung für die 
Unmöglichkeit einer Fristerstreckung kann 
keinesfalls überzeugen, weil ja der Gesetz
entwurf entsprechend früher übersendet hätte 
werden können." 

Sehr verehrte anwesende Damen und Herren! 
Wir haben diesen Standpunkt auch einge
nommen. Unterschrieben ist diese Stellung
nahme der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft von zwei Kollegen des Hohen 
Hauses, vom Herrn Kollegen lng. Sallinger 
und vom Herrn Generalsekretär Dr. Mussi1. 
(Abg. Altenburger: Hoffentlich schließt ihr 
euch immer dieBer Stellungnahme an! 
Gegenn~fe bei der S PÖ.) 

Dazu möchte ich gleich eine Fest<qtellung 
treffen, weil der Herr Kollege Altenburger 
in der Ausschußberatung erklärt hat, daß 
sich die Sozialisten hauptsächlich aus for
malen und formellen Gründen gegen diese 
Vorla,ge stellen wollen. "ViI' haben gleich 
erklärt, Herr Kollege Altenburger, daß das 
nicht zutrifft, sondern daß wir zustimmen; 
ich werde davon ja noch sprechen. 

Es waren vor allem sachliche Fragen, die 
den Inhalt unserer Ergänzungsanträge bil
deten. Ich möchte feststellen, daß im beson
deren der Verfassungsdienst des Bundes
kanzleramtes, der auch nur in dieser kurzen 
Frist begutachten konnte, im Punkt 2 seiner 
Stellungnahme ausgeführt hat, daß vor allem 
"unter dem Gesichtswinkel des Gleichheits
grundsatzes" diese Regierungsvorlage nicht 
unproblematisch ist. Der Verfassungsdienst 
hat dann wörtlich geschrieben: "Es ist dem 
Gesetzgeber verwehrt, Gleiches ungleich und 
Ungleiches gleich zu behandeln." Es wurde 
dann in dieser Stellungnahme des V erfassungs
dienstes noch ausgeführt, daß es unerläßlich 
sei, in den Erläuternden Bemerkungen dia 
Vorlage in diesem Punkt zumindest ausführlich 
zu begründen. 

Die Bundeskammer der gewerblichen WIrt
schaft hat sich ebenfalls mit dem sachlichen 
Inhalt der Regierungsvorlage beschäftigt und 
hat vor allem hervorgehoben, daß der gegen
ständliche Entwul f deshalb nicht überzeugen 
kann - das sagt die Bundeskammer -, weil 
diese vorgebrachten Lösungsmöglichkeiten 
"mit den Grundsätzen einer aktiven Arbeits
kräftepolitik, wie sie gerade vom do. Bundes
ministerium bei den Gesprächen mit den 
Sozialpartnern vertret,en wurden, nicht vereinbar 
erscheinen". Das stellt die Bundeskammer 
det gewerblichen Wirtschaft fest. Auch der 
Arbeiterkammertag hat die gleiche Stellung
nahme dazu abgegeben. Ich werde daß später 
dann noch begründen. 

Der Hauptverband der österreichischen So
zialversicherungsträger hat sich besondel's aus
führlich und besonders genau mit dem sach
lichen Inhalt der Regierungsvorlage beschäftigt 
und hat vor allem darauf aufmerksam ge
macht, daß im Hinblick auf die zu erwartenden 
Belastungen im Bereich der Pensionsversiche-
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rung allgemein eine vorzeitige Alterspension I Der Österreichische Arbeiterkammertag, der 
vor Erreichung des 60. Lebenßjahres für sich auch intensiv mit der Regierungsvorlage 
Männer und vor Erreichung des 55. Lebens- beschäftigt hat, hat am Beginn seiner Stellung
jahres für Frauen nicht vertreten werden kann. nahme seiner Sorge Ausdruck verliehen, daß 
Der Hauptverband hat seiner Meinung Aus- bisher noch immer nicht die Frg.ge der aktiven 
druck verliehen, daß auch in anderen Wirt- ArbeitsmarktpoUtik in den Vordergrund ge
schaftskreisen ::.trukturell bedingte Einschrän- stellt wurde, hat also die gleiche Meinung 
kungen im Bereich der Möglichkeiten wären, vertreten wie die Bundeskammer der gewerb
die dann zu ähnlichen Forderungen führen lichen 'Wirtschaft und hat erklärt, daß das 
könnten, die jetzt mit dieser Regierungsvorlage die ersten Maßnahmen sein müßten, dann 
verbunden sind. erst können Maßnahmen anderer Art er-

In seiner weiteren Stellungnahme erklärt dann folgen, 80 wie sie in der Regierungsvorlage vor
der Hauptverband, daß es nicht gut sei, die gesehen sind. 

"Maßnahmen, die i~ der Regierungsvorl~ge Der Arbeiterkammertag ist der Meinung, 
festgelegt werden, mIt Elementen der Arbelts- daß dieser Gesetzentwurf nicht die Beschäfti
losenversicherung und der Pensionsversiche- gungsprobleme des Bero'baues wird lösen 
rung zu vermengen. Die im Entwurf vorge- können, sondern es ist lediglich ein Versuch, 
sehene Sonderunterstützung richtet sich in im Rahmen des Kohlenbergbaues für jene 
den Voraussetzungen auch nach den Be- Arbeitnehmer Vorsorge zu treffen, die infolge 
stimmungen der Verbicherungsanstalt des ihres vorgerückten Alters und vielleicht auf 
österreichischen Bergbaues, also der Knapp- Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes 
schaftsversicherung, die Auszahlung und die nicht mehr in der Lage sind, vermittelt zu 
Weiterleitung dieser Sonderunterstützung ge- werden. 
schieht aber dann durch die Arbeitsämter, Eine Feststellung des Arbeite~kammertage8 
sodaß d~ese z~ei verschiedenen Kom~onen.t~n lautet folgendermaßen: "Die"" Arbeitsämter 
der SozIalversICherung und der SOZIalpohtIk wären bei einer solchen Regelung zweifellos 
zum Teil sogar miteinander im Widerspruch überfordert". 

ste;:n~urde vom Hauptverband auch angA- In de7 Stellungnahme des ~rbeit~rkammer
führt, daß folgendes geschieht: Die Ver- tage~ WIrd n~chmals ~arauf hmgewl~sen, daß 
sicherungsanstalt des österreichischen Berg- Streltfra~en m. PenslOnsangele.genheI~en nur 
baues hat, weil die Sonderunterstützullg die von S.chledsgerlChten .. der SozIalversIcherung 
Höhe der Knappschaftsunterstützung betragen cntscllloden werden konnen. 
soll, auszurechnen, welche Voraussetzlmgen Zum Abschluß hat der Arbeiterkammertag 
für diese Knappschaftsunterstützung vorliegen nochmals erklärt: "Die Sonderunterstützung 
und wie hoch diese Knappschaftsunterstü tzung ist weder eine Leistung aus der Arbeitslosen
ist. Sie hat dann dem zuständigen Arbeits- versicherung, noch dient sie arbeitsmarkt
amt in Form einer Mitteilung üoor die Höhe politischen Zwecken." "Aus diesem Grunde"
dieser Sonderunterstützung KenntniR zr. geben, dies meint der Arbeiterkammertag, und wir 
die von der BEorgarbeiterversicohernngsa,uRtalt haben das im Ausschuß auch behandelt und 
bereehaet wird. Der Unterstützung;-;cmpfänger besprochen - "müßten die gesamten Kosten 
hat nun nicht so wie in der Pensionsver- der Sonderunterstützung vom Bund über
sicherung die Möglichkeit, nach der Vorlage nommen werden." - Jetzt ist es ja so, daß 
gegen allfällige schlechte oder unrichtige Be- die Kosten der Sonderunterstützung aus den 
mesfmng das Schiedsgericht anzurufen, son- Mitteln der Arbeitslosenver"licherung, aus dem 
dern könnte nur im Verwaltungswege der Arbeitslosenversicherungsfonds, getragen wer
Arbe!t.~;losenversicherung da.gegen etwas unter- den sollen und daß der Bund nur bestimmte 
nehmen. Bei der Behandlung der Frage im Mittel für den Krankenversicherungsbeitrag 
Ausschuß wurde dann eine Übereinstimmung ausgibt. 
erzielt, daß das Rechtsmittel des Schied"l- Der einzige, der zu dieser Vorlage, wenn 
gerichtes auch für den Empfänger der Sonder- man so sagen kann, positiv geantwortet hat, 
unterstützung in Geltung kommen wird. war der Fachverband der Bergwerke und 

In sciner Stellungnahme hat sich der Hau.pt- Eisen erzeugenden Industrie. Er hat den vor
verband auch damit beschäftigt, was mit. liegenden Gesetzentwurf aus Ursachen be
dem Shllegungflgeld geschehen soll, das der! grüßt, die uns schon bekannt sind, und er 
Kohlt'ubergarbeiter bei Schließung einer hat dann zum Schluß etwas angeführt, was 
Kohlengrube bekommt, ob dieses StillegungR- bereits im Verfassungsdienst des Bundes
geld als Abfertigung gerechnet werden soll kanzleramte"l festgcha,ltell wurde, nämlich daß 
oder nicht. Wir sind im Aussehr: ß für soziale fleitens (kr Oesterreichisch-Alpine Montangesell
Verwaltung einvernehmlich Z1E' Auffassung schaft darauf aufmerksam gemacht wurde, 
gekommen, daß das nicht der ~'an ist. "daß mit Rücksicht auf die "wirtschaftliche 
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und finanzielle Situation beim Eisenerzberg
bau eine gleichanige Regelung, wie gie im vor
liegenden Gesetzentwurf für den Kohlen
sektor getroffen wurde, erforderlich ist". Das 
heißt also, daß bereits eine zweite Gruppe 
für diese Form der Sonderunterstützung eine 
Anmeldung vorgenommen hat. 

Nun möchte ich sagen, daß ich jederzeit 
und immer als WahIkreisabgeordneter die Be
lange und die Forderungen der Kohlenberg
arbeiter und der Bergarbeiter unterstütze. 

erschöpft sein können. Ich muß in Erinnerung 
bringen, daß . zum Beispiel die N ovellierung 
und Verlängerung des Bergbauförderungs
gesetzes noch offen ist. Wir haben. einen ent
sprechenden Initiativantrag am 21. Juni ge
stellt, die erste Lesung wurde durchgeführt, 
aber seit diesem Zeitpunkt liegt dieser In
itiativantrag über die Bergbauförderung im 
Handelsausschuß. Dabei wissen wir, daß 
das Bergbauförderungsgesetz am 31. Dezember 
dieses Jahres ablaufen wird. 

Aber wenn die Vorlage so angenommen worden Im Jänner dieses Jahres wurde die Ergän
wäre, wie sie ursprünglich war, dann muß zung des ERP-Jahresprogramms 1966/67 -
man gich sagen, daß andere Arbeitergruppen Leistungen des ERP-Fondsgesetzes zur Schaf
mit genau der gleichen Berechtigung bei fung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen 
schwierigen Situationen in ihren Betrieben des Kohlenplanes - im Hause behandelt. 
mit dem Verlangen herantreten können, das Wir haben gehört, daß 100 Millionen Schilling 
gleiche Recht im Hinblick auf eine solche an Darlehensmitteln für Betriebsneugrün
Sonderunterstützung, die ja bedeutend höher dungen in den von mir am Beginn meiner 
ist als die· Arbeitslosenversicherung, in An- Rede genannten Gebieten unserer Heimat 
spruch zu nehmen. Wir wissen, daß beispiels- bereitstehen. über die Sitzung des Minister
weise ein Glasarbeiter, ein Hüttenarbeiter rates vom 14. Februar 1967 konnte man in 
oder ein Walzwerksarbeiter seine Tätigkeit den Tageszeitungen lesen, daß die Richtlinien 
oft auch unter gleich schwierigen Bedingungen für die Vergabe von Krediten an Bergbau
ausüben muß wie ein Kohlenhauer oder ein Ersatzbetriebe beschlossen wurden. Es wur
Füller oder ein Förderer. den - so stand es in der Zeitung, und so 

Wir können also bei Betrachtung der Be- hörte man es im Rundfunk - zehn Projekte 
gutachtungen zusammenfassend feststellen, daß behandelt, bei deren Verwirklichung noch 
Arbeiterkammertag und Bundeskammer der heuer Arbeitsplätze für 500 Menschen ge
gewerblichen Wirtschaft - sicherlich unab- schaffen werden können. In einer Rundfunk
hängig voneinander - die aktive Arbeits- sendung war dann zu hören, daß bisher rund 
marktpolitik in den Vordergrund ihrer Begut- 38 Millionen Schilling aus den von mir ge
achtungen gestellt haben. nannten 100 Millionen Schilling Fondsmitteln 

Die Frau Berichterstatterin hat über die für Betriebsgründungen bewilligt wurden. Das 
sieht nun optisch sehr gut aus und wirkt 

Abänderungsanträge der Abgeordneten Alten- scheinbar sehr gut. Wenn man aber weiß 
burger und Sekanina, Kabesch und Sekanina oder gehört hat, wo und in welcher Form 
und Sekanina und Altenburger berichtet. diese Betriebsneugrüudungen durchgeführt 
Wenn aus dieser mehr als fraglichen Regie- werden, dann muß man sagen, daß das leider 
rungsvorlage - das möchte ich feststellen - nicht so schön ist, wie es zuerst ausgesehen hat. 
«ioch noch etwas wurde, damit den älteren 
Personen, die im Kohlenbergbau beschäftigt In Deutschlandsberg oder Wies soll die 
sind, der Übergang zur Knappschaftspension Firma Eldra die Erzeugung von Feinlack
erleichtert wird, dann möchte ich sagen, daß drähten aufnehmen. Das ist keine Arbeit für 
wir Sozialisten in einer sehr intensiven Be- Leute, die vorher in der Kohlengrube oder im 
ratung dieser Vorlage auf vieles aufmerksam Kohlenbergbau überhaupt beschäftigt waren, 
gemacht haben und daß wir dann gemeinsam, sondern das ist hauptsächlich Frauenarbeit, 
alle Kollegen im Ausschuß für soziale Ver- wie wir wissen. In Graz, 40 km vom Kohlen
waltung, doch einiges· zu dieser Regierungs- revier Köflach und 60 km vom Revier Bergla
vorlage getan haben, Abänderungen vorge- Pölfing entfernt, soll eine Maschinen-, Apparate
nommen haben, sodaß man jetzt sagen kann: und Geräteerzeugung aufgenommen werden. 
Es ist nicht mehr eine Regierungsvorlage allein, Im Raum Pinkafeld sollen fünf kleinere Be
die zur Beschlußfassung steht, sondern es ist triebe angesiedelt werden. 
eine gut durchgearbeitete Vorlage des Aus- Zusammenfassend möchte ich feststellen, 
schusses für soziale Verwaltung. Unter Be- daß man in der Frage des Kohlenbergbaues 
rücksichtigung der eingebrachten Abände- wohl von Planung spricht, aber die konkreten 
rungsanträge wurde dann die Vorlage im Sozial- Maßnahmen nicht nach Planung aussehen. 
ausschuß einstimmig angenommen. Kollege Mussil hat vorgestern gesagt, die 

Ich darf nun daran erinnern, daß mit diesem Österreichische Volkspartei habe eine Ab
Gesetz natürlich die Maßnahmen für den Illeiglmg gegen Planung und Planifikation. 
Kohlenbergbau und seine Beschäftigten nicht I Aber geplant wird doch überall, von der 

50. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)70 von 101

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. ~ 50. Sitzung ~ 10. März 1967 4023 

Pay 

Familie, vom Kleinbetrieb angefangen bis 
zum Großbetrieb, und in allen Ländern, in den 
östlichen und in den westlichen Ländern. 

Weil wir Sozialisten immer und jederzeit 
für die Kohlenbergarbeiter und deren Ange
hörige eintraten und eintreten, weil wir die 
großen Leistungen der österreichischen Kohlen
bergarbeiter nach 1945 für die österreichische 
Wirtschaft, für die Republik Österreich nie 
vergessen werden, werden wir auch dieser 
Vorlage unsere Zustimmung geben, obwohl 
sie unserer Meinung nach hätte besser und 
anders sein können. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Krempl. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Krempl (ÖVP): Herr Prä
sident! Meine Damen und Herren! Es liegt 
um heute das Bundesgesetz über die Gewäh
rung einer Sonderunterstützung an im Kohlen
bergbau bedchäft,igte Personen im Falle ihrer 
Arbeitslosigkeit zur Beschlußfassung vor. Die 
Worte Kohlenbergbau, Sonderunterstützung 
und Arbeitslosigkeit zeigen wohl die ganz 
große Problematik, vor der wir in den Kohlen
berghaugebieten stehen, und es jagt einem 
Arbeitnehmervertreter wohl ein kleines Gru
spIn über den Rücken, wenn er diese Worte 
hört. 

Das Kohlcnprohlem wurde schon mehrmals 
eingehend, auch heute wieder, hier im Hohen 
Hause behandelt. Wir von der Österreichi
schen Volkspartei haben immer wieder be
tont, daß die Kohlenkrise wohl in erster Linie 
soziale Probleme aufwirft, daß die Regierungs
partei aber bereit und bemüht ist, Härten 
zu vermeiden, Notstände zu lindern und zu 
beseitigen. 

Das Gesetz, das wir heute beschließen, 
ist ein sichtbarer und für die betroffenen 
Bergleute wohl auch ein finanziell spürbarer 
Beweis dafür, daß die Regierung und da vor 
allen Dingen das Sozialministerium bem üht 
ist, durch legistische Maßnahmen für jene 
Bergleute Vorsorge zu treffen, die auf Grund 
ihres fortgeschrittenen Alters durch die Ein
schränkung oder Stillegung von Kohlen
bergbauell in berufliche Schwierigkeiten kom
men würden. Denn genauso wie man einen 
Kohlenbergbau nicht je nach Bedarf wie 
einen Greißlerladen auf- und zusperren kann, 
so kanu man auch einen Bergmann, der sein 
ganzes Leben lang seinen gefährlichen Berd 
ausgeübt hat, von Jugend auf diesen Stand 
gelernt hat, nicht einfach woandershin ver
setzen. 

Die weltweit,e Entwicklung alll Energie
sektor geht an Österreich nicht spurlos vorüber. 
Auch Kollege Pay hat das in seiner heutigen 
Rede im Haus bemerkt. Die Kohle, vor zehn 
Jahren noch in MOl1opolstellung am Energie-

sektor, wird h\?ute verdrängt durch Erdöl, 
Erdgas, Atomenergie und durch Strom. 

Während zum Beispiel in Nordamerika 
im Jahre 1953 die Kohle noch 32 Prozent 
des Energiebedarfes deckte, waren es 1963 
nur mehr 27 Prozent. Gleichzeitig nahm 
aber der Anteil der Kohlenwasserstoffe, also 
Mineralöl und Erdgas, als Energieträger von 
60 auf 71 Prozent zu. 

Stürmisch verlief die Entwicklung in der 
Sowjetunion. Hier sank der Anteil der Kohle 
an der Energieversorgung in der Zeit von 1953 
bis 1963 von 78 auf 51 Prozent zugunsten der 
anderen Energieträger. 

In Westeuropa schließlich hatte die Kohle 
einen Rückgang von 75 auf knapp 50 Prozent 
hinzunehmen, wobei zum Beispiel in Belgien 
die Schachtanlagen von 120 auf 53, in Frank
reich von 108 auf 68 vermindert wurden, 
und in Großbritannien und Deutschland zeich
net sich eine ähnliche Entwicklung ab, während 
gleichzeitig am Energiesektor der Kohlen
wasserstoffe der Anteil von 17 auf 41 Prozent 
gestiegen ist. Man muß diese Zahlen nüchtern 
und offen aussprechen, um das Problem 
auch deutlich zu charakterisieren. 

Für Europa verbirgt sich hinter diesen 
nüchternen Ziffern ein ausgeprägter Wandel 
der Energiestruktur. Weder bei Kohle noch 
bei Erdöl oder Erdgas können wir unsere 
Vorräte mit denen der Sowjetunion oder mit 
denen der USA vergleichen. Daher deckt 
Westeuropa seinen Energieverbrauch in stetig 
wachsendem Ausmaß mehr und mehr aus 
Energie-Import.en. Der Einfuhranteil hat. sich 
in den vergal1genen zehn Jahren verdoppelt 
und hat in den letzten Jahren immer mehr 
zugenommen. In dieser wachsenden Ver
flechtung Westeuropas mit externen Energie
quellen kann man das energiewirtschaftliche 
Schicksal dieses Wirtschaftsraumes deutlich 
sehen. 

Der Strukturwandel der Energiewirtschaften, 
der sich in unseren Nachbarländern abzeich
net, geht auch in Österreich vor sich. Wir 
müssen die Entwicklung realistisch betrach
ten. In den Jahren 1950 bis 1964 ging der 
Anteil der Kohle am gesamten österreichischen 
Energieverbrauch von 71 Prozent auf 37 Pro
zent zurück. Das Erdöl konnte seinen Anteil 
in dieser Zeit von 8 Prozent auf 32 Prozent 
steigern. Aber dieser gewaltige Umschich
tungsprozeß, meine Damen und Herren, ist 
bei weitem noch nicht abgeschlossen. 

Das Österreichische Institut für 'Virtschafts
forschung schätzt, daß in den nächsten Jahren 
der gesamte Energieverbrnuch jährlich um 
4 Prozent wachsen, aber der Energiebedarf 
an Kohle jährlich noch um 3 Prozent zurück
gehen wird, soc1aß in den kOllllnellden zehn Jah-
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ren der EJl.ergieanteil der Kohle am gesamten 
Energiebedarf auf rund 25 Prozent ab sinken 
wird. Dazu kommt noch das große Problem, 
Tor dem wir stehen, daß mit dem Rückgang 
der Kohlenproduktion auch Arbeitskräfte frei 
werden. 

Das . sind die alarmierenden Tatsachen, 
die heute schon aufgezeigt wurden und die 
es zu bewältigen gibt: Realitäten, vor denen 
wir unsere Augen nicht verschließen können. 
Wenn wirtschaftspolitische Maßnahmen ge
setzt werden müssen und wir nicht zulassen 
können, daß der Bergmann und seine Familie 
ßozial hart getroffen werden, dann muß eben 
die Gemeinschaft und dann muß die Solidarität 
a.ufgerufen werden. 

Wir haben mit den Bergleuten gemeinsam 
in den ßchlechtesten Zeiten unsere Heimat 
und unsere Wirtschaft aufgebaut. Wenn Ver
nunft und ehrliches WoUen in dieser Frage 
den Vorrang vor billiger Demagogie haben, 
dann wird es, wie ich glaube, möglich sein, 
auch hier gemeinsam eine Auffassung zu er
arbeiten, um gemeinsam dieses Problem lösen 
zu können. 

Eines muß uns dabei klar sein: Wir können 
nicht von Strukturpolitik u1ld von der An
passung an die Notwendigkeiten von heute 
und morgen reden und dann an veralteten 
Strukturen von gestern festhalten. Wir müs
sen diesen Wandel zur Kenntnis nehmen, 
auch in der Frage der Energiestruktur , die 
von entscheidender volkswirtschaftlicher Be
deutung ist. 

Eine sachbezogene und vernünftige Wirt
schaftspolitik muß diesen Problemen größte 
Beachtung schenken, wo bei selbstverständ
lich die menschlichen Schicksale, die mit 
diesen Arbeitsplätzen verbunden sind, nicht 
vergessen werden dürfen. Auch dies haben 
wir im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Problems der Kohle in diesem Hause 
oft und oft genug ausgesprochen. 

Die heute zu beschließende Regierungs
vorlage beweist, daß die Regierung zu Taten 
bereilj ist, aber nicht nur, was dieses Gesetz 
betrifft. Einem Bericht kann man entnehmen, 
daß die Arbeit der Kommission, die die Regie
rung in die gefährdeten Kohlenbergbaugebiete 
entsandt hat, so weit abgeschlossen ist, daß 
man davon sprechen kann, daß eine Hilfe 
in greifbarer Nähe ist und konkrete Formen 
annimmt. 

In der ersten Ausbaustufe der Schaffung 
von Ersatzarbeitsplätzen in den Kohlenrevieren 
sind die Neugründung von insgesamt 17 Be
trieben und die Erweiterung VOll drei Unter
n~hmungen vorgesehen, wodurch vorerst rund 
750 neue Arbeitsplätze für freigesetzte Berg
arbeiter geschaffen werden. sollen. Der Kredit-

bedarf der betroffenen Bundesländer bewegt 
sich zwischen 128,5 und 141,5 Millionen 
Schilling. 

Das Burgenland . plant die Neugründung 
von zwei Betrieben mit einem Kreditaufwand 
von 40 bis 50 Millionen Schilling. 

Die Steiermark hat derzeit drei Projekte 
für Betriebsneugründungen, wodurch 150 Berg~ 
arbeiter beschäftigt werden könnten, mIt emem 
Aufwand von 28,5 M.Illionen Schilling in Aus
sicht genommen. 

In Kärnten liegen sechs Projekte mit rund 
100 Arbeitsplätzen vor, die für Bergarbeiter 
geschaffen werden sollen, mit einem Kredit
bedarf von 20 bis 23 Millionen Schilling. 

In Oberösterreich stehen sechs Neugründun
gen und drei Erweiterungen von Betrieben 
in Planung, wodurch rund 400 Arbeitsplätze 
mit einem Gesamtaufwand von etwa 40 Mil
lionen Schilling geschaffen werden sollen. 

Bekanntlich hat die Bundesregierung 100 Mil
lionen Schilling aus dem ERP-Fonds für die 
Schaffung von Ersalizbetrieben bereitgestellt, 
und Landeshauptmann Krainer stellte aus 
Landesmitteln ebenfalls 100 Millionen für 
die in der Steiermark gefährdeten Betriebe 
und Gebiete zur Verfügung. 

Es bedarf aber, meine Damen und Herren, 
einer gründlichen Vorbereitung, damit wir 
mit der Schaffung von Ersatzbetrieben kein 
Dilemma erleben. Daß für viele Arbeitskräfte, 
die freigesetzt werden, die Umstellung nicht 
leicht sein wird, wissen wir. Große mensch
liche Probleme liegen hier vor uns. Umstel
lungshilfen, wie sie im Ausland praktiziert 
werden, werden auch für Österreich notwendig 
sein. . 

Bei der Behandlung dieser struktureUen 
Probleme ist ein Mangel, von dem auch dei 
Kollege Pay gesprochen hat, ganz deutlich 
in Erscheinung getreten, nämlich das Fehlen 
eines modemen Arbeitsmarktgesetzes. Der 
österreichische Arbeitsmarkt setzt ~ich immer 
schneller in Bewegung. Ich darf hier auf den 
Initiativantrag verweisen, den Kollege Kum
mer schon in der vergangenen Legislatur
periode in dIesem Zusammenhang einge
bracht hat - nicht erst in dieser Legislatur
periode, möchte ich beton,en, sondern schon 
in der vergangenen Periode! - und der des
wegen nicht zum Tragen kam, weil sich eben 
die Partner auf diesen Gebieten nicht einigen 
kOlmten. Es ist daher nicht wahr, daß von 
unserer Seite aus hier keine Initiative an den. 
Tag gelegt worden wäre. 

Meine Damen und Herren! Neue Werk
stoffe, neue Maschinen, neue Arbeitstechniken 
kommen, neue Berufe entstehen und alte 
sterben ab, neue Betriebe entstehen, andere 
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Betriebe werden stillgelegt und eingestellt. nahmen zur Förderung der beruflichen und 
Diese ganze Entwicklung ist erst im Anfang- räumlichen Mobilität der Arbeitskräfte und 
stadium. flchließlich das Inkrafttreten eines zeitgemäßen 

Die derzeitigen Vorgänge im Kohlenberg- Fremdarbeitergesetzes wären meines Er
bau zeigen uns, daß die freigestellten und die achtens- die ersten Maßnahmen und Voraus
frei werdenden Arbeitskräfte, wenn auch nur setzungen, die geschaffen werden müßten, um 
vorübergehend und kurze Zeit" von Arbeits- eine echte Arbeitsmarktpolitik in Österreich 
losigkeit bedroht sind, während in der öster- wirksam werden zu lassen. 
reichischen vVirtschaft im gesamten gesehen Sehr geehrte Frau Bundesminister! Ich 
ein Arbeitskräftemangel herrscht und das ersuche Sie im Namen der österreichischell 
Fehlen von Spezialisten und von Fachkräften Arbeiter und Angestellten, diesem Problem 
unvermindert anhält. weiterhin wirklich Ihre ganze große Aufmerk-

Die aktive Arbeitsmarktpolitik weist hier samkeit schenken zu wollen und diesem Arbeits
den Ausweg, aber es' fehlt ihr bis heute leider marktgesetz die größte Bedeutung beizumessen. 
noch die gesetzliche Fundierung. In den Ich bitte Sie, möglichst bald eine diesbezügliche 
Rahmen des Gesetzes gehörten: die allgemeine Gesetzesvorlage dem Hohen Hause vorlegen 
Aufklärung der Berufsträger über notwendige zu wollen. 
Berufsanpassung, finanziell geförderte Ein- Mit dieser Bitte, Frau Minister, darf ich 
schulung, Anlernung und berufliche Weiter- aber auch den Dank für die Initiative zu dem 
bildung, Ausgleichszulagen für Familientren- heute vorliegenden Gesetz aussprechen, mit 
nung und vorübergehenden Minderlohn bis welchem jenen Bergleuten geholfen wird, die 
zur Erreichung des Normalverdienstes, Reise- infolge ihres fortgeschrittenen Lebensalters 
kosten- und Umzugskostellersatz, Prämien- bei der Umstellung auf Schwierigkeiten stoßen 
gewährung an Betriebe als Ersatz für Minder- könnten. (Bei/aU bei der Ov P.) 
leistung während der Schulungszeit und finan- Diesem Grundgedanken folgend, sieht das 
zieHe Förderung zusätzlich eingerichteter Ar- vorliegende Gesetz die Gewährung einer Son
beitsplätze. Dies sind nur einige der Anpas- derunterstützung für langjährig im Kohlen
sungs- und Übergangsmaßnahmen einer aktiven bergbau beschäftigt gewesene Dienstnehmer 
Arbeitsmarktpolitik. Professor Nemschak, der vor, die das 55. Lebensjahr, bei Frauen das 
Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung, 50. Lebensjahr, vollendet haben, und ermög
hat erst kürzlich erklärt, daß bereits jetzt licht des weiteren die Überführung dieser 
ein Drittel aller österreichischen Arbeits- Personengruppe in die vorzeitige Knapp
kräfte beruflich unrichtig beschäftigt ist. schaftsalteriSrente nach Vollendung des 

Frau Minister Rehor hat diese Problematik. 60. Lebensjahres, bei Frauen des 55. Lebens
erkannt und schon im Jahre 1966 in ihrem jahres, unter voller Wahrung der Anwart
Ministerium einen ber:onderen Beirat für Ar- sc haften , die diese Arbeitnehmer bei' der 
beitsmarktpolitik gegründet, in dem die Sozial- Versicherungsanstalt des österreichischen 
partner, die obersten Behörden, aber auch Bergbaues erworben haben. 
Wissenschaft und Forsühung an gemeinsamen Die Betriebsratsobmänner der Kohlenberg
Lösungen arbeiten. Sie hat allerdings in der baue haben bei der Frau Minister vorge
konf3tituierenden Sitzung dieses Beirates ein sprochen und haben sich bei ihr dafür bedankt. 
sehr bedeutungsvolles Wort ausgesprochen, daß sie im Sinne der Arbeiter, im Sinne der 
indem sie sagte: 'Vir sind mit der aktiven Bergleute, die von diesen Maßnahmen in 
Arbeitsmarktpolitik in Österreich ein \venig den Kohlenbergbauen betroffen worden sind, 
in Verzug geraten. Die Ereignisse kommen eine so großzügige, soziale gesetzliche Maßnah
rasch auf uns zu. Die Vergangenheit hat me getroffen hat, weil d~durch nicht nur den 
gezeigt" daß in einer Zusammenarbeit aJIer Kollegen in den betroffenen Gebieten geholfen 
Kräfte vernünftige und gute Lösungen ge- wird, sondern weil dadurch auch die wirt
funden werden können. schaftliehe Lage dieser Gebiete entschärft 

Sv wird die aktive Arbeitsmarktpolitik ein wird. (Abg. Sekanina: Unzutreffende Er
gesamtöst.erreichisches Anliegen. Auf Anregung klärungen! Entspricht nicht den Tatsachen!) 
der Frau Sozialminister sind auch in den Bun- Die gesetzlich festgelegte Sonderunter
desländern Landesbeiräte unter dem Vorsitz stützung soll keine karitative Maßnahme sein, 
der Laude:;hauptleute gt:,gründet worden, die sie soll auch kein Almosen, das man den 
die Aufgabe haben, die regionalen Struktur- Bergleuten gibt, sondern eine Anerkennung 
probleme zu löseIl. für ihre treu geleisteten DitL'1-e dem Vater-

Die Regelung der Arbeitsmarktvenvaltung' land gegenüber sein. 
nach elen Grundsätzen völliger Freiwillig- Es ist bei unseren Freunden von der So
keit und Gleichberechtigung unter :Mit-..virkung zialistischen Partei immer davon die Rede, 
der Sozialpartner, die Schaffung von Maß- daß die Regierungspartei einen Sozialstopp 
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verfolge, daß die Regierung selber sozial 
steril sei. Wenn aber sozialpolitische Maß
nahmen getroffen werden, dann stoßen sie 
gerade bei der Sozialistischen Partei auf so 
harten Widerstand und auf so großen Ein
spruch, daß man wirklich nicht weiß, ob sie es 
und wann sie es ehrlich meint. 

Alle Wünsche konnten selbstverständlich 
nicht erfüllt werden. Das stimmt auch. Wenn 
Kollege Pay davon gesprochen hat, daß die 
Begutachtungszeit etwas kürzer war, als es 
normal der Fall ist (Abg. Sekanina: "Etwas" 
ist eine Übertreibung 1 - Abg. Pay: Sehr 
kurz 1 Sieben Tage!), so darf ich wohl be
tonen - das gilt jetzt nicht nur für die Ar
beiterkammer oder für die Bundeswirtschafts
kammer oder für die Industriellenvereinigung 
-: Wir brauchen das Gesetz jetzt, wir brauchen 
das Gesetz heute, und deswegen mußte auch 
rascher im Interesse der Bergleute gehandelt 
werden, deswegen haben wir ja auch die Begut
achtungszeit etwas herabgesetzt. (Abg. Seka
nina: "Etwas" ist gut I) Aber ich glaube, es 
stehen allen Kammern die Apparate und die 
Fachleute zur Verfügung, um ein solches 
Gesetz eben auch in einer kürzeren Frist 
beraten zu können, wenn man guten Willens 
ist, den Bergleuten zu helfen. 

Es war, Kollege Pay, nicht so, daß wir 
gesagt haben: Husch, husch, ins Körbchen 
mit allen Paragraphen! (Abg. Dr. Pitter
mann: Nein, nein, was denn?), sondern wir 
haben im Sozialausschuß dieses Gesetz sehr 
eingehend behandelt. Ich glaube, es waren 
sieben oder acht Stunden, die wir zusammen
gesessen sind, um über jeden einzelnen Para
graphen, um über jeden Antrag, den Sie ein
gebracht haben, uns auszusprechen, um dar
über zu diskutieren, um dann schließlich und 
endlich doch im Interesse, der Bergarbeiter 
eine einstimmige Meinung im Ausschuß zu
sammenzubringen und dann auch hier im 
Hohen Hause wieder einmal im Interesse der 
Bergleute gemeinsam ein Gesetz beschließen 
zu können. (Abg. Altenburger: Babt ihr 
noch niohts vom Akkord gehört? - Abg. Dr. Pit
termann: Aber bei eurer Akkordarbeit kommen 
wir nicht mit!) Sie waren ja nicht dabei, Herr 
Vizekanzler, aber wir waren acht, Stunden 
hier. (Abg. Dr. Pittermann: Ich war die 
ganze Zeit im Baus!) Ja, im Haus schon, aber 
nicht bei den Ausschußverhandlungen. 

Es war auch, meine Damen und Herren, 
heute vom Erzbergbau die Rede, und ich 
möchte daz.u einige Worte sagen. Die General
direktion der Alpine Montan hat die Firma 
Frazer beauftragt, eine Untersuchung am 
Erzberg hinsichtlich des Belegschaftsstandes 
und hinsichtlich der technischen Einrichtungen 
durchzuführen. Diese Firma ist auf den 

Bergbau und im besonderen auf den Erzberg
bau spezialisiert, hat in allen Weltteilen -
Nordafrika, Amerika, Australien, auch in 
Deutschland - derartige Untersuchungen 
gemacht und bietet die Gewähr dafür, daß 
ein objektives und unbeeinflußtes Resultat 
dieser Untersuchung über den steirischen 
Erzberg vorgelegt werden wird. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist 
noch nicht bekannt. Wenn daher manchmal 
auch von irgendwelchen Maßnahmen gespro
chen wird, die eventuell am Erzberg getroffen 
werden sollten, so können dies nur Vermutun
gen sein und entbehren daher jeder realen 
Grundlage. Unmöglich aber ist der Vergleich 
des Erzberges mit einem Kohlenbergbau, denn 
wenn einer vom Zusperren des Erzberges 
redet oder von der Stillegung von Betrieben 
oder Werkstätten, von dem muß man sagen, 
daß er von der Eisen- und Stahlerzeugung in 
Österreich keine Ahnung hat. 

Auch der Frazer"Bericht soll uns ja nur 
sagen ,und Anhaltspunkte darüber geben, 
welche Diskrepanzen zwischen dem Beleg
schaftsstand, den technischen Einrichtungen 
und den Produktionsziffern bestehen und 
welche Möglichkeiten geboten erscheinen, um 
gewisse Unebenheiten ins richtige Lot zu 
bringen. Ich darf Ihnen sagen, daß die Ge
neraldirektion und die Bergdirektion Eisenerz 
bemüht sind, jene Probleme, die an uns 
herankommen, heute schon zu lösen, um etwas 
diesem Untersuchungsergebnis vorzugreifen. 

Es ist somit dem zuständigen Vorstands
direktor und dem Bergdirektor gelungen, die 
Investitionen fortzusetzen, aber gleichzeitig 
auch den Mannschaftsstand zu rationalisieren, 
um besser erzeugen und konkurrenzfähiger 
mit unserem Erz sein zu können. Denn nach 
wie vor ist die Grundlage der österreichischen 
Eisen- und Stahlerzeugung der Erzberg. Ohne 
Erzberg gibt es keine Roheisen- und Stahl
erzeugung in Donawitz, und ohne Donawitz 
gibt es keine Gewinnung am Erzberg. Donawitz 
und Eisenerz sind somit miteinander schicksal
haft verbunden. Auch wird von Donawitz nie 
ausländisches Erz eingekauft werden. 

Um ganz und gar ohne Sorgen sein zu können, 
wäre es natürlich notwendig, daß sich die 
VÖEST entschließen könnte, vom steirischen 
Erzberg und von der Alpine statt wie bisher 
1,6 Millionen Tonnen Erz pro Jahr etwa 
2,4 Millionen Tonnen pro Jahr zu beziehen. 
Dies würde schlicht und einfach bedeuten, 
daß man den Bergmann in Eisenerz leben 
lassen soll, daß man den Erzberg in Würde 
erhalten soll und daß man eben die Ent
wiCklungshilfe nach Westafrika einigermaßen 
einschränken müßte. Wir können die VÖEST 
nicht dazu zwingen, ihre Solidarität mit der 
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Alpino zu 118weiscn. (Abg. Dr. Pittermann:' der freiheitlichen Nationalratsfraktion darf 
Warum m~cht? Sie haben doch die Mehrheit im ich von allem Anfang an feststellen, daß wir 
Aufsichtsrat!) "ViI' hoffen aber, Herr Vize- der Vorlage unsere Zustimmung erteilen. Aber 
kanzler außer Dienst, daß llllll durch die es ~ind dabei einige Bedenken vorhanden. 
ÖIG jene Einrichtung geschaffen 'wurde, die 'Venn der Herr Abgeordnete Krempl ein 
auch hier eine Koordinierung zustal1.de hingt, Loblied auf das Sozialministerium beziehungs
was früher leider nicht möglich wnr. 

Diese Schwierigkeiten aher, meine Damen 
und Herren, sind auch der Grund, warum wir 
es gerne gesehen hätten, wenn aueh der Erz
bergbau zur Erhaltung seiner Konkurrenz
fähigkeit in die Gewährung dieser Sonder
unterstützung miteinbezogen worden wäre. 
Denn auch die Bergleute am Erzberg stehen 
vor den ~leichen Problemen wie die Kohlen
bergleute, wenn sie in das entsprechende 
Alter kommen. Vor Jahren war es noch so, 
daß wir freiwerclende Arbeitskräfte aus der 
Kohle - wie zum Beispiel aus Ratten oder 
Köflach - ohne große Schwierigkeiten für 
den einzelnen Knappen am Erzberg beschäf
tigen konnten. (Abg. Dr. Pittermann: Herr 
Krempl! Bringen wir gemeinsam einen Antrag 
ein, Erz und Magnesit einzubeziehen! - Abg. 
Gram: Krempl, laß dir nichts sagen, red' weiter! 
- Heiterkeit.) 

Dazu, meine Damen und Herren, muß man 
natürlicherweise auch die schwierigen geo
graphischen Verhältnisse von Eisenerz be
denken, die die Gestaltung und die Gründung 
eines Ersatzbetriches äußerst schwierig ma
chen. Sie bedingen daher automatisch die 
Abwanderung jüngerer Arbeitskräfte und da
mit. notwendigerweise für die gesamte "Virt
schaft in diesem Tal eine Situation, die wir 
nicht gerne sehen. 

Aus den eben angeführten Gründea, meine 
Damen und Herren, muß bedauert werden, 
daß der Erzbergbau in diesem Gesetz nicht 
berücki'lichtigt wurde. Wir wollen aber ein
dringlich darauf hinweisen und auf die Situa
tion aufmerksam machen. Wir sind aber auch 
überzeugt davon: Sollte der Erzberg in Sehwie
rigkeiten kommen, dann wird die Regierungs
partei und das Sozialministerium willens und 
in der Lage sein, auch unseren Leuten am Erz
berg zu helfen. 

Aber zurück zu dem Gesetz. Die Öster
reichische Volkspartei sieht in diesem Gesetz 
wieder einen Schritt zur Verwirklichung des 
Regierungsprogramms, wobei nicht nur die 
strukturpolitischen Notwendigkeiten unserer 
Wirtschaft voll erkannt werden, sondern vor 
allem den sozialen Hilfsmaßnahmen zur Ver-
meidung von Häl'ten der Vorrang eingeräumt 
ist. (Beifall bei der (JVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der H2rr 
Ahgeordnete Metter. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Melter (FPÖ): Herr Präsident! 
Sehr geehrte Daml"n und Herren! Namens 

weise auf die Frau Sozialminister gesungen 
hat. so möchte ich das nicht schmälern. Sie 
hat zweifellofl ihre Verdienste, jedoch darf 
nicht aus den Augen verloren werden, daß dies 
unter dem Zwang der Verhältnisse geschehen 
ist. Denn die Schließung des Bel'gbaubetriebes 
Tauchen steht in wenigen Tagen bevor. Es 
ist also allerhöchste Zeit, daß etwas geschieht, 
was von den Betroffenen die Sorgen und die 
drohende Not nimmt. Man hat also aus rein 
tagespolit.ischen Erwägungen hier eine Ge
setzesvorlage unterbreitet, die mit manchen 
Mängeln behaftet ist. Das haben die ver
schiedenen Begutachtungen durch die zustän
digen Stdlen ja eindeutig ergeben. Ich möchte 
es mir ersparen, hier auf alle diese Einwen
dungen einzugehen, ich möchte nur im Zuge 
meiner Ausführungen zwei Zitate anbringen. 

Sicher ist, daß das ganze Problem nicht rein 
sozialpolitischer, sondern in erster Linie wirt
schaftspolitischer Natur ist. Es zeigt sich, 
daß man leider in Zeiten der Hochkonjunktur 
und des starken Wirtschaftswachstums ver
säumt hat, die Entwicklung auf dem Energie
sektor aufmerksam zu verfolgen und aus 
dieser Entwicklung her1:l,us die Konsequenzen 
abzuleiten, die einmal für die österreichischen 
Bergbaubetriebe eintreten mußten. Man hat 
an dieser Wirtschaftsentwicklung zuwenig 
Kritik geübt, und man hat demzufolge auch 
nicht die Konsequenzen gezogen, oft leider 
Gottes auch nur aus parteipolitischen Gründen 
nicht. 

Es wird immer wieder von der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik gesprochen, und es wird 
darauf hingewiesen, daß man "lich bemühen 
wird, hier geeignete Grundlagen zu schaffen. 
Leider pressiert es bei diesen Arbeiten offen
sichtlich nicht so, wie es wünschenswert wäre. 
Es hätte eben schon lange das Bemühen ein
setzen müssen, auf diesem Gebiet mehr zu tun 
und nicht einen starren Standpunkt einzu
nehmen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang gerade 
auf die Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
Krempl nochmals eingehen, der darauf hin
gewiesen hat, es möge doch die VÖEST ihre 
Abnahmen vom Erzherg um etwa 50 Prozent 
steigern. Dazu sei gesagt!, daß heute vormittag 
der Herr Bundesminister Dr. Weiß erklärt 
hat, daß dafür ganz besondere, insbesondere 
wirtschaftliche Gründe, maßgehend sind, die 
etwa damit im Znsammenha,ng stehen, daß 
das Erz vom Erzberg wesentlichmehrSchJacken-
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abfall hat und daß zur Verarbeitung ganz I stigungen möglichst schnell ausgenützt werden 
wesentlich mehr Kohle benötigt wird, und und daß sie hauptsächlich dort eingeräumt 
zwar besteht ein etwa um 50 Prozent größerer werden, wo ta1·sächlich auf lange Sieht gesehen 
Kohlenbedarf. Es ist ganz klar, daß dies eine mit sicheren Arbeitsplätzen gcreehnet werden 
ganz außerordentliche wirtschaftliche Belastung kann. 
für den Betrieb zur Folge hätte, der im End- Die gegenständliche Regierungsvorlage in 
effekt dann unter Umständen dazu führen der Fassung des Ausschußberichtes wirft ganz 
könnte, daß er am Exportsektor nicht mehr beaehtliche Probleme auf, insbesondere was 
konkurrenzfähig ist. Dazu besteht dann im das gleiche Recht für alle betrifft. Hier muß 
Gefolge die Gefahr, daß noch viel mehr Ar- ich ein Zitat, und zwar aus der Stellungnahme 
beitsplätze gefährdet würden. Man kann also des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt., 
hier nicht mit rein nationalen Erwägungen bringen. Es wird ausdrücklich gesagt: 
die Probleme beurteilen, sondern man muß "Der Anspruch auf eine Sonderunterstützung 
in erster Linie wirtschaftliche Gesichtspunkte ist unt,er anderem an die Voraussetzung 
beachten, und zwar auf lange Sicht gesehen. geknüpft, daß das Dienstverhä1t.nis ,infolge 

Was sonst noch zu berücksichtigen ist, Einschränkung oder Stillegung des Betriebes' 
etwa aus Gründen der Neutralität oder der geendet hat. Vom Standpunkt des Arbeit
Unabhängigkeit in Krisenzeiten, das steht auf nehmers, genauer gesagt, vom Standpunkt 
einem anderen Sektor. des Arbeitslosen, ist es gleichgültig, ob das 

Auf dem Gebiet der aktiven Arbeitsmarkt- Dienstverhältnis infolge Einschränkung oder 
politik ist leider seit langem versäumt worden, Stillegung des Betriebes oder infolge eines 
Möglichkeiten für eine ausreichende und zweck- anderen von ihm nicht zu vertretenden Grundes 
mäßige Umschulung zu schaffen und Erleich- geendet hat. Unter den zuletzt genannten 
terungen für Arbeitsaufnahmen in anderen Umständen scheint eine sachlich nicht gerecht
Betrieben zu treffen. Hier ist insbesondere zu fertigte Schlechterstellung des aus anderen 
erwähnen, daß die Mobilität der Arbeitskräfte Gründen Arbeitslosen gelegen zu sein." 
leider sehr beengt ist, insbesondere auch auf Später heißt es in der Stellungnahme: 
Grund der Verhältnisse im Wohnungssektor. "Dabei wird die nur schwer zu lösende Frage 
Hier wirkt es sich aus, daß man jahrelang zu beantworten sein, ob eine solche Forderung 
versäumt hat, Ordnung in die W ohnungswirt- unter dem Gesichtswinkel des verfassungs
schaft zu bringen, und daß eben jetzt alles auf gesetzlichen Gleichheitsgrundsatzes (mit der 
einmal nicht einer zweckmäßigen Lösung in Sanktion, daß die jetzt geplante Regelung als 
der notwendigen kurzen Frist zuzuführen ist. unsachliche Privilegierung vom Verfassungs-

Es ist außerdem zu erwähnen,' daß wir gerichtshof ersatzlos aufgehoben wird) oder 
heute ja immer noch einen Arbeitskräfte- unter dem rechtspolitischen Postulat d~r 
mangel - im gesamten gesehen - haben, Gleichbehancllung aller Arbeitslo"tn, elie infolge 
was sich darin zeigt, daß immer noch sehr Einschränkung oder Stillegung des Betriebes 
viele Fremdarbeiter geworben und beschäftigt ihr Dienstverhältnis beenden mußten, erfüllt 
werden müssen. Daraus kann man aber werden muß." 
erkennen, daß der österreichische Arbeits- Man sieht aus dieser Stellungnahme, daß 
markt effektiv aufnahmefähig ist und daß es hier ein Grundsatz der Verfassung berührt 
in erster Linie nur daran liegt, die Möglich- wird, daß allen Staatsbürgern unter gleichen 
keiten des Wechsels und der Veränderungen zu Voraussetznngen gleiche Rechte eingeräumt 
verbessern. werden. Und die Arbeitf)losigkeit ist nun die 

Die ganze österreichische Innenpolitik fußt Grundlage, von der aus die Beurteilung dieses 
ja in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht Gl'undsat,zes erfolgen muß. Hier müssen wir 
auf der Voraussetzung der Vollbeschäftigung. zu der Auffassung gelangen, daß im Grunde 
Es müßte die größte Sorge der österreichischen genommen für alle diejenigen, die aus Gründen 
Bundesregierung sein, diese Vollbeschäftigung der wirtschaftlichen Veränderungen arbeitslos 
zu erhalten und im Rahmen dieser Vollbe- werden, an und für sich das gleiche Recht 
schäftigung in erster Linie österreichischen bestünde, Anspruch auf eille Sonderunter
Arbeitskräften ihre Arbeitsplätze zu sichern. stützung erheben zu können. 

Erst jetzt beginnt man - und das ist erst Es zeigt sich auch im Rahmen der Debatten, 
vor kurzem geschehen -, mit ERP-Mitteln die hier im Hause schon geführt. worden sind, 
die Möglichkeiten zu verbessern, daß in daß leider Gottes nicht nur der Kohlenbergbau 
manchen Krisen- oder Notstandsbereichen von Betriebseinschrällkungen und -stillegungen 
unter günstigeren Voraussetzungen Betriebs- bedroht ist, sondern daß dies für verschiedene 
neu gründungen oder Betriebserweiterungell er- Bereiche zutrifft, insbesoEdere für den Bereichin 
folgen können. Hier muß mit allem Nachdruck der Eisen- und Stahlindustrie, den gesamten 
dazugesehen werden, daß diese Kreditbegün- übrigen Bergbau, zum Teil auch für die Textil-
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und Holzindustrie. Die Umstellung von einem Also hier wird allenfalls einigen eine besondere 
Arbeitsplatz, den man mehrere Jahre oder Härte zuteiJ, weil man sie durch die Anrech
Jahrzehnte voll ausfüllen konnte und wo man nung von Leistungen auf Grund der Körper
Faeh- oder Spezialarbeiter geworden ist, auf behinderungen bei elen Sonderunterstützungen 
einen Beruf, wo man als Hilfsarbeiter beginnen schlechter stellt. 
müßte, ist außerordentlich schwierig und n· L· t d d' S d t 
immer mit einkommellsmäßigen Nachteilen t"t

1e 
eIs.utngds dauerh blesehr " kOtn 

derußnder-
b

. ., s u zungen IS a ure esc ran " a er 
ver unden. Die Betroffenen mußten dann ] t tAt t . d 31 M" 197'''' t 

.er kt' A h d f h b k·'· I e zen ragsermm er.. arz :co IS • eile IV llBP.ruc arau er e en OJlllen, daß D cl h . d d· S d 1 d h 1· 'h . ." ,'" Al' h b -' d. a ure WIr Je on erzu age urc (le 
I nen em ge\\i1tlser usg elC ge oten WIr , '~lt ] 1 h d A f 11 d '1' . ~'-1. ersgruppen un(t (ure en n a es 
wenn man (em emen etwas gIbt, dann muß P . lt b h "nkt Ab d· D . . enSlOnsa ers esc ra. er le auer 
man dasselbe auch dem anderen zubIllIgen. dA· k d G t . d d ·t . . . er USWlr ungen es ese zeR WIr amI 

Es darf darauf hmgewlesen werden, daß Ja etwa mit zehn Jahren umschrieben. 
konkret schon diesbezügliche Forderungen 
auch an die Abgeordneten zum Nationalrat 
herangetragen wurden. Ich verweise hier nur 
auf ein Schreiben des Arheiterbetriebsn+es 
der Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft 
Eisenerz, in welchem folgendes am;geführt 
wird: 

"Da in Ei:'lt'nPfz selbst keine Mög1i~hkBit 
besteht, eventuell frei werdende Arbeitskräfte 
an anderen Arbeitsplätzen unterzubringen, 
würde eine Verminderung des Belegschafts
standes von seiten des Unternehmens unwei
gerlich zu großen sozialen Härten führen." 

"Der Arbeiterbetriebsrat des steirischen 
Erzberges fordert daher, daß in Anbetracht 
der gegebenen und noch zu erwartenden wirt
schaftlichen Schwierigkeiten die Beschäftigten 
der Erzbergbaue in das Sondergesetz für 
arbeitslos gewordene Bergleute miteinbezogen 
werden." 

Wenn die wirtschaftliche Entwicklung in 
der befürchteten Form anhalten sollte, wird 
zweifellos die Zahl derartiger Eingaben zu
nehmen, und es wird sich dann die Bundes
regierung sehr wohl überlegen müssen, wie 
man den an sie herangetragenen Wünschen zu 
entsprechen hat. 

Im Gesetz selbst wird ausgeführt, daß das 
Ausmaß der Sonderunterstützungen insbeson
dere auch vom sonstigen Einkommen be
einflußt wird. In § 4 schreibt man vor, daß 
jedes Einkommen des Arbeitslosen auf die 
Sonderunterstützung anzurechnen ist. Diese 
Bestimmung beinhaltet einige ganz konkrete 
Härten, da die Ausnahmebestimmung, die 
enthalten ist, nur jene betrifft, die ein gewisses 
Mindesteinkommen nicht erreichen und denen 
demzufolge die gleichen Begünstigungen ein
geräumt sind wie den Pensionsbeziehern durch 
die Einführung der Ausgleichszulage. 

Ich habe hier insbesondere zu beanstanden, 
daß Kriegsopfer und Unfallbeschädigte nicht 
berücksichtigt werden. Ihre Renten werden 
zur Gänze angerechnet, und es wird nicht 
berücksichtigt, daß ja diese Leistungen wenig
stens zum Teil auch dafür gewährt werden, 
daß sie die ihnen erwachsenden Mehraufwen
dungen mit diesen Rentenleistungen abdecken. 

Die Formulierung der Durchführung der 
Leistungen ist etwas unsystemaLisch, weil das 
Arbeitsamt zuständig gemacht wurde und 
wE:iters maßgeblich die Bergarbeiterpensions
versicherung; mit-\virlnm muß. Dadurch wird 
zweifellos die Venvai:'ungsvereinfachung nicht 
berücksichtigt, die llotwendi:.:; wäre, um den 
Verwaltungsaufwalld zu senken beziehungs
wei~e nicht stärker zu belasteJl. Es wird lwch 
nicht berücksichtigt, daß unter Umständen 
die Anspruchsberechtigten durch die Eigenart 
des Verfahrens in der Durchsetzung ihrer 
Ansprüche beeintrachtigt werden. Es sind 
also auch ungünstige Regelungen, die man 
wahrscheinlich bei einer längeren Begutaeh
tungsfrist und bei der Möglichkeit, sich in 
Ruhe mit der Regelung dieser Materie aus
einanderzusetzen, besser hätte lösen können. 

Dieses Gesetz zeigt aber auch abschließend 
insbesondere, daß die Bestimmungen über die 
Arbeitslosenver<;icherung als solche als unzu
länglich und unzureichend empfunden werden. 
Dies sollte denn doch dazu führen, daß seitens 
des Sozialministeriums überprüft wird, ob 
nicht durch eine Verbesserung des Leistungs
rechtes in der Arbeitslosenversicherung für 
einen breiteren Personenkreis bessere Verhält
nisse geschaffen werden können für den Fall, 
daß eben die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Beeinträchtigung der Vollbeschäfti
gung für manche ungünstige Verhältnisse 
schafft. 

Wir Freiheitlichen hoffen, daß sowohl im 
Bereich der sozialen Verwaltung, aber auch 
insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen 
Maßnahmen, die getroffen werden müssen, 
alles unternommen wird, um möglichst die 
angestammten Arbeitsplätze zu sichern, und 
wo dies nicht möglich ist, Ersatzarbeitsplätze 
mit günstigen Erwerbsmöglichkeiten und mit 
Aussicht auf Dauerbeschäftigung zu beschaffen 
und zu sichern, damit, auf Dauer gesehen, die 
Existenz unserer Familien gesichert bleibt. 
(Bei/aU be'i de'f F pO.) 

Präsident: Zum ·Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Babanitz. Ich erteile es !hm. 
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Abgeordneter Babanitz (SPÖ): Hohes Haus! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Bei der heute zur Beratung vorHegenden 
Regierungsvorlage geht es um eine Sonder
unterstützung für Arbeitnehmer im Kohlen
bergbau, die arbeitslos werden. 

Meine Vorredner und ins besondere der 
Kollege Pay haben bereits auf die besondere 
Problematik dieses Gesetzes hingewiesen. Ich 
möchte keinesfalls diese Ausführungen wieder
holen. Wenn man aber das Zustandekommen 
dieser Regierungsvor lage zurückverfolgt, die 
Kürze der Zeit, die zur Begutachtung zur Ver
fügung gestanden ist, in der sie im Ausschuß 
beraten wurde und nun heute im Hohen Haus 
verabschiedet werden soll, betrachtet, dann 
muß man als Abgeordneter - und ich glaube, 
müssen auch die Betroffenen selbst - zu der 
Ansicht kommen, daß die Bundesregierung 
mit diesem Gesetz nicht ein Problem der 
Bergarbeiter lösen wollte, sondern sich diesen 
betroffenen Bergarbeitern gegenüber ein Alibi 
verschaffen will ,um sie von dem Hauptproblem, 
nämlich Sicherung ihres Arbeitsplatzes be
ziehungsweise Schaffung neuer Arbeitsplätze 
im Falle der Schließung ihres Betriebes, abzu
lenken oder sie damit zu beruhigen. 

Anders, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, kann man das Zustandekommen dieses 
Sondergesetzes, das, wie ich schon erwähnte, 
in knapp zehn Tagen von der Regierung vor
gelegt, vom Ausschuß beraten wurde und heute 
beschlossen werden soll, nicht bezeichnen. 

Ich möchte auch nicht bestreiten, daß in 
besonderen Fällen Sonderregelungen auch in 
kurzer Zeit notwendig sein können, aber ich 
möchte eines hier feststellen: Im konkreten 
Fall hat man nicht erst seit zehn oder einigen 
Tagen mehr gewußt, worum es geht, sondern 
ich bin der Meinung, daß der Grund für die 
Verabschiedung dieses Sondergesetzes in erster 
Linie das Problem der Schließung des Berg
werkes Tauchen mit 31. März 1967 ist. Auch 
hier wurde bereits darauf hingewiesen, daß 
heute die letzte Sitzung der Herbstsession ist 
und daß das Gesetz mit 1. April in Kraft 
treten soll. 

Ich glaube aber nicht, daß es mit diesem 
Sondergesetz möglich sein wird, daß auch nur 
einem Teil der in Tauchen freigesetzten Arbeits
kräfte in unmittelbarer Nähe ihres bisherigen 
Arbeitsortes oder in der näheren Umgebung 
ein annähernd gleichwertiger Arbeitsplatz be
schafft werden kann. Vor allem, glaube ich, 
bereiten die ebenfalls erforderlichen Umschu
lungsmaßnahmen gerade bei älteren Berg
arbeitern große Schwierigkeiten, und daher 
soll dieses Gesetz nun den 55- bis 60jährigen, 
die noch keinen Anspruch auf eine Leistung 
a.us der Pensionsversicherung haben, eine 

Hilfe sein. Ich möchte jetzt nicht allein darauf 
verwei~en, daß es auch für 55- bis 60jährige 
gesunde Menschen ein Problem ist, wenn sie 
nicht mehr im Berufsleben stehen können, ich 
möchte aber nochmals hervorheben, daß dieses 
Gesetz, diese Sonderunterstützung, die im 
Fall Tauchen für 52 von 358 derzeit noch 
Beschäftigte in Frage kommt, das Problem 
Tauchen nicht löst und daß sich, das möchte 
ich nochmals betonen, die Bundesregierung 
meiner Meinung nach mit diesem Gesetz nur 
ein Alibi dafür verschaffen will, was bisher in 
dieser Frage nicht getan wurde. 

Hohes Haus! 'Venn ich als burgenländischer 
Abgeordneter und als einer, der erst im vorigen 
Jahr in dieses Hohe Haus eingezogen ist, in 
einer der ersten Aufgaben mit diesem Problem 
Tauchen konfrontiert wurde und wenn ich 
diese Bedeutung des Bergwerkes Tauchen für 
das Burgenland, vor allen Dingen für das 
südliche Burgenland noch einmal herausstrei
chen will, dann muß ich sagen, daß die Schlie
ßung des Bergwerkes Tauchen für dieses 
Bundesland und für den Süden dieses Landes 
mehr als nur die Stillegung eines Betriebes ist. 

Vielleicht darf ich erwähnen, daß das Berg
werk Tauchen, das im Jahre 1875 seinen 
Anfang genommen hat, seine Bedeutung erst 
im zweiten Weltkrieg, besonders aber nach 
1945 bekommen hat, als es notwendig war, 
auch die Wirtschaft des südlichen Burgen
landes wiederaufzubauen. Ich darf sagen, daß 
die Bergarbeiter von Tauchen so wie in anderen 
Bundesländern die Förderung, die notwendig 
war, erbracht haben und daß sie sich trotzdem 
mit voller Kraft für den raschen Aufbau der 
Wirtschaft des südlichen Burgenlandes einge
setzt haben. Es war doch nicht so, daß nur die 
Bevölkerung dieser Gebiete Hausbrandkohle 
gebraucht hat, sondern vor allen Dingen die 
Industrie, die in der Umgebung von Tauchen 
ansässig war, im besonderen im Raum Pinka
feid, war in den ersten Nachkriegs: ahren fast 
ausschließlich auf die Tauchener Kohle als 
Energiequelle angewiesen, wenn sie wieder 
ihre volle Erzeugungskapazität erreichen wollte. 
Tauchen hat so wie die anderen Bergbaubetriebe 
mit seinen Arbeitern und Angestellten alles 
dazu beigetragen, um diese Aufgaben erfüllen 
zu können, und ich darf sagen, daß die Haupt
blüte Tauehens im Jahre 1958 zu einem Zeit
punkt war, wo man sich bereits damit befaßte, 
die Kohle durch andere Energiequellen zu 
ersetzen. Ich darf feststellen, daß Tauchen im 
Jahre 1958 mit rund 500 Beschäftigten immer
hin eine Jahresproduktion von 194.000 Tonnen 
erreicht hat und daß diese Förderung immerhin 
damals 5 Prozent der österreichischen Braun
kohlenförderung ausgemacht hat. Ich darf 
aber auch hier daran erinnern, daß diese 
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Babanitz 
Leistungen in der sowjetischen Besatzungs-' Ich möchte heute die Gelegenheit wahrneh
zone erbracht worden sind und daß I men und nochmals auf meine dringliche An
es sicherlich nicht leicht war, in frage vom 25. Mai 1966 betreffend den Kohlen
diesen Betrieben derartige Leistungen zu er- bergbau Tauchen verweisen. 
bringen, und daß die Arbeitnehmer, aber auch In dieser dringlichen Anfrage habe ich den 
die Firmenleitung, das gebe ich offen zu, in damals zuständigen Ressortminister, den heuti
dieser Besatzungszone manchen Schwierig- gen Herrn Vizekanzler Bock gefragt, das 
keiten und Schikanen der Besatzungstruppen können Sie aus dem Protokoll ersehen: "Sind 
ausgesetzt waren. Sie bereit, unverzüglich dafür Sorge zu tragen, 

Ich kann daher mit Recht behaupten, daß daß der Kohlenbergbau Tauchen - wenn 
Tauchen ein "Eckpfeiler in der Wirtschaft überhaupt - erst dann für eine eventuelle 
des südlichen Burgenlandes" gewesen ist. Ich Schließung vorgeschlagen wird, bis ausreichen
darf nur daran erinnern, daß die vom Tauche- de und entsprechende Ersatzarbeitsplätze ge
ner Kohlenbergbau ausbezahlte Lohnsumme sichert sind g" 
in den letzten Jahren immerhin rund 18 Mil- Hohes Haus! Ich kann e<.! mir ersparen, 
lionen Schilling pro Jahr erreichte und daß auszuführen, was die Antwort des Herrn Vize
diese Summe sehr wesentlich dazu beigetragen kanzlers war und was in der Debatte ge
hat, daß auch andere Wirtschaftszweige dieses sprochen wurde. Sie können diese Ausfüh
Gebietes belebt worden sind. Auch die Steuern, rungen im Protokoll nachlesen. Ich darf Sie 
die vom Betrieb erbracht wurden, wobei allein aber doch daran erinnern, daß im Zusammen
die Lohnsummensteuer in den letzten Jahren hang mit dieser dringlichen Anfrage der 
rund 260.000 S ausgemacht hat, haben mit- Abgeordnete Pay einen Entschließungsantrag 
geholfen, daß auch die Gemeinden in den eingebracht hat, in dem die Bundesregierung 
betroffenen Gebieten ihre Aufbauarbeit leich- aufgefordert 'wurde, erstens dem Nationalrat 
ter erfolgreich' gestalten konnten. in möglichst kurzer Frist einen Energieplan 

Ich darf aber auch darauf hinweisen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, daß weiters 
zu befürchten ist, daß nicht nur die rund 
400 noch verbliebenen Tauchener Bergarbeiter 
mit 31. März 1967 ihren Arbeitsplatz verlieren, 
sondern daß durch die Schließung dieses 
Bergwerkes auch von dem Bergwerk abhängige 
Betriebe Einbußen erleiden werden, und daß 
auch dort damit zu rechnen ist, daß Arbeits
kräfte ihren Arbeitsplatz verlieren. Wenn man 
dazu noch weiß, daß Tauchen im Jahr rund 
5000 bis 6000 Kubikmeter Grubenholz ver
arbeitet hat und daß dieses Grubenholz aus 
den landwirtschaftlichen Betrieben der Um
gebung bezogen wurde, so kann man auch hiezu 
feststellen, daß durch die Schließung dieses 
Betriebes die landwirtschaftlichen Betriebe 
eine nicht unbedeutende Erwerbsquelle ver
lieren werden. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
\Varum habe ich diese Feststellungen getroffen? 

. Ich bin der Meinung, daß das Problem Tauchen 
für das Burgenland - und das möchte ich 
wiederholen - mehr bedeutet als den Verlust 
eines Betriebes. Ich glaube, daß ich gerade 
als burgenländischer Abgeordneter dafür ein
treten soll und muß, daß man schon viel 
früher Vorsorge hätte treffen können, um 
allen noch arbeitsfähigen Beschäftigten einen 
neuen Arbeitsplatz zu geben. Ich darf noch
mals feststellen, daß die Probleme des öster
reichischen Bergbaues' und im besonderen 
dieses Bergwerkes Tauchen nicht erst seit 
einigen Tagen bekannt sind. Darauf haben 
einige meiner Vorredner schon hingewiesen. 

vorzulegen und zweitens dem Nationalrat bis 
Ende des Jahres 1966 ii bel' alle Maßnahmen 
zu berichten, die im Zusammenhang mit dem 
Kohlenbergbau Tauchen ergriffen wurden. 

Man konnte daher annehmen, daß auf Grund 
dieser Entschließung, die mit den Stimmen 
aller hier im Nationalrat vertretenen Parteien 
angenommen wurde, diese Probleme ernstlich 
in der Regierung behandelt werden würden. 
(Präsident Dipl.-Ing. Wald brunn er fiber
nimmt den Vorsitz.) 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Wenn wir Abgeordnete der Sozialistischen 
Partei schon pessimistisch gewesen sind und 
daher die Regierung sowohl bei der Behandlung 
des Restbudgets für das Jahr 1966, aber im 
besonderen nochmals bei der Beratung des 
Voranschlages für das Jahr 1967 auf die 
Probleme des Bergbaues und auf di0 El'stellung 
eines Energieplanes aufmerksam gemacht 
haben und ich mir persönlich erlaubt habe, 
im be80nderen auf Tauchen zu verweisen, 
dann möchte ich feststellen, daß wir Cl wartet 
haben, daß der Herr Bundeskanzler in der 
Bundesregierung diese Probleme wirklich ernst
lich einer Beratung zuführt. Es war zumindest 
nicht anzunehmen, daß der Herr Bundes
kanzler Klaus an der Spitze der Regierung 
eine Entschließung, der ja auch die ÖVP
Abgeordneten zugestimmt haben, nicht be
achtet. (Abg. D'r. Gorbach: Da schau her I) Sehr 
richtig, Herr Kanzler, Sie nicht, aber Ihr 
Nachfolger. 

Ich möchte noch einmal feststellen, meine 
Damen und Herren: Obwohl der Herr Bundes-
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Babanitz 
kanzler in der Regierungser klärung vom 
20. April 1966 unter anderem auch die Frage 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und die Er
stellung eines Energieplanes besonders unter
strichen hat, hat er diese einstimmige Ent
schließung des Nationalrates vom 25. Mai 1966 
nicht beachtet. Ich habe mich daher veranlaßt 
gesehen, am 18. Jänner, bei der ersten Gelegen
heit, eine mündliche Anfrage an den Herrn 
Bundeskanzler zu richten und darin eine 
Begründung für die Nichtbeachtung dieser 
Entschließung zu verlangen. Ich möchte hier 
nur feststellen, daß sich der Herr Bundes
kanzler einerseits darauf ausgeredet hat, daß 
ihm das Protokoll zu unübersichtlich war, und 
andererseits - meiner Meinung nach in unfairer 
Weise - auf die Beamten dieses Hohen 
Hauses beziehungsweise auf die Kanzlei des 
Herrn Präsidenten, weil man, aus ihm persön
lich nicht begreiflichen Gründen, auf die 
Weiterleitung dieser Resolution vergessen hat. 
Er hat also gemeint, er hätte nichts davon 
gewußt, obwohl - und das möchte ich noch
mals hier feststellen - er selbst für diese 
Entschließung gestimmt hat und auch zugeben 
mußte, daß er das Protokoll darüber be
kommen hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte auch mit dieser Feststellung nur 
darauf hinweisen - ich sage es noch einmal -, 
daß das Sonderproblem Tauchen immer wieder 
von uns aufgezeigt wurde und daß man, wenn 
man ernstlich gewollt hätte, schon längst 
seitens der Bundesregierung hätte Maßnahmen 
treffen können, um nicht erst durch das heutige 
Sondergesetz nur einem Teil der Arbeitnehmer, 
was Tauchen betrifft, dem weitaus kleineren 
Teil, eine Hilfe zu bringen, die manche Proble
matik mit sich bringt. Ich darf aber feststellen, 
daß bei den Ausschußberatungen erfreulicher
weise auch die Vertreter der Österreichischen 
Volkspartei bereit waren, die Dinge so zu 
beraten, daß Erleichterungen, die in der 
Regierungsvorlage unklar ausgedrückt waren, 
durchgeführt werden konnten. Es ist eine 
KlarsteIlung dahin gehend erfolgt, daß die 
nach langen Verhandlungen gewährte Still
legungsprämie nunmehr nicht auf das Ein
kommen angerechnet wird, wodurch unter 
Umständen die Bergarbeiter diese Sonder
unterstützung nicht sofort in Anspruch hätten 
nehmen können. 

Es wird aber notwendig sein - ich darf 
hier die Unterstützung der Frau Minister 
sowie des Herrn Staatssekretärs erbitten -, 
bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer ange
botenen Beschäftigung auf die besonderen 
Probleme dieser Berufsgruppe, aber auch auf 
die besonderen Probleme der Gebiete, in denen 
sie leben, Rücksicht zu nehmen. Es sollte 

meiner Meinung nach vermieden werden, daß 
eventuell aus finanziellen Gründen bei der 
Vermittlung solcher Arbeitskräfte Maßnahmen 
angewendet werden, die erst im Streitverfahren 
bereinigt werden müssen. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit neuerlich 
feststellen, daß bis heute, obwohl seitens der 
Bundesregierung, aber auch seitens der ÖVP 
immer wieder darauf verwiesen und Maß
nahmen versprochen wurden, keine ernst
haften Anstrengungen unternommen wurden, 
um den Tauchener Bergarbeitern einen ent
sprechenden Ersatzarbeitsplatz zu beschaffen. 

Hohes Haus! Ich möchte abschließend 
noch sagen, daß ich, so wie der Herr Abge
ordnete Altenburger- im Ausschuß gesagt hat, 
auch der Meinung bin, daß die Sonderaktionen 
für Bergarbeiter nicht nur 1945 eine Berech
tigung hatten, sondern daß auch heute die 
Notwendigkeit besteht, besondere Schwierig
keiten durch ebensolche Sondermaßnahmen, 
wenn schon nicht zu beseitigen, so doch zu
minc1est für die Betroffenen zu mildern. Ich 
kann mich aber nicht damit zufriedengeben, 
daß bei diesen Beratungen im Ausschuß auch 
gesagt wurde: Heute haben wir nur das Pro
blem der Sonderunterstützungen, warum wird 
denn hier über Strukturprobleme und ähnliches 
gesprochen ~ Ich bin der Meinung, daß gerade 
die Beschlußfassung dieses heutigen Gesetzes 
beweist, daß es höchst an der Zeit wäre, wenn 
man Fragen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
ra schest in Behandlung nehmen würde. 

Wenn wir Sozialisten diesem Gesetzesantrag 
zustimmen, dann vor allem deshalb, weil wir 
wissen, daß im konkreten Fall das Bergwerk 
Tauchen diese Regelung notwendig und drin
gend braucht und daß es sich die Bergarbeiter 
dort auch verdient haben. Ich würde aber 
doch wünschen und verlangen, daß die Bun
desregierung in Zukunft keine derartigen 
Alibigesetze vorlegt, sondern daß Maßnahmen 
getroffen werden, die diese Strukturprobleme 
einer wirklichen Lösung zuführen. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Im Ausschuß wurde auch noch eine Frage an
geschnitten, die dort keiner endgültigen Klä
rung zugeführt werden konnte, das ist die 
Frage des Stichtages. Ich möchte mir daher 
erlauben, zum Abschluß einen Abänderungs
antrag einzubringen, und ich bitte den Herrn 
Präsidenten, ihn nach Verlesung in die Ver
handlungen mit einzubeziehen: 

Abänderungsantrag der Abgeordneten Ba
banitz, Pay und Genossen zur Regierungs
vorlage, betreffend ein Bundesgesetz über 
die Gewährung einer Sonderunterstützung 
an im Kohlenbergbau beschäftigte Per
sonen im Falle ihrer Arbeitslosigkeit, in 
der Fassung des Ausschußberichtes. 
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Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

Dem § 3 Abs. 1 ist anzufügen: 
"Der sich aus der Anwendung des § 2 

Aba. 1 ergebende Stichtag gilt bei der 
Feststellung und Anpassung einer solchen 
Pension als Stichtag gemäß § 223 Abs. 2 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, wenn 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
(§ 1 Abs. 1 lit. a) keine Versicherungszeiten 
in der Pensionsversicherung erworben wur
den. Sind weitere Versicherungszeiten er
worben, so ist § 240 Allgemeines Sozial
versicherungsgesetz anzuwenden, wobei der 
Wegfall der Sonderunterstützung dem Weg
fall einer Pension gleichzuhalten ist." 

Begründung: Absicht des Gesetzent
wurfes ist, den Realwert der Sonderunter
stützung durch eine Anpassung so zu halten, 
wie der Realwert von Pensionen erhalten 
wird. Es darf daher für die Anpassung 
einer künftigen Pensionsleistung kein an
derer Stichtag gelten als der, der sich bei 
der Zuerkennung der Sonderunterstützung 
ergeben hat. Sonst würde nämlich neuerlich 
eine Anpassungsverzögerung Platz greifen. 
Um diese Absicht zu erreichen, muß, wie 
dies im Antrag vorgesehen ist, ein Stichtag 
fingiert werden, der sich auf den Beginn 
der Sonderunterstützung bezieht. 

Es muß weiters verhindert werden, daß 
durch Versicherungszeiten, die nach Zu
erkennung einer Sonderunterstützung er
worben werden, eine künftige Pensions
leistung aus der knappschaftlichen Pensions
versicherung einen geringeren Betrag als die 
Sonderunterstützung ergibt. Es muß also 
auch hier die Sonderunterstützung so wirken 
wie eine Knappschaftsvollpension. Erreicht 
kann diese Wirkung aber nur so werden, 
daß man bei der tatsächlichen Zuerkennung 
einer Knappschaftsalters- oder -vollpension 
die Bemessungsgrundlage, die für die Höhe 
der Sonderunterstützung maßgeblich war, 
in vollem Umfange schützt. Dann werden 
unter sinngemäßer Anwendung des § 240 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz zu
sätzlich erworbene Versicherungszeiten beim 
Übergang von Sonderunterstützung auf Pen
sion nur zu einer Erhöhung der Leistung 
führen können. Anderenfalls könnte nämlich 
die Leistungshöhe geringer werden. 
Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Wenn dieses Gesetz heute hier 
zur Beschlußfassung erhoben wird, ist für 
Burgenland das Problem Tauchen beendet. 
Ich darf hier feststellen, daß ich mich bemüht 
habe, alles zu tun, um den dort frei werdenden 
400 Menschen ihren Arbeitsplatz zu sichern 
beziehungsweise ihnen einen neuen Arbeits
platz zu verschaffen. 

Herr Kollege KrempI, der selbst Bergarbeiter 
ist, hat sich bemüßigt gefühlt, heute hier 
einen ganzen Katalog von Hilfsmaßnahmen 
aufzuzeigen, die getroffen werden sollen. Ich 
darf für Tauchen nur feststellen, daß alle 
diese Hilfsmaßnahmen derzeit nur auf dem 
Papier stehen und für die 400 Bergarbeiter 
in Tauchen zu spät kommen. 

Ich möchte daher Sie, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, im Namen dieser Berg
arbeiter bitten, daß Sie zumindest diesem 
Antrag Ihre Zustimmung geben, damit diese 
dort beschäftigten Arbeitnehmer nicht noch 
mehr als bisher die Maßnahmen der ÖVP
Alleinregierung, die sich vor allem gegen die 
arbeitenden Menschen richten, zu spüren be
kommen. (Beifall bei der SP(j.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Der von 
Herrn Abgeordneten Babanitz eingebrachte 
und soeben verlesene Antrag ist genügend 
unterstützt und steht zur Debatte. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Reich das Wort. 

Abgeordneter Reich (ÖVP): Sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich nehme an, daß der 
letzte Satz meines Vorredners zum Stehsatz 
sämtlicher künftigen Reden der Vertreter 
der Sozialistischen Partei werden wird, obwohl 
ich gar keinen Anlaß gesehen hätte, gerade 
diesen Satz im Zusammenhang mit dem gegen
ständlichen Gesetz auszusprechen. 

Ich möchte mich aber jetzt m~t der darin 
enthaltenen Polemik nicht auseinandersetzen. 
Ich möchte nur eine Äußerung des Kollegen 
Pay ein wenig berichtigen. Kollege Pay hat 
gemeint, daß die Kosten, die aus diesem Gesetz 
entstehen, ausschließlich von der Arbeits
losenversicherung getragen werden und daß 
lediglich hinsichtlich der Krankenversicherung 
vom Bund Zahlungen geleii'!tet werden. Ich 
nehme an, Kollege Pay, daß das nur ein Irrtum 
oder eine irrtümliche Interpretation war, 
denn im § 13 dieses Gesetzes - wir haben 
diesen Entwurf sehr genau durchberaten, 
und das ist mehrfach gesagt worden - wird 
ja ausgesprochen, daß eine Halbierung der 
gesamten Kosten erfolgt. Die eine Hälfte 
trägt der Bund, und die andere Hälfte ist 
aus der Arbeitslosenversicherung zu tragen. 
Im Grunde genommen ist es doch wiederum 
so, daß mit den Mitteln, die vom Bund dazu 
beigesteuert werden, alle in irgendeiner Form 
einen Beitrag zu leisten haben. 

Nun möchte ich mich wirklich ganz kurz 
mit dem Antrag beschäftigen, den mein Vor
redner, der Herr Abgeordnete Babanitz, ein
gebracht hat, und zunächst meiner Befriedi
gung darüber Ausdruck geben, daß der Haupt
verband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger in seiner Stellungnahme zu dieser 
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Regierungsvorlage sehr klar und eindeutig 
zu einem sehr heiklen Problem festgestellt 
hat, daß durch ein solches Gesetz kein Prä
judiz für die Sozialversicherung oder die 
Pensionsversicherung entstehen soll. Der Haupt
verband hat in seiner Stellungnahme vom 
21. Februar unter der Ziffer I grundsätzlich 
gesagt: "Der Hauptverband bittet, darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die in Aussicht ge
nommene Regelung jedes Präjudiz für eine 
analoge allgemeine Regelung in der österrei
chischen Pensionsversicherung vermeidet." Der 
Hauptverband hat das dann auch ausführlich 
begründet. Ich glaube, es ist notwendig 
und gut, daß das gesagt worden ist, denn es 
handelt sich hier nur um eine Sondermaß
nahme, die, wenn sie auch gewisse Verquickun
gen zwischen Arbeitslosenversicherung und 
Pensionsversicherung aufweist, letzten Endes 
doch eine ganz besondere gesetzliche Form 
einer Unterstützung darstellt und in den 
Bereich der Pensionsversicherung nicht ein
zugliedern ist. 

Ich möchte es bei dieser Gelegenheit be
dauern, daß offenbar durch Mißverständnisse 
in eInIgen österreichischen Tageszeitungen 
Artikel über diese geplante Maßnahme der 
Bundesregierung mit der Überschrift erschie
nen sind, daß jetzt eine Frühpension bezie
hungsweise eine Sonderpension für die Berg
leute geschaffen wird. Weder das eine noch 
das andere trifft zu. Ich glaube, daß man das 
deswegen feststellen muß, weil es sich nicht 
um eine neue Art von Pension handelt, son
dern um eine Sonderunterstützung, die aller
dings in einem Konnex mit den Leistungen 
steht, die ansonsten die Pensionsversicherung 
zu erbringen hat. . 

Es muß, glaube ich, noch besonders betont 
werden, daß es sich um eine Sonderunter
stützung für Angehörige eines bestimmten 
Berufsstandes handelt und daß der Grund 
für diese Sonderunterstützung darin liegt, 
daß durch eine Einschränkung der Kohlen
förderung oder durch eine Stillegung von 
Kohlenbergbaubetrieben Menschen arbeitslos 
geworden sind. Es ist ein bestimmtes Alter 
dafür erforderlich, nämlich für Männer minde
stens 55 Jahre und für Frauen mindestens 
50 Jahre. Es ist weiter erforderlich, daß eine 
Mindestarbeitszeit in diesem Beruf vollbracht 
wurde, und zwar wird das in der Form von 
180 Monaten in der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung zum Ausdruck gebracht. 

Diese Leistung kann nur dann erbracht 
werden - ich muß das ausdrücklich betonen -, 
wenn keine andere zumutbare Beschäftigung 
im Sinne der Bestimmungen des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes vermittelt werden kann. 
Das heißt, die Sonderunterstützung wird nicht 

gewährt, wenn eine andere Beschäftigung aus
geübt wird. Aber nun kann, meine Damen 
und Herren, eine andere Beschäftigung mit 
einem niedrigeren Einkommen verbunden sein. 
Daher, und das ist auch der Sinn des Antrages 
meines Vorredners, könnte in späterer Folge 
ein Nachteil für die eines Tages anfallende 
Pension eintreten. Wir haben das natürlich 
genauso erkannt, darüber hat es auch im 
Ausschuß keine grundsätzlichen Differenzen 
gegeben. Wir waren auch einvernehmlich 
der Meinung, daß dieser Nachteil vermieden 
werden soll, denn die Schließung des Berg
werkes ist kein privater Akt, sondern erfolgt 
über Veranlassung der Bundesregierung, wobei 
die Gründe dafür jetzt nicht von mir darzu
legen sind. 

Diese Probleme, die sich auf dem Sektor 
der Pensionsversicherung im Zusammenhang 
mit der späteren Anpassung, vor allem aber 
hinsichtlich der Bemessung ergeben, sind 
nach unserer Meinung in erster Linie versiche
rungsrechtliche Probleme. Ich glaube, daß 
im Ausschußbericht diese Dinge auch klar 
und deutlich dargestellt sind. Ich darf den 
Ausschußbericht mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten kurz zitieren: 

"Während der Beratungen wurde auch die 
Frage aufgeworfen, welcher Stichtag für die 
Anpassung nach § 108 h ASVG. maßge\lend 
sein soll, wenn die Sonderunterstützung in 
eine Leistung der Pensionsversicherung über
geht, wobei die Meinung vorherrschte, daß 
eine für den betreffenden Personenkreis gün
stige Regelung zu treffen wäre. Mit Rücksicht 
darauf, daß es sich hiebei in erster Linie um 
ein pensionsversicherungsrechtliches Problem 
handelt': - wie ich bereits sagte -, "das 
systemgemäß im ASVG. zu regeln wäre, und 
die Frau Bundesminister für soziale Verwal
tung die Aufnahme einer diesbezüglichen 
Bestimmung in eine ASVG.-Novelle noch im 
Laufe dieses Jahres in Aussicht stellte, nahm 
der Ausschuß von einer entsprechenden Re
gelung im vorliegenden Gesetzentwurf Ab
stand. " 

Ich gebe zu, daß sich die Sozialistische 
Partei die Einbringung eines Ergänzungs
antrages vorbehalten hat. Aber im großen 
und ganzen sind wir der Meinung, daß dieser 
Antrag der Sozialistischen Partei zur Ergän
zung des vorliegenden Gesetzes auf Grund 
der Erklärungen der Frau Bundesminister 
für soziale Verwaltung nicht notwendig ist, 
daß dieser Antrag auch systematisch falsch 
wäre, daß er richtig in das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz gehört. 

Ich möchte auch sagen: Ich bin noch immer 
nicht ganz überzeugt davon, daß er auch 
inhaltlich völlig zutreffend ist. Ich habe gestern 
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einen Ergänzungsvorschlag bekommen, der gation zu der Frau Minister gekommen, um 
wieder etwas anders formuliert war. Wir haben den Dank auszusprechen. Dazu gehört ein
im Ausschuß selbst gesehen, daß auch die mal primär, daß die GewerkschaJten, die 
Fachleute nicht imstande gewesen sind, in Betriebsräte bei der Bunde'3regierung waren 
dieser heiklen Frage - es handelt sich ja und verlangt ha,ben, daß auf diesem Ge
hier um Neuland, können wir sagen - eine biete doch etwas geschieht, weil auf allen 
Lösung aus dem Ärmel zu schütteln, weshalb anderen Gebiet.en nichts oder noch sehr 
auch wir die Meinung vertreten haben: es hat wenig g0schehen ist. Inwieweit nun diese 
gar keinen Sinn, jetzt mit Gewalt eine Kon- Regierungsvorlage in rechtlicher und ma
struktion zu finden, die letzten Endes, wenn terieller Hinsicht die soziale Lage der Be
man alle komplizierten Bestimmungen un- troffenen sichern wird oder sichert, bleibt 
serer österreichischen Pensionsversicherung be- pJso zweifellos noch der Entwicklung vor
rücksichtigt, nicht zu dem gewünschten Ziel behalten; wir werden ja sehen, wie dieses Ge
führt. Deshalb haben wir gemeint, daß es I setz in der Praxis gehandhabt wird. 
überflüssig ist, jetzt unbedingt in dieses Gesetz, . . . 
eine solche Bestimmung hinsichtlich des Stich-I Aber darf ~.ch In dem Z~sammenhang gleICh 
tages für die spätere Aufwertung der Pensionen I zu den Ausf~lhrungen memes Vorredne:s, des 
aufzunehmen daß man das vielmehr bei der Kol1egen ReIch, etwas sagen: Wenn SIe nun 
nächsten od~r übernächsten Novelle zum namens der Volkspartei erklären, daß Sie 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, aber u~~serem Abänder~ngsantrag n~cht. die Zu-
immerhin zeitgerecht machen könnte stImmung geben konnen unter Hmwels darauf, 

, . daß die Frau Sozialminister beabeichtigt., 
Wir, meine Damen und Herren von der eine Änderung im Rahmen des ASVG. grund

Sozialistischen Partei, vertrauen der Erklä- sätzlieh für alle dem AS VG. unterliegenden 
rung der Frau Bundesminister, wir danken Fälle, wo das letzte Einkommen niedriger ist, 
ihr für die Initiative im Interesse der be· durchzuführen, dann darf ich sagen, daß 
troffenen Männer und Frauen des Bergbaues diese Bestimmung im ASVG. keine Rück-
und wel"den der Regierungsvorlage in der wirkung auf dieses Gesetz hat, weil es ein 
Fassung des Ausschußberichtes die Zustim- Sondergesetz ist und in keinem Konnex mit 
mung geben. (Beifall bei der ÖV P.) dem ASVG. steht. Es ist das also - ich 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch- möchte das gar nicht so hart sagen - meiner 
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge- Meinung nach wieder nur derselbe Fall, wie 
ordneten Ing. Häuser das Wort. wir ihn immer wieder haben. Sie erklären 

Abgeordneter lng. Häuser (SPÖ): Herr zwar, daß Sie unseren Standpunkt verstehen, 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die daß Sie ihn sogar teilen - man muß die 
Regierungsvorlage, die heute zur Diskussion 
steht, ist eine wichtige, aber eine sehr beschei
dene Teilregelung der im Rahmen des Kohlen
bergbaues notwendigen Maßnahmen. Wenn 
der Herr Abgeordnete Krempl hier mit be
sonderer Anerkennung und Lob über die 
Maßnahmen und die Initiative der Regierung 
und des Sozialministeriums hinsichtlich dieser 
legistischen Vorlage gesprochen hat, daß nun 
den Bergarbeitern geholfen werden soll, und 
das als eine besondere Leistung gewertet 
wird, dann darf ich sagen, daß es sich um 
sehr eng begrenzte Sonderbestimmungen han
delt, die lediglich eine Milderung von Härte
fällen beinhalten. 

Aber auch hier bitte der Wahrheit die 
Ehre zu geben. Wir alle in diesem Haus 
wissen, daß das Problem Tauchen seit dem 
vergangenen Jahr akut ist. Im Dezember 
des vergangenen Jahres hat die Gewerkschaft 
bei der Bundesregierung interveniert, damit 
man hi~r zumindest für die Ärmsten der 
Betroffenen eine entsprechende Maßnahme 
setzt. 

Der Herr Abgeordnete Krempl sagte, da 
ist jetzt von den Betriebsräten eine Dele-

Menschen sichern, daß sie nicht <"lurch eine 
vorübergehende Beschäft.igun~~f.(losigkeit in 
ihrer Pensionshöhe durch ]"estlügung des 
Stichtages abHinken -, aber dein jetzt nicht 
zustimmen können. Sie sagen: das machen 
wir Kpäter. Aber die Betroffenel1 werden dann 
llieht unter diese BeRtimmullgen fallen und 
eben niedrigere Renten bekommen. Das ist 
die Realität. Ich glauhe, Herr Kollege Reich" 
leh brauche Ihnen das nicht deut.licher zu 
l~lachen, denn Sie wissen ganz genau, daß 
(lie8es Sondergesetz mit ein0r Bestimmung 
;m ASVG. überhaupt nichts Z~l tun hat. 
(Abg. Reich: Das interpretieren Sie so!) Da
her ist diese Erklärung, die Sie hier abgegeben 
haben, für die Betroffenen uninteressant. Ich 
stelle das sachlich fest. (Abg. Reich: Es 
'wird sich zeigen, daß Sie nicht recht haben!) 

Die Regierungsvorlage, wie sie zur Dis
kussion steht, hat als Grundlage - das ist 
schon gesagt worden - die akute Krise in 
Tauchen. Wirklich im letzten Moment, im 
allerletzten Moment hat man versucht, eine 
befristete Teillösung zu treffen. Mein Frak
tionskollege Babanitz hat schon gesagt: diese 
Regelung ist für ein Sechstel der dort frei. 
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werdenden Arbeitskräfte getroffen worden. 
Wenn hier der Kollege Krempl erklärt, diese 
Gesetzesvorlage sei der Beweis dafür, daß es 
in dieser Alleinregierung der ÖVP keinen 
Sozialstopp gibt, dann weiß doch er genauso, 
daß es ein bescheidener Teil der Beschäftigten 
ist, dem man versucht, in irgendeiner Form 
zu helfen. 

\Venn wirklich Betriebsräte der Frau Mi
nister Rehor den Dank für diese große soziale 
Leistung ausgesprochen haben, darf ich im 
Namen meines Kollegen Sekanina ankün
digen, daß in der nächsten Woche eine 
offizielle Delegation zur Frau Minister kom
men wird. Ich will nicht vorgreifen und sagen, 
was sie vortragen werden. 

Kollege Benya hat zu dieser Regierungs
erklärung über die Schwierigkeiten im Rahmen 
des Kohlenbergbaues gesprochen; bei beiden 
Budgetberatungen haben wir unsere Stellung
nahme hezogen. Immer wieder haben wir 
darauf aufmerksam gemacht, daß man die 
Frage einmal grundsätzlich lösen soll. Es ist 
ganz interessant, heute war so ein allgemeiner 
Zug durch dieses Haus, so ein Wind hat ge
weht: aktive ArbeitHmarktpolitik 1 Und gleich, 
damit ja nicht wieder delleicht die Sozialisten 
irgend wie das Recht in Anspruch nehmen, 
daß sie es wären, die die Interessen der Ar
beiter und Angestellten vertreten, verkündet 
der Kollege KrempI: im Jahre 1964 hat 
Kollege Dr. Kummer einen Initiativantrag 
eingebracht. Er hat unterschlagen, was wir 
schon x-mal seit den Apriltagen des ver
gangenen Jahres konkret aufgezeigt haben 
(Abg. K rempl: Sie haben ihn ja auch ge
lesen!), daß man seit dem Jahre 1958 be
reits solche Initiativanträge in diesem Hause 
liegen habe und immer wieder darüber ge
redet wurde. 

Das ist es ja eben, meine Damen und 
Herren. Was der Realität ent,spricht, wird 
nicht abgeleugnet, weil man es nicht ab
leugnen kann. Man kann nicht hinaus
gehen und sagen: Es gibt keine Krise im 
Kohlenbergbau, man braucht nichts zu 
machen; es gibt keine Schwierigkeiten im 
Rahmen des gesamten Arbeitsmarktes, man 
braucht nichts zu machen. - Denn hier 
wird man konfrontiert mit den Tatsachen. 
Unsere Arbeiter und Angestellten draußen, 
vor allem die betroffenen, verlangen eben 
konkrete Maßnahmen. Geredet ist immens 
viel worden. 

Aber ich stelle fest; und ich werde das 
auch noch zu beweisen versuchen mit ÄußerunEs würde viel zu weit führen, sich heute, 

angesichts der fortgeschrittenen Zeit, mit all gen, die selbst von Vertretern der Bundes-

Es ist ja heute schon soviel von den Schwie
rigkeiten des Bergbaues gesprochen worden. 
Immer wieder versucht man, die Dinge so 
hinzustellen. Kollege Krempl hat .lang
atmig die Strukturentwicklung des Kohlenberg
baues gmlchildert. Kollege Krempi, gerade 
Ihre Schilderung ist doch ein Beweis dafür, 
daß das, was uns der Kollege Reich zum Vor
wurf macht, "es ist ein Stehsatz von uns, 
der immer wieder vorgetragen wird", nicht 
stimmt. Natürlich kennt man diese Ent
wicklung seit Jahren, aber was ist denn 
praktisch geschehen ~ Was nützt es, wenn 
man feststellt, daß das in Europa auch der 
Fall ist 1 In Österreich haben wir dieses 
Problem nicht gelöst. Wir wissen seit langem 
von Absatzrückgängel1, und wir wissen seit 
langem, daß da und dort Bergbaubetriebe 
vorhanden sind, die der AuskoWung anheim
fallen. 'Vir haben das vor einigen Jahren 
in Grünbach erlebt, und man hat dieses Bei
spiel auch nicht zum Anlaß genommen, 
irgend etwas Konkretes zu machen. 

den Detailfragen, mit all den einzelnen Vor- wirtsC'haftskammer gemacht wurden, daß man 
hier seitens der ÖVP-Ministerien, soweit sie schlägen, die erstattet worden sind, zu be-

schäftigen. Ich möchte nur sagen, daß wir zuständig waren, seitens der Interessenorgani-
auf dieses Problem die neue Bundesregierung sationen der Unternehmer zwar bereit war, 
bereits aufmerksam gemacht haben, als sie darüb.er zu. re~en, aber nicht ber~it war, 
noch gar nicht im Amt war, als man noch p:ak~lsch wl~kbch etwas z~ tun. WIr haben 
gar nicht wußte, daß es eine Alleinregierung bIS Jetzt ~em Konzept u?er den .. Kohle~
der ÖVP gibt. I bergbau, uber den EnergIeplan, uber dIe 

Der Gewerkschaftsbund hat einstimmig im 
März unter seinen Forderungen an die neue 
Bundesregierung als einen der ersten Punkte 
seiner Wirtschaftswünsche die Erstellung eines 
Energieplalles unter Berücksichtigung der Lage 
des Kohlenbergbaues verlangt. Wir schreiben 
Jetzt bald. ein Jahr seit diesem Tag, aber 
es ist auch da auf diesem Gebiete a,ußer 
der Hilfe für die sozial Ärmsten praktisch 
nichts geschehen. 

Sicherung der Arbeitsplätze; wir haben bis 
jetzt - auch das ist schon so oft versprochen 
worden - keine legislative Grundlage für 
die Durchführung der Arbeitsmarktpolitik. 
Aber beides, meine Damen und Herren, sind 
unbedingt notwendige Voraussetzungen. Das, 
was wir hier machen, also diese Teillösung, 
ist Stückwerk. Das kann doch nicht das 
Problem lösen, das vor uns steht. Und wir 
dürfen uns darüber, glaube ich, nicht da
mit hinwegsetzen, daß wir etwa sagen: Jetzt 
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ist eine Tat gesetzt worden, jetzt sind wir I schon vor Jahren darüber geredet", "in der 
gleichsam wieder für eine best,immte Zeit Regierungserklärung haben wir es ja eh 
unserer Verpflichtung entbunden, die Ge-I drinnen" - aber praktisch geschieht welter 
samtfragen zu lösen. I nichts. Sie lassen sich eben Zeit, und ich muß 

Ich habe den Eindruck gehabt, wie Kollege sagen: Sie lassen sich sehr, sehr lange Zeit. 

Krempl gesprochen hat, als wäre das eine In der Regierungserklärung sind für die 
ganz besondere Tat, zu sagen; "Schaut's, Förderung des \Virtschaftswachstums vier 
wie sozial wir sind!" (Abg. Krempl: Na net!) Kernfragen vom Herrn Bundeskanzler an
Der Ausdruck des Kollegen Babanitz, daß geführt worden: Kapitalbildung, zusätzliche 
man sich da ein Alibi verschafft hat, ist Investitionen, verstärkte Anhebung des Bil
erst recht aUßgelöst worden durch Ihre Aus- dungsniveaus und die Förderung der Mobilität 
führungen: Wir tun halt was für die Arbeiter der Arbeitskräfte. In der Regierungserklärung! 
und Angestellten! (Abg. Krempl: Freilich!) Ich überspringe jetzt alle Details, zu denen 
Aber die anderen, die überlassen wir dem ich gerne Stellung genommen hätte; die Nsten 
schönen Spiel der freien Kräfte; nämlich drei Fragen sind teilweise - nach Ihrer 
fünf Sechstel können schauen, wo sie eine Meinung: entsprechend - einer Lösung zu
Arbeit kriegen, für das eine Sechstel haben geführt worden, sehr rasch sogar einer Lösung 
wir jetzt einmal eine konkrete Maßnahme zugeführt worden. Nur über die vierte Frage 
gesetzt. ist bis jetzt geschwiegen worden, obwohl 

Meine Damen und Herren 1 Die Fragen drinnen <;teht, das ist eine genauso wichtige 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik dürfen kein Angelegenheit. Aber dazu hat man in dem 
Schlagwort sein, sie sollen nicht ständig Jahr halt noch keine Zeit gefunden, irgend 
Inhalt von offiLiellen Erklärungen sein, und etwas Konkretes vorzuschlagen. Wir haben 
sie sollen noch weniger leere Versprechungen in der Diskussion über die Regierungserklärung 
darstellen. Ich glaube, es brauchen nicht nur dazu Stellung genommen - ich möchte mir 
die Betroffenen diese Hilfe auf einer gesetz- jedes Zitat, ich habe mir alles mitgenommen, 
lichen Grundlage, sondern diese Hilfe braucht ersparen -; wir haben bei den Budget
auch die Wirtschaft selbst. Aber was wir beratungen 1966, Frau Sozialminister, bei 
brauchen, sind echte, wirkungsvolle, recht- den Budgetberatungen 1967 über die Unzu
zeitige und - jetzt kommt ein sehr hartes länglichkeiten des Finanzansatzes für die 
Wort für Sie, denn ohne das geht es nicht - Förderung der arleitsmarktpolitischen Fragen 
geplante Maßnahmen. Für die gesamte Kohlen- geredet; wir haben Forderungen erhoben; 
wirtschaft wäre es sinnvoller gewesen und ist wir haben uns im konkreten auch damit 
es jetzt noch sinnvoll angesichts der weiteren beschäftigt, weil wir selbst einen Initiativ
Ent,,·icklung, die vor uns steht, primär Raehlich antrag eingebracht haben, nachdem mehr als 
und fac,hlich zu prüfen, ""ie dem Kohlen- drei Vierteljahre von Ihnen auf diesem Gebiete 
bergbau seine wirtscha,ftliche Grundlage nur nichts unternommen wurde. 
einigermaßen für die llächRte Zelt. üherhaupt 
gesichert. werden kann. Wenn (lie Krise oder 
wenn die Sperre einmal vor der Tür steht, 
meine Damen u.nd Herren, dann sind solche 
Maßnahmen, deren rechtzeitige Vorkehrung 
man jetzt empfiehlt, zu spät. 

Ich darf erinnenl: Ein Teil von Ihnen 
wird vielleicht gestern die Ferm~ehsendung 
aus Horn gesehen haben. Auch dort ist so 
viel geredet. \yorden über die regionalen 
Sch\viorigkeiten dieses Gebietes. Es ist geredet 
worden über die Abwanderung, über das 
Pendlerwesen, über die Einkommensverhält
nisse der dort Beschäftigten und über die 
Tatsache, daß dort ein Arbeitskräft.epotelltial 
vorhrvnden ist. - Na und ~ Das hat man 
festgf~steUt. Das ist gestern der Öffentlichkeit. 
bekannt.geworden. (Abg. Dr. J. Gruber: Das 
wissen 'wir schon länger!) Aber der Herr 
Abgeordnete Raider hat a1x'h nur sagen 
könne:n: "Wir werden ... ", "E" wird ge
schehen". Und das hören \\ir ja immer 
wieder: "wir werden prüfen", "wir haben 

Das war im Dezember; im Jänner haben 
wir das dann in Diskussion gezogen. Ich darf 
jetzt doch zu Zitaten kommen, die mir wichtig 
erscheinen. Wicht,ig ist nicht, daß wir heute 
darü ber reden - ich möchte das gleich 
sagen -, sondern das ist wichtig für die 
nächsten Wochen und Monate, weil vielleicht 
dadure h endlich einmal die Initiative ergriffen 
und konkret etwas gemacht wird. 

Die Frau Sozialminister hat in der Schluß
rede, die flie damals gehalten hat, folgendes 
gesagt: 

"Dem Herrn Abgeordneten lug. Häuser 
möchte ich in Erinnerung rufen, daß ich schon 
im Finanz- und Budgetausschuß und dann 
bei der Behandlung des Kapitels Soziale 
Verwaltung hier im Hanse über die Arbeits
marktpülitik gesprochen und zugesagt habe, 
daß ich auf jeden Fall bemüht sein werde, 
baldmöglich:-;t dem Hohen Haus die dies
bezügliche Regierungsvorlage über die Bundes
regierung ZlI übermitteln." 
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Und weiters sagt sie dann in einem Zu

sammenhang, der für unser heutiges Spe7.ial
thema wichtig ist: 

"Verehrte Damen und Herren! Ich darf 
hier ein Beispiel betreffend die Beschäftigten
struktur anführen: Es liegt eine in den letzten 
Tagen abgeschlossene, sehr genaue Analyse 
über die Beschäftigtenstruktur im Kohlen
bergbau vor. Diese Analyse, die sehr umfassend 
erstellt worden ist, gibt uns tatsächlich die 
Möglichkeit, nach allen Gesichtspunkten zu 
überlegen, wie die Beschäftigten im Kohlenberg
bau in Zukunft eingesetzt werden können." 

Jetzt sind zwei Monate um, wir haben 
auch nichts mehr darüber gehört, obwohl es 
sicherlich für uns alle interessant wäre, um 
uns mit diesem Problem weiter beschäftigen 
zu können. Ich glaube, daß es nicht darauf 
ankommt, verehrte Frau Minister, verschie
denes in Erinnerung zu rufen, sondern für 
die Lösung dieses Problems kommt es darauf 
an, daß in dieses Haus ein Gesetz kommt. 
Es kann eine Regierungsvorlage sein. 'Vir 
haben von der Klausurtagung der ÖVP gehört 
- so las ich es in Ihrer Zeitung -, daß es 
nicht unbedingt Aufgabe der Regierung ist, 
Gesetze zu produzieren, sondern daß 
es Aufgabe der Regierung ist, zu 
verwalten. Nun, in diesem Haus liegt 
ein Gesetz; seien Sie doch endlich bereit, 
dieses Gesetz im zuständigen Ausschuß zu 
beraten! Sie können natürlich genauso wie 
wir wie zu jedem anderen Gesetz Ihre Stellung
nahme abgeben, und vielleicht können wir 
daraus ein für uns beide annehmbares Gesetz 
machen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Es genügt ja nicht mehr, dann zu handeln, 
wenn es schon zu spät ist." - Gut merken, 
Herr Dr. Hauser! - "Es gilt, zukünftige 
Entwicklungen rech~zeitig zu erkennen. Daf; 
alles aber - möchte ich als ein Vertreter 
der Wirtschaft betonen - bei Bewahrung 
der freiheitlichen Ordnung, zu der wir uns 
alle auch im Bereich des Wirtschaftlichen 
bekennen. " 

Herr Abgeordneter Dr. Hauser! Sie haben 
damals als letz.ter geredet. Es ist immer 
schwer, dann zu replizieren; man hebt sich 
alflo solche Dinge auf. Ihre Äußerung war: 
"ich als ein Vertreter der "Wirtschaft". Und 
es war kein Versprechen, denn Sie haben 
dann ein bißchen später gesagt: ,,'Vir als 
Wirtschaft". Das ist an sich überhaupt schon 
eine sehr starke Anmaßung (Abg. K ulhanek: 
So wie wenn Sie "Arbeiter" sagen!), denn eR 
liegt auch der Hauptgrund und die Haupt
schwierigkeit darin, daß auf dem Gebiete 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik nichts weiter
geht! Meine Damen und Herren! Nicht Sie 
als Personen oder Sie als Bundeskammer 
sind nämlich die Wirtschaft, sondern wir alle, 
die wir in dieser Wirtschaft tätig sind! (Leb
hafter Beifall bei der SPO.) Ich weiß schon, 
warum Sie das sagen. (Abg. K ulhanek: 
Sie haben auch schon von den "arbeitende1t 
Menschen" gesprochen! Da gehören wir auch 
dazul) Ja, aber manchmal kann man sich 
versprechen, aber das ist kein Versprechen. 
(Abg. Dr. Hauser: Herr Abgeordneter Häuser 1 
Ich will heute sagen: Wir ver8tehen untet' 
"Wirtschaft" durchaus in mancherlei Hinsicht 
auch etlle!) Aha. In "mancherlei". (Abg. Doktor 
Hauser: Der WtrtschaltsbegriU wird einmal 
so und einmal so gebraucht! - Abg. Konir: 
Wie ihr es brauoht I) Aber: "Ich als ein Ver
treter der vVirtschaft" stelle fest, und: "wir 
als Wirtschaft", das ist deutlich genug. 
Ich glaube, es wäre sprachlich richtiger, 
Herr Kollege Dr. Hauser, wenn man hier 
das deutlich sagte, was man meint. Das wird 
nur in der Öffentlichkeit nicht immer so gut 
ankommen, wie wenn man das Wort "elie 
vVirtschaft" verwendet. Sie müßten nämlich 
sagen: 'Vir Unternehmer wollen das und jenes! 
Dann können Sie ruhig Ihren Standpunkt 
vertreten. Aber Sie haben kein Recht, weder 
hier noch sOllfltwo, im Namen der Wirtschaft 
z.u reden, weil wir an dieser genauso beteiligt 
sind ! (Neuerlicher lebhafter Beifall bei der 
SPÖ.) 

Es sollen also meiner Meinung nach nicht 
iinmer wieder nur Worte gesprochen werden, 
sondern es sollte wirklich etwas getan werden. 
Aber ich habe auch Verständnis dafür, daß 
es einigermaßen schwer ist, etwas zu tun. 
Denn bei der Behandlung unseres Initiativ
antrages über Maßnahmen der Arbeitsmarkt
politik haben zwei Sprecher der Österreichi
schen Volkspartei zu diesen Problemen Stellung 
genommen, und zwar der Herr Abgeordnete 
Dr. Kummer und der Herr Dr. Hauser. 
Ich möchte sehr offen sagen, daß die Äußerun
gen, die die beiden Kollegen hier abgegeben 
haben, eigentlich sehr deutlich waren. Sie 
haben auch wieder eines gemeinsam gehabt, 
was mit unseren Auffassungen vollkommen 
konform geht. Beide haben sich positiv zur 
Arbeitsmarktpolitik ausgesprochen. Aber dann 
ist der Herr Dr. Hauser doch etwas mehr in Und noch ein z,veites. Der Herr Dr. Hauser 
die Materie eingegangen und hat folgende hat ja - ich habe es vorgelesen - davon 
Äußerungen, die ich wörtlich zitiere, abge- geredet, daß unter einer bestimmten Be
geben: "Daher also aktive Arbeitsmarkt- clingung ... (Abg. D'f. ftfussil: Kollege Häuser 
politik, also spezifische Maßnahmen, die ius- will nns d'ieses Recht ab.sprechen!) Herr Doktor 
besondere auch z1J.kunftgerichtet sein sollen. I Mussi.l! Zu Ihnen werde ich vielleicht. auch 
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noch kommen, wenn ich Zeit habe. (Heiterkeit. 
- Abg. Glaser: Für wen reden Sie eigentlich? 
- Ab!}. Dr. Pittermann: Recht als Sozial-
partner, Herr Mussil! - Weitere Zwischen
rufe.) Nein, der Herr Dr. Hauser hat gemeint, 
daß "wir als ·Wirtschaft" unter einer Be
dingung die aktive Arbeitsmarktpolitik akzep
tieren, nämlich unter der "\Vahrung der frei
heitlichen Ordnung. 

Ihre Politik, Herr Dr. MusRil, die Sie von 
uns verlangt haben! (Beifall bei der SP(). 
- ZwischennLj des Ab!}. Dr. Mussil.) 

Diese Freiht>it gilt doch auch für den Arbeits
markt, für den Arbeit:'lplatz. Denken Sie 
an die Verhältnisse, in denen wir leben. 
Da ist auch wieder jetzt dem Kollegen Reich, 
glaube ich, ein kleiner Irrtum passiert. Er 
hat nämlich gesagt: Tauchen ist nicht auf 

Da.R ist auc'h 80 ein ähnliehE'r Begriff, den private Initiative geschlossen worden, sondern 
man gerne verwendet, der aktuell ißt, der I im Auftrage der Bundesregierung. Ich weiß 
ankommt und so weiter, aber der Bt,griff nur nicht, seit wann die Bundesregieruüg 
"Freiheit" hat sehr unterßchieclliche Bedeu- einem privaten Betrieb einen Auftrag geben 
tung. Wir haben a111 Mittwoch VOll diesem kann, daß er zusperren muß. Es dürfte in 
Pult hier ... (Abg. Glaser: Für wen reden diesem Fall doch dem privaten Unternehmen 
Sie, 'und wozu reden Sie? - Abg. Benya: anheimgestellt gewesen sein, ob es die wirt
Glaser, horch z'u !) Sie können nach mir heraus- schaftlichen Vorauf!setzungen noch vorfindet, 
kommen, wir haben Redefreiheit 1 Wir haben den Betrieb aufrechtzuerhalten, weiterzufüh
am Mittwoch von diesem Pult aUf! auch wieder ren, oder ob es angezeigt ist, zu sperren. 
etwas von Freiheit gehört, und zwar: Freiheit Aber das ist die Freiheit des einzelnen Unter
im Rahmen der Lohngestaltung und Freiheit nehmers. Das soll nicht bestritten werden. 
im Rahmen der Preispolitik. An sich kann Das itlt sein gutes Recht. (Abg. Dr. M U8 8 i l: 
man sagen: Beide haben die gleiche Freiheit 1 Die einzige Freiheit, die Sie ihm lassen, daß 
Meine Damen und Herren, das ist nicht er zusperrtI) Es ist auch seine Freiheit, Arbeits
die gleiche Freiheit! Bei der Pl'eispolitik kräfte aufzunehmen und Arbeitskräfte abzu
entscheidet der Unternehmer mit Ausnahme geben oder zu entlassen. Wenn er dann zu 
der 'wenigen, die vorher in die Paritätische der Entscheidung kommt: Mein Betrieb ist 
Kommission gehen, für sich über den Preis nicht mehr wirtschaftlich genug - er sagt 
allein und fragt niemanden; die Konsumenten es oder überlegt es sich ja meistens anders! -, 
miisRen zahleIl. (Zwischenruf des Abg. K 11l- dann sperrt er halt ganz einfach zu. Seine 
hanek.) Das ist die eine Freiheit. Aber die Freiheit, sein Geld ist es. 
Freiheit bei der Lohnpolitik geht nur bis 
zum Fordern. Verlangen können wir, was 
immer wir wollen, was wir verantworten 
können, aber was wir kriegen, das entscheiden 
wir nicht in Freiheit, sondern das müssen 
wir mit Ihnen im Rahmen der Verhandlung 
durchsetzen. Das sind die Unterschiede der 
Freiheiten! (Erneuter Beifall bei der SP(). 
- Abg. Dr. Mus8il: Erzählen Sie keine 
Ammenmärchen! Das kauft Ihnen kein Mensch 
ab!) 

Dann kommt noch ein Problem. Herr 
Dr. Hauser, der ... (Abg. Dr. M u88il schickt 
sich an, den Sitzungssaat zu verl,t8sen.) Bleiben 
Sie herinnen, Kollege 1vIussil, ich werde jetzt 
über Sie etwas sagen! (Abg. Dr. Mussil: 
I eh gehe nnr zu meinem Platz hinüber!) Herr 
Dr. Hauser, der soviel von der Freizügigkeit 
der "\Virtschaft spricht, kommt. aus derselben 
Bundeswirtschaftskammer , in der man den 
Arbeitern und Angestellten diese Freizügigkeit 
für sich dadurch absprechen möchte, daß 
man ihnen Fesseln auferlegt. Sie sollen nämlich 
bereit sein, wieder im Interesse der Wirtschaft 
- da" ist jener Begriff - auf jede Lohn
und Gehaltspolitik, weil man den ·Wirtschaft.s
karren in der letzten Zeit verfahren hat, 
zu ver'l"ichten, d;1mit sich cl 1e "\VirtRchaft, 
die Unternehmer, wieder erholen. Das i"it 

Wie schaut die Freiheit der anderen a111 
Arbeitsplat.z aus 1 Natürlich: Solange wir 
eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben, 
hat der einzelne auch noch die Freiheit, 
wenn es ihm irgend wo nicht gefällt, einen 
anderen Arbeitsplatz zu suchen, womöglich 
unter günstigeren Bedingungen. Aber meistens 
muß er dafür schon bestimmte Opfer bringen, 
denn er muß auf bestimmte Rechte, die ihm 
nach dem Kollektivvertrag zustehen, ver
zichten. Aber in allen anderen Fällen? Wo 
bleibt die Freiheit des Arbeitnehmers in 
dem Zusammenhang ~ Er ist darauf ange
wiesen, daß ihm irgendein Betrieb, irgendein 
Unternehmer einen Arbeitsplatz gibt. Wenn 
er dann vor der Betriebsschließung steht, 
dann hat er die Freiheit, sich irgendwo einen 
Platz zu suchen, aber ob er ihn findet, dafür 
ist weder der einzelne Unternehmer noch 
leider bis jetzt die Regierung bereit gewesen, 
Vorsorge zu treffen. (Abg. M itterer: Bleiben 
Sie doch beim Thema! - Abg. Dr. Kummer: 
Bleiben Sie doch beim Thema!) Aber meistens 
ht es so, daß der Unternehmer noch etwas 
hat., Herr ~Iitterer, während der Arbeitnehmer 
existenzlos ist und gez\\'l.mgen ist, irgend wo 
einen Arbeitsplatz unter allen Bedingungen 
anzunehmen. (Ruf bei der Ö V P: Mit seinem 
M'lmdwerk macht er keinen Arbeitsplatz! -
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Zwischenrufe.) Nein, die wirkliche Ursache I zum Schluß. (Demonstrativer Beifall be1: der 
dafür, daß wir dieses Arbeit::;marktgesetz noch Ov P.) Ich zitiere über die Machtpolitik Ihre 
nicht haben, ist, daß es den Unternehmern eigene Zeitung: die .Machtpolitik gegen die 
seit 1958 nicht gepaßt ha.t und daß es ihnen sozin} Schwachen. Sie werden auf jeden Fan 
auch jetzt nicht paßt. Und daß es Ihnen zugeben, daß es eine katholische Zeitung ist 
jetzt nicht paßt, Herr Dr. Hauser, werde (Redner zeigt eine Nummer der "F1trche") , 
ich auch wieder mit Ihren Ausführungen eine Zeitung, die das Jahr der ÖVP-Allein
sagen (Ruf bei der Ö V P: Er beweist alles! regierung zum Anlaß eines Leitartikels nimmt, 
- Zwischenruf des Abg. Dr. Haider. - und der ist sonst im allgemeinen nicht so 
Abg. Benya: Zuhören, meine Herren! Zuhören, abfällig gegen die ÖVP gerichtet. Aber es 
Herr Staatssekretär!): werden hier einige Feststellungen getroffen, 

"Da komme ich nun schon auf die in der die das bestätigen, was ich eben jetzt gesagt 
Debatte erwähnten Vorwürfe zu sprechen, habe. (Abg. Hartl: Der Häuser lebt nur von 
warum bisher nichts weitergegangen ist .... der ÖV P! - Abg. Dr. Haider: Und er lebt 
Meine Herren, wenn es ein Bündel von Maß- nicht schlecht!) Nein, ich lebe von der schlechten 
nahmen gibt, dann ist es ganz klar, daß bei Politik, die die ÖVP macht! (Heiterkeit und 
der traditionellen Gliederung unserer Ressorts BeifaU bei der SPÖ. - Abg. Kulhanek: 
diese Maßnahmen in verschiedenen Ministerien Aber er lebt gut!) 
ressortieren werden. Um das kommt man 
nicht herum .... Ich glaube, der Kompetenz
streit - es war wirklich einer - ist be
rechtigt entstanden. Man darf nicht erwarten, 
daß das Handelsressort oder das Finanzressort 
gewissermaßen jetzt alles dem Sozialressort 
überlassen könnte. Das würde ja die Ein
heitlichkeit der Regierungspolitik in Gefahr 
bringen." 

Dann sagt er noch deutlicher: "Ich betone 
das auch jetzt -" .. , (Abg. Glaser: Hauser 
oder Häuser?) - Dr. Hauser! -, "die Proble
matik ist nämlich auch bei dieser Einheits
regierung einer Partei gegeben". Und jetzt 
kommt jenes Bekannte: "Wir als Wirtschaft 
werden jedenfalls nicht zustimmen können, 
daß in der Regierung das Sozialministerium 
plötzlich zur wirtschaftspolitischen Instanz 
wird." (Abg. Czettel: Hört! Hört!) 

Meine Kollegen vom ÖAAB! Jetzt wissen 
Sie, warum Sie noch soviel reden können, 
und auch Sie, Frau Sozialminister : Sie werden 
erst den Widerstand in Ihren eigenen Reihen 
gegen diese von Ihnen wahrscheinlich auch 
gewünschte Maßnahme brechen müssen. (Bei
fall bei der SPÖ. - Abg. Dr. Pitte1"mann: 
" Überparteilich" !) 

Es bedarf doch keiner klareren Ausführun
gen, daß die Erfüllung dieser Forderung 
am Widerstand, an der Ablehnung der Unter
nehmer und in Ihrem Fall des Wirtschafts
bundes gescheitert ist und daß man wieder 
versucht, auf Kosten, auf dem Rücken der 
sozial Schwachen innerhalb der Österreichi
schen Volkspartei eine Machtpolitik zu betrei
ben. (Abg. M ayr: Das hat man gestern im 
Fernsehen gesehen, wie schwach die sind! -
Abg. Glaser: Reden Sie über das, was der 
Czernetz gesagt hat! - Aug. Benya: Glaser, 
nicht nervös werden, das stimmt!) 

"Zu den Schattenseiten der ÖVP-Regierung
zählt, daß die ÖVP zum Gefangenen ihrer 
eigenen Parolen zu werden droht. Mit den 
Rufen nach ,Sachlichkeit' und ,Entpoliti
sierung' agiert die Regierungspartei oft ~o, 
als wäl'e ihre Politik tatsächlich nur sach-, 
nicht aber auch macht bezogen. Man muß 
den Eindruck bekommen, die zu Mythen 
erstarrten Parolen würden manchmal nur 
als Paravent für eine bestimmte Politik ver
wendet, für eine Politik, die ihre Macht
bezogenheit nicht zugeben will und kanll." 

Dann heißt es weiter im Zusammenhang 
mit dem ÖIG-Gesetz und den erfolgreichen 
Bemühungen deI' Wirtschaftsbundes ( Abg. 
Glaser: Lesen S';,e auch vor, was Kollege 
Czernetz ge.sagt hat! - Abg. Hartl: Ihr seid 
zu verbiirgerlicht!), den ÖAAB auf die Seite 
zu drängen: "Dieser überstarke Einfluß einer 
kleinen Minderheit rührt aber an der Basis 
der Volkspartei, die sich als ,soziale Inte
grationspartei' versteht, sich zu einem inner
parteilichen Plura.lismus bekennt und diesen 
auch in ihrer Parteistruktur verankert hat. 
Nur dann wird die ÖVP ihren eigenen Grund~ 
sätzen t.reu bleiben, wenn sie den da und 
dort herrschenden Eindruck überzeugend ver
wischen kann, für bestimmte Gruppen in der 
ÖVP sei das Ergebnis des 6. März 1966 das 
Signal dafür gewesen, die Prioritäten der 
österreichischen Politik zu ändern und die 
Interessen der Arbeitnehmer in der Skala 
politischer Wertvorstellungen nach rückwärts 
zu reihen." 

Genau das sagen wir immer wieder! Für 
Sie kommen primär die Fragen, die den 
"Virtschaftsbund betreffen - ich sage jetzt 
mit Absicht nicht meine sonstige Klassifi
zierung dieser Gruppe -, die also für diese 
Menschen dort Vorteile verschaffen. 'ViI' kön-

EiilC, Ivladüpolitik, habe ich gesagt, und nen da<; sehen, wenn wir dieses Jahr Regierungs
ich komme, meine Dc.men und Herren, schon politik an unserem Horizont abrollen laBsen . 
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(Abg. Glaser: Was hat das mit der Kohle 
zu tun?) Wir sehen das bei den Maßnahmen, 
die jetzt vor der Tür st.ehen, wen Sie zuerst 
im Auge haben, Kollege Mitterer! Sie können 
noch so lachen. (Abg. Mitterer: Da kann man 
nur lachen!) 'Vissen Sie: Man kann lange, 
lange Zeit den Menschen draußen irgend etwas 
vorgaukeln (Abg. Dr. Kranzlmayr: Das 
habt ihr lange genug gemacht!), man kann 
von Notwendigkeiten reden, man kann ihnen 
von Zweckmäßigkeit reden, aber wenn sie es 
dann selber sehen, wie sie an der Nase herum
geführt worden sind, dann kommen auch die 
Gutgläubigen drauf und werden Ihnen die 
entsprechende Antwort geben. (Abg. Glaser: 
Sie nehmen sich selbst nicht mehr ernst!) 
Ich habe diesem Artikel vom Standpunkt 
der Sozialisten (Abg. Glaser: Nur so weiter
gaukeln !), insbesondere daß Sie die Wert
vorstellung in bezug auf Arbeitnehmerinter
essen stets rückwärts rangieren, gar nichts 
hinzuzufügen. (Abg. Glaser: Nur so weiter
gaukeln, das ist schon recht I) Wir wollen nur 
hoffen, daß es in Ihren eigenen Reihen doch 
Vernünftige gibt, die auch diese politische 
Machtmethode beendigen (Abg. Glaser: Wenn 
von Vernünftigen die Rede ist, gehören Sie 
nicht dazu!), und daß Sie dem folgen, was 
wir alle der Form nach als notwendig dar
gestellt haben, nämlich im Interesse der 
arbeitenden Menschen (Abg. Glaser: Für 
die zu reden haben Sie kein Recht!) endlich 
zu einem Gesetz zu kommen, das ihnen den 
Arbeitsplatz sichert. Wir Sozialisten werden 
keine Ruhe geben, a,uch wenn Sie noch soviel 
dagegenreden ! Wir werden auch weiter die 
Interessen der Arbeiter vertreten! (Starker 
Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
'V'ort gemeldet hat sich die Frau Bundes
minister für soziale Verwaltung Rehor. leh 
erteile es ihr. (Abg. Glaser: Vom Kohlen
bergbau hat er nichts gesagt 1 Da '/..ceiß er auch 
nichts! - Abg. Dr. Pittermann: Seid still, 
zu Hause öeid ihr es ja auch, wenn die Frau 
spricht I) 

Kohlenbergwerk Tauchen, verehrte Damen 
und Herren, wurde eigentlich erst im Jänner 
fixiert. Wir haben inzwischen selbstverständ
lich überlegt, welche Möglichkeiten im Bereich 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik gegeben 
wären, um für die Kohlenbergarbeiter in 
Tauchen und in den anderen Kohlenberg
betrieben das vorzusehen, was in diesem Zu
sammenhang notwendig ist. Es sind in 
den letzten Wochen eine Anzahl von Maß
nahmen gesetzt worden, nicht nur diese heute 
zu beschließende, nämlich das Sondergesetz, 
mit dem Kernpunkt Sonderunterstützung für 
die Kohlenbergarbeiter . 

Ich darf darüber hinaus folgendes sagen: 
Die Förderungstonnage im Kohlenbergbau 
wird im Jahre 1967 gesenkt. Daraus ergibt 
sich, daß von den 9500 beschäftigten Kohlen
bergarbeitern in. Österreich rund 1000 frei
gestellt werden. Die Überlegung ging in die 
Richtung, ob es nicht richtig wäre, daß man 
zunächst jenen hilft, die wahrscheinlich nicht 
in der Lage sein werden, auch wenn neue 
Betriebe in den bestimmten Gegenden er
richtet werden, dort Eingang zu finden. 

Es ist auch in der Debatte zum Ausdruck 
gebracht worden, daß ältere Arbeitskräfte 
schwerer untergebracht werden können. Dazu 
kommt noch, daß die Kohlenbergwerke im 
allgemeinen 60 und mehr Kilometer von den 
industriereicheren Gegenden entfernt liegen. 
Die Kohlenbergwerke liegen im allgemeinen 
in den industriearmen Gebieten. Das gilt 
ingbesondere auch für Tauchen. Das möchte 
ich besonders unterstreichen. 

Es wurde sehr ernst versucht, Ersatzarbeits
plätze zu finden, neue Betriebe zu errichten. 
Es sind Maßnahmen getroffen worden, um 
begünstigte Mittel dafür bereitzustellen. Das 
alles ist bekannt; ich möchte das nur unter
streichen, weil ansonsten die Möglichkeit be
steht, daß heute jemand von hier weggeht 
und sagt: Es ist einfach nichts anderes ge
schehen als diese einzige Maßnahme "Sonder
gesetz". (Abg. Ozettel: Es ist eh nichts ge
schehen !) Es ist einiges geschehen, verehrte 

Bundesminister für soziale Verwaltung Grete Abgeordnete! (Abg. Ozettel: Was? - Abg. 
Rehor ·. Hohes Hau"-' I. Verehrte Dalnen und ., . Jtloser: Passiert, nicht geschehen!) Ja, ich 
Herren! Ich bin sehr befriedigt darüber, daß darf bitten, die Dinge näher zu prüfen; ich 
alle Sprecher zu diesem Gesetz zum Ausdruck möchte nicht ins Detail eingehen. (Abg. 
gebracht haben, daß sie diesem im Namen Ozettel: Berichten Sie etwas darüber!) Ein
ihrer P~\,l'tei die Zustimmung geben werden. zeIne Sprecher haben ja im Hause in der De-

Darüber hinaus hat einer der letzten Sprecher batte gesagt, welche Maßnahmen erfolgt sind. 
am Eingang seiner Rede gesagt: Das Sonder- Ich darf darauf verweisen, daß junge Tauchener 
gesetz ist eine der Maßnahmen, die notwendig Arbeitskräfte Umschulungsmöglichkeiten be
sind, um den KohlenbergarbeHern eine Hilfe kommen. Sie werden in den niichsten Wochen 
zu gebell. Ich darf das bestätigen. ihre Umschulungskurse beginnen. In Graz 

Ich fasse mieh kurz, darf aber einige Tat- erfolgt die Umschulung für Spezialisten in der 
sarhen noch einmal in Erinnerung rufen. \ Banwirtschaft, in Wien für Facharbeiter in der 
Der endgültige Schließungstermin für das Textilindustrie. Sie werden dann die Mög,. 
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Bundesminister Grete Rehor 
lichkeit haben, entsprechende Arbeitsplätze zu' bringen, daß man sagen kann: Das ist ein 
finden, auch im Wohnbereich von Tauchen. Modellfall, ein Gesetz, das keine Wünsche 
Ich möchte das, wie ich bereits ausgeführt offenläßt. 
habe, nur andeutungsweise gesagt haben, um Verehrte Damen und Herren! Ich möchte 
aufzuzeigen, daß man bemüht gewesen ist, zusammenfassend sagen, daß wir im Bereich 
den sehr schwierigen Fragen der Kohlenberg- der aktiven Arbeitsmarktpolitik, soweit es das 
arbeiter zu begegnen. Die gleichen Schwierig- Bundesministerium für soziale Verwaltung 
keiten sind auch in anderenLändern, nicht nur in betrifft, in Zusammenarbeit mit den anderen 
Österreich. Die größte Schwierigkeit bedeutet zuständigen :Ministerien· bemüht sind, im 
die rechtzeitige Bereitstellung von Ersatz- möglichen Rahmen alle notwendigen Maß
arbeitsplätzen beziehungsweise die Errichtung nahmen ausfindig zu machen und zu setzen. 
neuer Betriebe. Darüber hinaus darf ich sagen, daß im Bundes-

Ich darf auf das Sondergesetz zurück- ministerium für soziale Verwaltung das Gesetz 
kommen und feststellen: Wir haben hier über Arbeitsmarktpolitik bereits in Aus
schon einige Male Sondergesetze beschlossen. arbeitung ist und in absehbarer Zeit auch 
Ich bitte, sich das in Erinnerung zu rufen. dem Hohen Hause vorgelegt werden wird. 

Zu dem Vorwurf, das Gesetz sei oberfläch- Ich möchte vielleicht noch darauf verweisen, 
lich entworfen worden, die Begutachtungsfrist daß die Betriebsratsobmänner der Kohlen
sei zu knapp gewesen, möchte ich sagen: bergbaubetriebe anläßlich einer Besprechung im 
Der Ausdruck "oberflächlich" ist sehr hart. Bundeskanzleramt - solche Besprechungen 
Diese Bemerkung trifft nicht nur mich per- hat es in den letzten Monaten wiederholt ge
sönlich, sie trifft naturgemäß auch die zu- geben - zum Ausdruck gebracht haben, daß 
ständigen Mitarbeiter im Bundesministerium ein Sondergesetz mit einer Sonderunter
für soziale Verwaltung. Ich darf die Damen stützung für die älteren Kohlenbergarbeiter, 
und Herren des Sozialausschusses daran er- wie es heute dem Parlament vorliegt, von 
innern, daß eigentlich alle unklaren Fragen, ihnen begrüßt wird und ihre Zustimmung 
die aufgeworfen worden sind, soweit sie den findet. Ich habe diese Äußerung mit zum 
Bereich der Arbeitslosenversicherung be- Anlaß genommen, um ein solches Gesetz rasch 
treffen, durch sehr präzise Information ge- dem Hohen Hause zu unterbreiten. Ich ersuche 
klärt werden konnten. das auch so zu verstehen. Wir werden in 

Zukunft auch bemüht sein, für alle Gesetze, 
Was nun die Fragen der Pensionsversiche- die wir vorlegen, einen entsprechenden Begut-

rung, also der Sozialversicherungselemente, die achtungszeitraum einzuräumen. Es sei denn, 
in diesem Gesetz vorhanden sind, anlangt, es geht um Maßnahmen, die rasehest zu setzen 
möchte ich sowohl den Fachleuten als auch allen, sind. 
die im sozialen Bereich arbeiten, sagen: Wir Es gibt im Volksmund, aber auch in der 
haben hier Neuland betreten - auch das hat Literatur ein Wort, das heißt: Wer rasch hilft, 
in dankenswerter Weise ein Diskussionsredner hilft echtl Hier war die rasche Hilfe notwendig. 
hier sehr deutlich gesagt -, Neuland im Wege Am 31. März schließt eben der Bergbaubetrieb 
eines Sondergesetzes, im Wege einer Sonder- Tauchen. Selbst wenn es nur 51 Bergarbeiter 
maßnahme, und zwar in einer Zeit, in der wir sind, die die Möglichkeit erhalten, in ihrer 
uns in einer besonderen Situation befinden. Existenz in den Jahren bis zur Erreichung 
Es wird vielleicht dazu kommen, daß man der Vollpension gesichert zu sein, kann dieses 
nach gesammelten Erfahrungen die eine oder Gesetz, wie ich glaube, eine gute Aufnahme 
andere Bestimmung verändert, verbessert finden. Ich danke. (Beifall bei der ÖV P.) 
oder so gestaltet, daß sie besser entspricht. 

Das Sondergesetz ist weder oberflächlich Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
gestaltet noch zweckfremd. Es ist eine not- Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
wendige, sehr dringend verlangte Maßnahme Deb~tte ist gesc~lossen.. . 
für die Kohlenbergarbeiter . DIe Frau Benchterstatterm verzIchtet auf 

Ich darf in diesem Zusammenhang darauf ei~ Schlußwort. Damit kommen wir zur Ab-
. d ß . . B . h d S' I . stImm unO'. verweIsen, a WIr 1m erelC er OZIa _I b 

versicherung ein Gesetz haben, das bereits Es l~egt ein Zusatzantrag der Abgeordneten 
jetzt 19 Novellen aufweist. Niemand würde Babamtz und Genossen zu § 3 Abs. 1 vor. 
wahrscheinlich zu sagen wagen, daß das Ich lasse daher zunächst über Artikel I bis 
Stammgesetz "oberflächlich" gewesen ist, daß einschließlich § 2 absti.mmen und bitte jene 
das Stammgesetz zu hastig ausgearbeitet Damen und Herren, die diesem Teil des Ge
wurde oder daß die Begutachtungsfrist zu kurz setzenhvurfes in der Fassung des Ausschuß
war. Es ist eben nicht immer möglich, im berichtes ihre Zustimmung geben, sich von den 
gegebenen Zeitpunkt von vornherein alle, alle Sitzen zu erheben. Danke. Einstimmig 
Überlegungen schon so im Gesetz unterzu- angenommen. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 
Zu § 3 Abs. I liegt ein Zusatzantrag der 

Abgeordneten Babanitz und Genossen vor, 
wie ich gesagt habe. 

Ich lasse daher zunächst über § 3 Abs. 1 
in der Fassung de!j Ausschußberichtes ab
stimmen und sodann über den Zusatzantrag 
der Abgeordneten Babanitz und Genossen zu 
diesem Absatz 1. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 3 Abs. 1 in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Ich lasse nunmehr über den Zusatzantrag 
der Abgeordneten Ba banitz und Genossen zu 
diesem Absatz I abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist die Minderheit. Der Antrag 
ist abgelehnt. 

Zu den übrigen Teilen des Gesetzentwurfes 
liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse daher über sie unter einem ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die den restlichen Teilen des Gesetzentwurfes 
(Unruhe) - ich bitte um Ruhe, wenn der 
Präsident die Abstimmung vornimmt - samt 
Titel und Eingang in der Fassung des Aus
schußberichtes ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
einstimmig angenommen. 

Damit ist die z we i t e Lesung beenrlet. 
Die Frau Berichterstatterin beantragt die 

sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Kein Einwand. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die dem Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Der Gesetz
entwurf ist auch in dritter Lesung ein
stimmig angenommen. 

4. Punkt: Erste Lesung des Antrages der Ab
geordneten Dr. Stella Klein-Löw und Ge
nossen, betreffend ein Bundesgesetz über die 
Gewährung von Studienbeihilfen an Schüler 

der Oberstufe höherer Schulen (41/A) 

l'räsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Wir kom
men nunmehr zum 4. Punkt der Tagesord
nung: Erste Lesung des Antrages 41/A: 
Gewährung von Studienbeihilfen an Schüler 
der Oberstufe höherer Schulen. 

Wir gehen in die Debatt.e ein. Zunächst 
erteile ich gemäß § 41 Ahs. 2 Geschäft.s
ordnnngsgesetz der Frau Antragst211erin Ab
geordneten Dr. Stella Klein-Löw das Wort. 

Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw (SPÖ): 
Herr Prä"lident! Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Der vorliegende Antrag, den 

ich zu begründen die Ehre habe, geht von ähn
lichen Vorml;3setzungen aus wie da.s Bei
hilfengesCJtz für die Hochschüler und die 
vor nicht langer Zeit beschlossene Novelle 
dazu. Er geht von der Voraussetzung aus, 
daß viel mehr junge "Menschen studieren 
könnten und sollten, und daß man sie dazu 
ermutigen mÜ3S8. 

Der Antrag stellt einen gesetzlichen An
spruch fest., wenn zwei Gesichtspunkte vor
handen sind: "Würdigkeit. und soziale Be
dürftigkeit. 

Wann ist ein Schüler der Oberstufe der 
allgemeinbildenden höheren Schulen oder der 
mittleren oder höheren berufsbildenden An
stalten nach unserer Meinung würdig, einer 
solchen Studienbeihilfe teilhaftig zu werden 1 
'WenD. seine Durchschnittsnote in der 5. und 
6. Klasse nicht schlechter als 2,5 und in 
der 7. und 8. Klasse nicht schlechter als 3 
ist. 

Es wäre noch sehr gut gewesen, wenn man 
beim Typenwechsel, bei späterem Eintritt 
in die allgemeinbildenden höheren Schulen 
vielleicht gerade in der 5. Klasse einen höheren 
Durchschnitt hätte annehmen können, aber 
aus verschiedenen Gründen hat man dies 
einstweilen noch unterlassen. Die Durch
schnittsnote der Klasse darf allerdings dann 
nicht niedriger sein als die Durchschnitts
note, die wir vom Schüler oder von der 
Schülerin erwarten. 

"Wenn also die "Würdigkeit gegeben ist und 
wenn das Jahreseinkommen der Eltern 
48.000 S nicht übersteigt, wobei für jede 
weitere zu erhaltende Person noch ein be
stimmter Betrag zugebilligt wird, wenn der 
Schüler selbst nicht mehr als 20.000 S im 
Jahr verdient - Sie werden erst.aunt .~ein, 
das zu hören; aber es gibt eine Menge von 
\Verkstudenten an den berufsbildenden Sdl.u
len, und auch an diese mußten wir denken -, 
dann wird die Beihilfe gewährt, wobei Ferien
arbeit nicht etwa hindernd ist beziehungs
weise das Gesamteinkommen nicht erhöht. 

Die Beihilfe soll im Jahr bei einem Ein
kOllllnen der Eltern von weniger als 48.000 S 
6000 Sund 3000 S bei höheren Einkommen 
unter bestimmten Vorallssetzungen betragen. 

Die Beihilfe ist in zelm Monatsraten auszu
bezahlen. 

Bei besonders berücksichtigungswerten Um. 
ständen, wie Krankheit, Todesfall, Über
siedlung, kann auch eine unwesentliche Über
schreitung der Einkommensgrenzen berück
~ichtigt werden. Die Änderungen der Ein
kommensverhältnisse im Studienjahr müssen 
miteinbezogen werden. 

Wenn aber am Wohnort des Schülers keine 
Schule vorhanden ist und er an einem anderen 
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Dr. Stella Klein-Löw 
Ort als an seinem \Vohnort studieren muß, 
dann soH sich die Beihilfe um 40 Prozent 
erhöhen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, 
daß dann daH Studium viel mehr Kosten 
für das Elternhaus bringt. 

Sehr guter Studienerfolg soll sozusagen 
durch eine Erhöhung der Studienbeihilfe um 
20 Prozent honoriert werden. Ich hoffe, 
daß auch das Billigung findet. l\1a.n spricht 
soviel von Elite. Hier soll wirklich einmal 
eine Elite berücksichtigt werden: sozial be
dürftig, besonders würdig. Diesen Schülern 
soll man sagen: Auf euch sind wir stolz, 
studiert auf jeden Fall! 

In der Schule eingereicht, wird das An
suchen der Eltern an den Landesschulrat 
gehen. Eine Kommission, bestehend aus dem 
Präsidenten deR Landesschulrates und je einem 
Vertreter der Eltern und der Lehrer, soll 
dann über die Zubilligung der Studienbeihilfe 
entscheiden. 

Dieses Gesetz, das wir beantragen, soH 
erst vom 1. Jänner 1968 an Gültigkeit er
langen. Sie fragen, warum. Es wäre uns 
lieber gewesen, wenn man es früher in Kraft 
treten lassen könnte. Aber etwa 35 Mil
lionen Schilling sind es, die für diese Studien
beihilfen gerechnet werden müssen, und diesen 
Betrag kann man sehr schwer mitten in 
einem Budget jahr bereitstellen, aber man 
kann ihn in ein neues Budget jahr einplanen, 

Menschen! Und jetzt, meine Damen und 
Herren, sagen Sie uns nicht, daß es dabei 
nur [mf das Geld ankommt! Nein! Wir 
wü;sen, es kommt auch auf etwas anderes 
an: auf den Bildungswillen, auf die Freude 
am Studieren und auf den Mut zum Studieren. 
Vergessen Sie nicht, daß für weite Kreise 
unserer Bevölkerung der Besuch einer all
gemeinbildenden oder einer berufsbildenden 
höheren Schule eine Selbstverständlichkeit 
ist und für weite Kreise keine Selbstverständ
lichkeit ist. Vergessen wir nicht, daß weite 
Kreise der Bauernschaft, der Angestellten
schaft, der Arbeiterschaft ihre Kinder nicht 
deswegen nicht studieren lassen, weil sie 
die Opfer nicht bringen wollen, sondern darum 
nicht, weil ihnen einstweilen noch der Mut 
dazu fehlt. Ihnen den Mut zu geben, das ist 
eine der Aufgaben dieser Vorlage! 

Wann fällt die Entscheidung, ob ein Kind 
studieren soll? Es sind drei Entscheidungen ~ 
die eine fällt in der dritten und vierten Volks
schulklasse ; da fragen sich die Eltern: Sollen 
wir oder sollen wir nicht? Die zweite fällt 
in der' vierten Hauptschul- oder, sagen wir, 
Mittelschulklasse. Da müssen sich die Eltern 
entscheiden: Soll das Kind nun wirklich 
weiterstudieren ? Und die dritte Entscheidung 
fällt etwa in die Zeit der sechsten oder siebenten 
Mittelschulklasse : Soll das Kind auf die Hoch
schule gehen? 

wenn man weiß, welche Wichtigkeit dem zu- Wir finden, daß dieses Gesetz alle drei Ent-
kommt. scheidungen erleichtert. Denn wie oft sind 

Verehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Mütter zu mir gekommen und haben gesagt: 
Die Sozialistische Partei hat in ihrem Pro- Es hat keinen Sinn, da~ Mädchen weiter
gramm und auch sonst wiederholt betont, studieren zu lassen, wir halten's nicht durch! 
wie wichtig es ihr erscheint, daß die JuO'end Diese Angst vor dem Nichtdurchhalten, vor 
in größerer Zahl studiert. Sie hat sich in I dem Opfer war oft größer als die Tatsache, 
einem Programmpunkte die Schaffung der daß man's nicht durchhält. Auch das ist 
Studienbeihilfe für die Schülerinnen und Schü- wichtig, daß man dem vorbeugen &011. 

ler der Oberstufe vorgenommen. Hier ist Ich muß Ihnen aber auch sagen, daß wir 
unser Antrag! den Eltern Mut machen wollen, ihr Kind in 

Worum geht es? ER geht darum, das Be- die höheren Schulen zu schicken, auch wenn 
gabtenpotential, das nicht ausgeschöpft ist, die Eltern selbst keine höheren Schulen be
wenigstens zu erhöhCll. Es geht darum, durch sucht haben. Denn wenn der Vater, wenn 
dieses Gesetz mehr Absolventen der all- die Mutter fragt: Werde ich mir's leisten 
gemeinbildenden und der berufsbildenden können 1, dann meint sie gleichzeitig: Wird 
höheren Schulen zu ermuntern weiterzustu- es das Kind in der Schule leisten können? 
dieren. Es geht darum, einer wirtschaftlichen' Diese beiden Gesichtspunkte sind voneinander 
Notwendigkeit gerecht zu werden. Es geht nicht zu trennen. 
dantm, der Kultur einen echten Vorrang zu Mir ist wie Ihnen allen bekannt daß an 
geben: den Vorrang, den unsere Zeit und den öffentlichen allgemeinbildenden' höheren 
unser Leben VOll heute verlangen. Schulen kein Schulgeld eingehoben wird. Aber 

Besuchen genug junge Menschen die höheren das Studium kostet Geld. Das wissen Sie, 
Schulen? Nein, gewiß nicht! Wir hören wie ich es weiß. Vor allem aber kostet es 
immer wieder, w'ieviel mehr Maturanten, wie- Geld, wenn ein Kind statt bis zum 15. Lebens
viel mehr Ingenieure, wieviel mehr DoJdoren, jahr bis zum 19. oder bis zum 25. oder 27. 
wievie! mehr Mittelschulprofessoren, \vieviel Lebensjahr zum Einkommen der Familie 
mehr Forscher, wie viel mehr Wissenschafter nichts beitragen kann. Da soll Abhilfe ge
wir brauchen! . Es studieren nicht genug schaffen werden. 

50. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)92 von 101

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 50. Sitzung - 10. März 1967 4045 

Dr. Stella Klein-Löw 
Wir wollen also Mut machen, wir wollen i das Studium begonnen h~ben, .maturie~t, und in 

mehr Eltern die Gewißheit geben, daß sie es I anderen Ländern nur em DrIttel. DIese Zahl 
schaffen werden können. Das ist eine Hilfe I will niemand! 
zur Öffnung der Sackgassen. Ich weiß, es Aus allen diesen Gründen, die dazu führen 
sind 30 Millionen Schilling, und 30 Millionen werden, daß der Jugend Österreichs neue 
Schilling sind viel Geld. Wenn man vorgestern Chancen gegeben werden, das Bildungspotential 
hier gesessen ist und gehört hat, um wie viele erhöht werden soll, daß neue Impulse für 
Millionen oft Pläne überzogen wurden, so Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ge
muß ich Sie fragen, ob wir nicht überlegen, geben werden, lege ich Ihnen im Namen meiner 
sollen, was hier durch das Planen dieser Art I Fraktion diesen Antrag vor und bitte, ihn 
zu gewinnen ist. der Behandlung im Ausschuß zuzuführen. 

Die Jugend Österreichs will neue Chancen Verehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
haben. Die Elternschaft unseres Landes wird Es ist das die letzte Vorlage und der letzte 
den Mut haben, mehr lernwillige, fähige, Punkt der Session. Wir haben die Herbst
begabte Kinder in die Schule zu schicken. session mit einer außerordentlichen Sitzung 
Glauben Sie nicht auch, daß auch das eine begonnen, die sich mit der Hilfe für die Opfer 
Planung ist, wenn wir 30 Millionen als Aus- der Naturkatastrophe beschäftigt hat. Das 
gabe planen und als Einnahme viele, viele Land hat gesehen, daß Hilfe notwendig ist, 
hunderte, vielleicht tausende junge Menschen und hat die vom Volke gewählten Vertreter 
mehr haben, die studieren, viele, viele junge hergerufen, damit man etwas beschließen 
Menschen, die sich selbst, uns allen großen könne. Wir beenden die Session damit, daß 
Dienst erweisen werden, wenn sie etwas ich Ihnen im Namen meiner Partei vorschlage, 
leisten, und viele, die diesem Lande dann einen Notstand zu beenden - denn nur 
dienen werden ~ ein Drittel von denen, die beginnen, beenden 

Wenn es eines Beweises bedarf - ich habe I die Schule, und wie viele beginnen überhaupt 
mir die Statistiken herausgeholt. Ich könnte nicht -, einen Kulturnotstand, einem wirk
Ihnen an Hand der Zahlen beweisen, daß lichen Bedürfnis Rechnung zu tragen. Es 
der große Bruch im Studium der Kinder in geht um die Kinder, und es geht um. die 
der fünften Klasse ist. Das ist nämlich die Eltern. 
Oberstufe; in dieser glaubt man, eEs sich nicht Es wäre noch so viel zu sagen. Man könnte 
mehr leisten zu können. zeigen, daß der Zug der Zeit dieses Gesetz 

Darf ich Ihnen zwei Zahlen auf gut Glück verlangt. Da mir aber bekannt ist, wie viele 
sagen. Im Verhältnis zu den 100 Prozent der Züge in die Länder hinaus der Abgeordneten 
ersten Klasse studieren in der vierten Klasse harren, schließe ich und bitte Sie, das zu 
immer noch 70 Prozent, in der fünften Klasse verstehen. (Beifall bei der SPÖ und bei Abge
sind es im Burgenland plötzlich nur noch ordneten der Ö V P.) 
40 Prozent. Von 70 auf 40 Prozent von der 
vierten zur fünften Klasse! So viele sind in
zwischen aus verschiedenen Gründen, aber 
vor allem aus denen, die ich aufgezählt habe, 
nicht mehr mitgekommen; nicht etwa weil sie 
unbegabt waren, sondern weil sie zum großen 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Scrinzi. - Er ist nicht im Saal. 

Dann erteile ich dem nächsten Redner, 
Herrn Abgeordneten Harwalik, das Wort. 

Teil aus der Schule genommen worden sind. Abgeordneter Harwalik (ÖVP): Herr Prä-
Ich möchte Ihnen Oberösterreich nennen: sident! Hohes Haus! Ich glaube nicht, Frau 

76 Prozent gehen bis zur vierten Klasse, Abgeordnete Dr. Klein-Löw, daß es der 
nur 55 Prozent sind es in der fünften Klasse BildUllgsfahrplan ist, der heute die Eisenbahn
und 41 Prozent in der achten Klasse. Ich I fahrpläne unserer Kollegen außer Kraft setzt. 
könnte Tirol nennen: 7.9 Prozen~.jn der vierten Ich beobachte in den letzten Tage~, daß es 
Klasse, 54 Prozent In der funften Klasse immer mehr eine hohe Lust wird, 1m Hohen 
- wieder ein Abfall! Haus zu reden, und so ist Ihr Antrag zeitlich 

Verehrte Damen und Herren! Ich glaube ziemlich weit hinausgerückt. 
nicht, daß so viele Leute plötzlich in ihrer Zum Antrag. Ich habe in meiner Rede zum 
Begabung versagen. Wir alle glauben es Studienbeihilfengesetz am 16. Oktober 1963 
nicht. Ich habe Ihnen die paar Zahlen - ich unter anderem wörtlich ausgeführt: "Wenn 
habe viel mehr aufgeschrieben - genannt, der Staat nun an eine zeit- und gesellschafts
um Ihnen zu zeigen: der Bruch im Studium gerechte Lösung aller Fragen einer Studien
ist zwischen der vierten und fünften Klasse, förderung geht, so möchten wir ausdrücklich 
zwischen der Unterstufe und der Oberstufe. betonen, daß er damit niemals die privaten 

Es ist ein ungutes Verhältnis, wenn etwa I Stipendiengeber ausschalten will und dar!, 
im Burgenland nur ein Viertel derer, die sondern daß er alles unternehmen muß, dIe 
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HarwaIik 

Gesinnung und die Leistung aller Bei
träger nicht nur zu erhalten, sondern auch zu 
festigen, zu erweitern und vor allem auf 
dringende Teilgebiete der Studienförderung 
zu lenken." 

Ich appellierte an die Länder, nun nach 
Entlastung bei der Studienbeihilfe an die 
Hochschüler durch den Bund die Stipendien 
zur Gänze und sogar im erweiterten Ausmaß 
des Wachstums der höheren Schule den 
Schülern dieser höheren Schule zuzuwenden. 
Ich werde erhärten, daß die Länder diese 
Förderungsaufgabe in hohem Maß erfüllen 
und daß sich auch die privaten Stipendien
geber nicht ausgeschaltet haben. 

Hören wir aber nun, was der langjäluige 
Kultursprecher der SPÖ, Herr Präsident 
Dr. Neugebauer, in diesen Zusammenhängen 
ausführte. Ich zitiere: 

Die Studiensituation der Bauern- und Arbei
terlrinder wird sich bessern, wenn es gelingt, 
daß dieStipendiengeber, die bisher ihre Stipen
dien Hochschülern zuwendeten, diese Mittel 
nun zur Gänze - fast der gleiche Wortlaut -
den Schülern der höheren Schule aus wirt
schaftlich schwachen Familien zuwenden. Herr 
Präsident Dr. Neugebauer sagte weiter wört
lieh: "Es wäre sehr bedauerlich, wenn Länder, 
Gemeinden, Kammern oder andere Institu
tionen ihre Zuwendungen von jetzt an strei
chen würden, weil der Bund nach dem neuen 
Gesetz die Mittel bereitzustellen hat." Und 
er schließt: "Das Studienbeihilfengesetz kann 
umso wirksamer helfen, wenn die bisher ge
gebenen Mittel weiterhin studienfördernd 
verwendet werden." 

Soweit also der langjährige erste Kultur
sprecher der SPÖ. 

Und heute verlassen die Sozialisten mit 
ihrem Antrag 41/A diesen von Ihrem Kultur
repräsentanten aufgezeigten Weg. DamIt bin 
ich aber auch schon bei der Hauptproblematik, 
die dieser sozialistische Initiativantrag auf
wirft. Er wiederholt die negative Wirkung, 
die wir im Kompromiß um das Studienbei
hilfengesetz 1963 hinnehmen mußten, nämlich 
die Ausschaltung einzelner Gebietskörper
schaften, der Körperschaften öffentlichen 
Rechtes und privater Stipendiengeber. Das 
sind nicht nur materielle Verluste, noch 
schwerer wiegt das mit solchen Maßnahmen 
ignorierte und versagte Prinzip und Gesetz der 
Subsidiarität. 

In der schrittweisen Erfüllung der Aufgaben, 
die die explosion scolaire uns auferlegt, zeigt 
sich ein interessantes Entwicklungsphäno
men, auf das auch schon der berühmte Rechts
lehrer Dr. Ermacora hingewiesen hat. Die der 
eindeutigen Kompetenz des Bundes unter
stehenden Hochschulen und höheren Schulen 

werden vielfach im Lande nur errichtet da
durch, daß die Gebietskörperschaften, daß 
die Gemeinden und die Länder die ersten 
Schritte tun. Ich erinnere an die Hochschulen 
in Salz burg und in Linz, an die Grazer Akade
mie, und ich erinnere an die vielen höheren 
Schulen, die nun besonders an den peripheren 
Landschaftsgebieten Österreichs errichtet wer
den. Wenn nicht die Gemeinden diesen ersten 
Schritt setzten, wenn nicht die Gemeinden dem 
Bund kostenlos Gründe beistellten, wenn 
nicht die Gemeinden den Sachaufwand über
nähmen, dann könnten diese Schulen gar 
nicht errichtet werden. Ich muß feststellen, 
daß dieser Antrag diesen Gegebenheiten, 
diesen Entwicklungstendenzen direkt entgegen
wirkt. Das Subsidiaritätsprinzip drängt sich 
im Flusse des dynamischen Bildungsgeschehens 
als helfendes und ordnendes Prinzip auf. 

Mit diesem Antrag, der die Studienförderung 
der höheren Schulen nun ganz dem Bund 
zuweisen möchte, gehen wir den entgegen
gesetzten Weg. Würde der Anspruch aus
schließlich dem Bund gegenüber begründet, 
fiele dieses ordnende Prinzip abermals aus. 
Wir schlügen uns selbst die helfenden Hände 
ab, die sich uns aus der verpflichtenden Ge
sinnung einer weiten Kulturverantwortung 
in allen Ländern Österreichs entgegenstrecken. 
Die letzte und schlimmste Folgewirkung müßte 
wohl die sein, daß dem Bund für seine viel
verzweigten Kulturaufgaben abermals Mittel 
gestrichen würden, die dem Bund niemand 
ersetzt. 

Herr Bundesminister Dr. Piffl hat in der 
Darlegung der Schwerpunkte seines Ressorts 
im Informationsdienst für Bildungspolitik und 
Forschung schon vor längerem ausgeführt, 
daß ein Stipendienförderungswerk für die 
Schüler der höheren Schulen in Zusammen
arbeit mit den Ländern im Werden ist. Dem 
Minister schwebt ein Teamwork vor. Als 
Organ müßte ein Fonds eingerichtet werden, 
der sich aus den Stipendiengebern zusammen
setzt. Die Verwaltung dieset! Fondb könnte 
das Bundesministerium für Unterricht über
nehmen, die Landesschulräte - und das wäre 
eine Entbürokratisierung - könnten nach den 
Richtlinien der Fondsverwaltung entscheiden. 
(Abg. Dr. Pittermann: Und wo schwebt der 
Minister, Herr Harwalik?) Das hielte ich für 
den Idealfall. 

Leider haben wir hier einige bittere Er
fahrungen im Zuge der Verhandlungen zum 
Studienbeihilfengesetz 1963 machen müssen. 
Wir hatten damals auch diesen Fondsplan, 
aber die Sozialisten setzten damals unserem 
Plan ihr Kuratorium entgegen, und in dieses 
Kuratorium sollten je zwei Abgeordnete der 
großen Parteien entsendet werden. Ich habe 
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damals im Hause hier gesagt, daß der Legis- kann Ihnen Ihn Vonnlrf nicht (l'~P;:H'E:ll, 
lative kein interventionistisches Exekutivrf'cht'::('hj- (·inI:l<ll eine ()I~'2dLidlli('he Schätzcmg 
im Raum der aut.onomen Hochschule zusteht. F)n.:-"fHlnrn:Ü(;11 z,; h'lbcn. Ich dJ,l'f Si o hitten -
Wir mußten das verhindern, und so kam die da,,; L wird jetzt ~.,,'hr leicht vor sich gehen -, 
gesamte Studienförderung in den Raum der mit mir auf Grund der Zahlen und der yon 
Hochschule selbst. Ihnen aufgestellten Kriterien mitzurechnen. 

Soll ich das alles wiederholen? Wir be- Nach dem Antrag der SPÖ ergibt sich eine 
kennen uns zu einer gesetzlichen Ordnung des Zahl von rund 66.000 Oberstufellschülern. 
Studienbeihilfenwesens auch für die Schüler Wenn nun nach der SPÖ-Annahme davon 
der höheren Schulen, auch der mittleren Schu- ein Viertel sozial hedürft.ig und hegabungs
len, aber nicht in der alleinigen Zuständigkeit mäßig geeignet ist, kommen wir auf genau 
des Bundes. Fragen Sie doch - und das 16.500 Stipendiaten. Bei der Annahme _ 
halte ich für wesentlich - einmal die Länder, ich folge wieder dem SPÖ-Antrag -, daß 
ob sie diese Förderungsaufgabe überhaupt zwei Drittel davon das normale Stipendium, 
aus ihren Händen geben wollen. In der Steier- ein Drittel das erhöht.e Stipendium erhalten, 
mark gibt es nicht ein einziges Kind - ich kommen wir mit den zusätzlich von Ihnen 
habe mich mit dem Herrn Landeskultur- vorgesehenen Auszeichnungsprämien auf die 
referenten nochmals besprochen, bevor ich Zahl - hören und staunen Sie - von 
hier das Wort ergriff -, das aus sozialen 114,180.000 S. 
Gründen die höhere Schule nicht besuchen Nun kommt aber ejne Erscheinung, auf die 
könnte. Ich bin überzeugt, daß die anderen ich später noch zu sprechen komme, nämlich. 
Bundesländer die gleiche kulturverantwort- daß die Sozialis~.ische Partei im Antrag alle 
liehe Haltung einnehmen. E8 gibt hier an Oberstufem,;chüler eitwr Privatschule mit 
sich keine Ausfallserscheinungen. Sicher aber Öffentlichkeitsrecht einfach ausgeschaltet hat. 
wären einheitliche Förderungsrichtlinien nach Das sind wieder 28.784 Schüler, ein rundes 
den bekannten Kriterien der Studienleistung Drittel der Gesamtschülerschaft. Wenn wir 
und der sozialen Würdigkeit gesetzlich zu diese 28.000 dazuzählen, kommen wir auf 
regeln und sicherzustellen. rund 95.000 Schüler, von denen wieder ein 

Wenn wir im Grundsätzlichen einig sind, Viertel in den Gpnuß der Stipendien kommt. 
muß ich nur sagen, daß uns in der legistischen Das ergibt eine Summe von 164,336.400 S. 
Ausformung andere Imperative vorschweben. Meine Damen und Herren! Sie wissen genau, 
Wir gehen dabei - ich bitte die SPÖ, das daß das Wachstum der höheren Schulen 
sachlich zu überprüfen - von der Sache her in den nächsten J ahrell zwir.chen 37 und 47 Pro
den vernünftigen, den kulturverantwortlichen zent liegt, sodaß sich der Bet.rag von 164 Mil
Weg der Zusammenfassung aller fördernden bonen Schilling dann ahermals um ein Drit.tel 
Kräfte. Es ist selbstverständlich, daß sich erhöht. 
die Gebietskörperschaften, die Kammern, die Das, meine Damen und Herren, ist die 
privaten Stipendiengeber keinen Rechts- klare Berechnung <lieBes Antrages, der zu 
anspruch durch den Bund aufzwingen lassen. unserem Erstaunen - dafür haben wir üher
Auch das sei ebenso klar zum Ausdruck ge- haupt keine Erklärung - die 13. Schulstufe, 
bracht. die Maturakla;;;.-,:e, gar nic-ht bcrüuksichtigt. 

Die Frau Abgeordnete Dr. Klein-Löw hat Dafür wiflsen wir un~ einfach keine Erklärung. 

im Antrag von einem Aufwand für 1968 Und ~l~lll kor:Jnü ro(;h dwai\: Die Förderung 
von 35 Millionen gesprochen. Aber, meine der Ullt.erstnf~ der höheren Schule üleibt in 
verehrte Frau Abgeordnete, wozu dieser dem Antrag der Sozialisten tohd [1.1113. WarlUll 1 
Antrag? 35 :MjIlionen Schilling ! Jetzt SChOll \Veil uen Alltra,g;,;teHern l1l1tül'lich klar war, 
werden für mittlere und höhere Schüler. naß clmm auch die Haupt8chüler, die ja das 
41,1 Millionen Schilling ausgegeben! Ich darr Recht des Übertrittes zur höheren Schule 
das aufgliedern: 22,1 Millionen leistet alleh; haben, eine solche Anspruchsberechtigung er
der Bund jetzt schon, 12,5 Millionen die Län- heben könnten. Das zeigt doch die völlige 
der, 1,8 Millionen die Gemeinden, 2,4 Millionen Unznlänglichkf'it eines solchen Konzeptes auf. 
die Kammern, 2,3 Millionen die privaten Weml die SPÖ richtig argumentiert, daß der 
Stipendiengeber. Dazu kommen die ganzel~ I 'Veg zur Hochschule über die höhere Schule 
.M:illionenaul'ga heu: in der Steiermark allein führt, dann, meine verehrten Damen und 
14 Millionen für die Landesschülerheime. Herren von der SPÖ, ist die nächste und die 
Das jst echte Studienförderung der höheren entscheidendste Konsequenz, daß der Weg 
Sehüler. zur Oberstufe über die Unterstufe führt. 

"'Yir müssen hier den Antragstellern der Die Frau Abgeordnete Dr. Kleil1-Löw hat 
SPÖ aber sagen, daß die genannte Summe von hier nur überzeugend dargetan - und ich 
35 ~Iillionen Schilling völlig irreal ist. Ich I stehe zu ihr mit ihren Argumenten -, daß die 
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größt.e Elltf;cheidung nach der vierten Volk.,;
sehulklasse fällt. Und hier setzt nach diesem 
Antn1g überhaupt keine Förderung ein, wäh
rend die Bundesländer diese Unterstufe, den 
Zustrom zur höheren Schule - von dorther 
wird sich ja die Basis unserer Akademiker 
erweitern - fördern. Die Länder fördern 
diesen Zustrom zur höheren Schule in einem 
AUHmaß, daß wir nur Respekt haben können. 
Das sind die sachlichen Unzulänglichkeiten, die 
ich ohne jede Polemik hier feststelle. 

Bei der ersten Lesung empfiehlt es sich wohl, 
die Debatte nicht auf einzelne Details auszu
dehnen. Es geht um das Grundsätzliche der 
Materie. Darf ich nur kurz zur Motiventheorie 
unter Bezug auf die soziale und regionale 
Schichtung etwas sagen. Die Frau Abge
ordnete Dr. Klein-Löw hat das ohne jede Ten
denz gemacht, auch unlängst die Frau Abge
ordnete Dr. Firnberg im Bundesjugendring, 
wo ich die Ehre hatte, mit ihr gemeinsam zu 
referieren. Aber sonst hören wir doch immer 
wieder: Zuwenig Arbeiterkinder, zuwenig 
Bauernkinder! mit einer gewissen Tendenz. 
(Abg. Rosa Jochmann: Das stimmt doch!) 
Verehrte Frau Abgeordnete! In ganz Europa, 
in allen Ländern das gleiche Bild. (Abg. Rosa 
Jochmann: Ja, leider 1) Gut, das ist eine 
Gesellschaftsentwicklung . 

Ich bin auch mit der Frau Abgeordneten 
Dr. IGein-Löw einer Meinung, die unlängst 
bei einer sozialistischen Bildungstagung gesagt 
hat, daß wir die Arbeiterfamilien durch .A.uf
klärung mehr bildungsbewußt machen müssen. 
Ich weiß, das ist ein heikles Feld, man könnte 
hier sehr bald mißverstanden werden. Ich 
halte es hier mit Rosenmayr, der sagt: Nie 
ideologisch, sondern rein empirisch betrachten 
und in der Bildungspolitik die Schlußfolge
rungen daraus ziehen. 

Es geht nicht nur darum, den BaUi~rn- und 
Arbeiterkindern Stipendien zu geben. Es gilt 
hier, die Eltern aufzuschließen, zu informieren. 
Das geschieht jetzt draußen in den kleineren 
Bildungsfeldern, in denen eine höhere Schule 
steht, in den peripheren Landschaftsgebieten, 
wo di.ese Aufklärungsarbeit sicher sehr gut 
gelingen kann. Wir werden in der Breite der 
Bildung nur weiterkommen, in der Erfassung 
der ganzen soziologischen Breite, wenn die 
Devise des Unterrichtsministers verwirklicht 
ist (Abg. Dr. Pittermann: Wo ist er denn, 
Hen· Harwalik ?), Herr Vizekanzler, daß jede 
Bezil'kshauptmannschaft mindestens eine 
höhere Schule haben soll. Diese Devise ist 
hereits bis auf drei Bezirke in Österreich 
erfüllt. 

\-Vas hat die Volkspartei und ihr Unter
richtsminister in die Bildungslandkarte Öster
reichs nicht alles eingezeichnet! Ich sage das 

im Hinblick auf den Artikel, der heute in der 
sozüllistischen Lehrerzeitung erschienen ist und 
der mich sehr scharf wegen meiner seiner
zeitigen Bemerkung angreift, daß der Minder
heitsbericht diese Leistung nicht anerkannt 
hat. Es geht nicht um Lob, es geht einfach 
um sachliche Feststellungen. 

Zum Schluß möchte ich mich kurz den Er
läuternden Bemerkungen des Antrages zu
wenden. Es wird dort ausgeführt, daß das 
Studiellbeihilfengesetz 1963 nach langen und 
intensiven Bemühungen der sozialistischen 
Abgeordneten verabschiedet werden konnte. 
Das gestehen wir Ihnen gerne zu. Übersehen 
Sie aber nicht die langen und intensiven und 
vor allem initiativen Bemühungen der ÖVP
Abgeordneten. Es ist das Hochschulkonzept 
Drimmels, das verwirklicht wurde und das 
dann von Minister Dr. PifH im Hochschul
studiengesetz sehr initiativ fortgesetzt wurde. 
Ich kenne den sehr umfangreichen Schrift
wechsel Drimmel- Waldbrunner, und ich weiß, 
daß Drimmel damals in diesem Schriftwechsel 
schon wegen der integrativen Zusammen
hänge dieser beiden Hochschulgesetze gemeint 
hat, daß beide Gesetze gleichzeitig zu verab
schieden seien. 

Es soll keinen billigen Autorenstreit geben, 
aber! meine Damen und Herren von der SPÖ, 
bitte auch keine Verletzung der Autoren
rechte. Unser Wetteifer soll sich nur auf die 
Sache erstrecken. 

Unlängst hat uns hier Herr Minister a. D. 
Dr. Broda den Vorwurf gemacht, daß Anträge 
bildullgspolitischen Inhalts - der in Frage 
stehende war schon dem Unterrichtsausschuß 
zugewiesen - allzu lange nicht in Verhandlung 
gezogen werden. Meine Damen und Herren! 
Ich darf Sie an den Antrag 11lJA, eingebracht 
von Harwalik, Weiß und Genossen, erinnern, 
der die Sicherung des Volksschu.llehrernach
wuchses zum Inhalt hatte. Er ist mit der Legis
laturperiode untergegangen. Er ist zwei Jahre 
wegen des Einspruches der Sozialisten hier 
gelegen, weil Sie wie heute die Lehramts
kandidaten an den privaten Lehrerbildungs
anstalten nicht einbeziehen wollten. 

Das gehört sachlich heute in dieses Betrach
tungsbild gestellt, weil es manche Vorstellungen 
zu korrigieren vermag, die der ÖVP so gerne 
Säumigkeit in der Kulturpolitik anlasten 
möchten. 

Hier komme ich zur bedauerlichen Parallele 
des Antrages 41jA. Die Soz.ialisten fordern 
einen Rechtsanspruch für die Schüler der 
höheren Schulen, aber nur soweit diese Schulen 
öffentlich sind. Sie stellen 28.784 Schüler aus 
den privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht 
- und Sie haben dieser Ordnung am 25. Juli 
Ihre Zustimmung gegeben: welch ein inner-
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logischer Widerspruch! - einfach a ußer
halb des Förderungsrechtes in Österreich. 
(Abg. Dr. Pittermann.- Nehmen Sie dann 
den Antrag an?) 

Wir hätten doch gedacht, daß eine solche 
restante Vorstellung aus einer früheren Ära 
sozialistischer Kulturpolitik längst überwunden 
wäre. Sie werden sich damit nicht als objektive 
Sachwalter einer Förderung aller höheren 
Schulen unseres Landes legitimieren. Diese 
Haltung muß in der Öffentlichkeit und muß 
in kirchlichen Kreisen sehr enttäuschen. 

Ich habe vor wenigen Tagen erst im Bundes
jugendring einem allzu üppigen jungen Dis
kussionsteilnehmer - der da meinte, man 
müßte die ganze Bundesregierung testen, 
und der von der Kulturpleite von Kolb bis 
Piffl. sprach, der also den Bundesjugendring 
leider mit einer Wählerversammlung ver
wechselte, auf die Sie ihn besser nicht loslassen 
sollten, weil er sie Ihnen sonst verdirbt -
gesagt: Lieber junger Freund, wir haben den 
Kulturkampf im Parlament längst überwunden. 
Und ich sagte weiter: Verehrte Frau Abgeord
nete Dr. Firnberg, korrigieren Sie mich oder 
bestätigen Sie mich; und sie hat mich in sehr 
sachlicher Weise bestätigt. Aber dieser heu
tige Antrag ist leider kein Reim auf diese 
meine ßachliche Feststellung, die ich gerne 
angesichts der dort reichlich versammelten 
sozialistischen Jugend getroffen habe. 

Ich ersuche die SPÖ, diesen ihren Antrag 
mit der Meinungsgebung ihrer Sprecher zum 
Studienbeihilfengesetz 1963 zu konfrontieren. 
Wir würden alle eine Annäherung auf dieser 
Meinungsebene wünschen, weil sie nämlich 
den Förderungsaufgaben der höheren Schulen 
besser entspricht. 

Ich möchte noch eines betonen: Es ist hier 
kein kulturpolitilSches Brachfeld zu bebauen. 
Wir nehmen in Europa - das ist keine Selbst
beweihräucherung, wie es heute in dem gegen 
mich gerichteten Artikel der sozialistischen 
Lehrerzeitung heißt - einen hohen Rang in 
der Studienförderung ein. Der Rektor der 
Grazer Universität Dr. Möse hat unlängst erst 
bei seiner Inauguratiollsrede vor der Studenten
schaft und vor der akademischen Lehrerschaft 
dem Parlament für das großzügige Studien
förderungswerk in Österreich gedankt. 

Sicher kann man in der Studienförderung 
nicht genug tun. Bitte mich ja nicht miß
zuverstehen: Wir sind auch für die Ausweitung 
und für eine gewisse Regelung nach Richt
linien, aber niemals dafür, daß wir uns sämt
liche Quellen verschließen, die jetzt reichlich 
aus einer Kulturverantwortung heraus für die 
Förderung unserer begabten Jugend fließen. 
Geben wir doch, das Parlament, dem Herrn 
Unterrichtsminister mehr Mittel in die Hand, 

damit wir über den so notwendigen Bau von 
Schulen, Internaten, besonders in Landge
bieten, den Bau von Studentenheimen und die 
Zuteilung VOll Stipendien, den Ausbau der 
Studentenfürsorge und so weiter das gesamte 
Studienförderungswesen immer mehr vervoll
kommnen. (Beifan bei der (J V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Ströer das Wort. (Abg. Dr. Pitter
mann: Wird der Herr Minister ein Sohlußwort 
halten? - Abg. Glaser: Das ist bei einer 
ersten Lesung dooh wohl nioht üblich!) Der 
Herr Bundesminister hat sich beim Herrn 
Präsidenten für den Schluß der Sitzung ent
schuldigt. (Abg. Glaser: 1: 0 gegen Pitter
mann! - Abg. Dr. Pittermann: Wenn es 
ihn nicht interessiert ... ) 

Abgeordneter Ströer (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Mein 
Herr Vorredner hat einige Bemerkungen ge
macht, die ich kurz beantworten möchte. 

Zunächst sagte Kollege Harwalik, wir hätten 
in dem Antrag die letzte Schulstufe vergessen. 
Das stimmt nicht. Wir haben die Schüler der 
ganzen Oberstufe berücksichtigt. Aber be
züglich der Zeugnisse haben wir nur bis zur 
zwölften Schulstufe oder bis zur achten Klasse 
gesprochen, weil das Zeugnis der neunten 
Klasse für die Universität gilt und hier unbe
rücksichtigt bleiben soll. (Abg. H arwalik.
Dann haben Sie das unklar formuliert! Es 
heißt in den Erläuternden Bemerkungen bei 
Ihnen: "... um/aßt vier Stufen der Ober
stufe. ") Im übrigen hätten die Sozialisten 
sicher nichts dagegen, wenn die Mehrheit 
dieses Hauses bei den Beratungen auch für 
eine Ausweitung der Stipendien, der Beihilfen 
für die Schüler der Unterstufe einträte. 

Und dann noch etwas: Der Herr Abge
ordnete Harwalik hegt die Befürchtung, daß 
nach Beschlußfassung dieses· Gesetzes alle· 
privaten Hilfen versiegen werden. Er nannte 
diese privaten Stellen, die Geld hergeben, 
" Quellen, die unter Umständen dann nicht 
mehr fließen könnten". Ich glaube, es gäbe 
für diese Stellen genug Möglichkeiten, ihre 
finanziellen Mittel auszugeben. Es ist doch 
bekannt, daß Internate fehlen, daß Studenten
heime fehlen, daß Schülerheime fehlen, und ich 
könnte mir schon vorstellen, daß diese privaten 
Stellen, die Sie so sehr gewürdigt haben, hier 
einspringen könnten. 

Nun aber noch einige Bemerkungen zu 
unserem Antrag. Man hört nicht selten, wenn 
man von einer Studienförderung für Ober
schüler spricht, den Einwand, eine solche För
derung sei doch heute nicht mehr erforderlich. 
Viele Arbeiter- und Bauernfamilien, sagt man, 

282 
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seien doch heute durchaus in der Lage, die Gehilfenlohn. Eine Familie muß doch da
Kosten fü.r ein Studium an höheren Schulen mit rechnen, daß ihr studierendes Kind, 
zu t,ragen. selbst nach einem mehrjährigen Besuch der 

Ein Blick auf die Einkommensstatistik zeigt Oberstufe einer Mittelschule, noch immer 
uns aber, daß es heute noch sehr viele Arbeit- nicht zum Verdienen kommt. Leider über
nehmer gibt, die über ein sehr bescheidenes sieht man, und das müssen wir auch offen 
Einkommen verfügen. Nach der jüngsten zugeben, die Möglichkeiten und Vorteile, die 
Lohnstufenstatistik des Hauptverbandes der ein junger Mensch nach Vollendung eines 
österreichischen Sozialversicherungsträger ver- Studiums hat. Die Entscheidung, das Stu
dienen von insgesamt 2,155.000 Beschäftigten dium abzubrechen, fällt leider früher oder 
rund 52 Prozent weniger als 2900 S pro Monat, später gegen den Jugendlichen, aber nicht 
404.000 Beschäftigte, das sind immerhin rund nur das, eine solche Entscheidung fällt auch 
19 Prozent, verdienen sogar weniger als gegen die Gesellschaft aus. 
1700 S brutto. Für diese Einkommensgruppen Studienbeihilfen würden unserer Meinung 
wäre eine Beihilfe nach unserem Vorschlag nach manchen Familien die Entscheidung, 
für ihre studierenden Kinder ohne Zweifel ob sie ihr Kind in die Oberstufe einer höheren 
eine wertvolle Hilfe und auch ein Anreiz, Schule aufsteigen lassen sollen oder nicht, 
ihr begabtes Kind - und darauf kommt es ja wesentlich erleichtern. Durch solche Bei
an - in eine höhere Schule zu geben. hilfen gelänge es ohne Zweifel, mehr fähige 

Jeder, der Kinder hat, die eine höhere Schüler in höhere Schulen zu bringen. 
Schule besuchen, wird bestätigen, daß ein Solche Beihilfen würden vor allem jenen 
solches Studium auch ohne Schulgeld finan- Familien helfen, deren Kinder nicht die Ge
zielle Opfer verlangt. Allein für Hefte, Bücher, legenheit haben, am Wohnort eine Schule 
Schulrequisiten, für Skikurse, Wandertage, zu besuchen. Denn wenn wir die Statistik 
Theaterbesuche, für Straßenbahn, Bahn, Auto- betrachten, dann sehen wir, daß die Bewohner 
bus und so weiter muß man doch 350 bis außerhalb der Landeshauptstädte und der 
400 S pro Monat rechnen. größeren Städte, was den Besuch höherer 

Nun könnte man sagen, das gleiche gelte 
ja auch für Hauptschüler. Zum Teil ist 
das richtig, aber jeder, der mit diesen Fragen 
vertraut ist, wird zugeben, daß die Kosten 
für einen Oberschüler doch etwas höher 
sind. Vor allem darf die Tatsache nicht über
sehen werden, daß das Studium bis zur Matura 
doch vier Jahre länger dauert. Wenn man 
dann noch die Kosten berücksichtigt, die 
ein Internat erfordert, kommt man auf Be
träge zwischen 1200 und 1400 S pro Monat. 

Diese Tatsachen, verehrte Damen und Her
ren, veranlassen leider unserer Meinung nach 
sehr viele Familien, ihr Kind vor dem Über
tritt in die Oberstufe auch bei sehr guten 
Lernerfolgell aus der Schule zu nehmen. 
Aus dem 15jährigen Absolventen der Unter
stufe einer höheren Schule wird dann meist 
ein gewerblicher oder kaufmännischer Lehr
ling. 

Nicht zuletzt deshalb treten Jugendliche 
in eine Lehre ein, weil sie als Lehrling eine 
Lehrlingsentschädigung bekommen und damit 
sogar etwas zum Familienbudget beitragen 
können. Ob wir es begrüßen oder nicht, 
die Tatsache bleibt leider bestehen, daß viele 
Eltern und natürlich auch viele Jugendliche 
die Bedeutung des Besuches einer höheren 
Schule nicht erkennen. Man denkt zu sehr 
an die hohen Kosten, die ein studierendes 
Kind erfordert, man denkt an die Lehrlings
entschädigung und vielleicht schon an den 

Schulen betrifft, besonders benachteiligt sind. 
In Österreich entfallen auf eine Klasse einer 
allgemeinbildenden höheren Schule in Wien 
1500 Einwohner, in Niederösterreich 3200 
und im Burgenland 5000 Einwohner. Das 
führt dazu - das ist ja bekannt -, daß 
immer noch nur 7 Prozent der österreichischen 
Hochschüler aus Arbeiterfamilien kommen, 
3 Prozent aus Kleinbauernfamilien und 19 Pro
zent aus kleinen und mittleren Angestellten. 
familien. Zusammen entstammen nur 29 Pro
~ent der Schüler aus einer Bevölkerungs
gruppe, die weit mehr als die Hälfte aller 
Österreicher repräsentiert. 

Es ist bekannt, daß in anderen Ländern 
weit mehr für die Heranbildung von Stu
dierenden getan wird, als es bei uns der Fall 
ist. In Österreich entfallen auf je 1000 Ein
wohner 7,9 Studenten, in der Sowjetunion 
und in den USA mehr als 20. Aber auch 
in Japan, in manchen Oststaaten und in den 
meisten europäischen Ländern gibt es mehr 
Studierende als in Österreich. 

Es gilt daher unserer Meinung naeh -
und dazu soll unser Antrag beitragen -, 
die vorhandenen Reserven zu mobilisieren 
und mehr Kindern aus Arbeiter- und Bauern
familien ein Studium zu ermöglichen. Die 
Arbeiter- und Bauernkinder sollen nicht ewig 
ein Schlußlicht in der Statistik der Stu
dierenden bleiben. 

Wenn sich an den Zuständen in Öster
reich nichts ändert, werden wir nach einer 
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Ströer 
Statistik der OECD im Jahre 1970 weniger 'I vergangenen Jahres und au~h heuer schon 
Maturierende haben, als das 1963 der Fall I mit dem Problem der notwendIgen Begabungs
war, nämlich statt 14 vom Hundert eines mobilisierung befaßt. Meine Herren Vorredner 
Geburtsjahrganges nur mehr 12. haben sich (Zwischenrufe) - Herr Kollege, 

durch Zwischenrufe können Sie mich nur 
übersehen wir auch nicht die Tatsache, veranlassen meine Rede zu verlängern, ich 

daß von 1000 Kindern eines österreichischen warne Sie ~lso (Abg. Dr. Pittermann: Sein 
Geburtenjahrganges heute noch 350 Kinder Zu,g ist schon weg!) _ mit dem Problem der 
ihre Schulpflicht oder ihre Ausbildung in Mobilisierung der Begabungsreserve befaßt. 
einer Volksschule beendeu. 490 Kinder be- Es wurden von meinen Herren und Damen 
enden ihren Bildungsweg in der Haupt- Vorrednern eine Reihe sehr instruktiver Zahlen 
schule und 30 in Sonderschulen. Das heißt: gebracht. Ich brauche sie also nicht zu 
870 von 1000 Kindern studieren nicht weiter. wiederholen. 

Wenn wir Vergleiche mit internationalen 
Studien und Prognosen betrachten, aus denen 
der Mittelschülerbedarf der Zukunft ermittelt 
wird kommen wir zu folgendem Schluß: 
Ein 'Drittel der Berufstätigen oder auf die 
Gesamtbevölkenmg umgelegt 20 Prozent des 
jeweiligen Geburtsjahrganges werden in etwa 
20 Jahren eine abgeschlossene Mittels.chul
bildung haben müssen. Das heißt, in Öster
reich müßte sich die Zahl der Maturanten 
verdoppeln. Natürlich brauchen wir in Zu
kunft auch mehr Ingenieure und Handels
akademiker, das heißt, die Zahl der Fach
mittelschulabsolventen müßte ebenfalls größer 
werden. 

Dem Gesagten ist zu. entnehmen, daß 
wir alles tun müssen, um mehr Kindern 
das Studium in mittleren und höheren Schulen 
zu ermöglichen. Der zur Behandlung stehende 
Antrag könnte dabei entscheidend h~lfen. 
Eine Studienbeihilfe für einen Oberullttel
schüler in der Höhe von 6000 S pro Jahr, 
aufgeteilt auf zehn Monate, wäre durchaus 
ein angemessener Betrag. 

Wenn in ÖRterreich auf dem Gebiete der 
Begabtenförderung nicht mehr als bisher 
geschieht, wird unser Land nicht mit den 
übrigen Ländern Schritt halten können. Das 
würde aber unserem Land und seiner Wirt
schaft sehr zum Nachteil gereichen. Fördern 
wir daher das Studium begabter Kinder. 
Tun wir alles, um die Zahl der Studierenden 
zu vergrößern. Auf lange Sicht würden sich 
die investierten Gelder auch auf diesem Ge
biet lohnen. Einen Beitrag dazu könnte 

Von dem Bildungsnotstand, in dem auch wir 
uns trotz anerkennenswerter Bemühungen 
befinden, ist gleichfalls schon wiederholt die 
Rede gewesen. Wir haben im Zusammenhang 
mit den Hochschulgesetzen und den Studien
beihilfengesetzen dieses Problem gewisser
maßen vom Ende her schon behandelt, und 
heute stehen wir mit dem von der Sozialisti
schen Partei eingebrachten Initiativantrag 
auf der anderen Seite des Problems, nämlich 
vor der Frage: Wo müssen wir einsetzen, 
wenn wir mit den auf uns zukommenden 
Aufgaben, nämlich einer hochentwickelten 
industriellen Gesellschaft sehr viel mehr fach
lich qualifizielte Menschen zur Verfügung zu 
stellen, fertig werden wollen? Man muß 
zweifellos schon dort einsetzen, wo es darauf 
ankommt, mögliche Begabungen zu erfassen. 
Der Initiativantrag ist deshalb meines Er
achtens in ein dringliches Problem vorge
stoßen, und ich würde es begrüßen, wenn er 
im zuständigen Ausschuß einer sehr ernsten 
und eingehenden Prüfung aller Fraktionen im 
Hause unterzogen würde. 

Nicht nur, daß wir im Bereiche der mittleren 
und höheren berufsbildenden Schulen in den 
Jahren 1970 bis 1980 einen errechneten Bedarf 
haben werden, den wir keinesfalls zu decken 
in der Lage sind, wenn wir nicht ein Mehranbot 
an Kräften zuwege bringen, ebenso klar ist 
der Umstand, daß uns nach internationalen 
Vorausberechnungen und auch nach eigenen 
statistischen Untersuchungen etwa 80.000 
bis 120.000 Akademiker fehlen werden. 

ein Bundesgesetz über die Gewährung von Nun müssen wir, um Akademiker zu be. 
Studienbeihilfen an Schüler der Oberstufe kommen, vorher bekanntlich Maturanten 
an höheren Schulen leistetl. haben. Und um mehr Maturanten haben zu 

können, müssen wir aus dem großen Schatz Meine Fraktion ladet Sie alle, verehrte B b d t t liegt ver 
Damen und Herren, ein, diesen Antrag in von ega ungen, er ungenukz.. 'w. -

h ( B ./ II b . d SPÖ) suchen, mehr Begabungen zu a tIvIeren. Ir 
Beratung zu ne men. et a et er . haben uns aus Anlaß der Behandlung des 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch- I Kapitels Unterricht zum Budget 1966 ja 
stem Redner erteile ich dem Hernl Abge- eingehend damit beschäftigt, das soziale und 
ordneten Dr. Scrinzi das '''ort. regionale Strukturgefälle in Österreich auf

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPÖ): Herr zuzeigen und darauf hinzuweisen, daß es 
Präsident! Meine Damen und Herren! Wir großer Anstreng~mgen bedarf,. um ~nsere 
haben uns verschiedentlich im Laufe des I Reserven an fähIgen, an talentIerten Jungen 
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Dr. Scrinzi 
Menschen in einen richtigen Einsatz zu bringen. I denn auch der mit einer guten mittleren 
Ich glaube, daß letzten Endes die Absicht des Allgemeinbildung ausgestattete Handwerker 
Initiativantrages dahin geht, und insoweit ist sehr viel besser geeignet, seine wichtige 
wird er auch die Unterstützung der freiheit- Funktion in der Gesellschaft zu erfüllen. 
lichen Fraktion finden. Ich darf allerdings 
anmerken, daß wir ein paar Gedanken zu 
einem ganz anderen Thema im Zuge der 
kommenden Beratungen entwickeln werden, 
die in dem Entwurf, der uns nunmehr vorliegt, 
noch nicht oder nicht genügend akzentuiert 
erscheinen. 

Da ist einmal das Problem der Früh
erfassung. Ich glaube nämlich, daß die Er
fassung von Begabungen in der 9. und 10. be
ziehungsweise 11. und 12. Schulstufe zu spät 
erfolgt. Es muß diese Erfassung an dem 
kritischen Übergang von der 4. zur 5. Schul
stufe einsetzen und dort, wo es sich um 
sogenannte Hauptschüler handelt, in der 
7. und 8. Schulstufe. Denn vielfach, besonders 
für das Landkind, fällt ja die Entscheidung, 
ob es ein mittleres Studium ergreifen kann 
und dann später sich auch dem Hochschul
studium zuwenden kann, schon in der 4. Schul
stufe. Denn da muß man die oft sozial und 
wirtschaftlich schwerwiegende Entscheidung 
treffen: Soll der begabte Sohn oder die Tochter 
aus einer Arbeiter-, aus einer Kleinbauern
familie in eine solche mittlere Schule in die 
nächste Bezirksstadt geschickt werden? Kann 
man das und unter welchen Voraussetzungen 1 
Also scheint mir, daß das Problem der Früh
erfassung durch entsprechende Förderungs
maßnahmen noch in dem Entwurf aktiviert 
werden muß. 

Diese Frage muß auch geprüft werden, 
denn es könnte sich hier eine bedenkliche 
Verschiebung, ich möchte sagen, der Anreize 
der materiellen Förderung zum Streben nach 
mittlerer Bildung ergeben mit dem leider 
häufigen Ziel, dann irgendwo in unproduktiver 
Verwaltungstätigkeit hinter einem Schreib~ 

tisch zu enden. 

Ein weiteres Problem scheint mir zu sein, 
daß bei der Förderung für begabte Schüler 
stärker differenziert werden muß zwischen 
jenen, die am Wohnort der Eltern leben 
und die die Möglichkeit haben, weiterhin 
in der Familie zu leben, und jenen, für welche 
die Entscheidung für ein Studium an einer 
mittleren und höheren Schule bedeutet, daß 
sie aus dem Familienverband ausscheiden 
und etwa bei Pflegeeltern oder in Heimen 
untergebracht werden müssen. Das ist eine 
außerordentlich entscheidende Frage, und an 
diesem Umsta.nd scheitert es ja oft. 

'Wir sehen, daß da und dort, wo wir biß
her in der Lage waren, in Bezirksstädtell 
Mittelschulen einzurichten, sodaß die Kinder 
diese Schulen erreichen konnten, ohne den 
Familienverband zu verlassen, weil sie eben 
in dieser Bezirksstadt oder in deren unmittel
baren Umgebung wohnen und das Gymnasium 
als Fahrschüler erreichen können, auch ohne 
Förderungsmaßnahmen ein sehr starker Zu
zug aus allen Bevölkerungskreisen, auch aus 
den sozial schlechter gestellten, erfolgt ist, 
während aber in Gegenden - und das gilt 
insbesondere für ländliche Gegenden und für 
ein Land wie Kärnten mit seiner besonderen 
Struktur -, wo es unter Umständen schwierig 
ist, eine mittlere Schule ohne fremden Pflege
platz oder Heimunterbringung aufzusuchen, 
ganz andere wirtschaftliche Verhältnisse und 
Belastungen für die Eltern entstehen. Auch 
darüber wird man sich noch mehr Gedanken 
machen müssen. 

Umgekehrt müssen wir uns aber auch 
überlegen: Welche Auswirkungen wird eine 
solche gezielte Begabtenmobilisierung auf dem 
Sektor des Handwerkes und des Facharbeiters 
haben? Denn auch dieser Sektor kann nicht 
vernachlässigt werden. Es darf nicht vor
kommen, daß aus einem falsch verstandenen 
Bildungsdrang heraus - aus einem "falsch 
verstandenen", betone ich - die Lauf
bahn, des Handwerkers und des spezialisierten 
Facharbeiters irgendwo ins Hintertreffen 
kommt. Denn es ist darauf hinzuweisen, daß 
in einer ganzen Reihe von europäischen Län- Letzten Endes fällt natürlich dieser soziale 
dern, insbesondere aber in den nördliohen, Teil der Begabungsförderung in eine Richtung 
in den skandinavischen Ländern, die Kombi- hinein, die von einer anderen Seite aktiviert 
nation einer abgeschlossenen und mit Matura wl.\fde, nämlich in das große Kapitel der 
beendeten Mittelschule mit einem dann später Steuerreform und in das Kapitel der Reform 
zu erlernenden Handwerk durchaus häufig und der He~beiführung eines erhten Familien
ist. Ich habe vor wenigen Wochen einen jungen lastenausgleJChs. 
Mann aus Dänemark als Autostopper aufge. I Bei der Frage des Eiusatzes der an sich ja 
nommen, der mir bei dieser Gelegenheit I beschränkten Mittel, die uns auf alle Fällo 
erzählt hat, daß er Vollmaturant ist und I zur Verfügung stehen werden, wird auch zu 
anschließend das Uhrmacherhandwerk erlernt i überlegen sein, ob man nicht statt durch 
hat -:- eine Kombination, die wir bei uns nur)' individuelle Einzelförderl.lng durch die Er
sehr selten finden, zu Unrecht selten finden, richtung von mehr Schülerheimell die Mög-
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lichkeit des Besuehes von derartigen Schull'n r spruch wird nicht erhoben. Der Antrag 41{A 
auch für sozial und wirtschaftlich schJechter ist somit dem Unterrichtsausschuß zuge-
gCßtel1te Kreise eröffnen kann. wiesen. 

Abschließend darf ich t;agen,daß man bei Die Tagesordnung ist erschöpft. 
der Behandlung dieses Vorhabens doch nicht 

Im Einvernehmen mit den Parteien lege von vornherein unüberwindliche Schwierig-
ich dem Hohen Hause folgenden Antrag keiten rein finanzieller Art aufzeigen sollte; 

denn wenn wir uns nicht entschließen, jetzt 
unter äußerster An/Spannung unserer finan
ziellen Kräfte und - was ich schon aus An
laß des Problems der Förderung von Wissen
schaft und Forschung gesagt habe - unter 
Erbringung eines zusätzlichen Opfers der 
Gesamtbevölkenmg das Möglichste zu tun, 
wenn wir uns nicht dazu zeitgerecht auf
raffen, werden wir eines Tages vor unlös
baren Problemen stehen, und es wird dann 
der Versuch, diese Probleme zu lösen, ein 
Mehrfaches dessen kosten, was wir jetzt be
nötigen, wenn wir möglichst bald versuchen, 
die Frage der Mobilisierung der Begabten
reserven ohne Rücksicht auf die wirtschaft
lichen und sozialen Verhältnisse in Angriff 
zu nehmen. 

In diesem Sinne - wiederhole ich - be
grüßen wir es, wenn der zuständige Ausschuß 
sich bald mit dem Thema dieses Initiativ
antrages befaßt. (Beifall bei der F PO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zu Wort 
iRt niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. 

Im Sinne des gestellten An~ra.ges nehme 
ich, falls kein Widerspruch erhoben wird, 
die sofortige Zuweisung des Antrages 41/ A 
an den Unterrichtsausschuß vor. - Wider-

vor: 
Der Herr Bundespräsident wird ersucht, 

die HerbBttagung 1966{67 der XI. Gesetz
gebungsperiode des Nationalrates mit 
13. März 1967 für heendet zu erklären. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Antrag ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist einstimmig angenommen. 

Die heutige Sitzung ist die letzte in der 
HerbsUagung 1966/67. Ich danke allen Damen 
lU1d Herren Abgeordneten für die viele und 
mühevolle Arbeit, die während dieser Tagung 
geleistet wurde. Ganz besonders danke ich 
allen Arbeitern, Angestellten und Beamten. 
des Hohen Hauses für die Arbeit während 
der Gesetzgebungsperiode. (Lebhafter allge
meiner Beifall.) 

Und nun wünsche ich Ihnen aUen, meine 
Damen lmd Herren, schöne und erholsame 
O'!terferien. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Nach Schluß der Sitzung begeben sich die 
Klubobmänner Dr. Withalm, DDr. Pitter
mann und Dr. van Tongel auf die Präsidenten
e.strade und erwidern unter dem BeifaU des 
H aUSe8 die Wünsche des Präsidenten. 

Schluß der Sitzung: 19 Uhr 20 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei 1050 67 
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